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Präsident Ley:
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich eröffne unsere
27. Landtagssitzung. Der Minister für Finanzen und
Europa Stephan Toscani ist für die heutige Sitzung
entschuldigt. Er vertritt das Saarland heute in Ver-
handlungen mit Herrn Bundesminister Wolfgang
Schäuble sowie vorbereitenden Gremien zur Finanz-
ministerkonferenz in Berlin.

Im Rahmen der Einführung von Gruppen in die Par-
lamentsarbeit ist heute die Klasse 10 e der Marien-
schule Saarbrücken unter Leitung von Herrn Holger
Christmann bei uns zu Gast. Seien Sie uns herzlich
willkommen.

(Beifall des Hauses.)

Der Minister für Finanzen und Europa hat dem
Landtag mit Schreiben vom 28. Mai 2014 gemäß
§ 37 der Landeshaushaltsordnung eine Zusammen-
stellung der über- und außerplanmäßigen Haus-
haltsausgaben im zweiten Halbjahr 2013 übermittelt.
Da der Landtag gemäß § 37 Abs. 4 der Haushalts-
ordnung von den über- und außerplanmäßigen
Haushaltsausgaben zu unterrichten ist, habe ich die
Zusammenstellung den Mitgliedern des Hauses
übersenden lassen.

Im Einvernehmen mit dem Erweiterten Präsidium
habe ich den Landtag des Saarlandes zu seiner
27. Sitzung für heute, 09.00 Uhr, einberufen und die
Ihnen vorliegende Tagesordnung festgesetzt.

Zu den Punkten 1 und 2 der Tagesordnung. Wegen
des Sachzusammenhangs wird die Aussprache zu
den beiden Gesetzentwürfen der DIE LINKE-Land-
tagsfraktion zur Änderung der Verfassung des Saar-
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landes, Drucksache 15/954, und zur Änderung des
Kommunalselbstverwaltungsgesetzes, Drucksache
15/953, gemeinsam durchgeführt. Erhebt sich dage-
gen Widerspruch? - Das ist nicht der Fall. Dann wird
so verfahren.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung. Zur Zweiten Lesung
des Gesetzes zur Änderung schulrechtlicher Ge-
setze 2014 haben die BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-
Landtagsfraktion und die PIRATEN-Landtagsfraktion
mit der Drucksache 15/961 - neu - den Beschlussan-
trag „Rahmenbedingungen zur Umsetzung der Inklu-
sion verbessern" eingebracht. Wer dafür ist, dass
dieser Antrag Drucksache 15/961 - neu - als Punkt
14 in die Tagesordnung aufgenommen wird, den bit-
te ich um ein Handzeichen. - Wer ist dagegen? -
Wer enthält sich der Stimme? - Dann stelle ich fest,
dass dieser Antrag als Punkt 14 in die Tagesord-
nung aufgenommen und gemeinsam mit Punkt 6 be-
raten wird.

Zu Punkt 9 der Tagesordnung, dem Antrag der
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Landtagsfraktion betref-
fend die Hochschulfinanzierung, Drucksache
15/955, hat die PIRATEN-Landtagsfraktion mit der
Drucksache 15/962 den Antrag „Bafög-Mittel innova-
tiv verwenden - Wissensgesellschaft fördern" einge-
bracht. Wer dafür ist, dass der Antrag Drucksache
15/962 als Punkt 15 in die Tagesordnung aufgenom-
men wird, den bitte ich, eine Hand zu erheben. - Ist
jemand dagegen? - Enthält sich jemand der Stim-
me? - Dann stelle ich fest, dass dieser Antrag als
Punkt 15 in die Tagesordnung aufgenommen und
gemeinsam mit Punkt 9 beraten wird.

Zu Punkt 10 der Tagesordnung, dem Antrag der Ko-
alitionsfraktionen „Bekämpfung der Jugendkriminali-
tät", Drucksache 15/950, hat die BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN-Landtagsfraktion mit der Drucksache
15/963 den Antrag „Jugendkriminalität weiterhin be-
kämpfen - Präventionsangebote ausbauen und Re-
sozialisierung stärken" eingebracht. Wer dafür ist,
dass dieser Antrag als Punkt 16 in die Tagesord-
nung aufgenommen wird, den bitte ich um ein Hand-
zeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Dann
stelle ich fest, dass dieser Antrag als Punkt 16 in die
Tagesordnung aufgenommen und gemeinsam mit
Punkt 10 beraten wird.

Wir kommen nun zu der von der DIE LINKE-Land-
tagsfraktion beantragten

Fragestunde zum Thema: Landesmittel zur
Sanierung der Stahlindustrie und zur Kanali-
sierung der Saar (Antragsteller: DIE LINKE-
Landtagsfraktion)

Die DIE LINKE-Landtagsfraktion hat form- und frist-
gerecht zwei Fragen gestellt. Ich erlaube mir, vorab

noch einmal auf einige Regularien hinzuweisen, wie
sie die Geschäftsordnung des Landtages vorsieht.

Die Dauer der Fragestunde darf 60 Minuten nicht
überschreiten. Die Mitglieder der Landesregierung
sollen die Anfragen kurz und präzise beantworten.
Die Antwort der Regierung ist ohne Beratung zur
Kenntnis zu nehmen. Anträge sind unzulässig. Die
Regierung kann die Beantwortung von Anfragen ab-
lehnen. Der Fragesteller ist berechtigt, zu jeder
schriftlichen Frage bis zu sechs Zusatzfragen zu
stellen. Stellt er weniger als sechs Zusatzfragen, so
können die restlichen Fragen von anderen Abgeord-
neten gestellt werden. Schließlich weise ich darauf
hin, dass Zusatzfragen in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der Anfrage stehen müssen, keine
Feststellungen oder Wertungen enthalten und nicht
in mehrere Fragen unterteilt sein dürfen.

Ich rufe die Frage 1 auf, gestellt von Herrn Frakti-
onsvorsitzendem Oskar Lafontaine. Sie lautet:

In welchem Umfang wurde seit dem Jahr 1975
die saarländische Eisen- und Stahlindustrie -
insbesondere zur Bewältigung der Stahlkri-
sen - mit Landesmitteln subventioniert?

Zur Beantwortung erteile ich Frau Ministerin Anke
Rehlinger das Wort.

Ministerin Rehlinger:
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Ich darf die erste Frage wie folgt beantwor-
ten. Nach einer groben Abschätzung der Landesre-
gierung wurden der saarländischen Stahlindustrie
und deren Beschäftigten im Zeitraum 1978 bis 1998
Landesmittel in Höhe von insgesamt rund 1,1 Milliar-
den Euro zur Restrukturierung und Flankierung der
personalpolitischen Anpassungsprozesse zur Verfü-
gung gestellt. Die Folgewirkungen der Montanlasten
in Gestalt von höheren Schulden und Zinsausgaben
sind dabei nicht enthalten. Der Schwerpunkt der
Zahlungen lag in den Jahren 1982 bis 1988. Nicht
gegengerechnet wurden die Einnahmen des Landes
aus dem Verkauf der Beteiligungen sowie aus der
Bedienung der zur Konkurstabelle der Saarstahl AG
angemeldeten Forderungen des Landes. Diesbe-
züglich wurde in den Jahren 2001 und 2002 ein Ge-
samtbetrag von rund 63 Millionen Euro vereinnahmt,
der dann quasi gegenzurechnen wäre.

Präsident Ley:
Eine Zwischenfrage. Bitte schön, Herr Fraktionsvor-
sitzender.

Abg. Lafontaine (DIE LINKE):
Ich würde darum bitten, die nächste Frage auch
noch zu beantworten, weil ich dann die Fragen im
Zusammenhang stellen kann.
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Präsident Ley:
Die zweite Frage lautet:

In welcher Höhe wurden seit dem Jahr 1973
Landesmittel für die Kanalisierung der Saar
eingesetzt?

Ministerin Rehlinger:
Ich darf dazu wie folgt ausführen. Nach einer groben
Abschätzung der Landesregierung wurden für den
Saarausbau im Zeitraum 1974 bis 2012 Landesmit-
tel in Höhe von insgesamt rund 300 Millionen Euro
zur Verfügung gestellt. Die Folgewirkungen in Ge-
stalt von höheren Schulden und Zinsausgaben sind
dabei nicht enthalten.

Die Summe ergibt sich unter anderem aus dem Ver-
waltungsabkommen zwischen dem Bund und den
Ländern Rheinland-Pfalz und Saarland aus dem
Jahr 1974, nach dem sich die beiden Länder zu ei-
nem Drittel an den Gesamtaufwendungen zu beteili-
gen haben und von dem Drittel der Länder wieder-
um das Saarland 80 Prozent der Kosten und das
Land Rheinland-Pfalz dementsprechend 20 Prozent
der Kosten zu tragen hat.

Präsident Ley:
Herr Kollege Lafontaine, bitte.

Abg. Lafontaine (DIE LINKE):
Ich will zu dem Fragenkomplex der Finanzierung der
Montanindustrie eine Zusatzfrage stellen. Was noch
in Ansatz zu bringen ist, ist der Steuerausfall, der in
den Jahren eingetreten ist. Es war Politik der dama-
ligen Landesregierung, die Nutzung des sogenann-
ten Verlustmantels lange Jahre zu gewähren. Diese
Nutzung ist in einem Vermittlungsausschussverfah-
ren noch einmal verlängert worden. Hat die Landes-
regierung insofern eine Abschätzung oder kann sie
uns zukommen lassen, in welchem Umfang Landes-
steuern und Gemeindesteuern ausgefallen sind?

Ministerin Rehlinger:
Das sind Zahlen, die ich Ihnen an dieser Stelle nicht
nennen kann, die gegebenenfalls sicherlich aus dem
Finanzministerium beizusteuern sind. Soweit das
möglich ist, werden wir das selbstverständlich tun.

Abg. Lafontaine (DIE LINKE):
Nach diesen Darstellungen ist meine Frage: In wel-
chem Umfang, glauben Sie, muss sich die Stahlin-
dustrie für das Land engagieren? Ein Beispiel sind
für mich die Schraubenwerke Karcher in Beckingen,
die zum Saarstahl-Verbund gehört haben, die jetzt
drei Anteilseigner hatten, Acument, Ruia, Whitesell.
Sie kennen die Probleme. Wäre es nicht angemes-

sen gewesen, dass die Stahlindustrie sich hier wie-
der engagiert hätte, zumindest befristet?

Ministerin Rehlinger:
Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass die
saarländische Stahlindustrie von großer Bedeutung
für den Wirtschaftsstandort Saarland insgesamt ist.
Wir sind, glaube ich, auch übereinstimmend der Auf-
fassung, dass gerade die saarländische Stahlindu-
strie momentan keine ganz einfache Zeit hat, was
insbesondere die Überkapazitäten auf den Welt-
märkten angeht. Ob es in diesem Zusammenhang
ratsam ist, sich noch zusätzlich auf weiteren Feldern
zu betätigen, ist sicherlich eine Frage, die insbeson-
dere die Unternehmen selbst in Ansehung der Un-
ternehmenszahlen zu beantworten haben.

Abg. Lafontaine (DIE LINKE):
Meine Frage ist ja begründet durch die enormen
Aufwendungen, die das Land für die Stahlindustrie
hatte. Sie haben die Zahlen 1,1 Milliarden Euro di-
rekt, 300 Millionen Euro für die Kanalisierung ge-
nannt, Steuerausfälle, Zinsausfälle, ich will das gar
nicht hochrechnen. Daher noch mal die Frage: Wäre
es zum Beispiel auch bei Drahtcord nicht sinnvoll
gewesen, die enormen Mittel in Höhe von 5,7 Milliar-
den nicht nur zu thesaurieren, sondern sich für das
Saarland zu engagieren? Das war der eigentliche
Auftrag. Wir haben ja diese Lösung nicht gemacht,
damit irgendwelche Herren Geld thesaurieren und
verwalten. Wäre es nicht sinnvoll, sich wie andere
Stahlbetriebe wieder in der Weiterverarbeitung zu
engagieren und nicht tatenlos zuzusehen, wie Hun-
derte von Arbeitsplätzen verloren gehen?

Ministerin Rehlinger:
Die saarländische Stahlindustrie ist keine Beteili-
gung des Landes, die an der Stelle Aufgaben des
Landes zu erledigen hat, die wir über unsere Gesell-
schaften erledigen, die wir als Wirtschaftsministeri-
um zu erledigen haben. Es handelt sich um Unter-
nehmen, die nach unternehmerischen Grundsätzen
agieren und demnach auch zu entscheiden haben,
ob man es für wirtschaftlich sinnvoll erachtet, sich in
anderen Bereichen zu engagieren oder auch nicht.

Abg. Lafontaine (DIE LINKE):
Bei der nächsten Frage geht es darum, sich für das
Land in bescheidenem Umfang zu engagieren, es
geht um eine sogenannte Stahlprofessur. Ist Ihnen
bekannt, dass diese Verhandlungen nicht zum Ende
gekommen sind, dass sie gescheitert sind, und glau-
ben Sie nicht, dass zumindest hier ein minimaler
Beitrag geleistet werden könnte, um das Land zu
unterstützen?

Landtag des Saarlandes - 15. Wahlperiode - 27. Sitzung am 25. Juni 2014

2138



Ministerin Rehlinger:
Ich halte es für sinnvoll, dass sich die saarländische
Stahlindustrie wie andere Wirtschaftsbereiche auch
im Zusammenhang mit der Entwicklung der Hoch-
schulen einbringt, ihrer Verantwortung gerecht wird
und dort, wo es notwendig ist, auch selbst Fachkräf-
te akquiriert und Stiftungsprofessuren einrichtet. In-
sofern wäre es auch an dieser Stelle wünschens-
wert, dass man zu einem guten Ergebnis kommt.

Abg. Lafontaine (DIE LINKE):
Letzte Frage. Die Stahlindustrie ist kein Unterneh-
men wie jedes andere, diese Vorbemerkung muss
ich machen. Wir haben bewusst eine Verfassung
gewählt, wonach die Stahlindustrie keine Gewinnab-
führung an irgendwelche privaten Anteilseigner vor-
nimmt. Dies hat zum Ziel, eine hohe Investitionsrate
für das Unternehmen zu ermöglichen sowie Gelder
zur Verfügung zu haben, um die Wirtschaft des Lan-
des zu fördern. Ist der Landesregierung ein Fall be-
kannt, wo die Stahlstiftung, die über enorme thesau-
rierte Mittel in Milliardenhöhe verfügt, sich für die In-
teressen des Saarlandes engagiert hätte?

Ministerin Rehlinger:
Es gibt einige Unterstützungsleistungen, die auch
mit diesen Mitteln erfolgt sind. Wir können sie Ihnen
gerne noch mal auflisten, soweit sie uns im Einzel-
nen verfügbar sind. Aber ansonsten sind sie natür-
lich auch den verantwortlich Tätigen verfügbar. Je-
mand ganz in Ihrer Nähe wird Ihnen sicherlich dazu
auch noch Auskunft geben können.

Abg. Lafontaine (DIE LINKE):
Ich wäre Ihnen dennoch dankbar, wenn Sie uns eine
Liste zur Verfügung stellen würden.

Präsident Ley:
Es besteht noch die Möglichkeit für andere Abgeord-
nete, Zusatzfragen zu stellen. Wie ich sehe, wird da-
von kein Gebrauch gemacht.

Wir kommen dann zu den Punkten 1 und 2 der Ta-
gesordnung:

Erste Lesung des von der DIE LINKE-Land-
tagsfraktion eingebrachten Gesetzes zur Än-
derung der Verfassung des Saarlandes
(Drucksache 15/954)

Erste Lesung des von der DIE LINKE-Land-
tagsfraktion eingebrachten Gesetzes zur Än-
derung des Kommunalselbstverwaltungsge-
setzes (Drucksache 15/953)

Zur Begründung erteile ich Herrn Abgeordneten
Prof. Dr. Heinz Bierbaum das Wort.

Abg. Prof. Dr. Bierbaum (DIE LINKE):
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir haben
zwei miteinander im Zusammenhang stehende Ge-
setzentwürfe eingebracht mit dem Ziel, die öffentli-
che Daseinsfürsorge auch möglichst öffentlich zu or-
ganisieren. Und wenn entsprechende Unternehmen
veräußert werden sollen, ist dies an sehr enge Auf-
lagen und an eine Beteiligung der Bürger zu binden.
Es geht dabei um Unternehmen der Daseinsfürsor-
ge, um Unternehmen, die sich mit der Erbringung
von Verkehrsleistungen befassen, die Leistungen in
der Abfallwirtschaft erbringen, die die Bevölkerung
mit Wasser und Energie versorgen, mit Wohnraum,
wo Krankenhäuser bereitgestellt werden, und um
Unternehmen, die wesentliche Beiträge zur wirt-
schaftlichen und kulturellen Infrastruktur des Landes
leisten.

Solche Unternehmen sollen nach unserer Auffas-
sung im Prinzip nicht privatisiert, sondern öffentlich
organisiert werden, weil sie dem Gemeinwohl zu
dienen haben und deswegen nicht unter Rentabili-
tätsgesichtspunkten organisiert werden können. Hin-
zu kommt, dass solche Leistungen auch allen Bür-
gerinnen und Bürgern zugänglich gemacht werden
sollen. Dies ist am besten dadurch zu gewährleisten,
dass sich solche Unternehmen im beherrschenden
Einfluss der öffentlichen Hand befinden.

Wir schließen allerdings nicht grundsätzlich eine
Veräußerung oder Privatisierung aus. Allerdings
sind wir der Auffassung, dass dies dann auch per
Gesetz geregelt werden muss, was bedeutet, dass
entsprechende Auflagen gemacht werden müssen.
Daher schlagen wir vor - das ist der Sinn der Ge-
setzesänderung im Hinblick auf die saarländische
Landesverfassung -, dass solche Veräußerungen an
ein Gesetz gebunden werden, weil durch das Ge-
setzgebungsverfahren sichergestellt wird, dass da-
mit über das gewählte Parlament, über den saarlän-
dischen Landtag auch die Bevölkerung befasst ist,
dass sie insofern Einfluss darauf hat und nicht au-
ßen vor gelassen wird.

Wir sind ferner der Auffassung, dass solche Gesetze
eine große Zustimmung erfahren sollten. Deswegen
schlagen wir weiter vor, dass, wenn ein solches Ge-
setz mit weniger als zwei Dritteln der Mitglieder be-
schlossen wird, es an einen Volksentscheid gebun-
den wird. Dies ist möglich. Den Weg dafür haben wir
geöffnet. Wir meinen, dass in einem solchen Fall
auch die Bevölkerung gefragt werden und ein Volks-
entscheid durchgeführt werden sollte.

Wir haben einen weiteren Gesetzentwurf vorgelegt,
der sich auf die kommunale Ebene bezieht. Hier
geht es um eine Änderung des Kommunalselbstver-
waltungsgesetzes (KSVG). Das ist nur die logische
Folge dessen, was wir mit der Änderung der saar-
ländischen Verfassung auf der Landesebene for-
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dern. Auf der Ebene des KSVG geht es insbesonde-
re um § 21, wo wir ebenfalls deutlich machen wol-
len, dass solche Unternehmen öffentlich bleiben sol-
len und auch hier ein Volksentscheid beziehungs-
weise auf der kommunalen Ebene ein Bürgerent-
scheid möglich sein soll.

Ich will nicht verhehlen, dass wir dieses Gesetz nicht
eigenständig erfunden haben, sondern dass es da-
für ein Vorbild gibt. Das ist das in Bremen mit Stim-
menmehrheit der LINKEN, der GRÜNEN und der
SPD verabschiedete Gesetz, das ähnlich ist und das
wir an saarländische Verhältnisse angepasst haben.
Wir halten dies für eine sinnvolle Initiative und sind
der Auffassung, dass das auch für unser Land ange-
messen ist. Wir haben es deshalb übernommen und
entsprechend verändert.

Auf Landesebene haben wir die Ausnahme vorgese-
hen, dass wir kleine Kapitalgesellschaften entspre-
chend § 267 Handelsgesetzbuch davon ausnehmen
wollen, weil sie nicht die entscheidende Bedeutung
für das Gemeinwohl haben. Kleine Kapitalgesell-
schaften sind Unternehmen, die eine Bilanzsumme
von 4,8 Millionen Euro und einen Umsatz von
9,7 Millionen Euro nicht überschreiten, die im Jah-
resdurchschnitt nicht mehr als 50 Arbeitnehmer be-
schäftigen. Wenn davon zwei Kriterien erfüllt sind,
handelt es sich um kleine Kapitalgesellschaften, die
wir auf Landesebene ausschließen wollen.

Wir sind der Auffassung, dass insbesondere das
Thema der Daseinsfürsorge eine besondere Bedeu-
tung hat, wo es um Unternehmen geht, die die Be-
völkerung mit elementaren Leistungen versorgen.
Ich erinnere an die große Diskussion auch auf euro-
päischer Ebene über die Privatisierung etwa von Be-
trieben im Bereich der Wasserwirtschaft. Beim Was-
ser wird nicht nur auf Landesebene und nationaler
Ebene eine zentrale Auseinandersetzung geführt,
sondern weltweit. Es handelt sich um eine wesentli-
che Ressource, die allen zugänglich gemacht wer-
den soll und wo es Bestrebungen gibt, dies stärker
unter Profitgesichtspunkten zu organisieren, also zu
privatisieren. Wir sind der Auffassung, dass wir sol-
chen Ansinnen nicht entsprechen sollten. Wir sollten
vielmehr dafür sorgen, dass das, was die Bevölke-
rung braucht - Wohnen, Krankenversorgung, be-
stimmte kulturelle Leistungen, Abfallwirtschaft -, al-
len zugänglich ist sowie öffentlich organisiert und
kontrolliert wird. Das ist die wesentliche Zielsetzung
unseres Antrages.

(Beifall bei der LINKEN.)

Wir wollen nicht missverstanden werden: Wir schlie-
ßen überhaupt nicht aus, dass es möglicherweise
auch zu anderen Organisationsformen eher privat-
rechtlicher Art kommt. Allerdings wollen wir - das ist
der wesentliche Sinn dabei - dies daran binden,
dass es entweder ein Gesetz werden soll bezie-

hungsweise dass die Bürger über einen Volksent-
scheid oder einen Bürgerentscheid daran beteiligt
werden. Wir sehen im Übrigen darin auch eine Stär-
kung der Demokratie, weil dieser Volksentscheid,
den wir auf den Weg gebracht haben, ein wesentli-
ches Element ist, um die Demokratie zu stärken. Ich
glaube, gerade bei solchen Dingen, die alle Bürge-
rinnen und Bürger dieses Landes angehen, ist es
notwendig, dass eine entsprechende Beteiligung ge-
geben ist.

Ich appelliere daher an Sie, unseren Gesetzentwür-
fen zuzustimmen und den Weg dafür freizumachen,
dass sie im Ausschuss beraten werden können. An
anderer Stelle war dies durchaus möglich. Ich sage
in Richtung SPD, dass der Koalitionszwang nicht un-
bedingt so weit gehen müsste, sich einem solch
sinnvollen Ansinnen zu verschließen, sondern den
Weg dafür zu öffnen, damit wir das beraten können.
- Vielen Dank.

(Beifall von der LINKEN.)

Präsident Ley:
Ich eröffne die Aussprache. - Für die CDU-Fraktion
hat Herr Abgeordneter Roland Theis das Wort.

Abg. Theis (CDU):
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten
Kolleginnen und Kollegen! Der Hintergrund der heu-
te von Ihnen, Herr Professor Bierbaum, vorgestellten
Gesetzentwürfe sind die von Ihnen angesprochenen
grundsätzlichen Debatten über die Fragen: Wie er-
füllen der Staat und die öffentliche Hand ihre Aufga-
ben? Welche Rechts- und Organisationsformen die-
nen am besten dem öffentlichen Interesse? Welche
Organisation dieses Teils der Wirtschaft und ihrer
Unternehmen dient dem Gemeinwohl am besten?

Daher legen Sie heute zwei Gesetzentwürfe vor, die
unter dem Schlagwort der Privatisierungsbremse - in
der Tat, Sie haben es angesprochen - bereits in an-
deren Bundesländern diskutiert worden sind bezie-
hungsweise diskutiert werden. Sie betreffen zwar
vordergründig Verfahrensregelungen, können aber
in der Sache nur beurteilt werden, wenn man sich
mit den grundsätzlichen Thesen befasst, die im Hin-
tergrund stehen. Auch wenn Sie sagen, wir schlie-
ßen mit einer sogenannten Privatisierungsbremse
Privatisierungen nicht aus, sind doch die Hürden so
klar, dass es faktisch zu einem Ausschluss kommen
würde.

Deshalb möchte ich mich in meinen Ausführungen
mit den Thesen befassen, die im Hintergrund ste-
hen, mit denen Sie Ihre Gesetzentwürfe begründen
und die es aus meiner Sicht zu diskutieren gilt. Ihr
Antrag geht davon aus - Sie haben es gerade aus-
geführt -, dass das, was dem öffentlichen Interesse
dient, am besten in öffentlicher Hand verbleibt. Die
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These, die dahinter steht, lautet also: Die Frage der
Eigentümerstellung ist entscheidend dafür, ob ein
Unternehmen oder eine Institution dem Gemeinwohl
dienen kann oder nicht. Die Frage, die sich mir stellt,
ist deshalb, ob das überhaupt zutrifft. Ist es zwin-
gend richtig, dass eine öffentliche Eigentümerstel-
lung im Vergleich zu einer privaten dem öffentlichen
Wohl besser zu dienen geeignet ist oder nicht?

Ich will klarstellen und gar nicht in Zweifel ziehen,
dass gerade in Fällen kommunaler Daseinsvorsorge
der richtige Weg - beispielsweise bei der Infrastruk-
tur - sein kann, dies in öffentlicher Trägerschaft zu
organisieren. Dafür kann im konkreten Fall zum Bei-
spiel sprechen, wie Sie das gesagt haben, dass da-
durch der Einfluss der Kommune oder der öffentli-
chen Hand noch unmittelbarer wirken kann als im
Fall von regulierten privaten Unternehmen. Dies
stellen wir dem Grunde nach überhaupt nicht infra-
ge. Sie sehen das daran, dass dies gerade zurzeit
im Saarland weder kommunal noch landespolitisch
mit einem konkreten Vorschlag diskutiert wird.

Sie haben ein weiteres Beispiel dafür genannt. Die
EVP-Fraktion - also die Parteienfamilie der CDU -
hat in der Debatte um die Dienstleistungsrichtlinie im
zuständigen Binnenmarktausschuss die Pflicht zur
Privatisierung der Wasserversorgung im europäi-
schen Parlament gerade verhindert. Aber ich stelle
die Frage: Gilt die These, die Ihrem Antrag zugrunde
liegt, uneingeschränkt? Gilt das für jedes Unterneh-
men, das dem öffentlichen Wohl dient? Gilt das für
jede Infrastruktur, ausnahmslos und für alle Zeit?
Die Hürde, die Sie errichten würden, würde genau
dazu führen, dass dieser Status quo fixiert wird.

Ich finde, ein Blick in die Lebenswirklichkeit und ein
Rückblick in die letzten zwei Jahrzehnte zeigen,
dass gerade nicht die Infrastruktur und nicht jede
Dienstleistung, die, wie Sie in Ihrem Gesetzentwurf
schreiben, einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaft-
lichen Infrastruktur leistet, stets in öffentlicher Hand
verbleiben muss, um dem öffentlichen Wohl dienen
zu können. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür. Bes-
tes Beispiel dafür ist die Privatisierung der Telekom-
munikation in den Neunzigerjahren, die zu einem
massiven Qualitätsanstieg und zu preiswerteren
Dienstleistungen geführt hat. Wenn Sie beispielswei-
se die inflationsbereinigten Preise für Telekommuni-
kationsdienstleistungen vergleichen, werden Sie
feststellen, dass sie für Telefonie und Internet heute
circa 60 Prozent dessen bezahlen, was Sie 1995
ausgeben mussten.

Die Revolution der Mobiltelefonie von Smartphone &
Co, so wie wir sie alle täglich leben, kann ich mir bei
allem Respekt für und bei allem Vertrauen in die öf-
fentliche Verwaltung nicht als ein Projekt vorstellen,
das durch das Bundespostministerium organisiert
worden wäre. Nicht nur die technische Revolution
war in privaten Händen gut aufgehoben; auch der

Verbraucher hat finanziell profitiert. Beim Mobilfunk
haben sich die Kosten in zwei Jahrzehnten um zwei
Drittel reduziert. Die großen Gewinner der Privatisie-
rung der Telekommunikation waren gerade das Ge-
meinwohl und der Verbraucher.

Das gilt im Übrigen auch für neue Technologien wie
zum Beispiel die Versorgung mit Breitbandinternet.
Denn nur weil ein Unternehmen einen, wie Sie sa-
gen, wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Infra-
struktur leistet, gehört es jedenfalls im Prinzip noch
lange nicht in öffentliche Hand. Wir dürfen uns nicht
nur um diejenigen Unternehmen Gedanken machen,
die bereits in öffentlicher Hand sind. Wenn Ihre The-
se zuträfe, dass öffentliches Wohl nur im öffentli-
chen Eigentum möglich wäre, müsste es ja auch um
Unternehmen gehen, die heute andere Organisati-
onsformen haben.

Ein kurzer Blick in die Saarwirtschaft reicht aus, um
Ihre Ausgangsthese zu widerlegen. Ein Unterneh-
men wie beispielsweise Inexio, das mittlerweile über
eine beachtliche Infrastruktur mit Glasfaserinternet
und Glasfasernetzen im Saarland und darüber hin-
aus verfügt, müsste der Grundthese Ihres Antrages -
ich sage nicht: Ihrem Antrag - folgen, besser öffent-
lich organisiert zu sein als privat. Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren, das ist nicht nur wirtschaft-
lich nicht vorstellbar, das wäre auch nicht im Sinne
des Gemeinwohls, weil es gerade der Dynamik und
der Effizienz von privaten Unternehmen und des
Marktes bedarf, um solche Innovationen zur
Marktreife zu führen.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Ihre These - öffentliches Wohl geht nur im öffentli-
chen Eigentum - gilt auch in diesen Bereichen nicht.
Ich glaube, Sie werden mir zustimmen, dass die
zahlreichen kirchlichen Krankenhäuser einen eben-
so wichtigen und hochwertigen Beitrag zur Versor-
gung der Bürger zu leisten imstande sind, wie es die
staatlichen und kommunalen Krankenhäuser tun.
Wer etwas anderes behauptet, ignoriert die Realität.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit ich
nicht missverstanden werde, sage ich Folgendes:
Dies ist gerade kein Plädoyer für blinde Marktgläu-
bigkeit, sondern eine Widerlegung Ihrer These, dass
die eigentumsrechtliche Zuordnung entscheidend
dafür ist, ob ein Unternehmen am Gemeinwohl ori-
entiert sein kann oder nicht. Für die Frage nämlich,
ob ein Unternehmen dem Gemeinwohl dient, kann
es sehr wohl vernünftig sein. Die These, die Sie auf-
stellen, ist aber absolut nicht richtig.

Interessant ist daher die Frage, ob die zweite These,
die Ihrem Antrag zugrunde liegt und mit der Sie ar-
gumentieren, zutrifft. Diese zweite These lautet,
dass dann, wenn öffentliche Daseinsvorsorge oder
Infrastruktur in privater Hand ist, der Zugang der
Bürger hierzu von der - ich will es neutral so nennen
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- Willkür des Unternehmens abhängig sein kann.
Auch hier zeigt ein Blick in unsere Rechtsordnung,
dass das Gegenteil der Fall ist. Unternehmen, die
öffentliche Infrastruktur vorhalten oder Dienstleistun-
gen anbieten, die der Grundversorgung der Bevölke-
rung dienen, bewegen sich ja gerade nicht im
rechtsfreien Raum, und das ist auch gut so. Ernst
Ulrich von Weizsäcker hat zu Recht in einem Bericht
an den Club of Rome festgestellt, dass gute Regu-
lierung Voraussetzung für erfolgreiche Privatisierung
ist. Das gilt in Deutschland im Übrigen weit über die
Bereiche hinaus, die Sie in Ihrem Antrag anspre-
chen. Wer in einem Rechtsverhältnis, das nicht auf
Augenhöhe zwischen Anbieter und Nachfrager ab-
geschlossen wird, seine Waren und Dienstleistun-
gen anbietet, ist selbstverständlich nicht völlig frei -
so wie es Ihr Antrag behauptet - in seinem geschäft-
lichen Handeln. Die verfassungsrechtlich gewährte
Eigentumsfreiheit wird zu Recht durch die Sozialbin-
dung des Eigentums, wie sie unser Grundgesetz
festlegt, eingeschränkt.

Das gilt gerade für die Fälle, die Sie in Ihrem Antrag
nennen. Gerade dort gibt es zahlreiche Vorschriften,
die den diskriminierungsfreien Zugang zu wichtigen
Dienstleistungen sicherstellen. § 10 des Allgemei-
nen Eisenbahngesetzes regelt zum Beispiel, dass
die Anbieter von Eisenbahndienstleistungen grund-
sätzlich jedermann nach den Bedingungen des amt-
lich veröffentlichten Tarifs befördern müssen, garan-
tiert und diskriminierungsfrei. Das gilt selbstver-
ständlich auch für Krankenhäuser, die Patienten
nicht einfach ablehnen können.

Was Sie mit dieser These von der Lebenswirklich-
keit zeichnen, wäre ein Zerrbild, denn ein solcher
Kontrahierungszwang, also die Pflicht zum Ab-
schluss eines Vertrages, existiert im deutschen
Recht weit über die Bereiche hinaus, die Sie hier an-
sprechen. Das gilt für Apotheker, die gerade nicht
frei entscheiden können, ob sie Frau Müller oder
Frau Meier ein Medikament verkaufen oder nicht. Es
gilt für die Anbieter von Telekommunikation, für ge-
setzliche Krankenkassen, für KFZ-Haftpflichtversi-
cherungen; selbst der Bäcker, wenn er der einzige
bei Ihnen vor Ort ist und Sie ein Brot kaufen wollen,
unterliegt dem Kontrahierungszwang. Freiheit des
Eigentums heißt nicht Willkür, sondern heißt Sozial-
bindung.

Kurzum: Überall dort, wo es beispielsweise wegen
eines natürlichen Monopols oder wegen einer be-
sonderen Abhängigkeit des Kunden oder wegen der
besonderen Bedeutung des angebotenen Produkts
für den Kunden keine Waffengleichheit im Markt
gibt, schränkt die Rechtsordnung die Freiheit des Ei-
gentums ein und sorgt damit dafür, dass der diskri-
minierungsfreie Zugang von Bürgern zu diesen
Dienstleistungen gewahrt bleibt. Auch die zweite
These, die Ihrem Antrag zugrunde liegt, entspricht

weder der Realität noch den Fakten. Doch selbst
wenn wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Ihrer
Begründung einverstanden wären, so könnten wir
dennoch Ihren Gesetzentwürfen nicht zustimmen,
weil sie in mehrerlei Hinsicht aus unserer Sicht in die
falsche Richtung gehen.

Lassen Sie mich daher zum Ende einige wenige Ar-
gumente darstellen, die an sich bereits die Ableh-
nung Ihres Vorschlags begründen. Dabei sind es zu-
nächst praktische Gründe, die sich aus den Folgen
Ihrer Verfahrensvorschläge in der Verfassung und
im Kommunalselbstverwaltungsgesetz ergeben. Ihr
Gesetzentwurf würde im Falle der Veräußerung von
Unternehmen - die Sie ja, wie Sie es hier vortragen,
nicht ausschließen wollen - zeitlich gesehen zu Hän-
gepartien führen, die zu einem nicht zu kalkulieren-
den Risiko für Unternehmen und Steuerzahler füh-
ren können. Gerade das Erfordernis eines zustim-
menden Bürgerentscheids, eines zustimmenden
Volksentscheids würde Privatisierungsprozesse
quasi unmöglich machen. Eine solche Fixierung des
Status quo heute, für alle Zeiten, macht in einer
Welt, die sich täglich verändert, keinen Sinn.

Ihr Vorschlag bedeutet deshalb in erster Linie eine
Einschränkung der parlamentarischen Demokratie
im Land und der Gestaltungsmöglichkeiten der Kom-
munalpolitik in den Städten und Gemeinden. Die
Einführung eines Zweidrittelmehrheitserfordernisses
bedeutet nichts anderes als eine Lähmung der Par-
lamente und eine Beschränkung des Einflusses de-
mokratischer Mehrheiten in unserem Land. Ein In-
strument, das als reines Verhinderungsinstrument
bereits gedacht ist, führt demokratische Prozesse
und politische Debatten ad absurdum. Mit dieser
Einschränkung des Budgetrechts des Parlaments -
es ist ja gerade nicht so, dass das Parlament nichts
mit Veräußerungen zu tun hätte -, welches das pri-
märe Vorrecht des unmittelbar demokratisch legiti-
mierten Landtags ist, sorgen Sie für eine nicht zu
rechtfertigende Einschränkung der parlamentari-
schen Demokratie. Diese Schwächung des Parla-
mentarismus in unserem Land lehnen wir ab.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ihren bei-
den Gesetzentwürfen, das habe ich versucht, zum
Ausdruck zu bringen, liegt ein Zerrbild der rechtli-
chen und tatsächlichen Realitäten in unserem Land
zugrunde. Für uns ist klar: Privateigentum und Ge-
meinwohlorientierung sind keine Gegensätze, sie
dürfen auch keine sein. Das Grundgesetz der Bun-
desrepublik Deutschland bringt dies auf den Punkt,
indem es neben der Garantie des Privateigentums
dessen Sozialbindung statuiert. Art. 14 Abs. 2 macht
es deutlich, wenn er sagt: „Eigentum verpflichtet. Es
soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“
Präziser, kürzer und - wie ich finde - schöner kann
man einen der wesentlichen Grundgedanken der
Sozialen Marktwirtschaft nicht auf den Punkt brin-
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gen. An diesem Grundgedanken halten wir fest, des-
halb lehnen wir Ihre Anträge ab. - Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die Fraktion der PIRATEN Herr
Kollege Andreas Augustin.

Abg. Augustin (PIRATEN):
Danke, Herr Präsident! - Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Es hat mich zunächst einmal et-
was gewundert, dass das Kind nicht beim Namen
genannt wird, aber spätestens in der Begründung
wurde dann der Begriff Privatisierungsbremse ge-
nannt. Allerdings taucht auch das dazu gewählte
Mittel, das Referendum, nirgends auf, und das
möchte ich doch kurz aufgreifen. Zum Referendum
gibt es ein interessantes Beispiel aus Hessen: In
Hessen ist es nicht möglich, per Volksentscheid die
Landesverfassung zu ändern, aber umgekehrt ist
vorgegeben, dass dann, wenn der Landtag die Ver-
fassung ändern möchte, ein Referendum durchge-
führt werden muss, das Volk also zustimmen muss.

Das ist, wenn man sich die Bedeutung der Verfas-
sung in Erinnerung ruft, ein sehr interessantes Kon-
zept.

(Zuruf des Abgeordneten Schmitt (CDU).)

Ein vergleichbarer Fall liegt hier vor, denn die Ein-
schränkungen, die wir in unserer Volksgesetzge-
bung im Saarland hinsichtlich der Finanzwirksamkeit
von Entscheiden haben, lassen es nicht zu, einen
Volksentscheid durchzuführen hinsichtlich der Priva-
tisierung oder eben Nicht-Privatisierung von Unter-
nehmen. Die Beträge, die dabei im Raum stehen,
sind zu groß und sprengen deshalb den Rahmen,
den unsere Volksgesetzgebung zulässt. Insofern ist
gerade hier das Referendum auch ein interessantes
Konzept, das ich hier genau wie bei der Verfassung
in Hessen durchaus als sinnvoll erachte.

Was noch gar nicht angesprochen wurde: Wir hatten
dieses Thema in ähnlicher Form schon einmal ganz
zu Beginn dieser Legislaturperiode. Die LINKE hat
damals mit der Drucksache 15/21 einen Gesetzent-
wurf vorgelegt, bei dem es auch um Privatisierung
ging, allerdings war der deutlich allgemeiner gehal-
ten. Man kann auch sagen, dass in den zwei Jahren
das Ganze noch etwas weiter gereift ist. Wenn wir
einmal schauen, was unabhängig von dem vorlie-
genden Gesetzentwurf in den letzten zwei Jahren zu
dem Thema passiert ist - ich sage das deshalb, weil
man sonst ja sagen könnte, dass es der gleiche Ge-
setzentwurf in etwas genauerer Form sei, der da-
mals abgelehnt wurde und daher heute wieder abzu-
lehnen sei -, denke ich erst einmal an den Berliner
Wassertisch. Der war auch die Motivation für den

damaligen Gesetzentwurf - das unterstelle ich jetzt
einfach mal so - und ein halbes Jahr, nachdem die-
se Drucksache 15/21 hier abgelehnt wurde, gab es
in Berlin den Vorschlag der SPD, die Privatisie-
rungsbremse in der Verfassung des Landes Berlin
zu verankern. Insofern ist gerade der Berliner Was-
sertisch ein Beispiel, wo sich etwas getan hat.

Sehr geehrter Herr Theis, an dieser Stelle muss ich
auch sagen, dass Sie zwar viele Dinge aufgezählt
haben, wo es einen entsprechenden Kontrahie-
rungszwang gibt, aber gerade der Berliner Wasser-
tisch ist ein Gegenbeispiel. Da ging es eben schief.

(Beifall bei der LINKEN und von den PIRATEN.)

Schauen wir einmal weiter, was sonst noch in den
letzten zwei Jahren war oder auch gerade sehr aktu-
ell ist. Das Land Thüringen hat am 14.09. Landtags-
wahl, dementsprechend ist dort momentan Wahl-
kampf. Das ist die Zeit, in der die Parteien verstärkt
ihre Positionen nach außen tragen, so eben auch
die SPD. Sie fordert auch aktuell im Landtagswahl-
kampf in Thüringen eine Privatisierungsbremse.

(Beifall bei der LINKEN und von den PIRATEN.)

Dann gehen wir von Thüringen über die Grenze
nach Hessen. Da hat die SPD auf ihrem letzten Lan-
desparteitag den Beschluss gefasst - das ist jetzt et-
was komplizierter -, ihre Landtagsfraktion aufzufor-
dern, ich zitiere, „einen Gesetzentwurf für die Einfüh-
rung einer Privatisierungsbremse in die hessische
Verfassung zu erarbeiten und einzubringen“. Es war
also nicht im Wahlprogramm der SPD, sondern es
wurde der Fraktion vom Parteitag nachträglich zuge-
tragen, sie möge dies doch bitte einbringen. Wenn
man sich diesen Antrag und das, was der Parteitag
der Fraktion vorgibt, anschaut, dann sieht man, dass
der Wortlaut den hier vorliegenden Gesetzentwürfen
verblüffend ähnlich ist.

Last but not least ist da noch die am weitesten rei-
chende Änderung, sie wurde bereits vom Kollegen
Dr. Heinz Bierbaum genannt, nämlich dass das
Land Bremen die Privatisierungsbremse bereits in
die Verfassung geschrieben hat. Ich bin an einer
Stelle allerdings etwas verwundert. Herr Bierbaum,
Sie haben gesagt, dass es Zustimmung von SPD,
GRÜNEN und LINKEN gab. SPD und GRÜNE stel-
len dort die Koalition. Das sollte man wissen. Die
LINKEN haben auch zugestimmt. Das möchte ich
gar nicht bestreiten. In der Presseberichterstattung
stand aber auch, dass ein paar Mitglieder der CDU-
Fraktion zugestimmt haben. Das wundert mich zwar
auch, aber es stand so in der Presse. Ich muss an
der Stelle feststellen, dass die Zustimmung von LIN-
KEN, PIRATEN, GRÜNEN, SPD und ein paar CDU-
Mitgliedern auch hier reichen würde, um die Verfas-
sung zu ändern.
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(Lachen und Beifall bei den Oppositionsfraktio-
nen.)

Unter diesen Umständen und nachdem die SPD das
Thema in mehreren Ländern selbst pusht, bin ich
gespannt, unter welchen Ausreden sie es hier heute
ablehnen wird.

(Erneut Lachen und Beifall bei den Oppositions-
fraktionen.)

Darauf bin ich wirklich gespannt. Ich muss aber
auch sagen, dass sich eine Sache in den letzten
zwei Jahren nicht geändert hat. Egal ob im Kreis, im
Land, im Bund oder in Europa, egal ob vor zwei Jah-
ren oder heute, wir stehen für mehr Bürgerbeteili-
gung. Deshalb haben wir damals zugestimmt und
deshalb werden wir auch heute wieder zustimmen. -
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Herr
Fraktionsvorsitzender Hubert Ulrich.

Abg. Ulrich (B 90/GRÜNE):
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir disku-
tieren heute ein sehr diffiziles Thema, ein Thema,
über das man wahrlich intensiv diskutieren und strei-
ten kann. Deshalb möchte ich mich von der Argu-
mentation her nicht absolut von der Argumentation
des Kollegen Theis distanzieren, wenn ich auch vom
Grundsatz her - das möchte ich ganz klar sagen -
dem Antrag der LINKEN zustimmen werde, zumin-
dest um ihn in den Ausschuss zu überweisen, damit
wir dort im Detail über vieles diskutieren können.

Wie so oft liegt die Wahrheit in der Mitte. Auf der
einen Seite ist es für uns völlig klar, dass es über-
haupt keinen Sinn macht, Privatisierungen im
Grundsatz zu verteufeln, unmöglich zu machen oder
die Hürden so hoch zu legen, dass es am Ende kei-
ne Privatisierung mehr geben könnte, selbst in Be-
reichen, wo es sinnvoll wäre. Auf der anderen Seite
aber - das gibt der Antrag der LINKEN auch her -
gibt es eine ganze Reihe von öffentlichen Bereichen,
nämlich die Bereiche der Daseinsvorsorge, wo man
sehr vorsichtig sein sollte und auch sein muss. Das
zeigen die gesamten historischen Erfahrungen aus
der Bundesrepublik Deutschland.

Ich will zwei Beispiele aus den letzten Jahren nen-
nen. Die Stadt Dresden verkaufte im Jahr 2006 ihre
Wohnungsbaugesellschaft. Sie hat sich damit weit-
gehend saniert. Es war für die Stadt zunächst ein-
mal ein wirtschaftlicher Erfolg. Wenn man heute
aber genau hinschaut, das sagen zumindest die
Fachleute, sieht man, dass sich die Bausubstanz
und somit auch die Wohnkultur in der Stadt Dresden
deutlich verschlechtert haben. Denn der private In-

vestor hat weniger Interesse an Sanierungen. Er will
seine Gewinne einfahren. Da stehen die Belange
der Mieterinnen und Mieter erst einmal hintenan.
Das war anders, solange die Stadt Dresden den
Wohnungsbau in der Hand hatte.

Die Stadt Pforzheim ist das zweite Beispiel. Sie pri-
vatisierte im Jahr 2006 die städtische Verkehrsge-
sellschaft. Auch Pforzheim hatte zunächst große
wirtschaftliche Vorteile für den städtischen Haushalt.
Als plötzlich ein Sozialticket eingeführt werden soll-
te, hat der Private gesagt, das haben wir vertraglich
nicht vereinbart. Das gibt es nicht. Als in Pforzheim
neue ÖPNV-Linien gefordert wurden, die offensicht-
lich notwendig waren, gab es sie auch nicht. Hier
sind wir mitten im Bereich der Daseinsvorsorge, und
da sieht die Welt dann ganz schnell ganz anders
aus.

Kollege Theis, beim Beispiel der Telekommunikation
gebe ich Ihnen durchaus recht. Deshalb sage ich,
man muss mit dem Thema sehr vorsichtig umgehen.
Trotzdem sollte man darüber nachdenken, wie man
mit der Privatisierung von Unternehmen der öffentli-
chen Daseinsvorsorge sensibler und vorsichtiger
umgeht. Ich will Ihnen nennen, an welche Branchen
wir als GRÜNE da in erster Linie denken. Es geht
natürlich um die Wasserversorgung. Das ist die klas-
sische öffentliche Daseinsvorsorge. Dort zu privati-
sieren, würden wir für einen ganz großen Fehler hal-
ten. Auch beim ÖPNV kann und muss man darüber
diskutieren. Es mag im Einzelfall sinnvoll sein. In al-
ler Regel haben wir da unsere Zweifel. Wir haben es
auch hier erlebt. Die VSE hat sich in den Neunziger-
jahren und danach an vielen saarländischen Stadt-
werken beteiligt. Im Nachhinein betrachtet muss
man feststellen, dass das nicht immer positiv war.
Auch das ist ein Beispiel, hinter das man drei Frage-
zeichen setzen muss.

Ich habe vorhin das Beispiel Dresden genannt. Der
öffentliche Wohnungsbau ist in unseren Augen ein
klassisches Beispiel dafür, dass der Staat, insbeson-
dere wenn es um den sozialen Wohnungsbau geht,
die Finger ganz dick mit drin haben muss, sonst
geht es nur noch um den privaten Vorteil und den
kurzfristigen Gewinn. Da ist große Vorsicht ange-
sagt.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Da ist auch noch die andere Seite der Medaille, die
man bei der Diskussion nicht unter den Tisch fallen
lassen darf. Natürlich ist der Staat nicht prinzipiell
der bessere Unternehmer. Das wissen wir alle. Es
gibt eine ganze Reihe von Negativbeispielen.
Schauen Sie sich die verschiedenen Landesbanken
an und was dort in den letzten zehn Jahren durch
Missmanagement in den Sand gesetzt wurde. Unser
EVS im Saarland ist auch nicht gerade ein Parade-
beispiel für gute unternehmerische Führung. Auch

Landtag des Saarlandes - 15. Wahlperiode - 27. Sitzung am 25. Juni 2014

(Abg. Augustin (PIRATEN))

2144



das ist ein Problem, das man im Auge behalten
muss. Der Klassiker im Saarland ist die RAG, de
facto ein Staatsunternehmen, mit allen negativen
Folgen, die damit zusammenhängen. Deshalb sa-
gen wir, es darf kein Privatisierungsverbot geben,
man muss aber ernsthaft darüber nachdenken, wie
man die Regularien und Mechanismen demokratisch
nachsteuert. Da sehen wir im Ansatz der LINKEN ei-
nige sinnvolle Punkte. Deshalb werden zunächst
einmal zustimmen. Dann kann dieser Antrag in den
Ausschuss überwiesen werden.

Leider brennt jetzt meine rote Lampe. Vielleicht noch
ein Schlusssatz, ein Beispiel aus dem Saarland, das
manche hier noch im Kopf haben werden. Es geht
um eine Diskussion, bei der man die Privatisierung
ganz stark hinterfragen musste. In den Jahren um
2004 herum haben wir im saarländischen Landtag
mehrfach intensiv darüber diskutiert, ob die Spar-
kassen zur Privatisierung freigegeben werden. Kol-
lege Meiser weiß das sicher noch gut. Der damalige
CDU-Wirtschaftsminister Dr. Georgi wollte das vor-
antreiben, wurde aber von seiner eigenen Fraktion
und auch von uns GRÜNEN gestoppt. Wir haben
das mehrfach massiv thematisiert. Es wäre ein
großer Fehler gewesen.

Präsident Ley:
Herr Kollege Ulrich, ich darf Sie an die Redezeit er-
innern.

Abg. Ulrich (B 90/GRÜNE):
Ich komme zum Ende. - Wenn man ins Detail geht,
muss man sehr genau in die einzelnen Bereiche hin-
einschauen und dann Entscheidungen treffen. Man
sollte aber an diesen Entscheidungen die Hauptbe-
troffenen, die Bevölkerung, in stärkerem Maße betei-
ligen. Das ist ein positiver Ansatz im Antrag der LIN-
KEN. - Vielen Dank.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die SPD-Fraktion Herr Abgeordne-
ter Eugen Roth.

Abg. Roth (SPD):
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Die LINKE nimmt sich in ih-
ren Gesetzentwürfen des Problems des Schutzes
von Unternehmen mit zentraler öffentlicher Bedeu-
tung für das Gemeinwesen an. Allerdings scheint
diese sehr weitreichende Initiative zur Änderung der
Landesverfassung und des Kommunalwahlselbst-
verwaltungsgesetzes mit heißer Nadel gestrickt und
ohne Beteiligung wichtiger Akteure, vor allem auf
der kommunalen Ebene, erfolgt zu sein. Aber gera-
de die kommunale Ebene ist im Schwerpunkt betrof-
fen.

Öffentlich wahrnehmbare Symbolik scheint im Vor-
dergrund zu stehen. Das schicke ich voraus, denn
an dem Thema ist ja, wenn man eine Operation die-
ser Größenordnung machen will - wie bei Radio Eri-
wan: „Im Prinzip ja, aber…“ -, im Prinzip was dran.
Aber dann muss ich mich natürlich - ich habe mich
extra kundig gemacht - vorher ausführlich mit der
kommunalen Seite darüber unterhalten, die sehr
stark betroffen ist, weil sie über sehr viel Tafelsilber
zu entscheiden hat. Ich darf nicht schnell einen An-
trag einreichen nach dem Motto, ein bisschen Bera-
tung im Ausschuss und dann hätte man’s. So ein-
fach geht das nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen!

(Beifall bei der SPD.)

Eine allgemeine Bewertung. Die LINKE-Fraktion will
mit ihren Gesetzesinitiativen zur Ergänzung des Arti-
kels 52 der Verfassung durch einen neuen Absatz 2
sicherstellen, dass eine Veräußerung von Unterneh-
men des Landes - beziehungsweise bei Unterneh-
mensbeteiligungen -, die in den Sektoren Verkehr,
Abfall, Abwasser, Wasser, Energie, Infrastruktur,
Dienstleistungen, Wohnungswirtschaft und Kranken-
häuser tätig sind, nur noch durch Gesetz möglich
sein soll. Zudem soll durch eine Änderung des Arti-
kels 100 der Verfassung erreicht werden, dass für
solche Unternehmens- beziehungsweise Beteili-
gungsverkäufe vorab ein Volksentscheid durchzu-
führen ist.

Artikel 52 der Verfassung des Saarlandes sieht eine
obligatorische Sozialisierung von Schlüsselunter-
nehmen der Wirtschaft wie zum Beispiel dem Kohle-
bergbau, der Energiewirtschaft sowie dem Verkehrs-
und Transportwesen vor. Darüber hinaus enthält Ar-
tikel 52 die Möglichkeit der fakultativen Sozialisie-
rung von gemeinwohlrelevanten privatwirtschaftli-
chen Großunternehmen. Infolge der Strukturkrise
der saarländischen Eisen- und Stahlindustrie in den
späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren wurde
auch über die Inhalte des Sozialisierungsartikels dis-
kutiert. Beschlüsse der Landesregierung über Sozia-
lisierungen wurden seinerzeit nicht gefasst. Unter
der damaligen SPD-Regierung mit Ministerpräsident
Lafontaine wurden keine solchen Sozialisierungsbe-
schlüsse gefasst. Das Ganze wurde auch im Zuge
des Bergbaus diskutiert. Wir wissen, dass es am En-
de zum Verkauf der Anteile des Saarlandes kam.

Gemäß Artikel 95 der Verfassung des Saarlandes ist
die Landesregierung verpflichtet, den Landtag über
wichtige Vereinbarungen zu unterrichten. Diese Vor-
gabe wird beim Kauf oder Verkauf von wesentlichen
Beteiligungen an Unternehmen strikt beachtet. Dar-
über hinaus wird bei der Beteiligung an privatrechtli-
chen Unternehmen den Maßgaben des § 65 LHO
Rechnung getragen, wonach ein wichtiges Interesse
des Landes vorhanden sein muss und das Land
einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Auf-
sichtsrat oder in einem entsprechenden Überwa-
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chungsorgan erhält. Das Finanzministerium ist an
den Verhandlungen zu beteiligen. Auch muss des-
sen Einwilligung eingeholt werden. Es gibt also auch
über die Landeshaushaltsordnung durchaus Einwir-
kungsmöglichkeiten.

Die von den LINKEN angestrebte gesetzliche Legiti-
mation der Veräußerung von Unternehmensbeteili-
gungen würde die Geschäftsfähigkeit der Exekutive,
also der Landesregierung, im Wirtschaftsverkehr
stark beschneiden. Ich denke, das ist in der Konse-
quenz unstrittig. Zudem würden sich die geplanten
Transaktionen zeitlich zumindest erheblich verzö-
gern und damit ihren Zweck verlieren. Die Landesre-
gierung wäre nur noch eingeschränkt handlungsfä-
hig. Da ein Gesetzgebungsverfahren in weiten Tei-
len öffentlich abläuft, besteht außerdem die Gefahr,
dass vertrauliche Informationen, Geschäftsgeheim-
nisse und wertbestimmende Vertragsinhalte vorzei-
tig bekannt werden.

Dies wiederum könnte dazu führen, dass Verkaufs-
geschäfte des Landes mit Dritten erschwert oder gar
verhindert werden. Der Gesetzesvorbehalt hätte so-
mit nahezu einen Verbotscharakter. Eine vergleich-
bare Einschätzung ergibt sich auch bei der Bewer-
tung eines obligatorisch vorgeschalteten Volksent-
scheides und wir bezweifeln, dass ausgerechnet in
der Situation, in der sich das Saarland aktuell befin-
det, solche Maßnahmen hilfreich wären.

(Beifall bei der SPD.)

Im Übrigen sollen Volksbegehren und Volksent-
scheide gemäß den §§ 99 und 100 der geltenden
Verfassung des Saarlandes bei einmalig finanzwirk-
samen Gesetzen nur dann stattfinden, wenn die fi-
nanziellen Auswirkungen insgesamt weniger als
0,3 Prozent des Haushaltsplanes betragen. Bei dem
aktuellen Haushaltsvolumen des Saarlandes von
rund 3,9 Milliarden Euro wären damit Volksbegehren
und Volksentscheide auf Verkäufe von Unterneh-
mensbeteiligungen in einer Größenordnung von we-
niger als 12 Millionen Euro beschränkt. Der Gesetz-
entwurf der LINKEN zielt aber gerade auf Schlüssel-
unternehmen der Saarwirtschaft mit einer wesentlich
höheren Marktkapitalisierung ab. Auch dies zeigt,
dass die Initiative nicht hinreichend durchdacht zu
sein scheint.

(Abg. Augustin (PIRATEN): Im Gegenteil. Genau
darauf bezieht sich der Gesetzentwurf!)

Herr Augustin, bitte unterbrechen Sie meine Rede
nicht.

(Große Heiterkeit bei den Oppositionsfraktionen.)

Was Sie eben hier abgeliefert haben, war nach mei-
ner Beurteilung wieder ein Stück Clownerie bei ei-
nem sehr ernsten Thema. Die LINKEN haben mei-
ner Meinung nach ein gutes Thema aufgegriffen,

aber so, wie Sie das hier in Clownerie abhandeln
wollen, geht das nicht.

(Beifall bei der SPD.)

Ich möchte das aus kommunalpolitischer Sicht be-
werten. Wir beobachten seit Jahren eine eher priva-
tisierungsfreundliche Haltung der Europäischen Uni-
on auch zum deutschen System der kommunalen
Daseinsvorsorge. In diesem Zusammenhang kom-
men immer mal wieder Privatisierungsinitiativen aus
Brüssel. Derzeit müssen sich die Landkreistage in
Rheinland-Pfalz und dem Saarland beispielsweise
bei dem Thema Tierkörperbeseitigung einer solchen
Initiative der EU-Wettbewerbskommission erwehren.
In der Konsequenz zeichnet sich bereits jetzt ab,
dass die Tierkörperbeseitigung für die Beteiligten, al-
so für die Bauern und Verwerter, aber auch für die
Verbraucher, teurer wird als vorher. Die bisherige
Organisation der Tierkörperbeseitigung über einen
länderübergreifenden Zweckverband mit Rheinland-
Pfalz und dem Saarland muss auf Druck der EU um-
gebaut werden und darf zukünftig nur noch einge-
schränkt das bisherige Geschäft betreiben. Der Rest
wird privatisiert. Das ist ein Problem.

Es gibt existenzielle Bereiche der kommunalen Da-
seinsvorsorge, die vor einem übertriebenen Privati-
sierungswahn geschützt werden müssen. Dazu ge-
hören nach meiner Einschätzung zumindest die
Wassererzeugung und -verteilung, die kommunale
Kulturförderung und die Gesundheitsversorgung.
Bekanntlich hat ein Bürgerentscheid in Berlin die Pri-
vatisierung der Wasserversorgung abgelehnt. Dort
sollte aus der Finanznot des Landes heraus die
Wasserversorgung verkauft werden. Auch solche
Vorgänge sprechen für einen Schutzmechanismus
über einen Bürgerentscheid.

Zu beachten sind auf jeden Fall aber auch betriebs-
wirtschaftliche Gegebenheiten. Ein Krankenhaus,
das sich im Minus befindet, ist ein objektiv vorhan-
denes Problem, egal ob privatwirtschaftlich organi-
siert oder in öffentlicher Hand. Insofern müsste bei
entsprechenden Bürgerentscheiden auf jeden Fall
eine Finanzierungsregelung im Falle der Beibehal-
tung der bisherigen Eigentumsverhältnisse aufge-
zeigt werden. Damit soll erreicht werden, dass der
abstimmende Bürger sich auch im Klaren ist dar-
über, wie ein Defizit gegebenenfalls ausgeglichen
werden könnte. In dem Gesetzentwurf fehlt aber ei-
ne entsprechende Formulierung.

Weitere Beispiele: Die saarländischen Landkreise
und der Regionalverband Saarbrücken sind als Trä-
ger von Krankenhäusern - zum Beispiel in St. Ing-
bert mit Beteiligung an der SHG - und als Eigentü-
mer von Nahverkehrsgesellschaften - in Saarlouis
und Neunkirchen zum Beispiel als Anteilseigner der
VSE - hauptsächlich betroffen. Gerade der Verkauf
von Anteilen der VSE im letzten Jahr, und da haben
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wir als SPD eine abweichende Meinung zu der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, hat erst den Ein-
stieg weiterer kommunaler Anteilseigner ermöglicht
und damit die Kommunalisierung der VSE vorange-
trieben. Was wäre passiert, wenn durch Bürgerent-
scheid in einem Landkreis die Veräußerung von An-
teilen zugunsten kommunaler Stadtwerke geschei-
tert wäre? Das Beispiel zeigt, dass es auch Bereiche
kommunaler Daseinsvorsorge gibt, wo Bürgerent-
scheide in die falsche Richtung gehen können.

Aus meiner Sicht muss daher unterschieden werden
zwischen existenziellen Bereichen der kommunalen
Daseinsvorsorge, Wasser- und Gesundheitsversor-
gung, und eher gemeinwirtschaftlichen Bereichen:
Wohnversorgung, Abfall, Abwasser, Öffentlicher
Personennahverkehr, Energieversorgung.

Schließlich noch ein weiterer Hinweis: Die Landkrei-
se sind auch als Eigentümer von Sparkassen unter-
wegs, der Kollege Ulrich hat das aufgezeigt. Dies
wird aber durch das Saarländische Sparkassenge-
setz geregelt. Die Sparkassen erfüllen über den so-
genannten öffentlichen Auftrag zur Versorgung der
Bevölkerung mit bankenüblichen Leistungen eine
gemeinwohlorientierte Aufgabe. Würden die Spar-
kassen auch § 21b Abs. 1 Buchst. b (neu) des Kom-
munalselbstverwaltungsgesetzes unterworfen, hätte
das erhebliche Auswirkungen auf die Marke Spar-
kasse insgesamt, das heißt, sie müssten sich stän-
dig in größerem Umfang einem eventuellen oder tat-
sächlichen Abstimmungsprozess ausgesetzt sehen,
der an die Existenz der jeweiligen Marke Sparkasse
gehen könnte.

Zusammengefasst: Die Gesetzentwürfe scheinen an
einer Problemlösung orientiert, insbesondere im Hin-
blick auf die meiner Auffassung nach häufig zu pri-
vatisierungsfreundliche Haltung der EU oder sonsti-
ger Akteure bezüglich des deutschen Systems der
kommunalen Daseinsvorsorge. Sie haben im Detail
aber durchaus Regelungslücken, die nicht bedacht
wurden. Ich habe versucht, diese aufzuzeigen. Wir
können deshalb dem Antrag nicht zustimmen und
werden ihn ablehnen.

Wir sind gegen vorwiegend PR-orientierte symboli-
sche Schnellschüsse. Ich wiederhole es noch ein-
mal. Solche weitreichenden Änderungen, also Ein-
griffe in die saarländische Landesverfassung bezie-
hungsweise in das Gesetz über die kommunale
Selbstverwaltung, müssen im breiten politischen
Diskurs mit allen, insbesondere mit den kommunal-
politischen Akteuren in unseren Gemeinden und
Kreisparlamenten, wachsen und reifen. Nur dann
tragen solche Vorschläge wirklich. Nach meiner
Kenntnis ist dies aber bisher nicht einmal ansatzwei-
se geschehen, denn ein konkreter Antrag eines Ge-
meinde- oder Kreisparlaments ist mir bis dato nicht
bekannt, genauso wie mir der reale Hintergrund am
25. Juni des Jahres 2014 nicht so ganz klar ist, weil

es im Moment und auch in der näheren Vergangen-
heit keine Fälle gab - außer den der VSE -, wo die
bisherige Regelung von Vorteil gewesen wäre.

Das Thema wird sicherlich bei uns auf der Tages-
ordnung bleiben, zumindest kann ich das für unsere
Fraktion und auch für unsere Partei sagen. Im Übri-
gen gibt es bisher keinen bundesweiten Beschluss
der SPD zum Thema Privatisierungsbremse. Das
will ich nur einmal abschließend erwähnen, nicht
dass gedacht wird, die machen das landauf, landab.
Diese Debatte kann natürlich nicht nur regional ge-
führt werden, sondern sie müsste eine Nummer grö-
ßer und qualitativ tiefgehender geführt werden.
Schnellanträge helfen nach unserer Auffassung an
der Baustelle nicht.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die Fraktion DIE PIRATEN Herr
Abgeordneter Prof. Dr. - -

(Zurufe)

- - für die Fraktion DIE LINKE Herr Prof. Dr. Heinz
Bierbaum.

Abg. Prof. Dr. Bierbaum (DIE LINKE):
Herr Präsident, die Zuordnung ist eindeutig und von
daher ist das gar kein Problem. - Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Der Kollege Roth hat eben die Frage
des Kollegen Augustin beantwortet, mit welchen
Ausreden man diesem Gesetzentwurf nicht zustim-
men kann. Ich muss das jetzt noch einmal aufgrei-
fen, um deutlich zu machen, um was es uns eigent-
lich geht. Ich glaube, dass das gerade durch den
letzten Beitrag des Kollegen Roth doch ein bisschen
„verunklart“ worden ist.

Worum geht es? Es geht darum, dass wir insbeson-
dere die Bereiche der Daseinsfürsorge schützen,
das heißt, dass wir wollen, dass das Gemeinwohlin-
teresse dort zum Tragen kommt und dass alle Bür-
gerinnen und Bürger Zugang zu diesen Leistungen
haben. Und das sehen wir, Herr Kollege Theis, am
besten dadurch gewährleistet, dass sich so etwas im
öffentlichen Eigentum befindet, zumindest durch die
öffentliche Hand beherrscht wird und ein entschei-
dender Einfluss der öffentlichen Hand gesichert ist.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen trifft
überhaupt nicht zu, was hier ständig angemahnt
wird, nämlich der breite Diskurs. Selbstverständlich
sind wir für diesen breiten Diskurs. Wir wollen mit
unserem Gesetzesvorhaben genau diesen Weg öff-
nen. Der Punkt ist doch, dass das in den Ausschüs-
sen beraten werden muss, wo es Anhörungen gibt
und dergleichen mehr. Das ist eine gute Grundlage,
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um diesen breiten Diskurs auch wirklich zu ermögli-
chen. Das ist der Sinn und Zweck.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Natürlich gibt es eine Reihe von offenen Fragen, die
hier zu Recht gestellt worden sind, beispielsweise
welche Unternehmen das im Einzelnen sind, und die
Frage, was muss öffentlich organisiert werden, was
muss nicht öffentlich organisiert werden. Das ist si-
cherlich ein Diskussionspunkt zwischen uns, wo wir
möglicherweise unterschiedliche Auffassungen ha-
ben. Der Kollege Ulrich hat darauf hingewiesen. Er
hat zu Recht darauf hingewiesen, dass es dort, wo
der Staat tätig ist, nicht immer besonders gut ist. Da
sagen wir ganz klar: Wenn der Staat sich verhält wie
ein x-beliebiger Privatkapitalist, der sich am Profit
orientiert, dann hat das mit der Gemeinwohlorientie-
rung, die wir wollen, überhaupt nichts zu tun. Inso-
fern geht es nicht bloß um die Frage öffentlich oder
privat, sondern die Frage ist, welche Unternehmens-
zielsetzungen verfolgt werden, was denn wirklich im
Vordergrund stehen soll. Das ist der entscheidende
Punkt.

Herr Kollege Theis, Sie haben sich mit den Thesen
auseinandergesetzt, die unserem Antrag zugrunde-
liegen, insbesondere mit der These 2, dass wir da-
mit meinten, dass bei privat organisierten Unterneh-
men grundsätzlich der Zugang ausgeschlossen sei.
Das halte ich für übertrieben. Das haben wir nie un-
terstellt, sondern wir haben gesagt, der Zugang ist
besser möglich, Missbrauch und Verschlechterun-
gen wird ein Riegel vorgeschoben. Sie haben ja zu
Recht auf die Sozialbindung des Eigentums entspre-
chend unserem Grundgesetz hingewiesen. Aber ich
glaube, der Vormittag würde nicht ausreichen, um all
die Verstöße gegen diese Sozialbindung aufzuzäh-
len.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Es ist doch nicht so, dass beispielsweise die Privati-
sierung der Bahn zu einem Fortschritt geführt hätte.
Was die Versorgung mit Dienstleistungen angeht,
das sehen wir ja gerade gegenwärtig, so hat sich
dieser Bereich erheblich verschlechtert.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Auch bei der Telekommunikation sollten wir nicht
vergessen, was bei den Bedingungen für die Be-
schäftigten dort alles angerichtet worden ist. Inso-
fern müssen wir schon sehen, dass der Verweis auf
die Sozialbindung des Grundgesetzes allein nicht
reicht, sondern dass wir auch entsprechend Vorsor-
ge treffen sollten. Deswegen sind wir der Auffas-
sung, dass es möglichst öffentlich organisiert sein
soll. Und wenn eben veräußert werden soll, dann -
da haben Sie recht - wollen wir die Hürden hochset-
zen. Das heißt nicht, dass das völlig unmöglich wird.

Auch das Thema Zeitbedarf ist nach meinem Dafür-
halten kein wirklich gutes Argument. Es ist klar, dass
demokratische Entscheidungen auch einen be-
stimmten Zeitbedarf haben. Und dass jetzt seitens
der SPD - das hat mich schon etwas gewundert -
man mit betriebswirtschaftlichen Überlegungen
kommt, das finde ich schon etwas befremdlich.

Ich will dazu noch etwas Grundsätzliches sagen: Die
Unterstellung, dass privat grundsätzlich besser orga-
nisiert ist als öffentlich, ist einfach falsch.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Ich sage aber umgekehrt nicht, dass öffentlich bes-
ser ist als privat, damit Sie nicht den Umkehrschluss
ziehen. Der Punkt ist doch der: Wirklich effizient und
gut organisiert werden kann es sowohl öffentlich als
auch privat. Und wenn ich mir die Entwicklung von
einigen Unternehmen im Saarland anschaue, der
Kollege Lafontaine hat auf die Entwicklung der
Schraubenfabrik in Beckingen hingewiesen, dann
kann ich nur sagen, da konnte von einem effektiven
Management und effizienter Führung überhaupt
nicht die Rede sein.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Um es noch einmal deutlich zu machen, worum es
geht: Es ist zu Recht davon gesprochen worden,
dass wir keinen Ausschluss der Privatisierung wol-
len, sondern wir wollen eine Privatisierungsbremse,
sozusagen als Korrektiv zu der von Ihnen befürwor-
teten Schuldenbremse, damit nicht unter dem Diktat
der Schuldenbremse auch noch das Tafelsilber ver-
kauft wird und öffentliche Leistungen und Daseins-
fürsorge schlechter werden. Das ist unser Punkt und
deswegen wollen wir dies durch eine andere Organi-
sation schützen, deswegen wollen wir entsprechen-
de Hürden aufbauen.

Den Hinweis auf den Finanzierungsvorbehalt bei
den Volksentscheiden nehmen wir gerne auf. Es gibt
bestimmte Lücken, die korrigiert werden müssen.
Ich glaube aber nicht, dass das ein grundsätzlicher
Einwand gegen die Zielsetzung unseres Antrags ist.
Das können wir alles in den Ausschüssen im Einzel-
nen diskutieren.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Es geht nicht darum, dass wir der Auffassung sind,
dass die SPD jetzt insgesamt auf Bundesebene
einen Beschluss gefasst hätte. Aber es ist schon et-
was merkwürdig, dass wir in Berlin, in Hessen und
Thüringen entsprechende Initiativen haben, wo die-
ser Weg geöffnet wird mit durchaus ähnlichen, ja
fast gleichlautenden Anträgen. Warum sollten wir
hier nicht auch in einen Dialog kommen? Deswegen
noch einmal: Stimmen Sie unseren Entwürfen zu!
Dann haben wir die Möglichkeit, einen wirklich brei-
ten Diskurs zu organisieren, alles das zu machen,
was Sie einfordern, auch zu diskutieren, was sinn-
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voll ist und was nicht sinnvoll ist. Darüber können wir
uns auseinandersetzen.

Aber wir müssen uns doch darüber einig sein, dass
wir, was die Daseinsfürsorge betrifft, was Wohnen
und dergleichen angeht, Verschlechterungen verhin-
dern wollen. Durch Privatisierung ist die Daseinsfür-
sorge, darauf hat der Kollege Ulrich zu Recht hinge-
wiesen, in vielen Fällen schon verschlechtert wor-
den, seien es die Verkehrsbetriebe in Pforzheim,
seien es die Wohnungen in Dresden. Die Wasser-
versorgung, die Abfallentsorgung, das Wohnen, öf-
fentliche Leistungen im Verkehrsbereich, auch die
Gesundheitsfürsorge müssen so organisiert werden,
dass das Ergebnis qualitativ hochwertig ist. Wir
müssen Zugang zu diesen Leistungen haben, dürfen
diesbezüglich keine Verschlechterungen erleiden. In
den Fällen, in denen beabsichtigt ist, die Organisati-
onsform in Richtung einer Privatisierung zu verän-
dern, muss folgerichtig auch die Bevölkerung einbe-
zogen werden. Das wäre ein Stück gelebte Demo-
kratie. - Vielen Dank.

(Beifall von der LINKEN und B 90/GRÜNE und
bei den PIRATEN.)

Präsident Ley:
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schlie-
ße die Aussprache. - Es wird vorgeschlagen, den
Gesetzentwurf zur Änderung der Verfassung des
Saarlandes zur weiteren Beratung an den Aus-
schuss für Justiz, Verfassungs- und Rechtsfragen
sowie Wahlprüfung zu überweisen und den Gesetz-
entwurf zur Änderung des Kommunalselbstverwal-
tungsgesetzes an den Ausschuss für Inneres und
Sport.

Wir kommen zur Abstimmung, zunächst über den
Gesetzentwurf zur Änderung der Verfassung des
Saarlandes. Wer für die Annahme des Gesetzent-
wurfes Drucksache 15/954 in Erster Lesung unter
gleichzeitiger Überweisung an den Ausschuss für
Justiz, Verfassungs- und Rechtsfragen sowie Wahl-
prüfung ist, den bitte ich, eine Hand zu erheben. -
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? -
Ich stelle fest, dass dieser Gesetzentwurf mit Stim-
menmehrheit abgelehnt worden ist. Zugestimmt ha-
ben die Oppositionsfraktionen, abgelehnt die Regie-
rungsfraktionen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf zur Änderung des Kommunalselbstverwal-
tungsgesetzes. Wer für die Annahme des Gesetz-
entwurfes Drucksache 15/953 in Erster Lesung unter
gleichzeitiger Überweisung an den Ausschuss für In-
neres und Sport ist, den bitte ich, eine Hand zu er-
heben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der
Stimme? - Ich stelle fest, dass auch dieser Gesetz-
entwurf, Drucksache 15/953, mit Stimmenmehrheit

abgelehnt ist. Zugestimmt haben die Oppositions-
fraktionen, abgelehnt die Regierungsfraktionen.

Wir kommen zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Erste Lesung des von der CDU-Landtagsfrak-
tion und der SPD-Landtagsfraktion einge-
brachten Gesetzes zur Änderung abfallrechtli-
cher Vorschriften (Drucksache 15/957)

Zur Begründung erteile ich Herrn Abgeordneten
Dr. Magnus Jung von der SPD-Fraktion das Wort,
wohl für beide Koalitionsfraktionen.

Abg. Dr. Jung (SPD):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nachdem
wir in der zurückliegenden Stunde eine - mit Blick
auf die saarländische Wirklichkeit - Phantomdebatte
geführt haben, können wir uns nun den tatsächli-
chen Problemen unseres Landes zuwenden - -

(Abg. Prof. Dr. Bierbaum (DIE LINKE): Das ist ei-
ne Unverschämtheit! Das ist wirklich eine Unver-
schämtheit, diese Debatte, die das ganze Haus
geführt hat, als Phantomdebatte zu bezeichnen! -
Zurufe von der LINKEN: Unmöglich! - Abg. Kug-
ler (DIE LINKE): Nur weil ihr euch nicht damit be-
fassen wollt, ist das noch keine Phantomdebat-
te!)

Wir können Beschlüsse zu Maßnahmen fassen, die
zur konkreten Verbesserung der Situation in unse-
rem Land beitragen. Wir von der SPD-Fraktion und
der CDU-Fraktion bringen heute ein Gesetz zur Än-
derung abfallrechtlicher Vorschriften ein. Wir wollen
damit das Saarländische Abfallwirtschaftsgesetz und
das EVS-Gesetz ändern.

Mit dieser Gesetzesänderung verfolgen wir fünf Zie-
le: Erstens wollen wir ökologische Verbesserungen
in der Abfallwirtschaft im Saarland herbeiführen. Wir
wollen weniger Abfall, den weiterhin anfallenden Ab-
fall wollen wir ökologisch höherwertig verarbeiten.
Zweitens wollen wir dadurch die Wertschöpfung im
Saarland verbessern und die Zahl der hiesigen Ar-
beitsplätze erhöhen. Drittens wollen wir die Kommu-
nen im Land entlasten und die kommunale Koopera-
tion fördern. Viertens wollen wir effizientere Ent-
scheidungsstrukturen beim EVS schaffen. Und fünf-
tens wollen wir im Zuge dieser Operation für die Bür-
gerinnen und Bürger stabile Gebühren ermöglichen.

(Beifall bei den Koalitionsfraktionen.)

Ein wesentlicher Gegenstand dieses Gesetzes ist
die Einführung einer Andienungspflicht für Grün-
schnitt von den Kommunen an den EVS. Wir spre-
chen hierbei von circa 80.000 bis 100.000 Tonnen
Grünschnitt. Die Einführung einer Andienungspflicht
ist notwendig geworden durch verschärfte Anforde-
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rungen im Kontext des Kreislaufwirtschaftsgesetzes.
Es ist zwingend vorgesehen, künftig den Grün-
schnitt, zu dem auch holzartige und krautige Men-
gen gehören, in wesentlich geringerem Maße zu
kompostieren und in wesentlich höherem Maße an-
deren Zwecken, insbesondere der energetischen
Verwendung, zuzuführen. Damit diese Vorschriften
des Kreislaufwirtschaftsgesetzes von ihnen umge-
setzt werden könnten, müssten die Gemeinden, die
bislang für die Grünschnitt-Verwertung zuständig
sind, in den kommenden Jahren in nicht unerhebli-
chem Maße in ihre Anlagen investieren. Das würde
aber die Leistungsfähigkeit vieler Gemeinden über-
steigen, wodurch der ökologische Fortschritt in die-
sem Zusammenhang behindert würde.

Es bleibt nach unseren Überlegungen dabei, dass
das Einsammeln des Grünschnitts eine gemeindli-
che Aufgabe ist, denn die Gemeinden haben dies in
den zurückliegenden Jahren bereits mit großer Bür-
gernähe umgesetzt. Uns ist aber auch bewusst,
dass es in der einen oder anderen Gemeinde den
Wunsch gibt, auch diese Aufgabe künftig an den
EVS zu übertragen. Dies ist allerdings nicht Gegen-
stand unseres Gesetzentwurfes.

Wir haben für diese Übertragung im Gesetzentwurf
einen recht langen Übergangszeitraum vorgesehen:
Diese Andienungspflicht soll tatsächlich erst im Jahr
2020 greifen. Angesichts dessen mag man sich zu-
nächst einmal die Frage stellen: Warum so spät? Ist
es nicht vielleicht doch etwas allzu wenig ehrgeizig,
das erst im Jahr 2020 zu machen? - Beschäftigt
man sich aber mit den konkreten Problemen, er-
kennt man, dass der Übergang relativ schwierig zu
organisieren ist. Es gibt Kommunen, die in den zu-
rückliegenden Jahren in erheblichem Maße in ihre
Anlagen investiert haben. Es stellt sich die Frage,
was mit diesen Investitionen geschieht. Es gibt viele
Kommunen, die miteinander oder mit Privaten Ver-
träge haben, die weit die Zukunft reichen; insoweit
sind die entsprechenden Aufgaben schon vergeben.
Natürlich ist auch die Frage zu stellen, wie das Gan-
ze so organisiert werden kann, dass es für die Ge-
bührenzahlerinnen und Gebührenzahler eine effizi-
ente Lösung darstellt. Dabei steckt der Teufel im De-
tail. Um das sauber lösen zu können, braucht man
einen entsprechend langen Übergangszeitraum.

Wir von den Koalitionsfraktionen wünschen uns,
dass Lösungen gefunden werden, bei denen die
bestehenden gemeindlichen Anlagen genutzt wer-
den. Wir wünschen uns aber auch, dass durch die
Andienungspflicht für die Anlagen, die künftig ge-
braucht werden, Planungssicherheit geschaffen
wird. Der EVS muss nicht eigene Anlagen bauen, er
kann sich auch der Anlagen der Gemeinden und
möglicherweise auch der Anlagen von Privaten oder
unserer Partner in Lothringen bedienen. Wichtig ist,
dass der EVS mit diesem Gesetz verpflichtet wird,

bis zum Ende des Jahres 2015 ein detailliertes Kon-
zept vorzulegen, damit dann mit den notwendigen
Vorbereitungen und Investitionen tatsächlich begon-
nen werden kann.

Die Detailregelung all dieser Aufgaben wird im Auf-
gabenbereich der kommunalen Selbstverwaltung
belassen. Die Gemeinden und Städte im Saarland,
die Mitgliedskommunen des EVS, regeln diese kom-
munale Aufgabe im Zweckverband selbst. Es ist
nicht Aufgabe des Landtages oder der Landesregie-
rung, hier in Details einzugreifen, detaillierte Vorga-
ben zu machen.

Vor allem erwarten wir uns durch diese Regelung
die Möglichkeit, den Grünschnitt künftig gemeinsam
mit den Bioabfällen im Saarland zu verwerten. Wir
haben ja die etwas missliche Situation, dass ein
großer Teil der Bioabfälle, insgesamt circa 50.000
Tonnen, derzeit außerhalb des Saarlandes behan-
delt werden muss. Dies geschieht teilweise in Hes-
sen, die Abfälle müssen über viele Hundert Kilome-
ter transportiert werden. Es wäre sinnvoll, auch die-
se Stoffe im Saarland zu verwerten. Für eine Ver-
wertung gemeinsam mit dem Grünschnitt gibt es gu-
te technische Voraussetzungen. Dies belegen auch
zwei Gutachten, die der EVS in Auftrag gegeben hat
und die im vergangenen Jahr vorgestellt wurden.

Es wird also ein erheblicher ökologischer Fortschritt
erreicht. Ein Problem, über das viele Jahre hinweg
im Saarland eine Diskussion geführt wurde, wird mit
diesem Gesetz einer Lösung zugeführt. Damit wird
auch ein wesentlicher Baustein unseres Koalitions-
vertrages erfüllt.

Wenn wir diese Dinge regeln, haben wir uns gesagt,
wollen wir auch andere Dinge im Rahmen der Abfall-
wirtschaft und im EVS-Gesetz ändern, die sich in
den letzten Monaten und Jahren als veränderungs-
bedürftig herausgestellt haben. Wir werden bei-
spielsweise Prozesse der Entscheidungsfindung er-
leichtern, indem wir zwar einerseits im Bereich der
Haushaltsberatungen und der Satzungen das Mitwir-
kungsrecht der Räte belassen, andererseits aber im
Bereich der Personalentscheidungen beim EVS die
Verantwortung auf die direkt gewählten Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister als Mitglieder der
Zweckverbandsversammlung übertragen.

Wir werden wunschgemäß den Aufsichtsrat des
EVS von 13 auf 17 Mitglieder vergrößern, um eine
größere Beteiligung zu erreichen, mehr Transparenz
und damit auch eine größere Akzeptanz der Arbeit
des EVS in der kommunalen Familie. Wir werden al-
len Mitgliedern der Verbandsversammlung ein
Stimmrecht für alle Aufgaben im Aufsichtsrat ermög-
lichen, in Zukunft also auch für die sogenannten
§-3-Kommunen.

Wir werden darüber hinaus regeln, dass die Besol-
dung des Geschäftsführers in Zukunft in der Besol-
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dungsgruppe B 5 erfolgen soll, so wie es de facto
jetzt auch schon ist. Das ist eine leistungs- und auf-
gabengerechte Besoldung. Es ist eine Besoldung,
die auch mit Blick auf die Interessen des Gebühren-
zahlers angemessen ist. Und wir werden klarstellen,
dass in Zukunft auch die Möglichkeit besteht, sich
zwischen einem Beamtenverhältnis oder einer An-
stellung im Angestelltenverhältnis zu entscheiden.

Wir werden, meine Damen und Herren, in den näch-
sten Tagen und Wochen sehr intensiv an diesem
Gesetzeswerk arbeiten müssen, denn wir haben nur
eine relativ kurze Zeit für das Anhörungsverfahren.
Wir halten dies allerdings auch für vertretbar, denn
alle Fragen, die in diesem Gesetz geregelt werden
sollen, sind ja schon in den letzten Jahren in vielen
Sitzungen des saarländischen Landtagsausschus-
ses beraten worden, sodass es hier nicht um neue
Themen geht. Es geht darum, dass Themen, die
schon lange zur Entscheidung angestanden haben,
jetzt endlich entschieden werden. Ein gewisser Zeit-
druck ergibt sich auch daher, dass es Sinn macht,
die demnächst - nach der Kommunalwahl - anste-
hende Neubesetzung der Gremien des EVS schon
auf der neuen gesetzlichen Grundlage vorzuneh-
men. Wie immer wird es möglich sein, im Rahmen
des Verfahrens das ein oder andere, was an Anre-
gungen aus den Städten und Gemeinden und von
anderer Seite kommen wird, in die Diskussion aufzu-
nehmen. Aber am Ende werden wir relativ zügig ent-
scheiden müssen.

Ich möchte zusammenfassen: Das vorgelegte Ge-
setzeswerk ist ein erheblicher Fortschritt in der Ab-
fallbewirtschaftung im Saarland. Es ist eine Möglich-
keit für die Städte und Gemeinden, besser zusam-
menzuarbeiten, das Geld für Investitionen an vielen
Stellen einzusparen. Es schafft schlanke Strukturen
beim EVS und sichert stabile Gebühren für die Bür-
gerinnen und Bürger. Es ist im Großen und Ganzen
eine gute Entscheidung für unser Land. Ich bitte um
Zustimmung. - Vielen Dank.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Präsident Ley:
Ich eröffne die Aussprache. - Das Wort hat für die
Fraktion DIE LINKE Frau Abgeordnete Dagmar
Ensch-Engel.

Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit
dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung ab-
fallrechtlicher Vorschriften soll eine Anpassung des
Saarländischen Abfallwirtschaftsgesetzes und des
Gesetzes über den Entsorgungsverband Saar an die
neue Rechtslage erfolgen. Hierzu wurde uns nun
recht kurzfristig, nämlich Ende letzter Woche, ein
Entwurf von 43 Seiten vorgelegt. Dieser soll nun in-
nerhalb von vier Wochen beraten und noch vor der

Sommerpause verabschiedet werden. Mein sehr ge-
schätzter Kollege Roth hat eben bei der Einbringung
unseres Gesetzentwurfes gesagt, ich zitiere mit Ihrer
Erlaubnis, Herr Präsident, den ungefähren Wortlaut:
Gesetzentwurf einbringen, ein bisschen Ausschuss-
arbeit, dann abnicken - so einfach geht das nicht! -
Das gilt dann aber auch bitte für Ihren Entwurf!

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Wenn man bedenkt, dass sich die Lenkungsgruppe
zwei Jahre Zeit genommen hat, um sich mit der Sa-
che EVS zu beschäftigen und sich beim Thema
Grünschnittverwertung noch ein Zeitfenster von min-
destens anderthalb Jahren vorbehält, sind vier Wo-
chen doch mehr als dürftig.

Wie wir alle wissen, waren der EVS und seine Ar-
beitsweise in den letzten Jahren massiv in der Kritik.
Das ist Grund genug, eine langfristige, effiziente
Konzeption zu erarbeiten, die den Interessen der
Kommunen, des EVS selbst und natürlich der Ver-
braucher gerecht wird. In der Tat kann es doch nur
in unser aller Interesse sein, ein Entsorgungskon-
zept zu entwickeln, das in fachlicher Hinsicht profes-
sionell, wirtschaftlich und kostenstabil funktionieren
kann.

Mit der Drucksache 15/25 vom 22.05.2012 wurde
der EVS vom Landtag des Saarlandes unter ande-
rem aufgefordert, die Wirtschaftlichkeit seines Han-
delns im Abfallbereich zu überprüfen und alle Mög-
lichkeiten der Einsparpotenziale zur Stabilisierung
der Gebühren aufzuzeigen. Vor diesem Hintergrund
des Nachweises der Wirtschaftlichkeit haben wir er-
wartet, dass es betriebswirtschaftliche Kennzahlen
und einen bundesweiten Vergleich mit anderen Or-
ganisationen in der Abfallwirtschaft geben würde.
Das war nicht der Fall.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, laut § 4 EVSG hat
der EVS seine Aufgaben nach wirtschaftlichen
Grundsätzen unter besonderer Berücksichtigung der
geringeren Belastung der Gebührenzahler zu erledi-
gen. Ausgehend von den Unterlagen, die vom EVS
bislang zur Verfügung gestellt wurden, ist aus mei-
ner Sicht eben nicht dargelegt, dass ein Maximum
an Sparsamkeit und Effizienz erreicht ist. Neben der
zeitlichen Enge, die wir bemängeln, fehlen uns auch
aussagekräftige Unterlagen! So liegen uns die Gut-
achten von IZES und IfaS nur in Kurzversion vor.
Ein Biomüll-Konzept, hierzu eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung oder etwa eine Risikobewertung im Hin-
blick auf die Kostenentwicklung, auf Verbraucherver-
halten oder die demografische Entwicklung - all das
fehlt. Da erlaube ich mir die Frage: Wo bleibt da die
viel gerühmte Transparenz? Wie stellen Sie sich da
die Zusammenarbeit vor?

Der vorliegende Entwurf ist aber auch in anderer
Hinsicht für mich bedenklich. Er beinhaltet Ein-
schränkungen der Möglichkeit von Weisungen sei-
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tens der Gemeinderäte. Die Aufgabe von bewährten
demokratischen Strukturen ist für uns überhaupt
nicht vorstellbar!

Mein Hauptkritikpunkt ist aber das Fehlen von ge-
setzlichen Regelungen für mehr Kontrolle bei wirt-
schaftlichen und technischen Entscheidungen. Bis-
her liegt die Zuständigkeit beim Landesverwaltungs-
amt, das nach eigenen Angaben bisher keine Veran-
lassung zur Überprüfung gesehen hat, da die wirt-
schaftliche Ausrichtung des EVS eine kommunale
Aufgabe ist.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor man ein Ge-
setz auf den Weg bringt, sollte man ein tragfähiges
Konzept erarbeiten und nicht umgekehrt. Der vorlie-
gende Entwurf wird aus unserer Sicht dieser wichti-
gen Sache nicht gerecht. Wir können ihm deshalb
nicht zustimmen. - Ich danke für die Aufmerksam-
keit.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die CDU-Fraktion Herr Abgeordne-
ter Günter Heinrich.

Abg. Heinrich (CDU):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe
Frau Kollegin Ensch-Engel! Außer pauschaler Kritik
war das wenig Substanzielles zum vorliegenden Ge-
setzentwurf! Wenn Sie ein Konzept verlangen,

(Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Das müssen Sie
machen, nicht ich)

hätten Sie sich zumindest einmal konzeptionell zu
dem vorliegenden Gesetzentwurf äußern müssen.
Das haben Sie nicht getan. Im Übrigen, glaube ich,
müssen Sie sich einmal erkundigen, wer der EVS
ist. Der EVS, das sind die saarländischen Städte
und Gemeinden.

(Abg. Ensch-Engel (DIE LINKE): Das weiß ich.)

Das ist bei dem, was in diesem Gesetzentwurf zu re-
geln ist, mit zu berücksichtigen.

Meine Damen und Herren, ich komme zum vorlie-
genden Gesetzentwurf zur Änderung abfallrechtli-
cher Vorschriften. Er ist die Folge der Umsetzung
von EU-Recht sowie der Anpassung und Ergänzung
von abfallrechtlichen Regelungen des Bundes be-
züglich des aktuellen Kreislaufwirtschaftsgesetzes,
das seinerseits die Umsetzung der Abfallrahmen-
richtlinie verfolgt, die Stärkung nachhaltigen Wirt-
schaftens sowie den Ressourcenschutz.

Die Zielsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist
wegen ihrer besonderen Bedeutung nochmals im
Saarländischen Abfallwirtschaftsgesetz aufgenom-
men worden, und zwar als fünfstufige Abfallhierar-
chie. Die erste Stufe ist die Vermeidung von Abfall,

die zweite und für uns wahrscheinlich wichtigste die
Vorbereitung zur Wiederverwendung. Dann kommen
Recycling, Verwertung und Verfüllung sowie Beseiti-
gung. Das sind die wesentlichen Punkte der Abfall-
hierarchie, die wegen ihrer Bedeutung nochmals im
Gesetz aufgenommen worden sind.

Eine besondere Verpflichtung und Vorbildwirkung
wird mit dem Saarländischen Abfallwirtschaftsgesetz
den Behörden und den Körperschaften des öffentli-
chen Rechts auferlegt. Sie sollen unter Beachtung
der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit Vorbild in Bezug auf die Ressourcenverantwor-
tung sein. Das betrifft insbesondere den Erwerb von
Gebrauchs- und Verbrauchsgütern und in ganz be-
sondere Weise Bauvorhaben im Rahmen der Bau-
verwaltung. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf
ändert sich die Zuständigkeit der Kommunen im Be-
reich Grünschnitt, Laub, Äste, Strauchwerk und ver-
gleichbare Materialen. Derzeit sind die Kommunen
für Sammeln und Verwertung zuständig, zukünftig
wird sich die Zuständigkeit der Kommunen auf das
Sammeln beschränken. Wobei wir eine lange Über-
gangszeit bis zum 01. Januar 2020 ins Saarländi-
sche Abfallwirtschaftsgesetz aufgenommen haben.
Ich komme später noch darauf zu sprechen.

Wesentlich ist, das Gesetz verpflichtet die öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger nach den Rege-
lungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und den
Regelungen dieses Gesetzes zu handeln und bindet
sie ausdrücklich an die fünfstufige Abfallhierarchie.
Ins Gesetz neu aufgenommen ist auch die polizeili-
che Befugnis zur Gefahrenabwehr im Interesse der
öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Grundstücke
ohne Einwilligung des Eigentümers zu betreten.
Ebenfalls aufgenommen ist die Verpflichtung des
Grundstückseigentümers beziehungsweise Grund-
stücksbesitzers, illegale Abfalllagerung der zuständi-
gen Kommune zu melden. Damit wird den Kommu-
nen die Möglichkeit gegeben, schnell zu reagieren
und somit möglichst schnell den Täter ermitteln zu
können.

§ 18 „Abfallwirtschaftsplan“ wurde neu gefasst. Er
führt die bestehende Rechtslage fort, enthält aber
auch die notwendigen Anpassungen an das aktuelle
Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes. Es ist darauf
hinzuweisen, dass die bisherige Vorgabe im Saar-
ländischen Abfallwirtschaftsgesetz, den Einzugsbe-
reich der Abfallverbrennungsanlagen vorzugeben,
zukünftig entfällt. Die Regelung war ursprünglich ins
Gesetz aufgenommen worden, um die Entsorgungs-
sicherheit im Bereich der Müllverbrennung sicherzu-
stellen. Wir haben im Saarland zwei Müllverbren-
nungsanlagen, 2016 wird mit hoher Wahrscheinlich-
keit eine entbehrlich werden, weil das Müllaufkom-
men stetig sinkt. Die Verbandsversammlung des
EVS hat vor Kurzem getagt, die SZ hat berichtet,
2013 wurden im Saarland rund 4.000 Tonnen weni-
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ger Abfall produziert als 2012. Der Bürger produziert
heute nur noch 145 Kilo Abfall pro Jahr gegenüber
164 Kilo im Jahr 2012. Ich glaube, das zeigt die
Ressourcenverantwortung, die bei den saarländi-
schen Bürgerinnen und Bürgern Einzug gehalten
hat. Die Entsorgungssicherheit im Saarland ist mit
den bestehenden Abfallverbrennungsmöglichkeiten
für die Zukunft gesichert. § 18a „Abfallvermeidungs-
programm“ ist neu aufgenommen und ist eine Ver-
pflichtung, die aufgrund von EU-Vorgaben den Bund
betrifft. Die Länder haben sich aufgrund der gesetzli-
chen Verpflichtung an einem solchen Bundespro-
gramm zu beteiligen, insofern sie nicht ein eigenes
Abfallvermeidungsprogramm aufstellen. So weit zu
den wesentlichen Regelungen des Saarländischen
Abfallwirtschaftsgesetzes.

Ich komme nun zum EVS-Gesetz. Die neuen Rege-
lungen im Saarländischen Abfallwirtschaftsgesetz
haben auch Auswirkungen auf das Gesetz über den
Entsorgungsverband Saar, ich habe es eben bei § 5
Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz erwähnt. Die
saarländischen Städte und Gemeinden werden mit
einer entsprechenden Übergangszeit zukünftig zu-
ständig bleiben für das Sammeln von Grünschnitt
auf zentralen Anlagen, von denen aus der Grün-
schnitt dann zu den Verwertungsstellen des EVS be-
fördert wird.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war
eine Problematik, die uns durchaus bewusst war.
Wir haben deshalb viele Gespräche mit den Bürger-
meistern geführt, die mit einigen wenigen Ausnah-
men eine unterschiedliche Interessenlage zu dieser
Thematik hatten. Maßgeblich für die Aufnahme der
Regelung ist jedoch, dass bei fast allen Entsor-
gungsanlagen im Saarland in diesem Bereich die
Kommunen Defizite produzieren.

Des Weiteren wird nach dem Kreislaufwirtschaftsge-
setz und der noch zu erlassenden Rechtsverord-
nung der Bundesregierung eine hochwertige Ver-
wertung der Grünfraktion durch eine energetische
und stoffliche Nutzung verlangt. Dieses ist verbun-
den mit weitaus höheren Anforderungen im Verfah-
ren und in der Anlagetechnik und somit mit erhebli-
chen Investitionen in Personal und Anlagen. Gerade
deshalb ist es unter Effizienzgesichtspunkten der
Ressourcenverantwortung und nicht zuletzt in Anbe-
tracht der kommunalen Finanzsituation erforderlich,
eine gesetzliche Regelung zu schaffen. Dieser Ge-
setzentwurf ist dafür die entsprechende Grundlage.

Bei allem darf aber nicht unberücksichtigt bleiben,
dass im Zusammenhang mit dieser Ressourcenver-
antwortung es Kommunen im Saarland gibt, die sich
frühzeitig zur Umwelt- und Ressourcenverantwor-
tung bekannt haben, die eigene Abfallverwertungs-
konzepte entwickelt, eigene Anlagen aufgestellt und
damit erheblich in die kommunale Infrastruktur inve-
stiert haben. Dies berücksichtigend haben wir eine

lange Übergangszeit für die Bereitstellung von Grün-
schnitt der Kommunen an den EVS in das Gesetz
aufgenommen; diese Vorgabe soll letztlich bis zum
01. Januar 2020 umgesetzt sein.

Wir legen heute großen Wert darauf, dass mit dem
vorliegenden Gesetz bezüglich der Neuregelung der
Verwertungszuständigkeit für die Grünfraktion keine
Zwangsmittel gegenüber den Kommunen zur An-
wendung kommen sollen. Die Intention dieses Ge-
setzes besteht darin, dass die Kommunen - die
Kommunen, das ist der EVS, Frau Kollegin Ensch-
Engel - sich untereinander einigen mit dem Ziel ei-
ner effektiven und damit auch die kommunalen Fi-
nanzen schonenden Entsorgungsstruktur. Ich weise
ausdrücklich darauf hin, dass das Gesetz den Rah-
men bilden soll, und die Grundlage dafür ist, dass
die Kommunen untereinander zu einer Einigung in
Bezug auf die Verwertungsanlagen kommen.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf besteht die
Möglichkeit, sich in einer langen Übergangszeit auf
die neue Rechtslage einzustellen, was insbesondere
den Kommunen dient, die eigene Entsorgungsstruk-
turen aufgebaut haben. Der EVS hat die Verpflich-
tung, bis zum 31. Dezember 2015 ein eigenes Ent-
sorgungskonzept für die Grünfraktion zu entwickeln,
in dem die bestehenden Entsorgungsstrukturen der
Kommunen eingebunden sein sollen. Dies soll letzt-
endlich auf freiwilliger Basis bis zu der Frist 01. Ja-
nuar 2020 geregelt sein. Ich bin überzeugt, damit ist
eine gesetzliche Grundlage geschaffen, in der sich
alle saarländischen Kommunen wiederfinden kön-
nen.

Meine Damen und Herren, es wurde vom Kollegen
Magnus Jung ebenfalls angesprochen: Es gibt auch
Änderungen beim imperativen Mandat. Dieses soll
zukünftig beschränkt bleiben auf die Angelegenhei-
ten, die den Wirtschaftsplan und die Satzungen be-
treffen. Es ist Fakt, dass bei Beschlüssen und Ent-
scheidungen in der Verbandsversammlung, die vor-
her in den kommunalen Gremien vorbereitet werden
sollen, die kommunalen Gremien zum größten Teil
überfordert sind. Es ist maßgeblich und wichtig, ins-
besondere für die Vertreter in den kommunalen Rä-
ten, dass sie über die wesentlichen Dinge mitbestim-
men können, die den Abfallbereich betreffen. We-
sentliche Dinge sind nun mal die Gebührensatzung
und die Abfallgebühren, die sich im Wirtschaftsplan
und in den Satzungen wiederfinden. Das imperative
Mandat bleibt weiterhin bestehen, sie werden also
im Boot sein.

Es ist ebenfalls wesentlich, dass eine Regionalkon-
ferenz einmal jährlich stattzufinden hat. Davon hat
der EVS in der Vergangenheit bereits Gebrauch ge-
macht. Das hat sich bewährt, kommunale Vertreter
und auch Bürger konnten teilnehmen und sich dar-
über informieren, welche wesentlichen Maßnahmen
vonseiten des EVS anstehen. Sie konnten auch Kri-
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tik üben. Es ist auch aufgenommen, dass nun Ab-
schreibungen bis zur Höhe des Wiederbeschaf-
fungswertes möglich sein können, wenn dies in der
Verbandsversammlung, im Kreise der Bürgermeister
so beschlossen wird.

Meine Damen und Herren, das sind die wesentli-
chen Änderungen im vorliegenden Gesetz. Ich bitte
darum, dem Gesetzentwurf in Erster Lesung die Zu-
stimmung zu erteilen. - Vielen Dank.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die Fraktion der PIRATEN Herr Ab-
geordneter Michael Neyses.

Abg. Neyses (PIRATEN):
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auffällig an
dem vorliegenden Gesetzentwurf ist zunächst ein-
mal sein plötzliches Auftauchen. Trotz seiner kom-
plexen Natur wurde der Entwurf erst nach der Sit-
zung des Präsidiums fertig, wurde den Oppositions-
fraktionen sogar erst am Freitag zugestellt, und das,
obwohl das Präsidium bereits letzte Woche am Mitt-
woch tagte. Da stellt sich uns schon die Frage: Zu-
fall oder Absicht?

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Für diese Woche steht der Entwurf bereits auf der
Tagesordnung des zuständigen Ausschusses. Herr
Dr. Jung sprach eben von einer kurzen Zeit für das
Anhörungsverfahren. Hier wird Zeitdruck aufgebaut.
Da kommt man schon leicht auf den Gedanken,
dass hier etwas schnell durchgewinkt werden soll.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang
auch, die Stelle des EVS-Geschäftsführers zu se-
hen. Der Geschäftsführer war bisher ein Angestellter
mit variablem Gehalt, also einem Grundgehalt und
einer erfolgsabhängigen Prämie, sprich besondere
Leistung sollte besonders vergütet werden. Davon
nehmen CDU und SPD nun Abstand. Statt einer lei-
stungsbezogenen Vergütung wird jetzt ein Festge-
halt gezahlt auf Basis einer B 5-Beamtenbesoldung.
Der Aufsichtsrat darf sogar entscheiden, ob der Ge-
schäftsführer angestellt oder verbeamtet wird.

In der Begründung zur Änderung heißt es hier lapi-
dar - ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident -:
„Nach den Regelungen des § 8 Absatz 5 Satz 2 und
3 (alt) schloss der Aufsichtsrat mit den Mitgliedern
der Geschäftsführung einen Anstellungsvertrag. Die
Vergütung in diesem Anstellungsvertrag sollte sich
aus einem Grundgehalt und erfolgsabhängigen va-
riablen Vergütungsanteilen zusammensetzen. Diese
Regelung hat sich in der Praxis nicht bewährt. Es
konnte insbesondere keine einheitliche Grundlage

dafür gefunden werden, wann und in welchem Um-
fang eine erfolgsabhängige Vergütung ausgezahlt
werden sollte. Dadurch blieben die durch die Rege-
lung erhofften Effekte (Leistungsanreize für die Ge-
schäftsführung schaffen, um die wirtschaftliche Si-
tuation und das wirtschaftliche Fortkommen des
EVS und damit letztlich eine möglichst günstige Ge-
bührensituation zu fördern) aus. Da also eine er-
folgsabhängige Vergütung in der Praxis nicht zu rea-
lisieren ist, soll die Vergütung der Geschäftsführung
zukünftig wieder aus einem festen Gehalt bestehen.
Die Höhe der Vergütung richtet sich nach der Besol-
dungsgruppe B 5 in der Anlage des Saarländischen
Besoldungsgesetzes. Des Weiteren soll eine Wahl-
möglichkeit bestehen, ob die Beschäftigung der Ge-
schäftsführerinnen oder Geschäftsführer im Beam-
ten- oder im Angestelltenverhältnis erfolgt. Dies soll
dazu beitragen, dass die Stelle der Geschäftsführe-
rin oder des Geschäftsführers für einen möglichst
großen qualifizierten Bewerberkreis attraktiv ist.“

Dieses Abrücken vom Leistungsprinzip ist für uns
nicht akzeptabel. Es ist eine Bankrotterklärung für
wirtschaftliches Handeln im EVS.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

In Ihrer Begründung steht genau das drin: Weil die
erhofften Effekte, Leistungsanreize für die Ge-
schäftsführung zu schaffen, um die wirtschaftliche
Situation und das wirtschaftliche Fortkommen des
EVS und damit letztendlich eine möglichst günstige
Gebührensituation zu fördern, ausblieben, verzich-
ten Sie in Zukunft ganz darauf. Das kann nicht sein,
meine Damen und Herren!

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Was sollte im Jahr 2014 von der Besetzung eines
Geschäftsführers des EVS zu erwarten sein? Zuerst
einmal ein anonymes Bewerbungsverfahren. Die an-
onyme Bewerbung stellt sicher, dass Qualifikation
das Hauptkriterium für die Auswahl ist. Es motiviert
auch qualifizierte Bewerber von außerhalb, die nicht
über gute Seilschaften, pardon Netzwerke, in das
Saarland verfügen, sich zu bewerben.

Dann brauchen wir Leute, die für diese Aufgabe
„brennen“, die viel Energie in ihre Aufgabe stecken
und dafür auch belohnt werden. Das geht nur mit ei-
ner variablen Vergütung mit Leistungsprämie.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Schließlich muss gerade im oberen Management Hi-
re and Fire gelten. Wenn der Job nicht gut erledigt
wird, suchen wir uns einen neuen Geschäftsführer.
Eine Verbeamtung wäre dabei nicht gerade zielfüh-
rend. Schreiben Sie diese Punkte in Ihr Gesetz!
Dann werden auch qualifizierte Bewerber kommen.
Aber vielleicht geht es ja gar nicht um qualifizierte
Bewerber. Vielleicht ist ein modernes, transparentes
und leistungsbezogenes Auswahlverfahren ja gar
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nicht erwünscht. Steht vielleicht der Parteifreund der
Großen Koalition für die neue B 5-Stelle schon be-
reit? So, meine Damen und Herren, können Sie im
Jahr 2014 keine Politik mehr machen.

(Beifall von den PIRATEN und B 90/GRÜNE.)

Kolleginnen und Kollegen, der EVS bekleidet im
Saarland viele wichtige Funktionen in der Kreislauf-
wirtschaft. Das macht den Verband auch zum Ziel
von Spott und Anfeindungen. Darin spiegelt sich oft
die Wut der Bürger, mit ihren Fragen alleine gelas-
sen zu werden. Beispiel: Wieso wird mein Müll heute
immer noch verbrannt? Auch im Restmüll befinden
sich ja noch viele wertvolle Abfallstoffe. Wieso wird
das Abwasser in meiner Stadt bei jedem Starkregen
ungeklärt in die Blies geleitet? Bäume und Wurzeln
sind dort immer „einladend“ mit Klopapierfahnen de-
koriert. Der EVS muss hier zu einem responsiven
Ansprechpartner werden, den Bürger stärker als
Stakeholder betrachten und aktiv über seine Verfah-
ren informieren.

Eine echte Verfahrenstransparenz muss hier das
Ziel sein. Da ist es wenig hilfreich, dass im aktuellen
Entwurf die Kostenaufschlüsselung nicht mehr für je-
de einzelne Gemeinde gemacht werden muss. Als
Bürger will ich mich einfach darüber informieren kön-
nen, welches Verhalten zu welchen Kosten führt und
wie ich meinen ökologischen Fußabdruck verringern
kann. Natürlich geht es mir als Bürger auch ums
Geld. Wieso entwickelt sich meine Müllrechnung so,
wie sie es tut? Warum ist das in anderen Gemein-
den anders? Sind die bestehenden Kontrollstruktu-
ren im Verband effektiv? Der vorliegende Gesetzent-
wurf stützt sich in erster Linie auf die kommunale
Akzeptanz des EVS.

Aber Kolleginnen und Kollegen, was ist mit der Bür-
gerakzeptanz? Gefragt ist hier ein transparentes
Auftreten des Zweckverbandes, und zwar sowohl
Verfahrenstransparenz als auch Kostentransparenz.
Es wäre doch ein schönes Ziel für die Vergütung
des Geschäftsführers. Sie sehen, es geht schon,
wenn man will. Die große und entscheidende Frage,
der dieser Entwurf aus dem Weg geht, ist doch die
nach einem sinnvollen Zweckverband im Jahr 2020.

Der Zwangsverband wirkt heute eher wie eine Inno-
vationsbremse als ein modernes Unternehmen der
Kreislaufwirtschaft. Die neue Vergütung für den Ge-
schäftsführer passt da gut ins Bild. Gerade für die
Kreislaufwirtschaft ist aber ein neues Denken erfor-
derlich. Die Saarländer produzieren keinen Müll, sie
haben Müll. Hier muss der EVS die Frage beantwor-
ten, wie er mit positiven Anreizen eine hohe Recy-
cling-Quote und ein gutes Kostenniveau schafft. We-
niger Preiszwang und mehr attraktive Angebote sind
gefragt.

(Beifall von den PIRATEN und B 90/GRÜNE.)

Für den Bürger stellt sich nämlich in erster Linie die
Frage, wohin mit dem Müll und wie es am einfach-
sten ist. Die PIRATEN-Fraktion hat ein Bild des EVS
im Jahre 2020 vor Augen, das keinen Platz mehr für
einen behäbigen Platzhirsch lässt. Der EVS muss
ein moderner und innovativer Dienstleister für die
Kommunen sein. Der EVS muss aber auch ein re-
sponsiver Dienstleister für die Bürgerinnen und Bür-
ger sein und sich immer wieder erklären. Der EVS
2020 muss ein kostenbewusstes, leistungsfähiges
und innovatives Unternehmen sein.

Leider führt der vorliegende Gesetzentwurf der
Großen Koalition in die falsche Richtung: Mehr Be-
häbigkeit statt Leistungsgedanke. Dem können wir
so nicht zustimmen. - Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall von den PIRATEN und B 90/GRÜNE.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die Fraktion der GRÜNEN Herr Ab-
geordneter Klaus Kessler.

Abg. Kessler (B 90/GRÜNE):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es geht
heute um die Änderung von drei Gesetzen, um eine
Änderung des Saarländischen Abfallwirtschaftsge-
setzes, um Änderungen im Gesetz des Entsor-
gungsverbandes Saar und drittens um eine Ände-
rung im Saarländischen Besoldungsgesetz.

Die Änderungen im Bereich der Abfallwirtschaft und
der Entsorgung sind auch unserer Meinung nach
dringend erforderlich, um eine zukunftsfähige Wei-
chenstellung in der Bewirtschaftung von Abfällen, in
der Vermeidung von Abfällen sowie in einer Verbes-
serung des Umwelt- und Klimaschutzes zu errei-
chen. Wir als GRÜNE haben bereits vor Jahren an-
gemahnt, dass hier eine Änderung erfolgen muss
und in dem Zusammenhang immer wieder auf die
Schuldenproblematik des EVS hingewiesen. Hier
hat sich ja mittlerweile ein Schuldenberg von über
1 Milliarde Euro angehäuft. Wir wollen mehr Trans-
parenz im Geschäftsgebaren des Verbandes und
insbesondere eine stärkere Überprüfung der Wirt-
schaftsführung des Verbandes.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Angesichts der Problematik, dass die Bürgerinnen
und Bürger nach wie vor wenig Einblick in die Ge-
bührengestaltung und die Geschäfte des EVS ha-
ben, hätten wir jetzt erwartet, dass der Prozess ins-
gesamt transparenter wird in Form einer breiteren
Beteiligung der Öffentlichkeit und der Kommunen.
Wir müssen jetzt aber wahrnehmen, dass das Ver-
fahren im Schnelldurchlauf, im Hauruckverfahren
durchgeführt werden soll. Damit haben wir Proble-
me. Allein das wäre schon ein Grund, diesen Ge-
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setzentwurf abzulehnen, zumal er von den Fraktio-
nen eingebracht wird und nicht von der Landesregie-
rung und somit ein Anhörungsverfahren gespart
wird. Dieses beschleunigte Verfahren missfällt uns,
alleine das wäre schon ein Ablehnungsgrund.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Es gibt aber auch inhaltliche Gründe, warum wir den
Gesetzentwurf ablehnen. Die Neuregelung beim
Grünschnitt, dass die Verwertung künftig dem EVS
übertragen werden soll, ist zwar grundsätzlich rich-
tig. Auch wir wollen dies dazu nutzen, eine konse-
quentere ökologische und energetische Verwertung
von Bioabfall und Grünschnitt gemeinsam zu errei-
chen, natürlich zum Vorteil der Bürgerinnen und Bür-
ger und auch der Kommunen. Es ist aber nicht ein-
zusehen, dass das Konzept erst bis Ende 2015 ent-
wickelt werden soll. Da stellt sich die Frage, was der
Lenkungskreis eigentlich zwei Jahre lang gemacht
hat. Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass eine
Übergangszeit zur Umsetzung des Konzeptes bis
zum Jahr 2020 eingeräumt wird. Das dauert uns ein-
fach zu lang, das ist ein Hinausschieben auf den
St. Nimmerleinstag.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Zum Zweiten geht es uns darum, die Wirtschaftlich-
keit des Verbandes zu stärken und auch stärker zu
überprüfen. Das ist auch angesichts der angehäuf-
ten Milliardendefizite dringend notwendig. Dazu
muss man wissen, dass die letzte Prüfung der Wirt-
schaftlichkeit des Verbandes bis ins Jahr 2002 zu-
rückreicht. Das heißt, die letzte Überprüfung der
Wirtschaftlichkeit liegt zwölf Jahre zurück. Hier sehe
ich dringenden Verbesserungsbedarf. Auch dazu
macht der Gesetzentwurf keine Aussage, außer der,
dass die Zahl der Mitglieder im Aufsichtsrat von 13
auf 17 erhöht werden soll. Das soll eine vertrauens-
bildende Maßnahme sein, wie es in den Erläuterun-
gen heißt, oder zu mehr Akzeptanz der Entschei-
dungen bei den 52 Kommunen führen. Wieso es zu
mehr Akzeptanz führen soll, wenn der Aufsichtsrat
von 13 auf 17 Mitglieder erhöht wird, erschließt sich
mir in keiner Weise.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Der dritte Kritikpunkt ist die mangelnde Transparenz
beim EVS. Auch hier sehen wir in den Gesetzent-
würfen eher Rückschritte statt Fortschritte, insbe-
sondere bei der Festlegung der Gebühren und der
Darstellung der Kostentransparenz. Nehmen wir mal
den § 13 im EVS-Gesetz. Dort ist vorgesehen, die
Kosten für die örtliche Abfallentsorgung nicht mehr
gemeindebezogen auszuweisen. Das heißt, wir er-
halten keinen gemeindebezogenen Überblick mehr
über hohe und niedrige Kosten. Es wäre zum Bei-
spiel wichtig zu wissen, wie das Stadt-Land-Gefälle
in diesem Bereich aussieht. Ich meine, das ist ein
Verlust an Transparenz und kein Gewinn. Ein sol-

cher Gesetzentwurf sollte doch eigentlich ein Fort-
schritt sein.

(Beifall von B 90/GRÜNE und den PIRATEN.)

Abschließend weise ich darauf hin, dass es unserer
Auffassung nach völlig ausreicht, nur einen Ge-
schäftsführer voranzustellen. Stattdessen ist wie bis-
her vorgesehen, zwei Geschäftsführer vorzuhalten,
natürlich getreu dem Proporz von CDU und SPD,
wie es bisher schon immer üblich war, zwei Ge-
schäftsführer gleichsam auf diese beiden Parteien
zu verteilen. Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, mir erschließt sich überhaupt nicht, dass das
auch noch - und das ist neu - als eine Beamtenstelle
ausgewiesen werden soll. Warum eigentlich?

(Zuruf des Abgeordneten Scharf (CDU).)

Ist das eine hoheitliche Tätigkeit, ist das im Interes-
se der Gebührenzahler? Da setzen wir zumindest
mal ein Fragezeichen. Vielleicht ist es auch deswe-
gen so vorgesehen, um dem demnächst dort anlan-
denden Bürgermeister und seinen Ansprüchen nach
Besoldungsgruppe und Beamtenverhältnis gerecht
zu werden. Es bleibt abzuwarten, welche Personal-
entscheidung dort getroffen wird.

Ich komme zum Fazit. Die Gesetzentwürfe beinhal-
ten keine wesentlichen Fortschritte in den Bereichen
Transparenz, Wirtschaftlichkeit und Personaleinspa-
rung beim EVS. Es gibt auch keinen Grund, das Ge-
setzesverfahren jetzt noch vor der Sommerpause im
Schweinsgalopp durchzuziehen. Deshalb lehnen wir
das ab. - Vielen Dank.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat Umweltminister Reinhold Jost.

Minister Jost:
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin zu-
nächst einmal dankbar, dass es am Ende dieser De-
batte aus Sicht der Opposition wenigstens eine in-
haltliche Auseinandersetzung mit dem vorliegenden
Gesetzentwurf gegeben hat, über die es sich lohnt
zu diskutieren. Auch wenn ich das eine oder andere
nicht genauso sehe wie der Kollege Kessler, Ihnen
dennoch ein herzlicher Dank dafür, dass Sie sich als
einziger der Oppositionsredner überhaupt einmal in-
haltlich mit dem Thema auseinandergesetzt haben.

Die Diskussion war bisher geprägt, beispielsweise
bei den PIRATEN, von einer - auf Saarländisch ge-
sagt - Neimerder-Debatte. Da wird sich darüber be-
klagt, dass in dem Gesetzentwurf offensichtlich eine
Besoldungsstufe festgeschrieben wird, obwohl dies
eigentlich dem entspricht, was man immer fordert,
nämlich Nachvollziehbarkeit und Transparenz hin-
sichtlich der Bezahlung. Das Transparenzgesetz
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gab ja an der einen oder anderen Stelle immer wie-
der einen Ansatz dafür. Das war dann auch der ein-
zige Punkt, mit dem man sich im Rahmen dieses
Gesetzes aus Sicht der PIRATEN auseinanderge-
setzt hat. Inhaltlich völlige Fehlanzeige! Das Gleiche
gilt für die Linkspartei. Dort hat man sich über das
Verfahren beschwert, statt einmal auf die Inhalte
einzugehen. Die Zeit dafür haben Sie noch. Wir wer-
den im Rahmen der Ausschussberatungen sehen,
wer sich ernsthaft mit diesem Gesetz, mit den Her-
ausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen,
auseinandersetzt. Ich bin auf diese Debatte ge-
spannt, meine sehr geehrten Damen und Herren.

Was damit auch zusammenhängt, ist eine aus mei-
ner Sicht völlige Verkehrung bestimmter Sachverhal-
te. Ja, es gibt mehr als eine Milliarde Euro an Ver-
bindlichkeiten beim EVS. Das ist aber kein Milliar-
dendefizit, wo jedes Jahr eine Milliarde dazu käme.
Es sind Verbindlichkeiten, denen auch Werte gegen-
überstehen. Dem stehen Anlagen und Einrichtungen
gegenüber, die in den letzten 30 Jahren dazu beige-
tragen haben, dass wir auch im Saarland im Bereich
Abwasser und Abfall gute Strukturen haben.

Es kann auch nicht sein, dass man dann versucht, in
dieser Frage auf dem Rücken gut arbeitender Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des EVS sein Mütchen
zu kühlen. Die haben, auch wenn es an der einen
oder anderen Stelle zu Recht Kritik gab, einen guten
Job gemacht. Den Milliardenverbindlichkeiten ste-
hen Anlagen gegenüber. Die haben nicht „ge-
schweinzt“, die haben ihre Arbeit gemacht. Auch das
muss man mal zur Ehrenrettung der Beschäftigten
sagen.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Ich möchte nun meinerseits auf zwei, drei inhaltliche
Punkte eingehen, weil ich es nicht zulassen will,
dass mir von manchen Interessenvertretern, von
Verbänden, aber auch von Einzelpersonen, die sich
heute und auch schon früher mit dem Thema aus-
einandergesetzt haben, gesagt wird: Endlich geht ihr
bestimmte Probleme und Projekte an, die überfällig
sind. Dabei will ich auf das Thema der Organisation
nur ganz kurz eingehen. Wir haben einen Verband,
der quasi aus einem Zusammenschluss von Städten
und Gemeinden hervorgeht, einen kommunalen
Zweckverband. In den letzten Jahren mussten wir
ganz einfach feststellen, dass bestimmte Dinge, be-
stimmte Regeln, bestimmte Abläufe nicht mehr so
funktionieren. Das heißt aber nicht, dass wir dann
das Kind mit dem Bade ausschütten und beispiels-
weise die Einflussmöglichkeiten und die Beteili-
gungsmöglichkeiten der Räte komplett über Bord
werfen. Ganz im Gegenteil, wir passen sie an. Bei
Satzungsfragen und auch bei Gebührenentschei-
dungen werden die Räte weiterhin ein entscheiden-
des Mitbestimmungsrecht haben.

Auch wird verbindlich festgeschrieben, dass jährlich
mindestens ein Mal Informationsveranstaltungen mit
den jeweiligen kommunalen Gremien stattfinden
müssen. Das ist der Beweis dafür, dass wir, ohne
das Kind mit dem Bade auszuschütten, dafür Sorge
tragen, dass sich die Anpassungen dort niederschla-
gen, wo sie notwendig sind, dass wir den Verband
nicht lähmen, weil das am Ende auch dazu führen
würde, dass er zusätzlich in die Kritik kommt. Wir
wollen einen modernen, einen transparenten und
einen effektiv arbeitenden EVS. Auch deswegen
wollen wir dieses Gesetz so ändern, wie wir es hier
vorgeschlagen und vorliegen haben.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Das Zweite ist das Vier-Augen-Prinzip. Da gibt es
welche, die sich darüber beschweren, dass es wei-
terhin zwei Geschäftsführer gibt. Ich sage Ihnen, ich
bin froh, dass wir hier ein Vier-Augen-Prinzip haben,
das der Verantwortung gerecht wird. Ich kann mir
jetzt schon das Geschrei vorstellen, wenn wir nur
einen hätten und es passiert irgendetwas. Dann wird
die Frage gestellt, warum man das gemacht hat,
warum kein Vier-Augen-Prinzip besteht, um be-
stimmte Probleme erst gar nicht aufkommen zu las-
sen. Auch das ist eine Diskussion, der man sich von
einer anderen Seite zuwenden kann.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Ein dritter Punkt ist aus meiner Sicht ganz wichtig.
Es ist die Frage der Beteiligung, der Auswahl und
der Einbindung zusätzlicher Aufsichtsratsmitglieder,
weil man damit die Verantwortung breiter einbinden
und einnehmen kann gegenüber den an der Ver-
bandsversammlung beteiligten Städten und Gemein-
den, aber auch anderen. Das ist für mich ein Punkt,
bei dem man einerseits Transparenz einfordert und
darauf hinweist, dass man stärkere Kontrollmecha-
nismen haben will, wobei man aber andererseits
konsequent dem Rechnung tragen muss. Auch das
tun wir mit diesem Gesetzentwurf, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren!

Das sind organisatorische Fragen gewesen, die
einen Teil dieses Gesetzes darstellen. Uns geht es
insbesondere aber auch um inhaltliche Fragen, zum
Beispiel, wie wir in den kommenden Jahren ein
modernes Abfallwirtschaftsrecht im Saarland dar-
stellen können, das den neuen Anforderungen, die
durch bundesgesetzliche Regelungen an uns heran-
getragen werden, Rechnung trägt.

Das tun wir beispielsweise beim Grünschnitt. Bisher
waren die Bioabfälle überörtliche Aufgabe des EVS.
Der Grünschnitt lag in kommunaler Zuständigkeit.
Wir führen das nicht nur deswegen zusammen, weil
sich damit im Saarland Stoffmengen ergeben, die im
Vergleich zu dem jetzigen Verfahren eine bessere
und hochqualitative Verwertung sicherstellen. Meine
sehr geehrten Damen und Herren, es führt auch da-
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zu, dass wir mit einer Quersubventionierung aus
maroden kommunalen Haushalten Schluss machen,
die bisher hingenommen wurde, ohne mit der Wim-
per zu zucken, weil beim Grünschnitt wie selbstver-
ständlich Subventionen für die einzelnen Bereiche
gezahlt wurden.

Die kommunale Familie hat den Grünschnitt selbst
angenommen, gesammelt und teilweise auch ver-
wertet. Damit wird Schluss sein. Wir können nicht ei-
nerseits beklagen, dass die kommunalen Haushalte
marode sind, aber auf der anderen Seite zusehen,
dass dort Millionenbeträge, ohne mit der Wimper zu
zucken, vom Haushalt in die Grünschnittsubventio-
nierung hineingegeben werden. Das sind mehrere
Millionen Euro. Damit wird Schluss sein. Wir werden
dann auch mehr Gebührentransparenz haben.

Wenn wir das jetzt nicht tun, werden durch die ge-
setzlichen Vorgaben des Bundes und die höheren
qualitativen Anforderungen, die sich durch das neue
Kreislaufwirtschaftsgesetz und den daraus resultie-
renden Verordnungen ergeben, viele Städte und Ge-
meinden gezwungen sein, teuer nachzurüsten, weil
sie die geforderten qualitativen Standards nicht er-
füllen. Durch eine Zusammenführung wird dies auf
einer überörtlichen Ebene wesentlich besser, effekti-
ver und kostengünstiger der Fall sein.

Ich sage noch etwas zu den Übergangszeiträumen,
die an der einen oder anderen Stelle eine Rolle ge-
spielt haben. Man kann das nicht hopplahopp ma-
chen. Man kann nicht einfach den Schalter umdre-
hen - Herr Kessler, das wissen Sie -, weil es länger-
fristige Verträge gibt, beispielsweise bei den einzel-
nen Städten und Gemeinden. Es gibt Städte und
Gemeinden, das will ich an dieser Stelle deutlich sa-
gen, die beim Grünschnitt in den letzten Jahren ein
gutes Management auf den Weg gebracht haben.
Ich nenne beispielsweise die Landeshauptstadt
Saarbrücken. Dort soll man Sorge dafür tragen,
dass sie ihr entsprechendes Konzept in Kooperation
mit dem EVS fortführen können. Es braucht Über-
gangszeiträume, um das zu organisieren und zu ma-
nagen. Deswegen sagen wir, dass es zwei Dinge
geben muss: Ein Entsorgungskonzept, das der EVS
bis Ende des Jahres 2015 auf den Weg bringt, das
die ökologischen Standards, die Wirtschaftlichkeit,
aber auch die bestehenden kommunalen Strukturen
berücksichtigt und einbezieht sowie eine Über-
gangszeit, um es umzusetzen, damit es nicht zu
Brüchen kommt, die uns am Ende mehr Probleme
als Lösungen bringen. Auch deswegen war, ist und
bleibt es richtig, mit diesen Übergangszeiträumen zu
arbeiten.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Wir wollen konsequent und zielgerichtet sowie aus-
gerichtet an einer modernen Abfallpolitik den EVS
und die Beteiligten in den kommenden Jahren auf

die Spur bringen und in der Spur belassen. Trotz al-
ler Kritik, die auch nicht immer unberechtigt war und
ist, haben wir eine gut funktionierende Abfallwirt-
schaftspolitik im Saarland mit und durch den EVS.
Nichts ist aber so gut, dass es nicht noch besser
werden kann. Diesem Prozess unterziehen wir uns.
Ich bin gespannt auf die Debatte in den Ausschüs-
sen in den kommenden Wochen. Es gibt nach mei-
ner Meinung zumindest die Hoffnung, dass sich alle
darüber im Klaren sind, welche Verantwortung wir
tragen - in den Koalitionsfraktionen genauso wie bei
der Opposition. Alle sind dazu eingeladen. - Herzli-
chen Dank.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Präsident Ley:
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schlie-
ße die Aussprache.

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den
Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz zu
überweisen. Wir kommen zur Abstimmung. Wer für
die Annahme des Gesetzentwurfes Drucksache
15/957 in Erster Lesung unter gleichzeitiger Über-
weisung an den Ausschuss für Umwelt und Verbrau-
cherschutz ist, den bitte ich, eine Hand zu erheben. -
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? -
Ich stelle fest, dass der Gesetzentwurf Drucksache
15/957 mit Stimmenmehrheit angenommen wurde.
Zugestimmt haben die Koalitionsfraktionen bei Ab-
lehnung der Oppositionsfraktionen.

Wir kommen zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Erste Lesung des von der Regierung einge-
brachten Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes über den Verfassungsgerichtshof
(Drucksache 15/956)

Zur Begründung erteile ich Herrn Minister Reinhold
Jost das Wort.

Minister Jost:
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Wir beraten heute in Erster Lesung einen
Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung
des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof,
was auf den ersten Blick als recht dröge juristische
Materie erscheinen mag, in der Sache aber einen
Gesetzesbereich betrifft, in dem Fragen von grund-
sätzlicher Bedeutung für unser Staatswesen - für die
Legislative ebenso wie für die ausführende Gewalt -
ihren normativen Ausdruck finden.

Wenn es um die Verfassungsgerichtsbarkeit geht,
steht der Gesetzgeber immer in einer besonderen
Verantwortung, handelt es sich doch beim Verfas-
sungsgerichtshof als dem Hüter der Verfassung ge-
wissermaßen um die Krone der Gerichtsbarkeit die-
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ses Landes. Diese exponierte Stellung kann das Ge-
richt nur dann zum Wohle des Landes und seiner
Bürgerinnen und Bürger wirkungsvoll ausfüllen,
wenn ihm vom Gesetzgeber als Handwerkszeug ein
entsprechend sinnvolles und effizientes Pro-
zessrecht an die Hand gegeben wird. Die Landes-
verfassungsgerichtsbarkeit ist ohnehin der einzige
Gerichtszweig, bei dem die Länder und nicht der
Bund die Gesetzgebungskompetenz innehaben und
bei der deshalb der Landesgesetzgeber zum Erlass
autonomer gerichtsorganisatorischer und verfah-
rensrechtlicher Regelungen berufen ist. Somit kön-
nen gesetzgeberische Akzente gesetzt und an der
einen oder anderen Stelle möglicherweise auch eine
Vorbildwirkung für die Prozessordnung anderer Ver-
fassungsgerichte erzielt werden.

Beides haben wir auch in Zusammenhang mit der
vorliegenden Novellierung des Gesetzes über den
Verfassungsgerichtshof im Blick, wobei ich aber
gleichzeitig mit allem Nachdruck darauf hinweisen
möchte, dass solche Fortentwicklungen einer verfas-
sungsgerichtlichen Prozessordnung nur gemeinsam
mit dem Gerichtshof in einem vertrauensvollen Um-
gang miteinander und dem gebührenden Respekt
gegenüber dieser Verfassungsinstitution vonstatten
gehen können.

Dies ist bei den hier vorgelegten Regelungen der
Fall. Ich möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Der Ent-
wurf bedient sich einer ganzen Reihe von Stell-
schrauben in den einzelnen Verfahrensarten, um ein
übergreifendes Ziel zu erreichen, nämlich die Kom-
petenz des Verfassungsgerichtshofes zur verfah-
rensleitenden Gestaltung zu stärken und das Ver-
fahrensrecht hierdurch zu vereinfachen und zu flexi-
bilisieren. So soll der Verfassungsgerichtshof aus-
drücklich die Möglichkeit erhalten, ein Verfassungs-
beschwerdeverfahren bis zum Abschluss eines vor
dem Bundesverfassungsgericht noch laufenden Par-
allelverfahrens auszusetzen. Dies vermeidet einen
unnötigen doppelspurigen Rechtsschutz in dersel-
ben Sache. Daneben wird dem Gerichtshof bei der
Verfassungsbeschwerde und der Wahlprüfung - wie
derzeit beim Bundesverfassungsgericht bereits der
Fall - ein Absehen von einer mündlichen Verhand-
lung eröffnet, wenn von einer solchen mündlichen
Verhandlung keine weitere Förderung des Verfah-
rens mehr zu erwarten ist.

Der Rechtsschutz im Verfahren zur Überprüfung von
Wahlen und Abstimmungen wird - im Geleitzug zur
entsprechenden Neuregelung im Bundesrecht - da-
durch erleichtert und gestärkt, dass auf die Beibrin-
gung von 100 Unterstützungsunterschriften durch
den Beschwerdeführer verzichtet werden soll.

Ein weiterer Baustein des Entwurfs betrifft die Ein-
führung eines neuen Instituts der Verzögerungsbe-
schwerde, wie sie auf Veranlassung des Europäi-
schen Gerichtshofs für Menschenrechte so in allen

bundesrechtlichen Prozessordnungen, einschließlich
des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, bereits
existiert und nun auch in die Prozessordnungen der
Landesverfassungsgerichte Eingang finden muss.
Auch hier werden also die Rechte von Verfahrens-
beteiligten gestärkt. Der Gesetzentwurf übernimmt
insoweit das austarierte bundesgesetzliche Konzept
für das Bundesverfassungsgericht und passt es be-
reichsspezifisch an die hiesigen organisatorischen
Gegebenheiten im Verfassungsgerichtshofgesetz
an.

Ich will in diesem Zusammenhang aber mit Blick auf
unseren ausgesprochen leistungsstarken Verfas-
sungsgerichtshof ausdrücklich klarstellen, dass die
vorgesehenen Regelungen nicht darauf zurückzu-
führen sind, dass hierzulande ein wie auch immer
gearteter konkreter Bedarf oder gar Anlass hierfür
gesehen würde. Die vorgesehenen Regelungen sind
vielmehr ausschließlich dem Umstand geschuldet,
dass auch die hiesige Landesrechtsordnung, bezo-
gen auf die von ihr erfasste Gerichtsbarkeit, ihren
autonomen Beitrag zur bundesweit konsequenten
Umsetzung des im vorgenannten Sinne rechtlich
notwendigen Konzepts eines effektiven Systems ge-
setzlichen Rechtsschutzes bei überlangen Gerichts-
verfahren leisten muss.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der dritte
Baustein des Entwurfs bezieht sich auf den Bereich
der Gerichtsorganisation. Hier ist unter anderem ei-
ne die bisherige gerichtliche Praxis wiedergebende
Klarstellung vorgesehen, dass das Amt eines Mit-
glieds des Verfassungsgerichtshofs endet, wenn es
im Laufe seiner Amtszeit seine Wählbarkeit verliert
oder seine richterlichen Rechte und Pflichten als Mit-
glied des Verfassungsgerichtshofs ruhen, weil es im
Hauptamt als Richter zwischenzeitlich in die Verwal-
tung abgeordnet oder zum Mitglied des Bundesver-
fassungsgerichts gewählt wurde.

Gerade im Bereich der Gerichtsorganisation ist es
uns aber möglich, die oben erwähnten landesspezifi-
schen Akzente zu setzen. Hierzu möchte ich Ihre
Aufmerksamkeit auf die angedachte Neuregelung
lenken, wonach eine angemessene Berücksichti-
gung von Frauen und Männern bei der Richterwahl
angestrebt werden soll und insoweit dem Verfas-
sungsauftrag zur tatsächlichen Durchsetzung der
Gleichberechtigung auch bei der Besetzung des
Verfassungsgerichtshofs Rechnung getragen wird.
Der derzeitige Frauenanteil beim Verfassungsge-
richtshof kann sich sehen lassen, aber das Anliegen
ist bekanntermaßen eine Daueraufgabe.

Das effektivste und auch ehrlichste Mittel, um eine
angemessene Repräsentanz beider Geschlechter si-
cherzustellen, ist aus unserer Sicht deshalb eine
entsprechende Regelung im Gesetz.

(Beifall von der SPD.)
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Frauenquoten sind in aller Munde; wir wollen aber
nicht nur darüber reden, sondern auch konkret et-
was dafür tun, aus gleichstellungspolitischen Grün-
den, aber auch, weil das Saarland, wie bereits die
jetzige Besetzung des Gerichtshofs und viele Perso-
nalentscheidungen in der Justiz in den vergangenen
Jahren und Monaten zeigen, über herausragend
qualifizierte Juristinnen verfügt, welche zumindest
und zunehmend die Rechtsprechung prägen und die
deshalb - ich halte das für nicht mehr als eine
Selbstverständlichkeit - auch angemessen in der
„Krone“ der Gerichtsbarkeit unseres Landes vertre-
ten sein sollten.

Konkret ist vorgesehen, dass Frauen und Männer je-
weils mindestens drei der acht Mitglieder und der
stellvertretenden Mitglieder des Verfassungsge-
richtshofs stellen sollen. Eine solche Regelung ist
gleichermaßen ambitioniert wie ausgewogen und mit
Augenmaß gestrickt. Dies ist ein wichtiges Signal für
die weitere Gleichstellung, aber auch die Anerken-
nung der hervorragenden Arbeit und Qualifikation
der Juristinnen in unserem Land.

(Beifall von der SPD.)

Insgesamt verschaffen wir mit diesem Gesetzent-
wurf dem Prozessrecht der saarländischen Verfas-
sungsgerichtsbarkeit einen notwendigen Innovati-
onsschub, um das Gericht in die Lage zu versetzen,
seine vielfältigen und verantwortungsvollen Aufga-
ben als Verfassungsorgan und Migrant der Eigen-
staatlichkeit - -

(Abg. Theis (CDU): Mitgarant!)

Der Kollege Theis hat zugehört und mich direkt kor-
rigiert, vielen Dank dafür. - Also: um das Gericht in
die Lage zu versetzen, seine vielfältigen und verant-
wortungsvollen Aufgaben als Verfassungsorgan und
Mitgarant der Eigenstaatlichkeit dieses Landes auch
weiterhin effektiv wahrnehmen zu können.

In diesem Sinne bitte ich den Landtag um Zustim-
mung in Erster Lesung und Überweisung an den zu-
ständigen Ausschuss.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Präsident Ley:
Ich danke dem Herrn Minister und eröffne die Aus-
sprache. - Wortmeldungen sind nicht eingegangen.
Ich schließe daher die Aussprache.

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den
Ausschuss für Justiz, Verfassungs- und Rechtsfra-
gen sowie Wahlprüfung zu überweisen. Wir kommen
zur Abstimmung. Wer für die Annahme dieses Ge-
setzentwurfes Drucksache 15/956 in Erster Lesung
unter gleichzeitiger Überweisung an den zuständi-
gen Ausschuss ist, den bitte ich, eine Hand zu erhe-
ben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stim-

me? - Dann ist der Gesetzentwurf Drucksache 15/
956 in Erster Lesung mit großer Mehrheit angenom-
men worden, bei Enthaltung der drei Abgeordneten
der PIRATEN.

Wir kommen zu Punkt 5 der Tagesordnung:

Zweite Lesung des von der Regierung einge-
brachten Gesetzes zur Änderung verwal-
tungsverfahrensrechtlicher Vorschriften
(Drucksache 15/898) (Abänderungsantrag
Drucksache 15/932)

Zur Berichterstattung erteile ich dem Ausschussvor-
sitzenden, Herrn Abgeordneten Günter Waluga, das
Wort.

Abg. Waluga (SPD), Berichterstatter:
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der von der
Landesregierung eingebrachte Gesetzentwurf zur
Änderung verwaltungsverfahrensrechtlicher Vor-
schriften wurde vom Plenum in seiner 26. Sitzung
am 14.05.2014 in Erster Lesung einstimmig, bei Ent-
haltung der PIRATEN-Landtagsfraktion, angenom-
men und zur weiteren Beratung an den zuständigen
Ausschuss für Inneres und Sport überwiesen.

Die Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und
der Länder stimmen im Wortlaut weitestgehend
überein. Dies ist seit Jahrzehnten geübte Praxis und
soll eine grundsätzlich einheitliche Anwendung für
den Bürger und eine einheitliche Auslegung durch
die Verwaltungsgerichtsbarkeit ermöglichen. Das
vorliegende Gesetz dient diesem Ziel und vollzieht
Änderungen im Verwaltungsverfahrensgesetz des
Bundes nach. Im Wesentlichen wird dabei die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung der Bürgerinnen und Bürger
bei Großbauvorhaben verbessert. Als Lehre aus
„Stuttgart 21“ sind jetzt eine frühzeitigere Information
und Beteiligung der Bürger und eine größere Trans-
parenz bei Planungsverfahren vorgesehen. Dane-
ben erleichtert das Gesetz auch die rechtlichen
Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation
anstelle der klassischen Schriftform.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat einen
redaktionellen Änderungsantrag bezüglich der Be-
zeichnung des zuständigen Landesministeriums ein-
gebracht. Der Abänderungsantrag wurde im Aus-
schuss einstimmig, bei Enthaltung der DIE LINKE-
Landtagsfraktion, angenommen. Das Gesetz wurde
dem Plenum sodann einstimmig, bei Enthaltung der
DIE LINKE-Landtagsfraktion und der PIRATEN-
Landtagsfraktion, zur Annahme empfohlen. Der Aus-
schuss empfiehlt dem Plenum daher die Annahme
des Gesetzes in Zweiter und letzter Lesung. - Ich
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)
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Präsident Ley:
Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die
Aussprache. - Wortmeldungen sind nicht eingegan-
gen. Ich schließe die Aussprache.

Der Ausschuss für Inneres und Sport hat mit der
Drucksache 15/932 einen Abänderungsantrag zu
dem Gesetzentwurf eingebracht. Wir kommen zur
Abstimmung über diesen Abänderungsantrag. Wer
für die Annahme des Abänderungsantrages Druck-
sache 15/932 ist, den bitte ich, eine Hand zu erhe-
ben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich? - Dann
stelle ich fest, dass dieser Abänderungsantrag, bei
zwei Enthaltungen der LINKEN, einstimmig ange-
nommen ist.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf. Wer für die Annahme des Gesetzentwurfes
Drucksache 15/898 in Zweiter und letzter Lesung
unter Berücksichtigung des angenommenen Abän-
derungsantrages ist, den bitte ich, eine Hand zu er-
heben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der
Stimme? - Dann stelle ich fest, dass dieser Gesetz-
entwurf Drucksache 15/898 in Zweiter und letzter
Lesung unter Berücksichtigung des angenommenen
Abänderungsantrages einstimmig, mit den Stimmen
aller Abgeordneten, angenommen ist.

Wir kommen zu den Punkten 6 und 14 der Tages-
ordnung:

Zweite Lesung des von der Regierung einge-
brachten Gesetzes zur Änderung schulrechtli-
cher Gesetze 2014 (Drucksache 15/812) (Ab-
änderungsanträge Drucksachen 15/946 und
15/960 - neu)

Beschlussfassung über den von der BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN-Landtagsfraktion und
der PIRATEN-Landtagsfraktion eingebrachten
Antrag betreffend: Rahmenbedingungen zur
Umsetzung der Inklusion verbessern (Druck-
sache 15/961 - neu)

Zur Berichterstattung über die Beratungen im Aus-
schuss erteile ich dem Ausschussvorsitzenden und
Abgeordneten Thomas Schmitt das Wort.

Abg. Schmitt (CDU), Berichterstatter zum Ge-
setzentwurf Drucksache 15/812:
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Der Landtag des Saarlandes hat den von
der Regierung eingebrachten und als Drucksache
15/812 vorliegenden Gesetzentwurf zur Änderung
schulrechtlicher Gesetze 2014 in seiner 24. Sitzung
am 19. März dieses Jahres in Erster Lesung ange-
nommen und zur weiteren Beratung an den Aus-
schuss für Bildung, Kultur und Medien überwiesen.

Der Gesetzentwurf dient der Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention im saarländischen Schul-
wesen. Nach dieser Konvention, die in Deutschland
geltendes Recht ist, sind die Bundesländer verpflich-
tet, ein Bildungssystem zu entwickeln, an dem in
gleicher Weise Menschen mit wie Menschen ohne
Behinderung teilhaben können. Aus der Menschen-
würde wird der Gedanke eines gleichberechtigten,
gemeinsamen Lebens und Lernens in der Schule
abgeleitet. Nach dem Gesetzentwurf sollen alle öf-
fentlichen Schulen der Regelform inklusive Schulen
werden. Das Inklusionsprinzip soll für die Grund-
schulen zum Schuljahr 2014/2015 in Kraft treten, für
die allgemeinbildenden, weiterführenden Schulen
zum Schuljahr 2016/2017 und für die beruflichen
Schulen zum Schuljahr 2018/2019.

Dem Grundsatz der gemeinsamen Beschulung aller
an Schulen der Regelform stellt der Gesetzentwurf
ein Wahlrecht der Erziehungsberechtigten an die
Seite. Eltern von Kindern, die sonderpädagogischer
Unterstützung bedürfen, können künftig selbst ent-
scheiden, ob ihr Kind an einer Förder- oder an einer
Regelschule unterrichtet werden soll.

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien hat
den Gesetzentwurf in drei Sitzungen ausführlich be-
raten. Zur Förderung seiner Sachkenntnis und Mei-
nungsbildung hat er eine ganztägige Anhörung
durchgeführt, an der in mündlicher und schriftlicher
Form 28 Adressaten mit unterschiedlichen Bezügen
zur Thematik mitgewirkt haben.

Einigkeit ergab sich dabei im Grundsätzlichen. Das
Prinzip der inklusiven Bildung, die Ausrichtung aller
schulischen Angebote am Prinzip der gleichberech-
tigten Teilhabe von Menschen mit und ohne Behin-
derung wurde von keiner Seite infrage gestellt, son-
dern von allen Angehörten bejaht und unterstützt.
Nicht ganz einvernehmlich, in mancher Hinsicht so-
gar ausgesprochen kontrovers, stellte sich dagegen
das Meinungsbild im Konkreten dar. Einige Anzuhö-
rende haben in Zweifel gezogen, dass unter den ge-
gebenen Umständen die Umsetzung des Inklusions-
konzeptes so wie im Gesetzentwurf vorgesehen
möglich sei. Die kommunalen Spitzenverbände zo-
gen für ihre Schulträger in Zweifel, ob im Rahmen
der zeitlichen Vorgaben die sächlichen und finanziel-
len Möglichkeiten und die Ausstattung den neuen
Aufgaben rechtzeitig angepasst werden könnten.
Sie baten um eine Änderung der Verordnungser-
mächtigung. Diese sollte auf die gesamte Landesre-
gierung ausgedehnt werden, um auch den Belangen
der Kommunen im Einzelfall Rechnung zu tragen.
Die Organisationen der Elternschaft wie der Lehrer-
schaft äußerten Befürchtungen, dass der hohe An-
spruch des Gesetzgebungsverfahrens durch zu we-
nige Ressourcen, insbesondere mit Blick auf den
Personalbedarf, Schaden nehmen könne.
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Auch in konzeptioneller Hinsicht sind in der Anhö-
rung Unterschiede hervorgetreten. Für manche, et-
wa aus der Wissenschaft oder von Betroffenenver-
bänden, erforderten die Belange von Menschen mit
Behinderung eine strikte und ausnahmslose Geltung
des schulischen Inklusionsangebotes, teilweise un-
ter Wegfall der Förderschulen. Andere, etwa Organi-
sationen des sonderpädagogischen Personals, nah-
men einen differenzierten Standpunkt ein, der auch
Raum ließ für das Angebotsprofil von Förder-
schulen. Aus dieser Sicht erschien das Votum des
Gesetzentwurfes zugunsten eines Elternwahlrechtes
als gut begründet.

Die Auswertung der Anhörung hat im Ausschuss zur
Vorlage von drei Abänderungsanträgen geführt. Die
PIRATEN-Fraktion stellte den Antrag, die Einführung
der Inklusion an den einzelnen Schulformen jeweils
um ein Schuljahr zu verschieben. Die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellte den Antrag, das
Organisationsprinzip der Inklusion strenger zu fas-
sen, das heißt Ausnahmen von diesem Prinzip, die
nach dem Gesetzentwurf möglich sind, rechtlich
nicht zuzulassen. Beide Oppositionsfraktionen reg-
ten darüber hinaus an, in Zusammenhang mit der im
Gesetzentwurf geregelten Weitergabe personenbe-
zogener Daten von Kindern in Vorschuleinrich-
tungen an schulische Adressaten die Datenschutz-
belange der Erziehungsberechtigten zu stärken.

Die Anträge der PIRATEN-Landtagsfraktion und der
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Landtagsfraktion sind
im Ausschuss von der Mehrheit der Koalitionsfraktio-
nen aus CDU und SPD abgelehnt worden. Die Ko-
alitionsfraktionen haben ihrerseits einen Abände-
rungsantrag vorgelegt, der die mehrheitliche Zustim-
mung des Ausschusses gefunden hat. In diesem
Antrag wird den erwähnten Datenschutzbelangen
der Erziehungsberechtigten in Form einer Benach-
richtigungspflicht bei einer Weitergabe von Daten
entsprochen. Darüber hinaus bindet der Abände-
rungsantrag der Koalitionsfraktionen das Innenmini-
sterium und damit die Belange der Kommunen stär-
ker in das Verfahren zum Erlass einer Inklusionsver-
ordnung ein, die federführend vom Bildungsministe-
rium vorbereitet wird.

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Aus-
schuss für Bildung, Kultur und Medien empfiehlt
dem Landtag einstimmig - unter Zustimmung aller
Fraktionen - die Annahme des Gesetzentwurfs zur
Änderung schulrechtlicher Gesetze 2014, Drucksa-
che 15/812, unter Berücksichtigung des angenom-
menen Abänderungsantrags. - Ich danke für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Präsident Ley:
Zur Begründung des gemeinsamen Antrages von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Landtagsfraktion und
PIRATEN-Landtagsfraktion erteile ich das Wort
Herrn Abgeordneten Klaus Kessler.

Abg. Kessler (B 90/GRÜNE):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir bera-
ten heute in Zweiter Lesung die notwendigen Ände-
rungen im Schulordnungs- und Schulpflichtgesetz,
um auch im Saarland ein inklusives Schulsystem
einzurichten, wie es in den meisten anderen Bun-
desländern bereits erfolgt ist. Die Umstellung des
Schulsystems in Richtung Inklusion ist erforderlich
geworden, weil sich auch Deutschland mit der Un-
terzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention
seit 2009 verpflichtet hat, allen Schülerinnen und
Schülern gleiche Teilhabe am Bildungssystem zu
gewährleisten.

Dies hat zur Folge, dass wir unsere Bildungseinrich-
tungen personell, sächlich und räumlich so ausstat-
ten müssen, dass eine gleiche Teilhabe von Schüle-
rinnen und Schülern an Bildung möglich ist. Dazu ist
es natürlich notwendig, auch die Pädagogik an un-
seren Schulen zu verändern, sodass eine individuel-
le Förderung von Schülerinnen und Schülern in he-
terogenen Lerngruppen Normalität wird und Vorrang
hat vor einer Pädagogik des Aussortierens. Es ist
weiterhin erforderlich, dass sich unsere Gesellschaft
verändert, dass sie sich in dieser Hinsicht öffnet und
dass sich auch in der Schule bei den Pädagogen ei-
ne Haltung entwickelt, bei der die Verschiedenheit
der Menschen inklusive ihrer Behinderung als nor-
mal angesehen und diese Verschiedenheit der Men-
schen als Bereicherung erkannt wird.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Insofern gehen die Gesetzentwürfe unserer Meinung
nach in die richtige Richtung, da sie das Ziel verfol-
gen, die inklusive Teilhabe aller Schülerinnen und
Schüler an schulischer Bildung zu ermöglichen.
Dem haben wir in Erster Lesung zugestimmt. Dem
werden wir auch heute in Zweiter Lesung zustim-
men, wenngleich wir damals wie heute kritisieren,
dass uns die gesetzliche Umsetzung der Inklusion
an der einen oder anderen Stelle nicht weit genug,
um nicht zu sagen: nicht konsequent genug, erfolgt.
Das betrifft, das habe ich bereits in der Ersten Le-
sung gesagt, die juristischen Einschränkungen
durch die Formulierung „grundsätzlich“. Der Bericht-
erstatter hat auf die Ausnahmeregelungen hingewie-
sen. Es betrifft auch die Verweise auf die unter-
schiedlichen Bildungsaufträge von Gemeinschafts-
schule und Gymnasien in § 4. Dies hätten wir gerne
gestrichen.
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Wir akzeptieren aber die eingeschlagene Richtung,
genauso wie wir akzeptieren, dass die Versetzungs-
entscheidung in der Grundschule nach Klassenstufe
3 eingeführt wird, wohlwissend, dass die SPD an
dieser Stelle grundsätzlich eine andere Auffassung
vertritt. Ich weiß noch, als wir die Versetzungsent-
scheidung der Gemeinschaftsschule diskutiert ha-
ben, ging es darum, ob sie nach dem achten oder
neunten Schuljahr erfolgen soll. Ich wurde von SPD-
Seite sehr stark kritisiert, insbesondere von Herrn
Commerçon, dass die Versetzungsentscheidung bei
Klassenstufe 8 liegt und nicht bei 9. Es ist an dieser
Stelle wohl ein Kompromiss zwischen CDU und
SPD geworden. Ich begrüße das als inklusives Zei-
chen für die Weiterentwicklung unseres Schulsys-
tems. Insbesondere mit Blick auf die CDU sage ich,
es ist ein respektables Ergebnis.

(Beifall von B 90/GRÜNE.)

Ich bleibe aber dabei: Nach wie vor verbesserungs-
bedürftig ist die Weitergabe personenbezogener Da-
ten aus den Kindertageseinrichtungen, aus den Kin-
dergärten an die Grundschulen. Im Ausschuss kam
es zu der Übereinstimmung, dass die Eltern über die
Weitergabe dieser personenbezogenen Daten zu-
mindest informiert werden sollen. Wir wollten genau-
so wie die PIRATEN-Fraktion ein Zustimmungsrecht
der Eltern im Hinblick darauf einbauen, dass die El-
tern die Weitergabe der Daten auch ablehnen kön-
nen. Das hat sich nicht durchgesetzt. Wir haben
diesbezüglich gemeinsam mit den PIRATEN einen
Antrag eingereicht.

Meine Damen und Herren, entscheidend bei der
Umsetzung der Inklusion ist die nachfolgend noch
zu erstellende Inklusionsverordnung. Das liegt uns
noch nicht vor. Weiterhin entscheidend - das hat
sich in den Anhörungen bei fast allen Anzuhören-
den, ob bei Eltern, Gewerkschaften, Lehrerverbän-
den oder der Arbeitskammer gezeigt - sind die unzu-
reichenden personellen Rahmenbedingungen. In
diese Richtung zielt auch unser Antrag. Wir wollen
durch unseren Antrag noch einmal darauf hinwei-
sen, dass es unter den gegebenen personellen Rah-
menbedingungen sehr schwer sein wird, die Inklusi-
on umzusetzen. Das ist auch in zahlreichen Veran-
staltungen immer wieder angesprochen worden, an
denen der Minister teilgenommen hat. Deshalb sa-
gen wir noch einmal in aller Deutlichkeit: Inklusion
darf kein Sparmodell sein, das auf Kosten der Lehr-
kräfte und Schülerinnen und Schüler umgesetzt
wird.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Deshalb fordern wir, Herr Minister: Stellen Sie den
Schulen ausreichendes Personal zur Verfügung.
105 Lehrkräfte für 164 Grundschulen sind unzurei-
chend. Im Idealfall bräuchten wir pro Jahrgang eine
neue Förderschullehrkraft. Wir brauchen aber auch

kleinere Klassen. Schreiben Sie eine neue Klassen-
bildungsverordnung so, wie es im Koalitionsvertrag
steht - 22 Kinder in der Grundschule sind genug -
und verzichten Sie im nächsten Jahr auf die Strei-
chung von 20 Grundschullehrerstellen. Wir brauchen
nicht nur Förderschullehrer an den Grundschulen
zur Umsetzung der Inklusion, sondern auch Regel-
schullehrer. Und verzichten Sie bis zum Jahr
2016/17 an den weiterführenden Schulen auf die ge-
plante Streichung von weiteren Lehrerstellen insge-
samt, denn die brauchen wir dringend, um Inklusion
erfolgreich umzusetzen.

(Beifall von B 90/GRÜNE.)

Letzter Punkt: Stellen Sie den Schulen ausreichend
Förderstunden zur Verfügung zur Entwicklung eines
Inklusionskonzeptes, denn die Schulen brauchen ein
Konzept; andernfalls wird es nichts mit der Inklusion.
Sie brauchen auch Zeit, dieses Konzept zu ent-
wickeln. Dazu brauchen sie Förderstunden, wie wir
es im Pilotversuch bereits eingerichtet hatten.

Präsident Ley:
Herr Kollege Kessler, Ihre - -

Abg. Kessler (B 90/GRÜNE):
Ich bin beim letzten Satz, Herr Präsident. - Wir wol-
len, dass die demografische Rendite im Schulsys-
tem verbleibt, denn die demografische Rendite muss
zum Aufbau eines inklusiven Schulsystems genutzt
werden. Wir stimmen heute diesem Antrag dennoch
zu und erwarten perspektivisch eine Verbesserung
der personellen Rahmenbedingungen an den
Schulen.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Präsident Ley:
Ich eröffne die Aussprache. - Das Wort hat für die
SPD-Fraktion die Abgeordnete Gisela Kolb.

Abg. Kolb (SPD):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In der
Vorbereitung zur heutigen Debatte über die Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention im saar-
ländischen Schulsystem wurde ich auf ein Buch von
Thomas Höchst aufmerksam: „Inklusion ist möglich“.
Im Vorwort zu diesem Buch hat Prof. Dr. Sven Jen-
nessen in meinen Augen treffend und zugegebener-
maßen zugespitzt beschrieben, was der Kern der
heutigen Debatte ist, was der Kern aller Inklusions-
debatten ist. Mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, zi-
tiere ich einen Abschnitt: „Inklusion ist ein Men-
schenrecht und gehört als solches wahrgenommen.
Entgegen verschiedener Stimmen aus der schuli-
schen Praxis, aber auch von Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Wissenschaft, handelt es sich bei Inklu-
sion nicht um ein Thema des Zeitgeistes, das schon
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wieder vorübergeht, wenn die nächste ‚Sau durchs
Dorf getrieben wird‘. Es geht demnach also eben
nicht darum, eine neue Erkenntnis zu einem spezifi-
schen schulpädagogischen Aspekt einzuführen,
sondern um den Grundsatz des gemeinsamen Le-
bens und Lernens von Schülerinnen und Schülern in
all ihrer Vielfalt. Dieser Grundsatz hat die gleiche
Verbindlichkeit wie ein Menschenrecht. Er be-
schreibt ein Menschenrecht. Nehmen wir ein ande-
res Menschenrecht zum Vergleich, den Artikel 4 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dieser
lautet: ‚Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigen-
schaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhan-
del in allen ihren Formen sind verboten.‘ Man möge
sich vorstellen, dass über diesen Artikel in ähnlicher
Weise diskutiert würde, wie über das Recht auf ge-
meinsame Bildung. Was wäre dann los in diesem
Land?“

(Beifall bei der SPD.)

Ich bin der festen Überzeugung, dass sich mit der
Besinnung auf den Leitgedanken „Inklusion ist ein
Menschenrecht“ auch viele Debatten um die Umset-
zung dieses Leitgedankens und darüber, wie Inklusi-
on in der Schule gelebt werden kann, gut bewältigen
lassen.

Die Anhörung zum heute in Zweiter Lesung zur Ab-
stimmung stehenden Gesetzentwurf hat bei den
Stellungnahmen der Organisationen und Verbände
in Teilen ein widersprüchliches Bild gezeigt. Grund-
sätzlich wird der Gesetzentwurf zwar begrüßt, dem
einen geht er aber nicht weit genug, dem anderen
geht er zu weit, dem einen geht es zu schnell, dem
anderen geht es nicht schnell genug.

Die Umsetzung ist auch mit Ängsten verbunden.
Diesen Ängsten möchte ich mit folgenden Grundge-
danken begegnen, die alle Bildungsbeteiligten doch
etwas zuversichtlicher machen mögen. Erstens. Wir
beginnen nicht bei null. Die saarländischen Grund-
schulen weisen eine Integrationsquote von deutlich
über 60 Prozent auf. Dass wir damit weit über dem
Bundesschnitt liegen, ist auf die Anstrengungen der
Vorgängerregierungen zurückzuführen, seit mit Kul-
tusminister Breitenbach 1986 die gemeinsame Un-
terrichtung von behinderten und nichtbehinderten
Kindern erstmals in Deutschland rechtlich verankert
wurde. Das ist eine gute Ausgangsbasis für alles,
was wir noch erreichen wollen und was wir mit die-
ser Gesetzesänderung zugegebenermaßen nicht
von jetzt auf gleich, aber zukünftig erreichen wer-
den. Diese Integrationsquote zeigt, dass die Grund-
schule bereits heute als Schule für alle ausgelegt ist.

Zweitens. Wenn wir ein echtes Wahlrecht der Eltern
sichern wollen, müssen sich auch die Rahmenbedin-
gungen in der Regelschule ändern. Natürlich muss
es eine feste Zuweisung von Sonderpädagogen an
den Schulen geben. Ohne Personalisierung und oh-

ne Unterstützung der Lehrkräfte vor Ort ist Inklusion
nicht zu realisieren. Und im Gegensatz zu den Op-
positionsfraktionen, die das - Sie haben es eben
deutlich gemacht, Herr Kessler - eben anders se-
hen, sind wir als Koalitionsfraktionen der Meinung,
dass die Zuweisung von sonderpädagogischen Kräf-
ten, die jetzt an die Regelschulen kommen, ausrei-
chend sein wird. Da gibt es einen Dissens.

Wir haben in diesem Haus auch schon mehrmals
über das Thema Einsatz der demografischen Rendi-
te gesprochen. Sie sagen immer, wir würden Lehrer-
stellen einsparen. Ja, ein Teil der Lehrerstellen wird
eingespart. Das Geld bleibt aber im Bildungssystem.
Auch das gehört zur Wahrheit. Es wird für frühkindli-
che Bildung verwandt und auch die frühkindliche Bil-
dung ist ein Teil des Bildungsbereichs. Das Geld
bleibt also im System. Soweit Lehrerstellen gestri-
chen werden, ist es der Tatsache geschuldet, dass
es auch immer weniger Kinder gibt. Wenn dies so
ist, können wir natürlich auch Lehrerstellen strei-
chen, und solange dieses Geld im Bildungssystem
verbleibt - und das wird es -, ist das in meinen Au-
gen ein gangbarer Weg.

(Beifall bei der SPD.)

Unter den Rahmenbedingungen, die sich ändern
werden - und das sind wichtige Änderungen -, ist als
Erstes zu nennen: Ab dem Schuljahr 2014/15 wer-
den grundsätzlich alle Kinder an der Schule der Re-
gelform eingeschult und unterrichtet. Das ist ein Per-
spektivenwechsel. Natürlich haben die Eltern weiter-
hin ein Wahlrecht, ob ihr Kind die Regelschule oder
die Förderschule besucht. Es wird künftig eine flexi-
ble Verweildauer in der Grundschule geben. Sie ist
wichtig, weil gleichaltrige Kinder einen Entwicklungs-
unterschied aufweisen. Jahrgangs- und klassen-
übergreifender Unterricht kann eingerichtet werden
und die Versetzungsentscheidung wird an das Ende
der Klassenstufe 3 verlagert.

Meine Damen und Herren, Grundlage des heute zur
Abstimmung stehenden Gesetzentwurfes ist das
Eckpunktepapier „Gemeinsam Lernen in der Grund-
schule“, das im Mai 2013 von den Koalitionsfraktio-
nen verabredet wurde. Dieses Eckpunktepapier ist
ein Kompromiss. Herr Kollege Kessler, Sie haben
darauf hingewiesen. Klar ist, dass ich persönlich
weitergehende Änderungen begrüßt hätte, für die
sich auch in der Anhörung im Bildungsausschuss
Unterstützerinnen und Unterstützer gefunden haben.
So sprachen sich die Arbeitskammer und Miteinan-
der Leben Lernen für die Abschaffung der Verset-
zungsentscheidung in der Grundschule aus. Mitein-
ander Leben Lernen sprach sich ebenso wie Dr. Irm-
traud Schnell für die Abschaffung der Ziffernnoten
aus. Trotzdem ist der zwischen den Koalitionsfrak-
tionen gefundene Kompromiss ein guter Kompro-
miss. Nach Willy Brandt besteht Politik immer aus
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Kompromissen, aber Kompromisse mit Sozialdemo-
kraten seien die besseren.

(Beifall bei der SPD.)

Meine Damen und Herren, inklusive Bildung bereitet
den Weg für eine inklusive Gesellschaft. Wir alle
brauchen den Mut zur Veränderung, wenn wir mehr
Miteinander in der Gesellschaft wollen. Wir alle müs-
sen unser Denken ändern, eingefahrene Bahnen
verlassen und uns auf die Chancen einlassen, die
die menschliche Gesellschaft in all ihrer Vielfalt bie-
tet. Glauben Sie mir, es lohnt sich, dafür zu kämp-
fen. Der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde
bei der Abstimmung im Bildungsausschuss einstim-
mig angenommen. Dafür und für die konstruktive
Diskussion bei der Anhörung und der Auswertung
bedanke ich mich bei allen Fraktionen. Ich bin über-
zeugt, dieses Gesetz wird eine gute Grundlage sein
für die Arbeit der neuen Inklusionsbeauftragten des
Ministeriums für Bildung und Kultur, Anett Sastges-
Schank, einer ausgewiesenen Fachfrau im Bereich
schulischer Integration und Inklusion.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Zustim-
mung zum vorliegenden Gesetzentwurf als einem
richtigen und wichtigen Schritt auf dem Weg zur ge-
meinsamen Unterrichtung behinderter und nichtbe-
hinderter Kinder. Wir wollen alle, dass dies Alltag
wird. Ja, Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe, aber diese Aufgabe setzt im Bildungssys-
tem an und das ist richtig. - Danke für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die Fraktion DIE LINKE Frau Abge-
ordnete Barbara Spaniol.

Abg. Spaniol (DIE LINKE):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich
nehme es gleich vorweg: Auch wir werden dem In-
klusionsgesetz zustimmen. Es ist es einfach wert im
Sinne der Sache, auch wenn ich moderate Kritik an-
bringen muss; das gehört eben auch dazu. Der frü-
here Bundespräsident Richard von Weizsäcker hat
zu Recht einmal gesagt: Nicht behindert zu sein, ist
wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das
jedem von uns jederzeit genommen werden kann. -
Gerade Kinder verändern das Leben von Erwachse-
nen und ihren Blick, vor allem dann, wenn Beein-
trächtigungen da sind. Dann werden Prioritäten ver-
schoben und das ist auch gut so. Denn die Frage
der Inklusion - das muss man immer wieder sagen -
darf nicht an den Schülerinnen und Schülern festge-
macht werden, sondern sie muss an den Institutio-
nen festgemacht werden, und dazu gehört auch die
Schule. In diesem Sinne ist es längst überfällig, dass
alle Kinder, egal welcher Herkunft, egal ob mit oder

ohne Behinderung, gemeinsam in der Regelschule
lernen können. Genau das muss möglich werden.
Deshalb ist Inklusion ja auch kein Geschenk oder
die Bürde irgendeiner Landesregierung, sondern sie
ist seit 2009 durch die UN-Behindertenrechtskon-
vention Pflicht, die umgesetzt werden muss.

Der reine Blick auf Klassenteiler und Finanzen wird
der Debatte auch nicht wirklich gerecht. Es geht um
viel mehr. Tatsache ist aber - und da komme ich all-
mählich zu den Kritikpunkten -, dass Schulen, die
sich auf den Weg zur inklusiven Schule machen, die
beste Ausstattung und eben auch hoch motivierte
Lehrer brauchen. Ich nenne noch einmal das Zau-
berwort: beste Rahmenbedingungen. Dazu liegt zu
Recht ein entsprechender Antrag der Kolleginnen
und Kollegen vor. Nur wenn die Rahmenbedingun-
gen stimmen, funktioniert das Ganze, dann steigt
auch die Akzeptanz und dann wird die inklusive
Schule gelingen.

Davon sind wir aber leider manchmal noch ziemlich
weit entfernt. Die Stellungnahmen im Rahmen der
Anhörung haben dies mehr als deutlich gemacht.
Die berechtigten Sorgen und Ängste sind nicht ein-
fach so wegzuwischen. Klar ist, damit Kinder mit Be-
hinderungen wirklich bestmöglich betreut werden
können, muss es an den Schulen ausreichend Per-
sonal geben. Die Schulen müssen barrierefrei wer-
den, die verlässliche Vergabe der Mittel muss ge-
währleistet sein, die Ausbildung der Pädagoginnen
und Pädagogen muss insgesamt vollumfänglich auf
Inklusion ausgerichtet sein. All das muss passen.
Unter dem Strich bedeutet das: Die Ressourcen
müssen stimmen. Aber das ist leider oft nicht der
Fall.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Die Klassen müssen dringend kleiner werden. Auch
das ist noch lange nicht in Sicht, solange der Klas-
senteiler - und jetzt muss ich ihn ja doch nennen -
nicht beherzt gesenkt wird. Frau Kollegin Kolb, an
dieser Stelle muss ich Ihnen leicht widersprechen.
Mit der geplanten Einsparung, die Sie vorhaben und
die, sagen wir es einmal vorsichtig, bis zum Jahr
2020 zumindest im Raum steht - bis zu 600 Lehrer-
stellen -, wird das sehr, sehr schwierig, wenn diese
Stellen nicht bei den Schulen bleiben. Wir brauchen
diese Stellen dringend zur pädagogischen Unterstüt-
zung und wir brauchen diese Stellen, um endlich
kleinere Klassen möglich zu machen. Da beißt die
Maus keinen Faden ab; das ist so.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Kollege Kessler hat es auch schon gesagt, wir brau-
chen uns nichts vorzumachen mit diesen 105 För-
derschullehrern. Das ist zwar gut gemeint, aber das
wird für die 162 Grundschulen nicht ausreichen, um
diese riesige Herausforderung bewältigen zu kön-
nen. Man muss auch einmal sagen, dass Förder-
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schullehrer keine Hilfskräfte sein wollen, die wollen
auf Augenhöhe unterrichten. Alles in allem muss
man feststellen und immer wieder sagen: Inklusion
zum Nulltarif wird es nicht geben. Wir brauchen viel-
mehr eine sonderpädagogische Grundversorgung
an allen Regelschulen. Das muss der Normalfall
werden. Mit kleinen Klassen und mit mehr Lehrkräf-
ten wären die Weichen für die Zukunft der inklusiven
Schule richtig gestellt.

Dort sind wir aber noch nicht. Heute haben wir eine
andere Situation. Schulen mit Lehrermangel, mit zu
großen Klassen und mit Unterrichtsausfall werden
sehr schwer zu kämpfen haben. Sie werden mit die-
sen Rahmenbedingungen, die eben nicht stimmen,
nur schwer Kinder mit und ohne Behinderung ange-
messen fördern und betreuen können.

Ich kann es mir an der Stelle nicht verkneifen - und
damit komme ich zum Schluss - auf etwas hinzuwei-
sen, was zumindest der SPD-Teil der Regierung im
Wahlprogramm vor zwei Jahren im Wahlkampf ver-
sprochen hatte. Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsi-
denten: Um inklusive Schulen umzusetzen, brau-
chen alle Bildungs- und Betreuungseinrichtungen ei-
ne ausreichende Zuweisung von sonderpädagogi-
schem Fachpersonal, Lehrerinnen und Lehrern, In-
tegrationshelferinnen und Integrationshelfer sowie
Unterstützung aus der Jugendhilfe. Klassen, in de-
nen Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
unterrichtet werden, brauchen eine bessere Perso-
nalisierung und kleinere Lerngruppen. - Da lächelt
sie. Das können wir sofort unterschreiben, Frau Kol-
legin. Leider sind wir noch nicht so weit und die
Zwänge sind auch bekannt. Darin will ich auch nicht
herumrühren. Es liegt wirklich ein klassischer Kom-
promiss auf dem Tisch. Es geht insgesamt bei die-
sem schwierigen und sensiblen Thema viel um das
Miteinander, um die Bereitschaft, ab- und zugeben
zu wollen. Mut macht mir und Mut sollte uns eine ak-
tuelle Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung
im Bildungswesen machen, wonach inklusiv unter-
richtete Schüler, auch Grundschüler, sehr gute Ler-
nerfolge nachweisen, mit steigender Tendenz.

Kolleginnen und Kollegen, Inklusion bedeutet: Alle
sind gleich und alle sind verschieden, keiner wird
ausgeschlossen. Gerade deshalb gilt es, Barrieren
in vielen Köpfen abzubauen. Dann funktioniert das
auch. Es ist meiner Meinung nach Aufgabe der Poli-
tik, also Aufgabe von uns, dafür zu werben. Das ist
ein schwieriger, aber sehr lohnender Prozess. Ich
finde, er muss richtig gestaltet werden. Die Verant-
wortung haben wir alle. Er muss so gestaltet wer-
den, dass wir unsere Kinder mit und ohne Beein-
trächtigungen mitnehmen können. Sie werden es
uns danken, davon bin ich überzeugt. - Und auch ich
bedanke mich jetzt.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die CDU-Fraktion Frau Abgeordne-
te Gisela Rink.

Abg. Rink (CDU):
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Inklusion ist ein gesamtgesellschaftliches
Thema. Inklusion kann ein Gewinn für alle sein, aber
nur dann kann Inklusion ein Gewinn für alle sein,
wenn wir alle mitnehmen auf diesem Weg und wenn
wir uns Zeit lassen für diesen Weg. Es wird nicht
von heute auf morgen gehen.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beraten heute
in Zweiter Lesung das Gesetz zur Änderung schul-
rechtlicher Gesetze. Ich sehe es als sehr positiv an,
dass wir nicht nur im Ausschuss einstimmig abge-
stimmt haben, sondern dass wir auch heute einstim-
mig dieses Gesetz verabschieden werden und uns
gemeinsam auf den Weg machen. Ich bedanke mich
auch bei Frau Kollegin Spaniol, die eben gesagt hat:
in gemeinsamer Verantwortung. Ich glaube, nur in-
dem wir in gemeinsamer Verantwortung diesen Weg
gehen, unter Einbeziehung aller, können wir es allen
Beteiligten leichter machen. Dabei müssen wir ins-
besondere stets die Kinder im Blick haben. Ich glau-
be, das ist das Wichtigste: Beim Thema Inklusion
müssen wir das Kind in den Mittelpunkt stellen, vom
Kind ausgehend den richtigen Weg finden.

(Beifall von den Koalitionsfraktionen und bei den
PIRATEN.)

Der Gesetzentwurf enthält drei wesentliche Punkte:
Erstens geht es um das große Thema Inklusion, um
die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonventi-
on im Bildungsbereich. Zweitens enthält der Gesetz-
entwurf auch die Umsetzung der flexiblen Schulein-
gangsphase. Als dritter Punkt anzusprechen ist, von
den Vorrednern ebenfalls schon erwähnt, die an-
lassbezogene Datenübermittlung von der Kita zur
Grundschule.

Bezüglich der Datenübermittlung haben wir bewusst
festgelegt, dass diese auch ohne Zustimmung der
Eltern erfolgen kann. Wir haben darüber schon sehr
viel diskutiert. Wir wissen, dass viele Eltern keine
Probleme damit haben und der Datenübermittlung
zustimmen. Wir wissen aber auch, dass es Fälle
gibt, in denen Eltern nicht zustimmen; gerade diese
sind aber oftmals die kritischen Fälle. Daher werden
wir auch den Änderungsantrag von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und den PIRATEN ablehnen. Ich lese
bei Ihnen: „Eine solche Heranziehung ist nur mit Zu-
stimmung der Erziehungsberechtigten zulässig. Auf
eine Zustimmung der Erziehungsberechtigten kann
verzichtet werden, wenn eine akute Gefahr für die
körperliche oder seelische Gesundheit des Kindes
besteht.“ Ich würde sagen: Wenn eine akute Gefahr
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besteht, müssen andere Instrumente eingesetzt wer-
den, die Datenübermittlung nutzt dann nichts mehr.
Wir brauchen die Datenübermittlung im Vorfeld, da-
mit Gefahren für das körperliche und seelische Wohl
des Kindes vermieden werden können. Daher wer-
den wir Ihren Abänderungsantrag ablehnen.

Wir haben in unserem Abänderungsantrag eine
Pflicht zur Information an die Eltern vorgesehen. Ich
denke, das geht in Ordnung. Aber die Daten müs-
sen, da es um das Wohl des Kindes geht, eben
auch übermittelt werden können, wenn die Eltern
dies nicht wünschen, dies nicht wollen, wenn die El-
tern dem nicht zustimmen. Ich glaube, das Wohl des
Kindes sollte dabei im Mittelpunkt stehen.

(Beifall bei den Koalitionsfraktionen.)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wer-
den mit diesem Gesetz auch die flexible Schulein-
gangsphase regeln; auch das wurde bereits ange-
sprochen. Damit kommen wir aber auch wieder zum
Thema Inklusion: Wir haben, gerade in den Ein-
gangsklassen der Grundschule, eine sehr große He-
terogenität. Unsere Grundschullehrer müssen mit
dieser Heterogenität der Kinder umgehen, pädago-
gisch auf sie reagieren. Die Lehrer setzen das be-
reits seit Jahren mit einer sehr großen Leistungsfä-
higkeit um, arbeiten dabei sehr gut. Nunmehr haben
wir die Möglichkeit, dass das Kind je nach seiner
Leistungsfähigkeit die beiden ersten Schuljahre in
einem Jahr, in zwei oder auch in drei Jahren absol-
vieren kann. Wir geben damit jedem Kind die indivi-
duell notwendige Zeit, um den Lernstoff der ersten
beiden Jahre zu verarbeiten. Ich glaube, das ist der
richtige Weg, um auf die unterschiedlichen Ein-
gangsvoraussetzungen der Kinder einzugehen. Je-
des Kind ist individuell, jedes Kind ist anders, und
dem werden wir nunmehr gerecht.

Dies ist insbesondere auch wichtig für Kinder, die
einen besonderen Förderbedarf haben. Auch in der
Schuleingangsphase mit ihrer flexiblen Verweildauer
sind sonderpädagogische Kompetenzen einzubin-
den. Die Förderschullehrer, die ab dem Schuljahr
2014/2015 den Grundschulen zugeteilt werden, sol-
len die Lehrkräfte vor Ort unterstützen und die Schü-
ler fördern. Es wird nicht mehr die personenbezoge-
ne Zuweisung geben, es gibt vielmehr ein Budget.
Ich denke, für die neue Schuleingangsphase und
auch für den Bereich der Inklusion ist dies der richti-
ge Weg.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe
es eingangs gesagt: Die Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention ist ein gesamtgesellschaftli-
ches Thema, wir stellen uns aber gerade auch im
Bildungsbereich dieser Aufgabe. Dies ist auch im
Koalitionsvertrag so festgelegt: „Alle Schülerinnen
und Schüler sollen einen entsprechend ihren indivi-
duellen Voraussetzungen bestmöglichen Schulab-

schluss erreichen können.“ Dabei, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, sind „Das Wohl des Kin-
des und seine bestmögliche Förderung (..) Aus-
gangspunkt unseres bildungspolitischen Handelns.“
Die bestmögliche Förderung für jedes Kind individu-
ell zu gewährleisten, das ist unser Anspruch. Das ist
nicht einfach. Wir sollten aber am Kind orientiert ent-
scheiden. Denn so betrachtet kann die bestmögliche
Förderung der Besuch der Regelschule sein, im
Rahmen der Inklusion. Die bestmögliche Förderung
kann aber auch der Besuch der Förderschule sein.
Ich sage es hier noch einmal deutlich: Es ist die rich-
tige Entscheidung, zu der wir uns in der Koalition
verständigt haben, die Förderschulen im Bestand
und in der Struktur zu erhalten.

(Beifall von der CDU.)

Der aktuell veröffentlichte Bildungsbericht 2014 trägt
diesem Umstand Rechnung. Er bestätigt, dass wir in
Deutschland und gerade auch im Saarland gute För-
derstrukturen haben. Meine Damen und Herren, es
gilt, diese guten Strukturen nicht zu zerschlagen,
sondern sie einzubinden. Die Eltern haben ein Wahl-
recht, und ich glaube, dies ist die richtige Entschei-
dung, dies ist der richtige Weg.

Betrachten wir uns einmal die Ist-Situation. Frau Kol-
legin Spaniol, Sie sprachen eben von einer riesigen
Herausforderung. Gerade auf der Ebene der Grund-
schulen haben wir aber schon mehr als 60 Prozent
aller Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
eingebunden. Mit diesem Wert liegen wir bundes-
weit an der Spitze; das muss man auch so deutlich
sagen. Eine Erhöhung dieser Quote, die Verände-
rung des Wertes von 60 Prozent, ist eben auch ab-
hängig vom Wahlverhalten der Eltern. Heute kann
doch niemand hier prognostizieren, wie es in drei
Jahren, wie es in vier Jahren aussehen wird. Wir ha-
ben das Wahlrecht der Eltern vorgesehen, und die
Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder an der Regel-
schule anmelden und ob ihre Kinder die Regel-
schule besuchen. Die Eltern wählen für ihr Kind die
Regelschule oder die Förderschule. Ich glaube, die
Eltern sind in den meisten Fällen auch diejenigen,
die am besten entscheiden können, welcher Weg für
ihr Kind der richtige ist.

Das bedeutet, dass wir auch weiterhin die Förder-
schulen brauchen, denn die Umsetzung des Wahl-
rechts wäre ohne Förderschulen nicht möglich. Wir
brauchen selbstverständlich die Förderschulen nicht
als Restschulen, wir brauchen vielmehr Förder-
schulen, die qualitativ gut sind - eben Förder-
schulen, wie wir sie derzeit haben.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glau-
be, es wäre eine Illusion anzunehmen, alle Kinder
könnten inklusiv unterrichtet werden. Wir selbst wa-
ren ja mit dem Ausschuss unterwegs, haben mehr-
fach schwerstbehinderte Kinder gesehen, zu denen
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uns vielfach gesagt wurde: Hier ist ein inklusiver Un-
terricht nicht möglich. Auch das muss man klar sa-
gen. Wiewohl das wünschenswert wäre, so kann
man doch den Weg der Inklusion nicht allen Kindern
anbieten. Für sie brauchen wir auch weiterhin ande-
re Förderstrukturen.

(Beifall von der CDU.)

Wir wissen, dass in anderen Bundesländern, ich
nenne hier als Beispiel Bremen, andere Wege be-
schritten wurden, die aber auch schon gescheitert
sind. Ich glaube, wir stehen in der Verantwortung,
dieses Scheitern den Kindern, den Eltern und allen
anderen Beteiligten nicht zuzumuten. Meine sehr
verehrten Damen und Herren, das ist ein sehr sensi-
bles Thema. Inklusion erfolgreich umzusetzen, das
gelingt nur unter Mitnahme aller Beteiligten. Die In-
klusion in Schulen kann ein Gewinn für alle sein, wir
müssen dabei aber auch alle im Blick haben - Kin-
der, Eltern, Lehrer, die Schulträger.

Lassen Sie mich nun auch noch ein Wort zu den
Schulträgern sagen. Auch bei den Schulträgern wird
eine Umsetzung nicht innerhalb kürzester Zeit erfol-
gen können; sie haben eine lange Wegstrecke zu
bewältigen. Sie können sich sicherlich alle an die
Diskussionen im Rahmen der Anhörung erinnern, an
die Befürchtungen gerade auch aufseiten der Schul-
träger. Es erscheint mir angebracht, die Schritte im
Kontext der Inklusion behutsam zu gehen. Ich finde
es auch gut, dass wir die weiterführenden Schulen
erst im Schuljahr 2016/2017 auf diesem Weg mit-
nehmen, denn wir sollten niemanden überfordern.
Ich glaube, realistischerweise muss man auch fest-
stellen, dass es nicht von heute auf morgen möglich
sein wird, jede Schule vor Ort barrierefrei zu gestal-
ten. Es gilt natürlich, dass die inklusive Beschulung
der Kinder wohnortnah erfolgen muss, aber ich glau-
be nicht, dass wir es schaffen, jeden Schulstandort
barrierefrei zu gestalten.

Wir haben die Bedenken, die in der Anhörung vorge-
tragen worden sind, sehr ernst genommen. Wir wis-
sen um die finanzielle Situation der Städte, der Ge-
meinden und der Landkreise beziehungsweise des
Regionalverbandes. Die Ängste, die Sorgen, die Nö-
te wurden vorgetragen. Ich glaube, hier gilt es ge-
meinsam mit allen Beteiligten tragfähige und ver-
nünftige Lösungen im Dialog zu schaffen.

Der Abänderungsantrag des Ausschusses, der von
der Großen Koalition eingebracht wurde, trägt durch
die Einbeziehung der Kommunalaufsichtsbehörde
beim Erlass der Rechtsverordnung insbesondere
den von den Schulträgern vorgetragenen Problemen
Rechnung.

Die Grundschulen erhalten und - ich komme nun zur
Personalausstattung - je nach Größe ein Budget und
auch Lehrerstunden zur Konzeptionsentwicklung,
Herr Kollege Kessler, denn auch das waren Sorgen

und Nöte, die zwar nicht von den Schulträgern, aber
von den entsprechenden Lehrerverbänden vorgetra-
gen wurden.

In der Großen Anfrage, die ja von der Landesregie-
rung beantwortet wurde, ist es genau benannt: Es
sind insgesamt rund 500 Lehrerwochenstunden, die
zur Konzeptionsentwicklung in den Grundschulen
bereitgestellt werden. Des Weiteren wird es eine
personalkonstante Budgetierung mit Förderschul-
lehrkräften geben, die sich an der Schülerzahl orien-
tiert. Ich habe eben sehr ausführlich das Problem
„Wahlrecht der Eltern“ angesprochen. Von daher
wird sich die Budgetierung an der Schülerzahl orien-
tieren. Natürlich wird auch der Standortfaktor be-
rücksichtigt werden müssen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, derzeit
sind über 60 Prozent aller Kinder mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf in den Grundschulen. Die
Quote wird sich sicher verändern, aber ich glaube
nicht, dass wir eine so große Veränderung haben
werden, dass das ganze System auf den Kopf ge-
stellt wird. Wir sind auf einem guten Weg und wir
sollten uns gemeinsam auf diesen Weg machen, wie
wir es angesprochen haben. Wir haben den Weg
gewählt mit dem Erhalt der Förderschulen in Be-
stand und Struktur. Wir haben einen Weg gewählt
unter Einbeziehung guter und bewährter Förder-
strukturen. Wir haben einen Weg gewählt, auf dem
die Eltern ein Wahlrecht haben, damit sie für ihr Kind
die bestmögliche Fördermöglichkeit suchen und sich
dafür entscheiden können.

Ich sage noch einmal ganz deutlich: Auf diesem
Weg zur Inklusion darf es keine Verlierer geben -
weder bei den Kindern mit Beeinträchtigungen noch
bei den Kindern ohne Beeinträchtigungen. Alle
Schulen sind der Inklusion verpflichtet. Inklusion
kann - ich hatte es eingangs schon erwähnt - ein
Gewinn für alle sein, aber wir müssen sehr behut-
sam damit umgehen.

Der Bildungsauftrag der einzelnen Schulformen, der
in den §§ 3a und 3b des Schulordnungsgesetzes
beschrieben wird, bleibt unberührt. Wir werden dies
gewiss noch weiter diskutieren, wenn die Eckpunkte
für die Inklusion an den weiterführenden Schulen
festgelegt werden.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der
Verabschiedung des heutigen Gesetzes machen wir
uns auf den Weg zur Umsetzung der UN-Behinder-
tenkonvention im Bildungsbereich. Inklusion ist ein
ganz sensibles Thema, sie kann nur gelingen, wenn
wir sie behutsam einführen und dabei alle Beteilig-
ten mitnehmen. Vor allen Dingen sollten wir immer
das Kind in den Mittelpunkt des Handelns stellen.

Lassen Sie mich noch kurz auf den Antrag von
B 90/GRÜNE und PIRATEN eingehen. Ich erlaube
mir hier einen kleinen Hinweis. Laut Geschäftsord-
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nung ist es eigentlich nicht möglich, bei Lesungen
von Gesetzen korrespondierende Anträge einzubrin-
gen und zu beraten. Wir haben heute hier ein ein-
maliges Entgegenkommen gezeigt. Aber wir verbin-
den dies natürlich mit der Bitte, zukünftig die Ge-
schäftsordnung zu beachten. Ich glaube, bei diesem
Thema hätte es uns nicht weitergebracht, wenn wir
eine Geschäftsordnungsdebatte geführt hätten. Das
Thema ist so sensibel, dass wir gesagt haben: Wir
werden dies einmalig machen, wir binden diese An-
träge mit ein.

Erlauben Sie mir noch kurz eine Anmerkung, Herr
Kollege Kessler. Sie haben die Klassenbildungsver-
ordnung angesprochen. Darüber haben wir auch
schon oft geredet. Sie sagen, der Klassenteiler 22
muss endlich umgesetzt werden. Im Koalitionsver-
trag ist dies nicht vereinbart. Wir haben das als Klas-
senhöchstmesszahl benannt. Ich sage Ihnen eines
zur Praxis: Bei einem Klassenteiler von 23 habe ich
im Grundschulbereich Klassen mit 22 Schülern, aber
auch Klassen mit zwölf Schülern. Ich frage mich:
Wie gerecht ist dieses System? Das Ministerium
setzt zurzeit eine Konzeption um, die in der Großen
Anfrage erläutert ist. Es gibt bei mehr Schülern auch
zusätzliche Lehrerwochenstunden. Ich glaube, das
ist der bessere und gerechtere Weg, als wenn man
dieses einfach über den Klassenteiler abhandelt.

(Abg. Kessler (B 90/GRÜNE): Es ist auf jeden
Fall preiswerter.)

Es geht hier nicht um die Frage des Preiswerten. Ich
glaube, es geht hier darum, ein relativ gerechtes
System zu haben, wenn man überhaupt in diesem
Bereich von gerechten Systemen reden kann, denn
Kinder sind individuell und jede Klasse ist individuell.
Aber wir setzen hier mehr Lehrerwochenstunden
ein. Wir haben auch weitere Veränderungen vorge-
nommen, etwa die Gesamtschülerzahl von 80, um
eine neue Klassenbildung zu ermöglichen. Mit die-
ser Vorgehensweise sind wir auf einem besseren
Weg.

Sie fordern für das Förderkonzept für die Grund-
schulen mehr Unterrichtswochenstunden. Ich habe
es eben in meinem Redebeitrag gesagt: Auch dort
sind wir auf dem Weg. Wir haben Lehrerwochen-
stunden eingesetzt, um das Konzept zu erarbeiten.

Über den Abbau von Lehrerstellen haben wir immer
wieder gesprochen. Die Kollegin Gisela Kolb hat es
in ihrem Redebeitrag gesagt: Es gibt keinen Abbau
von Lehrerstellen, sondern es gibt eine Umschich-
tung für einen Teilbereich. Ich glaube, die Umschich-
tung in den frühkindlichen Bereich ist eine ganz
wichtige Aufgabe, der wir uns stellen. Alles, was wir
ganz früh auch bei Kindern mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf einsetzen können, zahlt sich in
den weiteren Jahren aus.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Auch hier, denke ich, sind wir auf einem guten Weg.
Ich weiß, dass viele Dinge wünschenswert wären,
auch gewiss vonseiten der Koalitionsfraktionen.
Aber wir wissen auch, dass wir immer schauen müs-
sen, was im Rahmen der Schuldenbremse umzuset-
zen ist. Wir versuchen, das Bestmögliche für die
Kinder in unserem Land umzusetzen. Mit dem heuti-
gen Gesetzentwurf sind wir auch wieder auf einem
Weg, bestmögliche Förderung für unsere Kinder im
Saarland zu verwirklichen. Ich bitte um Zustimmung
für diesen Gesetzentwurf und bedanke mich für die
Aufmerksamkeit.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat für die Fraktion der PIRATEN Frau Ab-
geordnete Jasmin Maurer.

Abg. Maurer (PIRATEN):
Vielen Dank, Herr Präsident. - Meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordnete! Liebe Gäste! Wir
haben ja schon darüber gesprochen, dass wir hier
über die Umsetzung einer Konvention sprechen, al-
so praktisch über die Umsetzung eines Menschen-
rechts. Wir streiten daher nicht darüber, ob wir die
Inklusion umsetzen, sondern wir streiten darüber,
wie wir sie umsetzen. Ich bin froh, dass wir uns hier
im Hause alle einig sind, dass wir die Inklusion wol-
len. Ich sage hier schon einmal: Auch wir werden
diesem Gesetz in Zweiter Lesung zustimmen.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Inklusion ist mehr als nur ein Gesetz, sie ist mehr als
die Umsetzung einer Konvention, sie ist eine Berei-
cherung für die Gesellschaft, für uns alle.

(Beifall von den PIRATEN.)

Das gilt nicht nur für die Menschen mit Behinderung,
sondern auch für Menschen ohne Behinderung,
denn eine vielfältige Gesellschaft macht das Leben
in der Gesellschaft doch erst richtig schön, sie berei-
chert einfach alles.

Die ganztägige Anhörung hat sehr viele verschiede-
ne Aspekte dieses wichtigen Themas beleuchtet.
Den einen geht die Inklusion zu schnell, den ande-
ren geht sie zu langsam. Es gab Verbände, die kriti-
sierten, dass die Inklusion zu weit gehe, es gab Ver-
bände, die kritisierten, dass sie nicht weit genug ge-
he. Bildungsminister Commerçon hat vor einiger Zeit
schon gesagt, dass Inklusion nichts ist, was man mit
einem Gesetz abhandelt. Inklusion ist ein Prozess
über Jahrzehnte, der vorangetrieben wird und auch
heute nicht damit endet, dass wir das Gesetz in
Zweiter Lesung beschließen. Der Beschluss des Ge-
setzes heute ist nur ein weiterer Schritt in Richtung
einer inklusiven Gesellschaft.

(Beifall von den PIRATEN.)

Landtag des Saarlandes - 15. Wahlperiode - 27. Sitzung am 25. Juni 2014

(Abg. Rink (CDU))

2169



Die Inklusion, die bereits in vielen Bundesländern
umgesetzt ist, soll nun auch im Saarland umgesetzt
werden. Aber natürlich müssen die Rahmenbedin-
gungen stimmen, damit Inklusion so umgesetzt wird,
dass am Ende alle Seiten davon profitieren. Es
muss ein kompletter Paradigmenwechsel im Unter-
richt stattfinden, die komplette Lehrstruktur muss
sich ändern. Die Förderung des einzelnen, individu-
ellen Kindes, egal ob behindert oder nicht behindert,
muss im Vordergrund stehen. Inklusion darf kein
Sparmodell sein und funktioniert auch nur, wenn ge-
nügend Lehrer vorhanden sind, seien es Förderleh-
rer oder normale Lehrer für Grundschulen, weiter-
führende Schulen oder Berufsschulen. Das ist auch
der Grund, warum wir uns dem Antrag der BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN-Landtagsfraktion angeschlos-
sen haben, dass die geplanten Stellenstreichungen
im Lehrerbereich zurückgenommen werden sollen;
denn nur mit kleineren Klassen und genügend Leh-
rern ist eine Inklusion sinnvoll und vor allem durch-
dacht umzusetzen.

Frau Kolb, Sie sagten eben, die 105 vorhandenen
Förderlehrer würden für die Förderschulen ausrei-
chen. Wir sehen das anders, weil ein Förderlehrer
auch mit dem Kind arbeiten will, er möchte das ein-
zelne Kind fördern und nicht nur beratend tätig sein.
Bei der derzeitigen Anzahl der Förderlehrer sehen
wir die Gefahr, dass die Förderung des einzelnen
Kindes einfach zu kurz kommt. Wir wünschen uns
für jede Schule mindestens einen Förderlehrer, idea-
lerweise auch für jede Klassenstufe.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Nur wenn wir die entsprechenden Rahmenbedin-
gungen für die Inklusion sicherstellen, kann es auch
ein richtiges Wahlrecht der Eltern geben. Ein Wahl-
recht setzt nämlich voraus, dass es die Wahl zwi-
schen mindestens zwei qualitativ gleich hochwerti-
gen Sachen gibt. Das ist nur gegeben, wenn die In-
klusion an den weiterführenden Schulen und an den
Grundschulen gleichwertig zu setzen ist mit den För-
derschulen.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Ich will noch Stellung nehmen zu dem, was Frau
Rink eben gesagt hat. Sie sagte, es sei nicht mög-
lich, alle Schulen barrierefrei zu gestalten. Das
stimmt, da gebe ich Ihnen derzeit recht, es ist mo-
mentan wirklich noch nicht möglich. Wir haben in der
Anhörung auch darüber gesprochen. Sehr viele
Kommunen haben derzeit nicht die finanziellen Mit-
tel, um die Schulen umzubauen. Unser Ziel muss
aber sein, darauf hinzuarbeiten, dass die Schulen
nach und nach umgebaut werden, dass alle Schulen
dazu in der Lage sind, Kinder mit Behinderung auf-
zunehmen, Kindern mit einem Rollstuhl die Möglich-
keit zu geben, bei ihnen zu lernen. Auch das gehört
für mich zur Wahlfreiheit dazu.

(Beifall von den PIRATEN.)

Ich möchte noch etwas zu unserem Abänderungs-
antrag sagen, weil nicht der falsche Eindruck entste-
hen soll, dass uns PIRATEN Kindesmisshandlung
oder Vernachlässigung egal wären. Darum geht es
uns auch gar nicht. Es geht uns einfach nur darum,
dass auch Kinder ein Recht auf Datenschutz und
Privatsphäre haben und dass die Eltern das Recht
haben, der Datenweitergabe zu widersprechen. Sie
haben eben gesagt, dass nur im seltensten Fall
überhaupt von den Eltern ein Widerspruch ge-
wünscht wird. Gerade wenn widersprochen wird,
sollte man sich aber überlegen, warum widerspro-
chen wird.

(Zuruf des Abgeordneten Schmitt (CDU).)

Unser Abänderungsantrag schließt eindeutig ein,
dass ein Widerspruch nicht möglich ist, wenn das
Kindeswohl gefährdet ist.

(Abg. Schmitt (CDU): Das weiß man doch vorher
nicht! - Sprechen bei der CDU.)

Deshalb werden wir bei unserem Änderungsantrag
bleiben.

Es wurde ebenso kritisiert, dass der Antrag von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PIRATEN der Ge-
schäftsordnung widerspricht. Der Antrag wurde ganz
normal ins Präsidium eingebracht, er wurde nicht
nachträglich eingebracht. Insofern sehen wir hier
keine Verletzung der Geschäftsordnung.

(Abg. Hans (CDU): Sicher, der wurde nachträg-
lich eingebracht. - Sprechen bei der CDU. - Abg.
Neyses (PIRATEN): Der wurde von den GRÜ-
NEN zeitgleich mit den anderen eingebracht. -
Sprechen und Unruhe.)

Das könnt ihr nachher klären, das hier ist meine Re-
de!

(Heiterkeit und Beifall.)

Ich möchte auf jeden Fall sagen, wir werden dem
Gesetzentwurf zustimmen. Wir wollen die Inklusion
und freuen uns, dass sie endlich auch in den
Schulen richtig vorangetrieben wird. Wir stimmen
dem Abänderungsantrag zu, den wir gemeinsam mit
den GRÜNEN eingebracht haben, um die Rahmen-
bedingungen für eine erfolgreiche Inklusion zu le-
gen. Ich bitte Sie auch um Zustimmung unseres Ab-
änderungsantrags für mehr Datenschutz auch an
den Schulen. - Danke sehr.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Präsident Ley:
Das Wort hat der „Schulminister“ Ulrich Commerçon.

(Oh-Rufe und Heiterkeit.)
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Minister Commerçon:
Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine sehr verehrten
Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Heute bringen wir nach einem über ein Jahr
dauernden Diskussionsprozess mit der Verabschie-
dung des Gesetzes zur Umsetzung der UN-Behin-
dertenrechtskonvention ein wichtiges Gesetzesvor-
haben zu seinem parlamentarischen Abschluss. Wir
beenden damit aber nicht etwa unsere Bemühungen
zur gleichberechtigten Teilhabe aller Kinder an un-
serem Bildungswesen. Nein, wir beschreiten viel-
mehr eine neue Etappe auf unserem Weg zu einer
inklusiven Gesellschaft, die den Wert der Vielfalt und
der Individualität ihrer Mitglieder anerkennt. Die Um-
setzung der UN-Behindertenrechtskonvention erfor-
dert den Aufbau eines inklusiven Bildungssystems,
das den Prinzipien der Chancengerechtigkeit und
der Diskriminierungsfreiheit gerecht wird. Es soll ein
gemeinsames Leben und Lernen aller Menschen bei
optimaler individueller Förderung ermöglichen.

Das Gesetz hat einen etwas nüchtern anmutenden
Titel, das ist bei Gesetzen oft so: „Gesetz zur Ände-
rung schulrechtlicher Gesetze 2014“. Es wurde vom
„Schulminister“ eingebracht, wie der Präsident zu
Recht betont hat.

(Heiterkeit.)

Dieses Gesetz steht allerdings von seiner Bedeu-
tung her in der Reihe der großen Reformen unseres
Bildungswesens, angefangen von der großen Bil-
dungsexpansion der Siebzigerjahre des letzten Jahr-
hunderts über den saarländischen Schulkompromiss
der Neunzigerjahre bis hin zur Errichtung der Ge-
meinschaftsschule. Vor über einem Jahr haben wir
mit dem Eckpunktepapier des Ministeriums zum ge-
meinsamen Lernen in der Grundschule und danach
auch mit der Einigung der Koalitionsfraktionen die-
sen Diskussionsprozess neu angestoßen. Schon da-
mals war mein Eindruck, dass alle im Landtag ver-
tretenen politischen Parteien sich einig waren. Einig
in dem Ziel, ein Inklusives Bildungssystem zu schaf-
fen und diese Herausforderung auch gemeinsam zu
bewerkstelligen. Nach einer intensiven, teilweise
schwierigen, aber eben notwendigerweise kontro-
versen Debatte im Landtag sowie vielen Diskussio-
nen in der Fachöffentlichkeit und in den Medien bin
ich heute in meinem Eindruck bestärkt, dass diese
gemeinsame Zielsetzung nach wie vor trägt und
dass alle maßgeblichen politischen Kräfte unseres
Landes zum Gelingen dieses Vorhabens ihren Bei-
trag leisten wollen. Ein Beleg dafür ist sicherlich die
Tatsache, dass der Ausschuss für Bildung, Kultur
und Medien den Gesetzentwurf einstimmig zur An-
nahme empfohlen hat. Auch die Rednerinnen und
Redner der Oppositionsfraktionen haben in der heu-
tigen Zweiten Lesung ihre Unterstützung zugesagt.

Das zeigt, dass das parlamentarische System unse-
res Landes auch jenseits der klassischen Frontstel-

lung von Regierungsmehrheit und Oppositionsfrak-
tionen zu sinnvollen und tragfähigen Entscheidun-
gen imstande ist, die sowohl in der Sache selbst wie
auch für die politische Kultur in unserem Land weg-
weisend sind. Ich möchte mich dafür bei allen sehr
herzlich bedanken, die sich in den Erörterungen ein-
gebracht haben. Der Blick in andere Bundesländer
zeigt, dass das nicht selbstverständlich ist. Es ist die
Ausnahme, dass gerade bei der Umsetzung der In-
klusion in Schulen so viel Geschlossenheit herge-
stellt werden kann. Ich glaube, dass ich mich selbst
mehr als redlich darum bemüht habe, diesen Kon-
sens herzustellen. Ich danke aber vor allem den Ko-
alitionsfraktionen und den Oppositionsfraktionen
sehr herzlich für diese positive Grundhaltung.

(Beifall von den Regierungsfraktionen und teil-
weise von den Oppositionsfraktionen.)

Ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr herzlich
bedanken bei den meisten, die da sitzen, den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Ministeriums, de-
nen vor allem ich selbst in diesem etwas mehr als
einem Jahr - oder eineinhalben Jahr - bei der Vorbe-
reitung dieses Gesetzentwurfes eine Menge abver-
langt habe. Herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und
Kollegen, für diese wirklich oft aufopferungsvolle, bis
in die späten Abend- und Nachtstunden und über
die Wochenenden gehende Arbeit. Ich glaube, ge-
meinsam können wir heute aber auch feststellen, es
hat sich gelohnt, diese Arbeit zu investieren. Herzli-
chen Dank für diese großartige Unterstützung.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dem
vorliegenden Gesetz und der Verankerung der ech-
ten Wahlfreiheit der Eltern schaffen wir die rechtli-
chen Grundlagen für das gemeinsame Lernen in un-
seren Schulen. Darüber hinaus brauchen wir aber
einen Bewusstseins- und Mentalitätswandel, der
nicht gesetzlich verordnet werden kann. Dieser
Wandel weg von einer defizitorientierten Betrach-
tung hin zur Orientierung auf die Vielfalt und auf die
verschiedenen Potenziale unserer Kinder braucht
Zeit, um sich vollziehen zu können, wenn er nicht als
Bruch wahrgenommen werden soll. Dieser Bewusst-
seins- und Mentalitätswandel kann nur dann gelin-
gen, wenn wir uns auf diesen Wandel einlassen,
wenn wir alle Beteiligten voneinander und miteinan-
der lernen lassen und wenn wir an das anknüpfen,
was wir alle in der Vergangenheit mit unserer lang-
jährigen Tradition der Integration bereits geschaffen
haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wichtig ist mir, dass
wir dabei den Blick auf diesen Prozess in seiner
ganzen Komplexität richten. Es geht nicht um die
gemeinsame Beschulung von nicht behinderten und
behinderten Kindern und Jugendlichen alleine, son-
dern es geht vielmehr darum, auch unter dem
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Aspekt der Förderung aller Schülerinnen und Schü-
ler diesen Prozess zu betrachten. Inklusion geht uns
alle an. Alle Schülerinnen und Schüler haben För-
derbedarf. Wichtig für das Gelingen dieses umfang-
reichen Reformvorhabens ist es auch, dass wir
Schulentwicklung als Ganzes zu betrachten haben.

Entscheidend war deswegen, zunächst einmal die
Erfahrungen an den Pilotschulen auszuwerten und
diejenigen Instrumente und Optionen, die sich in die-
sen Pilotschulen bewährt haben, dann allen Schulen
zur Verfügung zu stellen, damit diese in die Lage
versetzt werden, mit der wachsenden Heterogenität
umgehen zu können. Ich sage an dieser Stelle ein
ausdrückliches Dankeschön an die letzte Landesre-
gierung, ein ausdrückliches Dankeschön an Klaus
Kessler. Das war eine sehr wichtige Vorarbeit dafür,
dass heute dieser Gesetzentwurf so gelingen konn-
te.

(Beifall von den Regierungsfraktionen und von
B 90/GRÜNE.)

Ich möchte einige dieser Instrumente und Optionen
herausheben. Wir führen eine Schuleingangsphase
mit flexibler Verweildauer von 1 bis 3 Jahren ein, um
auf diese große und ständig wachsende Heterogeni-
tät einzugehen. Die Versetzungsentscheidung in der
Grundschule erfolgt künftig erst am Ende der Klas-
senstufe 3. Wir eröffnen den Schulen grundsätzlich
die Möglichkeit, jahrgangsübergreifende Lerngrup-
pen einzurichten. Diese können wirklich die längere
Verweildauer in der Lerngruppe ermöglichen. Sie
stärken den Blick auf das einzelne Kind und seine
Bedürfnisse. Sie fördern die Hilfsbereitschaft und die
Übernahme von Verantwortung in der Gruppe.

Das bisherige System der Leistungsbeurteilung rein
nach Ziffern, Noten und schriftlichen Beurteilungen
kann künftig ergänzt werden durch kompetenzorien-
tierte Kommentare, aus denen die Eltern den aktuel-
len Lernstand und den individuellen Förderplan ent-
nehmen. Wir vergleichen Kinder nicht mehr mitein-
ander in einem Ranking, nein, wir zeigen Kindern,
wo sie sich entwickelt haben, wo sie weitere Ent-
wicklungsmöglichkeiten haben, wo ihre Entwick-
lungschancen liegen, und unterstützen sie damit
künftig in ihrem Lernprozess. Die Erfahrungen an
den Pilotschulen zeigen, dass dies genau der richti-
ge Weg ist. Ich kann die Schulen nur ermuntern, von
diesen Möglichkeiten auch rege Gebrauch zu ma-
chen. Wir werden sie dabei seitens des Ministeriums
offensiv und mit aller Kraft unterstützen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Mittelpunkt der
zurückliegenden Diskussion wurde oft die Frage auf-
geworfen, ob die zur Verfügung gestellten Ressour-
cen ausreichend sein werden. Auch hier lohnt ein
Blick auf qualitative Aspekte der Schulentwicklung.
Wir haben aufgrund der Tatsache, dass im Saarland
der gemessene Anteil der Kinder mit sonderpädago-

gischem Unterstützungsbedarf deutlich über dem
Bundesdurchschnitt liegt, das Verfahren zur Aner-
kennung des Unterstützungsbedarfs auch einer Prü-
fung unterzogen und die Qualität der Begutachtung
deutlich gestärkt.

Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, es ist richtig,
notwendig und sinnvoll, von einer defizitorientierten
Betrachtung bei den Gutachten wegzukommen, also
nicht mehr Gutachten zur Feststellung von Defiziten
durchzuführen, sondern Fördergutachten zu erstel-
len, also Kinder dahingehend zu unterstützen, dass
sie künftig auch entsprechend gefördert werden kön-
nen. Ich bin ganz sicher, so, wie wir das anfangen,
angefangen haben, werden wir auch dazu kommen,
dass wir dadurch zusätzliche Ressourcen frei ma-
chen, die derzeit schlichtweg für unsinnige Dinge
verwendet werden. Das ist eine wichtige Antwort auf
die Ressourcenfrage.

Ein weiterer Punkt der öffentlichen Auseinanderset-
zung ist die Frage nach den Klassengrößen, der
Schüler-Lehrer-Relation in unseren Schulen und in-
wieweit diese die Einführung der Inklusion behin-
dern. Lassen Sie mich zunächst klarstellen: Selbst-
verständlich werden wir die Kleine-Klassen-Garantie
Punkt für Punkt schrittweise umsetzen. Wir haben
schon deutliche Fortschritte erzielt. Bereits jetzt kön-
nen die Grundschulen zusätzliche Klassen einrich-
ten, wenn es im Jahrgang durchschnittlich minde-
stens 20 Kinder pro Klasse gibt. Vorher wären bei-
spielsweise aus 80 Kindern nur drei Klassen mit 26
bis 27 Kindern pro Klasse gebildet worden. Jetzt
können vier Klassen zu jeweils 20 Kindern gebildet
werden. Das stellt eine deutliche Verbesserung dar.

Den belasteten Grundschulen haben wir zusätzliche
Ressourcen zur Verfügung gestellt, um präventiv
fördern zu können. Ebenfalls an den Grundschulen
wurden in diesem Schuljahr erstmals Klassenstufen
mit durchschnittlich mehr als 23 Schülerinnen und
Schülern zusätzliche Stunden zur Verfügung ge-
stellt, um die Schüler-Lehrer-Relation zu verbessern.
Dabei gilt eine Staffelung bis zu zehn zusätzlichen
Lehrerwochenstunden pro Jahrgang. Das ist eine
enorme Kraftanstrengung, das ist eine deutliche
Verbesserung. Damit geben wir an dieser Stelle
deutlich mehr Ressourcen in das Grundschulsys-
tem. Das ist notwendig, das ist richtig. Inklusion darf
kein Sparmodell sein. Wir fahren es aber auch nicht
als Sparmodell, sondern wir heben die Ressourcen
und unterstützen unsere Schulen genau in diesem
Prozess, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Ähnlich verfahren wir bei den weiterführenden
Schulen. Auch dort gibt es zusätzliche Förderstun-
den, und zwar pro Klasse je nach Klassengröße,
und das auch mit bis zu vier Lehrerwochenstunden
pro Jahr. Es wird darauf verwiesen, dass 20 Grund-
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schullehrerstellen in diesem Jahr gestrichen werden.
Das ist so. Es ist allerdings eine Vereinbarung, die
schon im Jahr 2010 getroffen wurde, im Hinblick auf
das Schuljahr 2013/14. Genau das haben wir um ein
Jahr verschoben, das heißt, wir reagieren genau auf
die Schülerzahlentwicklung.

Selbstverständlich haben wir auch vereinbart, dass
wir die weitere Schülerzahlentwicklung genau in den
Blick nehmen und das so steuern, dass es dem tat-
sächlich entspricht. Eine genaue Betrachtung
scheint mir an dieser Stelle sinnvoll zu sein. Wir ha-
ben aus diesem Grund in den Grundschulen dieses
Jahr diese 20 Stellen noch nicht zum 01. Januar ge-
strichen, sondern das um ein Jahr verschoben. Dar-
über hinaus - das ist der letzte Punkt, der in Ihrem
Antrag eine Rolle spielt - heißt es da, in jeder Grund-
schule sollen zusätzlich zur Entwicklung eines inklu-
siven Förderkonzepts bis zu fünf Unterrichtswochen-
stunden zur Verfügung gestellt werden. - Ja, bis zu
fünf, das tun wir. Es sind zurzeit zwei bis vier. Das
ist eine enorme Unterstützung und enorme Entla-
stung. Es ist auch notwendig, dass wir die geben.
Aber die wesentlichen Punkte, wie sie in dem Oppo-
sitionsantrag vorliegen, berücksichtigen wir bereits.
Wir fahren Inklusion nicht als Sparmodell, nein, wir
geben zusätzliche Ressourcen ins System. Das ist
notwendig, das wird uns bei der Umstellung aber
auch helfen.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, auch die Zukunft der Förder-
schulen wurde eingehend diskutiert. Ich kann nur
warnen, darüber einen Glaubenskrieg zu führen.
Förderschulen, insbesondere unsere Förderzentren
sind und bleiben wichtige Bestandteile unseres
Schul- und Fördersystems. Förderzentren überneh-
men wichtige Funktionen bei der Beratung, bei der
Qualität der Förderung, bei der Entwicklung des in-
klusiven Schulsystems und des gemeinsamen Ler-
nens.

Die Frage allerdings, wie viele Förderschulstandorte
wir mittel- und langfristig, also über die Dauer der
Legislaturperiode hinaus, brauchen, hängt nicht un-
wesentlich von den Bedingungen ab, die wir gar
nicht direkt beeinflussen können. Dazu zähle ich
nicht nur die demografische Entwicklung. Abhängig
ist das vor allem auch davon, inwieweit sich die
Wahrnehmung des Elternwahlrechts in den näch-
sten Jahren auswirkt.

Ab dem kommenden Schuljahr sollen grundsätzlich
alle schulpflichtigen Kinder im Einzugsbereich einer
Grundschule in die Klassenstufe 1 aufgenommen
werden. Das heißt, wir steigen jetzt ein in einen
mehrjährigen Prozess der Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention. Die Eltern können im
Rahmen ihres Wahlrechts künftig eine Beschulung

in der Förderschule wählen oder bei der Regel-
schule bleiben. Welche Auswirkungen sich daraus
ergeben, kann derzeit logischerweise seriös nie-
mand vorhersagen. Elternwahlrecht, Wahlfreiheit be-
deutet ja gerade, dass nicht die Behörde die Vorga-
be macht, sondern dass das Recht der Eltern ernst
genommen werden muss. Wenn wir das ernst neh-
men, müssen wir auch im Prozess die Steuerung
vornehmen und nicht vorweg diese Entscheidungen
treffen. Alles andere könnte überhaupt nicht sachge-
recht funktionieren. Wir werden die Entwicklung der
Rahmenbedingungen, wie sie sich in den allgemein-
bildenden Schulen, aber auch in den Förderschulen
darstellt, genau zu beobachten haben. Schulent-
wicklungsplanung ist ohnehin eine Daueraufgabe,
der wir uns immer wieder neu stellen müssen.

Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kol-
leginnen und Kollegen, der SPIEGEL hat in seiner
Ausgabe vom 17. März unter Bezug auf eine Studie
berichtet, fünf Jahre nach Inkrafttreten der UN-Be-
hindertenrechtskonvention mangele es in vielen
Bundesländern, darunter im Saarland, an den ge-
setzlichen Vorgaben für den gemeinsamen Unter-
richt von behinderten und nicht behinderten Kindern.
Der SPIEGEL hat bereits damals unberücksichtigt
gelassen, dass wir uns mitten in der Diskussion und
am Beginn des parlamentarischen Verfahrens be-
fanden. Heute schaffen wir, schafft der Landtag des
Saarlandes die Grundlage für die Umsetzung der
Konvention. Wir machen damit deutlich, dass es bei
der Inklusion im Saarland nicht mehr um das Ob,
sondern um das Wie geht. Die Politik trägt dabei
Verantwortung für die Rahmenbedingungen, für die
Ressourcen und für die Struktur. Die Politik trägt
aber auch Verantwortung für den notwendigen Be-
wusstseinswandel und damit für das gesellschaftli-
che Klima, in dem sich dieser Prozess vollzieht.

Ich darf mit Erlaubnis des Präsidenten aus einem
Kommentar von Heribert Prantl in der Süddeutschen
Zeitung vom 16. Juni zitieren: „Inklusion ist ein Mo-
dewort geworden. Es geht dabei aber nicht um Mo-
disches, sondern um Wichtiges, um Demokrati-
sches, um die Eingliederung der Menschen mit Be-
hinderung in die normale Alltagswelt so gut es nur
geht.“ Prantl schreibt weiter: „Inklusion kann man,
das zeigt sich in der Schule besonders, nicht einfach
zwangsweise verordnen: Ab morgen Inklusion. Das
ist ein mühevoller, sensibler Lernprozess für alle Be-
teiligten, für behinderte und nicht behinderte Kinder,
ihre Lehrer und Eltern und für die Schulbehörden.
Derzeit ist es in den Schulen so, dass die wenigen
Sonderpädagogen von Klasse zu Klasse hopsen.
Das ist nicht Inklusion, das ist Konfusion.“ Prantl
schließt ab: „Ein starker Staat ist ein Staat, der das
Inklusionsgrundrecht ernst nimmt. Inklusion verlangt
eine Zeitenwende. Sie wird viel Geld kosten. Aber
sie wird die Gesellschaft wunderbar verändern,
wenn die Gesellschaft erkennt, dass Hilfebedürftig-
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keit keine Störung ist, sondern zum Menschsein ge-
hört.“

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei aller Diskussion
im Detail hier im Hause war und ist zu spüren, dass
die Übereinstimmung in der Zielsetzung vorhanden
ist, das gemeinsame Leben und Lernen an unseren
Schulen zu stärken. Wir, der saarländische Landtag,
schaffen heute hierfür zwar die gesetzlichen Voraus-
setzungen, aber wir sind noch lange nicht am Ziel.
Wir stehen am Beginn einer weiteren Etappe auf
dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Vor ei-
nem Vierteljahrhundert, also vor einer ganzen Gene-
ration, hat Professor Diether Breitenbach mit der
ersten Integrationsverordnung in Deutschland einen
ersten großen Schritt gewagt. Heute gehen wir den
nächsten Schritt und ich sage voraus, es wird eine
weitere Generation dauern, bis die Ziele und Vorha-
ben, die wir damit verbinden, auch wirklich umge-
setzt sein werden.

Ich würde mich freuen, wenn die deutlich gewordene
Übereinstimmung auch in Zukunft in eine gemein-
sam getragene Verantwortung für den Prozess der
Umsetzung der Inklusion mündet. Denn es gilt nicht
nur für unsere Kinder und Jugendlichen, sondern
auch für die Zusammenarbeit hier im Hause: Ge-
meinsam geht Bildung besser, behutsam, aber be-
herzt. - Herzlichen Dank.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Präsident Ley:
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schlie-
ße die Aussprache.

Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Medien hat
mit der Drucksache 15/946 einen Abänderungsan-
trag zu diesem Gesetzentwurf eingebracht. Wir kom-
men zur Abstimmung über diesen Abänderungsan-
trag. Wer für die Annahme des Abänderungsantra-
ges Drucksache 15/946 ist, den bitte ich, eine Hand
zu erheben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich
der Stimme? - Ich stelle fest, dass der Abänderungs-
antrag mit großer Mehrheit angenommen ist. Zuge-
stimmt haben die Regierungsfraktionen sowie die
Fraktionen der LINKEN und von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, dagegen gestimmt haben die drei anwe-
senden Abgeordneten der PIRATEN-Landtagsfrakti-
on.

Die PIRATEN-Landtagsfraktion und die BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN-Landtagsfraktion haben mit
der Drucksache 15/960 - neu - einen Abänderungs-
antrag zu dem Gesetzentwurf eingebracht. Wir kom-
men zur Abstimmung über diesen Abänderungsan-
trag. Wer für die Annahme der Drucksache 15/960 -
neu - ist, den bitte ich, eine Hand zu erheben. - Wer
ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Ich
stelle fest, dass der Abänderungsantrag Drucksache
15/960 - neu - mit Stimmenmehrheit abgelehnt ist.

Zugestimmt haben die Oppositionsfraktionen bei Ab-
lehnung der Regierungsfraktionen.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf als Ganzes. Wer für die Annahme des Gesetz-
entwurfes Drucksache 15/812 in Zweiter und letzter
Lesung unter Berücksichtigung des angenommenen
Abänderungsantrages ist, den bitte ich, eine Hand
zu erheben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich
der Stimme? - Ich stelle fest, dass der Gesetzent-
wurf Drucksache 15/812 in Zweiter und letzter Le-
sung unter Berücksichtigung des angenommenen
Abänderungsantrages einstimmig, mit Zustimmung
aller Abgeordneten, angenommen ist.

Wir kommen zur Abstimmung über den gemeinsa-
men Antrag der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Land-
tagsfraktion und der PIRATEN-Landtagsfraktion,
Drucksache 15/961 - neu. Wer für die Annahme die-
ser Drucksache ist, den bitte ich, eine Hand zu erhe-
ben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stim-
me? - Ich stelle fest, dass dieser Antrag mit Stim-
menmehrheit abgelehnt ist. Zugestimmt haben die
Oppositionsfraktionen bei Ablehnung der Regie-
rungsfraktionen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir treten jetzt in
die Mittagspause ein. Ich unterbreche unsere Sit-
zung bis um 13.45 Uhr und wünsche allen einen gu-
ten Appetit.

(Die Sitzung wird von 12.41 Uhr bis 13.47 Uhr
unterbrochen.)

Vizepräsidentin Ries:
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir setzen die un-
terbrochene Sitzung fort und kommen zu Punkt 7
der Tagesordnung:

Zweite Lesung des von der Regierung einge-
brachten Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes zur Regelung der Zuständigkeiten im
Schornsteinfegerwesen (Drucksache 15/900)

Zur Berichterstattung erteile ich dem Ausschussvor-
sitzenden, Herrn Günter Heinrich, das Wort.

Abg. Heinrich (CDU), Berichterstatter:
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Der Gesetzentwurf der Landesregierung zur
Änderung des Gesetzes zur Regelung der Zustän-
digkeiten im Schornsteinfegerwesen, Drucksache
15/900, wurde vom Plenum in seiner Sitzung am
14. Mai 2014 in Erster Lesung einstimmig angenom-
men und zur weiteren Beratung an den Ausschuss
für Umwelt und Verbraucherschutz überwiesen.

Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, die Zuständig-
keit für vollzugsnahe Aufgaben im Schornsteinfeger-
wesen, die bisher vom Ministerium als der obersten
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Landesbehörde wahrgenommen wurde, auf das
Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz zu verla-
gern.

Der Gesetzentwurf wurde vom Ausschuss gelesen
und die kommunalen Spitzenverbände sowie die be-
rufsständischen Organisationen um Abgabe einer
Stellungnahme gebeten. Einwände gegen die vorge-
sehene Regelung wurden nicht erhoben. Im Nach-
gang zu den abschließenden Beratungen im Aus-
schuss wurde verspätet eine Stellungnahme des
Zentralverbandes Deutscher Schornsteinfeger vor-
gelegt, die an die Ausschussmitglieder weitergeleitet
wurde.

Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig
die Annahme des Gesetzes zur Änderung des Ge-
setzes zur Regelung der Zuständigkeiten im Schorn-
steinfegerwesen, Drucksache 15/900, in Zweiter und
letzter Lesung. - Vielen Dank.

(Beifall.)

Vizepräsidentin Ries:
Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die
Aussprache. - Wortmeldungen sind nicht eingegan-
gen. Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf. Wer für die Annahme des Gesetzentwurfes
Drucksache 15/900 in Zweiter und letzter Lesung ist,
den bitte ich, eine Hand zu erheben. - Wer ist dage-
gen? - Wer enthält sich der Stimme? Ich stelle fest,
dass der Gesetzentwurf Drucksache 15/900 in Zwei-
ter und letzter Lesung einstimmig, mit den Stimmen
aller Fraktionen, angenommen ist.

Wir kommen zu Punkt 8 der Tagesordnung:

Mündlicher Jahresbericht 2013 des Aus-
schusses für Eingaben gemäß § 25 der Ge-
schäftsordnung des saarländischen Landta-
ges über die im Jahr 2013 behandelten Peti-
tionen (Statistik Drucksache 15/936)

Ich erteile der Ausschussvorsitzenden, Frau Heike
Kugler, das Wort zur Berichterstattung.

Abg. Kugler (DIE LINKE), Berichterstatterin:
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Nach der Geschäftsordnung des saarländi-
schen Landtags erstattet der Ausschuss für Einga-
ben einmal im Jahr einen Tätigkeitsbericht. Der heu-
te zu erstattende Bericht bezieht sich auf das Jahr
2013. Der Bericht enthält einen Überblick über die
allgemeine Entwicklung des Petitionsgeschehens
und einen Einblick in ausgewählte Gegenstände und
Ergebnisse der Ausschusstätigkeit.

Der Ausschuss für Eingaben behandelt Eingaben
oder Petitionen, die sich auf die Verwaltung oder die

Gesetzgebung im Zuständigkeitsbereich des Landes
beziehen. Der Ausschuss behandelt keine Einga-
ben, die die richterliche Tätigkeit berühren oder pri-
vatrechtliche Fragen zum Inhalt haben.

Das Petitionsrecht verleiht Bürgerinnen und Bürgern
den verfassungsrechtlichen Anspruch darauf, dass
die Volksvertretung ihre Eingaben entgegennimmt,
deren Inhalt zur Kenntnis nimmt und den Absendern
eine Mitteilung über die Art der Erledigung übermit-
telt. Diese Mitteilung muss über eine bloße Emp-
fangsbestätigung hinausgehen. Ansonsten liegen
Art, Umfang und Ergebnis der sachlichen Prüfung
einer Petition im parlamentarischen Ermessen, das
im Rahmen rechtlicher Verfahrensvorschriften aus-
geübt wird.

Ein Petitionsverfahren verläuft erfolgreich, wenn es
im Wege der parlamentarischen Prüfung gelingt, ei-
nem Anliegen ganz oder teilweise zu entsprechen.
Ein solcher Erfolg hängt stets von den konkreten
Umständen des Einzelfalles ab. Ein Erfolg stellt
selbstverständlich kein einklagbares Versprechen
dar, das aus dem Petitionsrecht selber folgt. Erläute-
rungen dieser Art sind von der verfassungsgerichtli-
chen Rechtsprechung zum Petitionswesen ent-
wickelt worden, denn sie stecken die Grenzen der
gerichtlichen Kontrolle ab, der die parlamentarische
Behandlung von Petitionen grundsätzlich unterliegt.

Die Aufnahme dieser Hinweise in den heutigen Jah-
resbericht erfolgt nicht zufällig. Grund dafür ist, dass
im vergangenen Jahr zwei verwaltungsgerichtliche
Klagen eines Petenten gegen die Art der Erledigung
seiner Eingabe durch den Landtag unter Bezugnah-
me auf diese Rechtsprechung negativ beschieden
wurden.

Die allgemeine Entwicklung des Petitionsgesche-
hens im Jahr 2013 spiegelt sich in den Angaben
wieder, die in einer statistischen Übersicht enthalten
sind. Dieser Statistik, die uns als Drucksache 15/936
vorliegt, ist zu entnehmen, dass im vergangenen
Jahr dem Ausschuss für Eingaben insgesamt
270 Petitionen zur Beratung vorgelegen haben. Die-
se Zahl ist überraschend hoch. Sie bedeutet gegen-
über dem Vorjahr, als 230 Petitionen gezählt wur-
den, einen Sprung nach oben um über 17 Prozent.
Ein Petitionsaufkommen in dieser Höhe ist seit Jah-
ren nicht mehr erreicht worden.

Ein Blick in die Aufgliederung der Statistik nach Ge-
schäftsbereichen hilft, den Anstieg des Petitionsauf-
kommens thematisch etwas näher einzuordnen. Da-
bei fällt auf, dass der größte Teil dieses Zuwachses
in den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirt-
schaft, Arbeit, Energie und Verkehr fällt. Die Zahl
der diesem Geschäftsbereich zuzuordnenden Peti-
tionen hat sich von elf auf 48 und damit um mehr als
das Dreifache erhöht. Ein ebenfalls überdurch-
schnittlicher Zuwachs ist im Geschäftsbereich der
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Staatskanzlei zu verzeichnen. Dort hat die Zahl der
Eingaben um über die Hälfte des Vorjahreswertes
zugelegt.

Bei näherer Betrachtung dieser Entwicklungen las-
sen sich drei inhaltliche Schwerpunkte erkennen: die
Thematik der Grundsicherungsleistungen für Ar-
beitssuchende, die Frage der Errichtung alternativer
Energieanlagen und die Neuregelung der Finanzie-
rung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auf den
letztgenannten Schwerpunkt werde ich im Anschluss
an diesen Überblick etwas näher eingehen.

Was die beiden übrigen Schwerpunkte im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Ar-
beit, Energie und Verkehr betrifft, so ist auf eine Be-
sonderheit aufmerksam zu machen. Jeweils fünf Be-
schwerdeführer zu beiden Themenkreisen vertraten
in eigenständigen Petitionen ein identisches Sach-
anliegen. Im einen Fall ging es um die gemeinsame
Betroffenheit von einer Rechtsvorschrift des Sozial-
gesetzbuches II, in dem die Grundsicherungsleistun-
gen für Arbeitssuchende geregelt sind. Im anderen
Fall ging es um die gemeinsame Betroffenheit von
den Auswirkungen eines Windkraftprojektes an ei-
nem bestimmten, wohnortnahen Standort.

Die Statistik gliedert die Eingaben des Berichtsjah-
res nicht nur nach den Geschäftsbereichen auf, son-
dern auch nach der Art ihres Eingangs in den Land-
tag und nach der Art ihrer Erledigung durch den
Ausschuss.

Zur Art des Eingangs der Eingaben. Im Jahr 2013
hat sich der Anteil elektronisch eingereichter Zu-
schriften auf fast die Hälfte aller an den Landtag
adressierten Eingaben weiter erhöht. Insbesondere
das Format der Online-Petition hat einen Nachfrage-
sprung von knapp 17 Prozent auf über ein Viertel al-
ler Fälle hingelegt.

Zur Art der Erledigung der Eingaben. Der Statistik ist
zu entnehmen, dass die traditionell größte Fallgrup-
pe in diesem Bereich auch das Berichtsjahr 2013
geprägt hat, und zwar noch stärker als im Jahr da-
vor. Fast zwei Drittel aller Eingaben haben ihre Erle-
digung dadurch gefunden, dass der Ausschuss die
zu ihnen eingeholten Stellungnahmen der Landesre-
gierung bestätigt hat.

Der Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Petiti-
onsverfahren hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum
verändert. In knapp 16 Prozent aller Fälle hat die
parlamentarische Prüfung zu dem erfreulichen Er-
gebnis geführt, dass einem Anliegen ganz oder teil-
weise entsprochen werden konnte.

Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich wende mich nun einzelnen Fragestellungen
aus der letztjährigen Tätigkeit des Eingabenaus-
schusses zu. Beginnen möchte ich mit der bereits
angesprochenen Frage der Neuordnung der Finan-

zierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die
Anfang letzten Jahres in Kraft getretene Umstellung
der Rundfunkfinanzierung von einem geräteabhängi-
gen Gebührenmodell auf das Modell eines geräteun-
abhängigen, auf Wohnungen und Betriebsstätten
bezogenen Rundfunkbeitrags ist bekanntermaßen
nicht auf eine ungeteilte Zustimmung gestoßen.

Der Widerspruch, der sich bundesweit an dieser
Neuregelung entzündet hat, hat in sechs Fällen
auch seinen Weg zum Eingabenausschuss des
saarländischen Landtags gefunden. Die eingegan-
genen Beschwerden betrafen sowohl die Grundsät-
ze als auch einzelne Bestimmungen der Finanzie-
rungsregelung. Die Kritik im Detail verband sich ten-
denziell mit einer grundsätzlichen Infragestellung der
den Rundfunkanstalten verliehenen Befugnis, von
allen Bürgerinnen und Bürgern eine nutzungsunab-
hängige Rundfunkabgabe zu erheben.

In allen Fällen dieser Kritik sah sich der Ausschuss
nach seiner Prüfung dazu veranlasst, der Argumen-
tation der für Medienfragen zuständigen Staatskanz-
lei zu folgen. Die zu den Eingaben eingeholten Stel-
lungnahmen dieser Regierungsbehörde sind vom
Ausschuss jeweils bestätigt worden.

Nach der Argumentation der Staatskanzlei wider-
spricht es dem Grundversorgungsauftrag des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks, dessen Finanzierung
nutzungsbezogen zu gestalten. Dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk sei von Verfassung wegen der
Auftrag zugewiesen, die Grundversorgung der Be-
völkerung mit Rundfunkprogrammen und damit in
besonderem Maße die Meinungsvielfalt im Rundfunk
sicherzustellen.

Vor diesem Hintergrund stelle der neue Rundfunk-
beitrag - genauso wie die frühere Rundfunkgebühr -
das Finanzierungsmittel für die Gesamtveranstal-
tung öffentlich-rechtlicher Rundfunk dar. Die Abgabe
sei also nicht als Gegenleistung für eine bestimmte
Dienstleistung einer Landesrundfunkanstalt zu ver-
stehen, die vom Rundfunkteilnehmer in Anspruch
genommen werde und konkret messbar sei.

Die Reform der Rundfunkfinanzierung, also der
Wechsel vom alten Gebühren- zum neuen Beitrags-
system, sei insbesondere zwei Umständen geschul-
det. Zum einen habe das Zusammenwachsen bisher
getrennter Einzelmedien im Zuge der Digitalisierung
- die sogenannte Konvergenz der Medien - zur Fol-
ge gehabt, dass der Gerätebezug der Rundfunkge-
bühr nicht mehr praktikabel gewesen sei. Zum ande-
ren werden durch eine pauschale Veranlagung nach
Wohnung oder Betriebsstätte der Kontrollbedarf im
Erhebungsverfahren deutlich reduziert. Im Vergleich
zum früheren Verfahren werde die Privatsphäre der
Bürgerinnen und Bürger geschont.

Die Staatskanzlei hat auch die Gegebenheiten bei
der Bemessung des Rundfunkbeitrages näher be-
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leuchtet. Sie hat festgestellt, dass die Haushaltsfüh-
rung der Rundfunkanstalten auf einer Vielzahl inter-
ner und externer Ebenen kontrolliert werde.

Es sei auch in Zukunft die Einigung darüber sicher-
gestellt, dass Personen, die bestimmte staatliche
Sozialleistungen beziehen, sich auf Antrag vom
Rundfunkbeitrag befreien lassen können. Schließlich
hätten sich die Bundesländer darauf verständigt, die
aus der Umstellung auf die Beitragsfinanzierung ge-
wonnenen Erfahrungen einer Evaluierung zu unter-
ziehen.

Die Argumentation der Staatskanzlei ist beim Aus-
schuss auf Zustimmung gestoßen. Ob sich diese
Sicht der Dinge letztlich auch als gerichtsfest erwei-
sen wird, bleibt im Hinblick auf die zu der Thematik
bundesweit vor Justizorganen anhängigen Klagever-
fahren abzuwarten. Immerhin liegen inzwischen be-
reits gewichtige Urteilssprüche im Sinne der neuen
Beitragsregelung vor, so insbesondere vonseiten
der Verfassungsgerichtshöfe in Bayern und in
Rheinland-Pfalz.

Den Abschluss des heutigen Jahresberichtes bildet
der folgende Fall: Es handelt sich um einen Vor-
gang, der die Ebene der Petitionsbearbeitung selbst
betrifft. Die Behandlung zweier Eingaben, in denen
es um Fragen der Jugendhilfe ging, hat zur Lösung
eines Problems geführt, das bei der Bearbeitung von
Petitionen im Zuständigkeitsbereich der Regierung
aufgetreten war. Das Problem, das gelöst wurde,
war bei beiden Petitionen mit einer unangemesse-
nen Verzögerung des parlamentarischen Prüfungs-
verfahrens verbunden.

Wie üblich bat der Ausschuss das für Jugendfragen
fachlich zuständige Ministerium für Soziales, Ge-
sundheit, Frauen und Familie um Stellungnahme zu
den Eingaben. Gegenüber diesem Ministerium ver-
weigerte dann allerdings das örtlich zuständige Ju-
gendamt die Auskunft unter Bezugnahme auf bun-
deseinheitliche Vorschriften zum Sozialdatenschutz.
Das Jugendamt vertrat die Auffassung, dass es über
Angelegenheiten der öffentlichen Jugendhilfe nur
der Kommunalaufsichtsbehörde Auskunft erteilen
dürfe. Sein Aufgabengebiet unterfalle dem Bereich
der kommunalen Selbstverwaltung und weise damit
keinen aufsichtsrechtlichen Bezug zu einer Fachbe-
hörde auf.

Das Innenministerium hat als oberste Kommunalauf-
sichtsbehörde die Rechtsauffassung des Fachminis-
teriums geteilt und somit die Auskunftspflicht des Ju-
gendamtes gegenüber dem Fachressort bejaht. In
Übereinstimmung mit der langjährigen Praxis ju-
gendbehördlicher Datenweitergabe an das fachlich
zuständige Ministerium in anderen Fällen hat das In-
nenministerium erklärt, dass die sachverständige
Beurteilung von Jugendhilfeangelegenheiten ohne
Einbindung des fachlich zuständigen Ministeriums

nicht möglich sei. Es sei daher sachgerecht und da-
tenschutzrechtlich sogar günstiger, dass die Aus-
kunftserteilung unmittelbar gegenüber dem Fachmi-
nisterium erfolge und nicht mit verfahrensverzögern-
den Effekten über das Innenministerium, das dann
seinerseits die Angaben an das Fachministerium
weiterleite. Dieses kompetenzrechtliche Hin und Her
beeinträchtigte die Behandlung der beiden Eingaben
in unvertretbarer Weise. Der Ausschuss sah sich
deshalb veranlasst, das Verfahren wieder an sich zu
ziehen. Er lud alle beteiligten Verwaltungsstellen zu
einer Sitzung ein, um im mündlichen Austausch die
beiden Fälle zu erörtern und den Kompetenzstreit ei-
ner Lösung zuzuführen.

Auf Bitten des Ausschusses wurde anschließend die
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informati-
onsfreiheit in das Verfahren einbezogen. Deren Vo-
tum wies dann den Weg zur schließlich gefundenen
Problemlösung. In Übereinstimmung mit der Ent-
wicklung in anderen Bundesländern sah die Landes-
beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
den Gesetzgeber des Landes in der Pflicht. Um die
bisherige Verfahrenspraxis auf eine rechtlich ein-
wandfreie Grundlage zu stellen, schlug sie vor,
durch ausdrückliche landesgesetzliche Regelungen
zu bestimmen, dass die zur Beurteilung von Petitio-
nen erforderlichen Sozialdaten von den kommuna-
len Ämtern unmittelbar dem Fachressort zuzuleiten
sind.

Der Landtag hat sich diesen Verfahrensvorschlag
dankenswerterweise vollumfänglich zu eigen ge-
macht. Sowohl im Bereich der Jugendhilfe, der Ge-
genstand der beiden behandelten Fälle war, als
auch im Bereich der Sozialhilfe, der kompetenz-
rechtlich in gleicher Weise geregelt ist, ist das jewei-
lige Landesgesetz zur Ausführung des übergeordne-
ten Bundesrechts in der gewünschten Weise ange-
passt worden.

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, die diesjährige Berichterstattung über die
Tätigkeit des Ausschusses für Eingaben ist damit
abgeschlossen. - Ich danke herzlich für Ihre Auf-
merksamkeit. Vielen Dank allen Beteiligten.

(Beifall des Hauses.)

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank der Berichterstatterin für den Jahresbe-
richt. Ich eröffne die Aussprache. - Wortmeldungen
sind nicht eingegangen. Ich schließe die Ausspra-
che.

Wir kommen nun zu den Punkten 9 und 15 der Ta-
gesordnung:

Beschlussfassung über den von der BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN-Landtagsfraktion einge-
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brachten Antrag betreffend: Hochschulfinan-
zierung nachhaltig gestalten - Bafög-Mittel
vollständig in Grundfinanzierung der saarlän-
dischen Hochschulen investieren! (Drucksa-
che 15/955)

Beschlussfassung über den von der PIRA-
TEN-Landtagsfraktion eingebrachten Antrag
betreffend: Bafög-Mittel innovativ verwenden
- Wissensgesellschaft fördern (Drucksache
15/962)

Zur Begründung des Antrags der B 90/GRÜNE-
Landtagsfraktion erteile ich Herrn Abgeordneten
Klaus Kessler das Wort.

Abg. Kessler (B 90/GRÜNE):
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Der Antrag heute zur Hochschulfinanzierung
bewegt sich, wie Sie wohl alle festgestellt haben, in
einem äußerst angespannten Klima, das seit Mona-
ten von Debatten über eine sinnvolle und zukunfts-
weisende Neuordnung des Hochschulsystems im
Saarland - natürlich unter den Bedingungen eines
massiv eingeschränkten finanziellen Gestaltungs-
spielraums - geprägt ist. Ausgelöst wurden diese
Debatten durch die Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates, die im Rahmen einer breiten Anhörung
diskutiert wurden.

Im Nachgang dazu gab es die Einrichtung diverser
Arbeitsgruppen, bedauerlicherweise ohne die Betei-
ligung von Studierenden und Personalräten. Diese
Arbeitsgruppen haben mittlerweile Zwischenergeb-
nisse erarbeitet. Ein Papier aus dem Lenkungskreis
ist öffentlich geworden und im Ausschuss vorgestellt
worden. Weiterhin existiert ein internes Konzept des
Universitätspräsidiums, das auf der Basis der ge-
steckten Finanzen Restrukturierungsvorschläge für
die Universität vorsieht. Dieses Konzept ist mittler-
weile ebenfalls heftigen Diskussionen ausgesetzt,
wenngleich es noch ein internes Papier ist. - So weit
die Situation.

Allen Konzepten und Neustrukturierungsvorschlägen
gemeinsam ist, dass es zu Einschnitten im Fächer-
angebot kommen wird, dass mehr Kooperationen
vorgesehen sind, dass die Profilierung der Hoch-
schulen weiterhin notwendig ist, aber auch dass ins-
besondere an der Universität in Zukunft deutlich ein
verändertes Studienangebot vorgehalten werden
wird. Ganz offensichtlich wird ein Rückbau der Uni-
versität vor dem Hintergrund des vorgegebenen Fi-
nanzrahmens als unvermeidbar angesehen. Es herr-
schen allerdings unterschiedliche Auffassungen dar-
über, wie weit dieser Rückgang gehen wird und wel-
che Auswirkungen ein Verlust von Studierenden in
einer bestimmten Größenordnung für das Land, für
die Landeshauptstadt Saarbrücken und die Universi-

tät haben wird. Immerhin - diese Zahl ging durch die
Öffentlichkeit - spricht Universitätspräsident Profes-
sor Linneweber von etwas mehr als 4.000 Studie-
renden bis zum Jahr 2020. Wenn das wirklich so
kommen sollte, stellt sich aus unserer Sicht die Fra-
ge nach der Aufrechterhaltung der akademischen
Grundversorgung in unserem Land und ebenso die
Frage der Erhaltung einer Landeskinder-Universität.
Wir wollen nach wie vor ein breites Studienangebot
für junge Menschen im Saarland aufrechterhalten,
einerseits als Bildungsleiter für Kinder aus Nichtaka-
demiker-Familien, andererseits natürlich auch, um
der Abwanderung junger Menschen in andere Bun-
desländer entgegenzuwirken.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Wenn die Sparvorschläge des Lenkungskreises um-
gesetzt werden, bedeutet dies alleine in der Lehrer-
bildung eine Kapazitätskürzung von 30 Prozent der
Studienplätze für die Erstsemester. Diese Kürzung
ist, das muss man in aller Deutlichkeit sagen, dann
doppelt so hoch wie der prognostizierte Schülerrück-
gang. Es wird also insgesamt zu einem Schrump-
fungsprozess insbesondere an der Universität des
Landes kommen, demzufolge natürlich auch zu ei-
nem Personalabbau. Ich weise darauf hin, dass Ver-
di in der Öffentlichkeit die Zahl von 1.000 Beschäf-
tigten genannt hat. Der finanzielle Rahmen, in dem
sich alle Spar- und Strukturüberlegungen bewegen,
ist die Festlegung des Globalhaushaltes in Höhe von
179 Millionen Euro für die Universität und 25,4 Mil-
lionen Euro für die HTW durch die Landesregierung.
Nach Berechnungen der Universität bedeutet dies,
dass bis zum Jahr 2020 Einsparungen in Höhe von
120 Millionen Euro erbracht werden müssen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn
dann eine gute Nachricht für das Saarland aus Ber-
lin kommt, lässt das aufhorchen. Es handelt sich um
die Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Großen
Koalition vereinbarten sogenannten prioritären Maß-
nahmen im Bildungsbereich, das sogenannte Bil-
dungspaket, wonach durch die komplette Übernah-
me der Bafög-Kosten dem Saarland ab dem Jahr
2015 zusätzliche Mittel in Höhe von 9,3 Millionen
Euro jährlich zur Verfügung stehen. Der Presse ha-
be ich entnommen, dass Frau Ministerpräsidentin
bei dieser Summe noch einmal nachverhandeln
wollte. Weiter habe ich nichts dazu gehört, aber viel-
leicht gibt es ja auch Neuigkeiten.

Wir wollen, dass diese Mittel in vollem Umfang den
Hochschulen zufließen und eben nicht in die Konso-
lidierung des Landeshaushaltes eingerechnet wer-
den. Wir wollen auch nicht, dass die Landesregie-
rung diese Mittel dazu verwendet, besondere Pro-
jekte zu finanzieren, die einen strukturellen Beitrag
zum Rückbau und zur Einsparung von Hoch-
schuleinrichtungen darstellen. Auch das ging durch
die Presse. Ich glaube, es war der AStA, der damit
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zitiert worden ist, dass möglicherweise ein Teil die-
ser Mittel zur Finanzierung der Kooperationsplattfor-
men von Universität und Hochschulen verwendet
werden soll. Dies wäre aus unserer Sicht ein völlig
falscher Weg. Das wäre eine Anschubfinanzierung
für das Sparprogramm der Landesregierung für die
Hochschulen, aber keine zusätzliche Investition, um
die Hochschulen zu stärken. Ein völlig falscher Weg!

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Wenn der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen
bereits selbst festgestellt hat, dass die Grundfinan-
zierung der Hochschulen im Saarland im Vergleich
zu den anderen Ländern unterdurchschnittlich, also
unzureichend ist, dann bietet sich doch jetzt die
Chance und Möglichkeit, durch die zusätzlichen
Bundesmittel für eine Verbesserung der Situation zu
sorgen. Wir wollen, dass die Hochschulen über die
Verwendung der Mittel im Rahmen des Globalhaus-
haltes auf der Grundlage ihrer Hochschulautonomie
im Sinne des Selbstverwaltungsrechtes, wie dies im
Universitätsgesetz verankert ist, selbst entscheiden.
Uns geht es darum, den Hochschulen einen finanzi-
ellen Spielraum für strategische Entscheidungen im
Rahmen ihrer eigenen Entscheidungskompetenz zu
eröffnen. Dabei sollen natürlich auch die Studieren-
den und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebun-
den werden.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Das könnten zum Beispiel Maßnahmen sein wie die,
die Frankreichkompetenz im Rahmen der Frank-
reichstrategie zu stärken. Heute Morgen war im Ra-
dio eine Meldung der Ministerpräsidentin zu hören,
wonach man die Mittel beispielsweise dafür einset-
zen könnte, die angehenden Grundschullehrer mit
zusätzlicher Französischkompetenz zu versehen,
um so die Zweisprachigkeit im Saarland ein Stück
weit voranzubringen. Die Mittel könnten aber auch
zum Ausbau eines hochkarätigen Forschungsvorha-
bens eingesetzt werden. Wir wollen aber auch -
wenn dieser Weg eingeschlagen wird -, dass die
Hochschulen verpflichtet werden, eine entsprechen-
de Dokumentation dieser Maßnahmen vorzulegen
und öffentlich darüber Rechenschaft abzulegen.

Sollte über die Verwendung dieser zusätzlichen
Bundesmittel nicht durch die Hochschulen selbst
entschieden werden, sondern durch die Landesre-
gierung, beispielsweise zur Unterstützung von struk-
turellen Sparmaßnahmen, wäre das unserer Wahr-
nehmung nach neben einem Verstoß gegen die
Hochschulautonomie eine klare Zweckentfremdung
der Bundesmittel, die eigentlich nicht dazu verwen-
det werden dürften, in den Ländern universitäre
Sparkonzepte umzusetzen.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

In die gleiche Richtung geht vom Grundsatz her der
Antrag der PIRATEN, die allerdings eine Mittelauftei-
lung zwischen Schulen und Hochschulen vorsehen
und zusätzliche Mittel für ein Weiterbildungskonzept
an der Universität bereitstellen wollen. Hier werden
wir uns enthalten, weil diese zusätzlichen Mittel für
die Weiterbildung in der Umsetzung aus unserer
Sicht nicht unproblematisch sind.

Wir bleiben aber dabei, dass die Zuführung der
Bafög-Mittel in die Grundfinanzierung der Hoch-
schulen eine große Chance für das Land wäre, zu-
mindest ein Stück weit der chronischen Unterfinan-
zierung der saarländischen Hochschulen entgegen-
zuwirken. Deshalb: Versperren Sie sich diesem Weg
nicht! Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. -
Vielen Dank.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank. - Zur Begründung des Antrages der PI-
RATEN-Landtagsfraktion erteile ich Herrn Abgeord-
neten Michael Neyses das Wort.

Abg. Neyses (PIRATEN):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf Bun-
desebene wurde beschlossen, dass der Bund zur
Entlastung der Länder ab dem 01. Januar 2015 die
Kosten für das Bafög vollständig übernehmen wird.
Diese Ausgleichsabgabe betrifft sowohl die Kosten
für die Ausbildungsförderung von Schülern als auch
das Bafög der Studierenden. Dieses Geld muss
zwingend im Bildungsbereich verbleiben und darf
nicht zur Haushaltskonsolidierung verwendet wer-
den. Die Länder haben sich verpflichtet, die dadurch
jährlich frei werdenden rund 1,17 Milliarden Euro für
Hochschulen und Schulen zur Verfügung zu stellen.

Herr Kessler hat es bereits angesprochen: Wir dis-
kutieren dies im Rahmen einer katastrophalen Lage
der Hochschulen, insbesondere der Universität. Das
Geld fehlt an allen Ecken und Kanten. Die Zahlen
von Verdi und Herrn Professor Linneweber, die im
Raum stehen, wurden vom Kollegen Kessler bereits
genannt. Daher ist es für uns etwas verwunderlich,
dass die Landesregierung glaubt, einen Schwer-
punkt bei Lehre und Forschung setzen zu können -
und das Ganze bei weniger Geld. Meine Damen und
Herren, das ist in etwa die eierlegende Wollmilchsau
bei wenig Futter. Kolleginnen und Kollegen, das
funktioniert so nicht. Wenn Sie schon nicht mehr
Geld in die Hochschulen stecken möchten, dann
müssen zumindest Schwerpunkte gesetzt werden.
Die Landesregierung drückt sich hier vor Entschei-
dungen.

(Zuruf des Abgeordneten Thul (SPD).)
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Kollege Kessler hat schon darauf hingewiesen, dass
zusätzliche Mittel kommen, frei werdende Bafög-Mit-
tel. Leider ist es nur ein Tropfen auf den heißen
Stein. Sehr wundern muss ich mich dann noch über
die Aussage des Fraktionsvorsitzenden der CDU in
der Pressekonferenz, dass Anteile in die Konsolidie-
rung des Haushaltes gesteckt werden sollen. Das ist
gar nicht möglich, denn die Länder haben sich ver-
pflichtet, diese Mittel für Schulen und Hochschulen
zu verwenden. Herr Meiser, dieses Geld steht für die
Bildung zur Verfügung, nicht für die Konsolidierung
des Haushaltes. Alles andere ist Zweckentfremdung.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Wir möchten - und hier herrscht Einigkeit in der Op-
position - die Gelder im Bildungsbereich belassen.
Im Unterschied zum Antrag der GRÜNEN möchten
wir eine gerechte Verteilung zwischen Schulen und
Hochschulen im Anhaltspunkt - -

(Zuruf des Abgeordneten Ulrich (B 90/GRÜNE).)

Das habe ich nicht gesagt. - Wir möchten eine ge-
rechte Verteilung zwischen Schulen und Hoch-
schulen im Anhaltspunkt nach Bafög und Schüler-
Bafög. Zugegeben, es ist kausal kein zwingender
Grund. Es ist aber ein Grund, den die Bevölkerung
versteht. Wir möchten weiterhin diese Gelder im
Rahmen eines Sonderpostens in den Hochschul-
haushalten sehen. Wir möchten auch, dass die Dis-
kussion anders läuft als in der Vergangenheit. Da
wurden Studierende und MitarbeiterInnen nämlich
komplett außen vor gelassen, zumindest in den Ar-
beitsgruppen. Wir möchten, dass Studierende, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter mitbestimmen dürfen.

Wir möchten weiterhin einen Teil der Mittel einer in-
novativen Verwendung zuführen, und zwar denken
wir an 1 Million als Anschubfinanzierung für einen
Weiterbildungs-Hub. Weil es dazu vielleicht bei dem
einen oder anderen Erklärungsbedarf gibt - im Prin-
zip ist Weiterbildungs-Hub ein definierter Begriff -,
möchte ich, damit wir alle über dasselbe reden, eine
kurze Erläuterung geben: Hub bedeutet Netzwerk
mit einer Online-Plattform. Es geht hier um ein Wei-
terbildungsnetzwerk für ein lebenslanges Lernen mit
einer Online-Plattform, aber - und das sage ich ganz
bewusst - das ist keine Kooperationsplattform.

(Zuruf des Abgeordneten Thul (SPD).)

Eine Online-Plattform im Rahmen eines Hubs ist kei-
ne Kooperationsplattform.

Angesichts der katastrophalen finanziellen Lage der
Hochschulen ist deutlich geworden, dass die Hoch-
schulen die Mittel, die ihnen die Landesregierung in
verantwortungsloser Weise verweigert, in Zukunft
verstärkt selbst akquirieren müssen. Hier sehen wir
das Anbieten zum Beispiel kostenpflichtiger Fortbil-
dungsangebote für Firmen und Privatpersonen als
eine Möglichkeit. Allerdings muss eine solche Mög-

lichkeit, die Gelder akquirieren soll, auch eine An-
schubfinanzierung haben. Hier kommt dieses Wei-
terbildungs-Hub von uns ins Spiel, wozu nach unse-
rer Auffassung 1 Million aus dem Anteil der Hoch-
schulen an den Bafög-Mitteln verwendet werden sol-
len.

(Beifall bei den PIRATEN und bei B 90/GRÜNE.)

Bei diesem Hub handelt es sich um eine schlanke
Verwaltungsstruktur, die eine Doppelfunktion erfüllt.
Einerseits sollen Bildungsangebote nach außen ver-
marktet werden, andererseits soll ein interdiszipli-
näres Netzwerk zur Förderung der Kooperation er-
richtet werden. Der Hub soll sowohl der Universität
als auch der HTW und den anderen saarländischen
Hochschulen zur Verfügung stehen. Wir sehen hier
eine Weiterentwicklung von Universität und HTW in
Richtung lebenslanges Lernen für die Bürgerinnen
und Bürger auf dem Weg zu einer Wissensgesell-
schaft. Dazu muss die Universität auch einige Struk-
turen aufbrechen und sich dafür öffnen.

Ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Beim
Antrag der GRÜNEN, der grundsätzlich in die glei-
che Richtung geht, aber etwas andere Schwerpunk-
te setzt, werden wir uns enthalten. - Ich bedanke
mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache. - Das Wort
hat nun der Abgeordnete Thomas Schmitt von der
CDU-Landtagsfraktion.

Abg. Schmitt (CDU):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Die Anträge der Opposition sind schon sehr
interessant, die Wortmeldungen, die hier abgegeben
wurden, noch sehr viel interessanter. Da wird einer-
seits beklagt, dass die Grundfinanzierung zurück-
geht. Es wird der Rückgang von Studierendenzah-
len, die noch gar nicht belegt sind, beklagt - -

(Abg. Ulrich (B 90/GRÜNE): Die sind von kompe-
tenter Seite so beziffert worden!)

Ich sage Ihnen von meiner kompetenten Seite, dass
diese Zahlen überzogen sind und so nicht eintreffen
werden.

(Beifall bei den Koalitionsfraktionen. - Weiterer
Zuruf des Abgeordneten Ulrich (B 90/GRÜNE).)

Dann werden Vorschläge gemacht - Frankreichkom-
petenz stärken, spezielle Forschungsprojekte von-
seiten der GRÜNEN -, die natürlich zu allem führen,
aber nicht zu einer Stärkung der Grundfinanzierung
oder zum Erhalt von Studienplätzen. Von daher sind
die Vorschläge, die heute in den Redebeiträgen ge-
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macht wurden, schon sehr interessant und span-
nend.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Ich wüsste auch nicht, wie ein sogenannter Weiter-
bildungs-Hub für zusätzliche Studienplätze sorgen
sollte, wie dies die Studierenden begeistern und
zum Erhalt einer Fächervielfalt führen könnte. Sie
widersprechen sich in Ihren Anträgen und Redebei-
trägen regelmäßig selbst.

Zunächst einmal zu dem, was durch die Einigung
auf Bundesebene für das Saarland erreicht wurde;
das ist ja eine ganze Menge. Das sind ja nicht nur
die von Ihnen genannten Bafög-Millionen, sondern
da gibt es noch viele weitere Bausteine. Das Erste
ist, dass für die Kindertagesstätten mehr Geld zur
Verfügung steht. Der Bund gibt 1 Milliarde mehr aus,
das sind für das Saarland bis zum Ende der Legisla-
turperiode 6,4 Millionen Euro, die wir investieren
werden, die im System bleiben, die wir für Kinderta-
gesstätten und -krippen zur Verfügung stellen wer-
den.

Zweitens, das Kooperationsverbot soll gelockert
werden. Dort gibt es einen Formulierungsvorschlag,
der uns noch nicht ganz gefällt, aber das geht zum
ersten Mal in die Richtung, dass der Bund sich wie-
der an den Hochschulen beteiligen kann. Auch das
begrüßen wir.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Selbst wenn es bei der Formulierung bleibt, die jetzt
vorgeschlagen wurde, hat das Saarland im Rahmen
des Hochschulpaktes oder auch bei besonderen
Förderprogrammen die Möglichkeit, zusätzliche Mit-
tel für die Hochschulen zu akquirieren, weil der Bund
sich wieder dauerhaft an Hochschulen beteiligen
darf. Das ist ein großer Erfolg.

Ein dritter Punkt, der hier auch etwas untergeht, ist:
Der Hochschulpakt wird fortgesetzt. Dafür ist die Fi-
nanzierung in der Einigung sichergestellt. Er wird
fortgesetzt bis 2020. Das kann für die saarländi-
schen Hochschulen pro Jahr zweistellige Millionen-
beiträge bringen. Auch das ist ein großer Erfolg.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Das sind insgesamt möglicherweise mehr Gelder als
die, über die wir aus der Bafög-Entlastung sprechen.
Man darf in dem Zusammenhang auch nicht verges-
sen, dass wir als Land die Gegenfinanzierung si-
cherstellen müssen. Das ist eine Aufgabe, der wie
uns im Koalitionsvertrag verpflichtet haben, das
heißt, wir müssen - was nicht ganz einfach ist - die-
selbe Summe noch einmal im Landeshaushalt er-
bringen. Auch wird es auch hier mehr Geld für die
saarländische Hochschullandschaft geben.

Jetzt kommen wir zur Bafög-Entlastung. Es geht
nicht nur um eine Bafög-Entlastung, der Bund hat

außerdem eine Bafög-Erhöhung zugesagt und hat
dafür Mittel bereitgestellt, die zum einen eine Struk-
turreform tragen und zum Zweiten eine kräftige Er-
höhung möglich machen. Auch das ist eine gute
Nachricht für Studierende.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Nun übernimmt der Bund die Bafög-Lasten für die
Länder komplett und entlastet somit die Länderhaus-
halte. Um es hinzuzufügen: Es ist nicht so, dass der
Bund uns Geld überweist, sondern er übernimmt
künftig eine Leistung, die in der Folge im saarländi-
schen Landeshaushalt nicht mehr anfällt. Das sind
die Mittel für Schüler-Bafög, für Studierenden-Bafög,
Zuschussmittel und Darlehnsmittel. Das bedeutet
langfristig für den saarländischen Haushalt eine Ent-
lastung von etwa 6 Millionen Euro.

Warum sind es 6 Millionen Euro und nicht diese
9 Millionen Euro, die wir langfristig aufwenden und
die im Haushalt stehen? Dazu muss man sich die
Zahlen genauer anschauen. Da sind 3 Millionen
Euro Darlehensmittel drin. Darlehen haben es an
sich, dass sie auch wieder zurückgezahlt werden.
Deshalb werden sie uns im Moment im strukturellen
Defizit überhaupt nicht angerechnet, deswegen ent-
lasten sie aber auch unser strukturelles Defizit nicht,
wenn der Bund das künftig übernimmt. Die eigentli-
che Entlastungswirkung besteht also tatsächlich in
diesen von mir genannten 6 Millionen Euro, die auch
im Antrag der PIRATEN genannt worden sind.

Nun stellt sich die Frage, was mit diesem Geld ge-
schehen soll. Da haben wir jetzt schon zahlreiche
Vorschläge gehört. Außerdem wird uns breit unter-
stellt, was wir mit dem Geld alles machen würden.
Das geht von Abbau und Rückbau bis hin zu sonsti-
gen Prämien. Es gibt vonseiten der Regierung - ver-
einbart bei der Regierungsklausur - einen Vorschlag,
dass für den Bereich Hochschulen in den Jahren
2015/16 5 Millionen Euro zur Verfügung stehen und
1 Million Euro für den Bereich Ganztagsschulen zur
Verfügung stehen soll. Das ist eine Aufteilung, die
ich für gut und richtig halte und mit der ich mich
durchaus anfreunden könnte, wenn unsere Fraktio-
nen das so bestätigen sollten. Also wird dieses Geld
vollkommen in der Bildung landen. Man braucht sich
diesbezüglich also überhaupt keine Sorgen zu ma-
chen.

Was wir allerdings nicht tun werden - das tun im Üb-
rigen auch die PIRATEN nicht und nach dem, was
wir von den GRÜNEN gehört haben, machen sie
das auch nicht -, ist, dass wir jetzt per se einen Blan-
koscheck geben und sagen, dieses Geld fließt eins
zu eins, ohne dass wir mitbestimmen können, in den
Globalhaushalt der Universität. Wir werden dafür
einen Verstärkungsfonds auflegen, wenn die Vor-
schläge so umgesetzt werden. Sachsen und andere
Bundesländer haben das ähnlich gemacht. Damit
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können wir ganz gezielt einzelne Maßnahmen för-
dern. Da könnten Teile, aber nicht die genannte
komplette Summe und auch nicht dauerhaft und bei
Weitem nicht in dieser Höhe, vielleicht ein Anschub
für Kooperationsplattformen sein. Wir reden aber
nicht von 5 Millionen und in dieser Summe auch
nicht von regelmäßig. Was ist denn gegen Koopera-
tionsplattformen einzuwenden und was ist da Rück-
bau?

(Abg. Ulrich (B 90/GRÜNE): Kooperation heißt
auf Deutsch Sparmaßnahmen!)

Jetzt einmal zu Deutsch: Es ist zum Beispiel eine
Kooperationsplattform Gesundheit vorgeschlagen
worden. Man hat festgestellt, dass es Kapazitäten
an der Universität und an der HTW gibt, die zueinan-
der passen, mit denen man neue Dinge machen
kann, die bisher nicht gemacht werden, zum Beispiel
im Bereich Pflege, zum Beispiel im Bereich Gesund-
heit, zum Beispiel im Bereich klinischer Studien, wo
im Saarland durchaus noch Nachholbedarf besteht.
Hier könnte sogar ein neuer Studiengang entstehen.
Das bedürfte einer Anschubfinanzierung und damit
hätten wir im Saarland einen neuen Forschungs-
zweig und ein neues Gebiet, bei dem wir glänzen
könnten. Was bitte ist daran Restrukturierung, Rück-
bau oder Sparmaßnahme?

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Vizepräsidentin Ries:
Herr Abgeordneter, lassen Sie eine Zwischenfrage
zu?

Abg. Schmitt (CDU):
Ja, lasse ich zu.

Abg. Kessler (B 90/GRÜNE) mit einer Zwischen-
frage:
Herr Abgeordneter, stimmen Sie mit mir überein,
dass im Wissenschaftsausschuss Frau Reichrath
bestätigt hat, dass im Bereich der Kooperationsplatt-
formen Wirtschaftswissenschaften zwischen Univer-
sität und HTW ein Einsparvolumen von 20 Prozent
erwirtschaftet wird?

Abg. Schmitt (CDU):
Nein, Herr Kollege, das hat sie so nicht gesagt. Ich
habe jetzt generell von Kooperationsplattformen ge-
sprochen, um deutlich zu machen, was man dort tun
könnte. Ich habe überhaupt nicht gesagt, dass wir
Geld dafür geben, wenn in anderen Bereichen ein-
gespart wird. Sie hat Folgendes gesagt. Sie hat ge-
sagt, dass es wohl eine Kooperationsplattform Wirt-
schaft geben wird, wobei man zum Beispiel eine
Promotionsplattform anstrebt. Ansonsten hat sie ge-
sagt, dass man im Bereich Wirtschaft nicht so weit
ist, dass es zu einer Kooperation kommen wird, wie

es zum Beispiel in den Ingenieurwissenschaften an-
gedacht ist, und dass es keine Business School ge-
ben wird, weil die Kooperationsbereitschaft beider
Einrichtungen nicht so weit ist. Sie hat weiterhin ge-
sagt, dass es bei der HTW deswegen einen Aufbau
im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen von 20 Pro-
zent geben soll, also mehr Studienplätze und dass
die Universität gleichzeitig eine Vorgabe gemacht
hat für ihren BWL-Bereich von 20 Prozent. Das war
übrigens keine Vorgabe der Politik, sondern eine in-
terne Vorgabe der Universität. Das hat mit 20 Pro-
zent Einsparung bei einer Kooperationsplattform zu-
nächst einmal überhaupt nichts zu tun, sondern das
ist ein getrennter Blick auf die jeweiligen Bereiche.
Was wir im Bereich Wirtschaftswissenschaften tat-
sächlich anstreben, ist eine Promotionsplattform oh-
ne Mehrkosten. Das hat mit Einsparungen über Ko-
operationen zunächst einmal nichts zu tun.

Die dritte Plattform, die genannt worden ist, ist der
Bereich Ingenieurwissenschaften und dort geht es
um eine zielgenauere und bessere Aufstellung für
die Zukunft. Es geht darum, dass man sich gemein-
same Forschungsthemen sucht und dass die jeweili-
gen Einrichtungen an der HTW und der Universität
sich komplementär aufstellen. Das heißt, dass die
HTW sich mehr um die klassischen Ingenieurwis-
senschaften kümmert und die Universität sich stär-
ker in den Bereichen Embedded Systems und Mate-
rialwissenschaften profiliert und dass es darauf auf-
bauend eine Gemeinsamkeit gibt, insbesondere
auch wieder eine Promotionsplattform. Auch hier
geht es in erster Linie nicht zunächst ums Sparen,
sondern um eine kluge Neuaufstellung der Inge-
nieurwissenschaften im Saarland.

Meine Damen und Herren, ich will hier auch gar
nicht vorwegnehmen, was mit den 5 Millionen Euro
im Hochschulbereich geschehen kann, denn das
wird in nächster Zeit unter anderem mit der Universi-
tät diskutiert werden müssen. Eines erspart uns dies
in jedem Fall nicht, nämlich eine Strukturreform an
der Universität durchzuführen, mit der wir für die
nächsten Jahre gut aufgestellt sind, denn auch diese
Mittel werden den Rückgang nicht vollkommen ab-
bremsen können. Wir brauchen über das Sparen
hinaus Schwerpunktsetzungen, Neustrukturierungen
und Neukonturierungen an der Universität - jenseits
der Spardebatte. Einige Punkte habe ich hier zum
Beispiel mit den Ingenieur- und Gesundheitswissen-
schaften auch schon entsprechend beschrieben.

Wir brauchen meines Erachtens aber auch ganz klar
eine Stärkung des Europaschwerpunktes. Und dazu
gehört mehr Frankreichkompetenz. Das haben Sie
zwar für den Bereich Grundschullehrer angespro-
chen, meines Erachtens muss das aber für die Gei-
steswissenschaften in Gänze gelten. Und diese De-
batte möchten wir mit den Hochschulen erst zu En-
de führen, bevor wir letztendlich über die Verwen-
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dung der Mittel entscheiden. Wie der genaue Titel
aussieht und wofür er genau bestimmt ist, entschei-
det letztlich das Parlament am Ende dieses Jahres
in den Haushaltsberatungen, und das ist auch unser
ureigenes Recht.

Meine Damen und Herren, hier ist gesagt worden,
wir wollten vor allem bei der Philosophischen Fakul-
tät und bei der Lehrerbildung sparen. Ich muss ein-
mal vorwegschicken: Lehrerbildung betrifft nicht nur
die Philosophische Fakultät, sondern das betrifft
auch andere Fakultäten.

(Zuruf.)

Nein, es ist nicht nur die Philosophische Fakultät,
sondern es sind auch die Fächer Mathematik und
Chemie genannt worden. Das muss man doch ein-
fach mal zur Kenntnis nehmen! Und es steht eventu-
ell eine Verlagerung des Lehrerbildungsbereiches
Mechatronik an die HTW zur Debatte.

Man muss allerdings wissen, selbst wenn wir ein
Lehramt bei den Anfängerzahlen reduzieren würden,
werden die im Jahr 2020 fertig. Das heißt, der Schü-
lerrückgang, den wir prognostizieren, muss sich im
Jahr 2020 und folgende abbilden. Wir wissen, was
dann geschieht. Und in der Zwischenzeit kommen
jedes Jahr noch 350 neue Absolventen auf den
saarländischen Arbeitsmarkt. Ein ehemaliger Bil-
dungsminister müsste eigentlich am besten wissen,
dass wir im Moment ein Flaschenhalsreferendariat
haben, bei dem wir bei Weitem nicht alle Lehrer
nehmen können. Die müssen teilweise bis zu zwei
Jahre aufs Referendariat warten und dann können
wir heute schon anschließend nicht alle einstellen.

Der Wissenschaftsrat hat uns in seinem Gutachten
mit auf den Weg gegeben, dass wir im Lehrerbe-
reich weit über den Bedarf ausbilden. Ich frage Sie,
ist es wirklich unverantwortlich, dass wir das ein
Stück weit reduzieren, zumal fast alle Länder über
Bedarf ausbilden und dass wir uns in etwa an dem
orientieren, was wir derzeit einstellen? Wir reduzie-
ren die Zahl entsprechend und machen jungen Leu-
ten, wenn sie ein Studium aufnehmen, nicht ein x für
ein u vor. Deshalb sollten wir nicht weit über Bedarf
ausbilden, weil wir die Leute anschließend nicht ein-
stellen können. Das hat für mich nicht in erster Linie
etwas mit Sparmaßnahmen zu tun, sondern das hat
für mich in erster Linie mit Glaubhaftigkeit und Wahr-
haftigkeit gegenüber jungen Menschen zu tun.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Aber ich mache auch Ihnen jetzt kein x für ein u vor.
Es geht natürlich auch ums Sparen und es geht tat-
sächlich auch um Reduktion. An dieser Stelle wird
im Moment die Strukturdebatte geführt und sie ist
noch nicht zu Ende geführt. Es gibt Vorschläge von
verschiedenen Seiten, die auf dem Tisch liegen. Für
mich sind die Vorschläge des Universitätspräsidiums

noch viel zu unkonturiert und viel zu pauschal. Ich
kann auch die Rückgangszahlen bei Drittmitteln, Mit-
arbeitern und Studierendenzahlen so im Moment
noch nicht nachvollziehen, aber wie ich höre, nähert
man sich mittlerweile mit den Zahlen und Berech-
nungen durchaus wieder etwas an.

Die Debatte wird jetzt noch einige Wochen weiterge-
führt werden müssen, bis vor der Sommerpause
Eckpunkte vorgelegt werden. Wir führen sie auch in
der Fraktion und in der Koalition weiter, ohne dass
ich heute jetzt schon irgendwelche Dinge vorweg-
nehmen kann. Ich sage es Ihnen noch einmal: Der
Vorschlag, wie die 6 Millionen Euro für die nächsten
Jahre verwandt werden sollen, liegt auf dem Tisch.
Sie sollen in Bildung, Wissenschaft und Hoch-
schulen gehen. Aber den Vorschlägen, die Sie heute
vorgelegt haben, können wir aus den von mir ge-
nannten Gründen nicht zustimmen. - Herzlichen
Dank.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank. - Das Wort hat nun die Abgeordnete
Barbara Spaniol von der Fraktion DIE LINKE.

Abg. Spaniol (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der
Bund übernimmt also die Bafög-Kosten für die Län-
der. Es fließen damit wenigstens einige zusätzliche
Millionen ins Land. Das ist eine Chance, die wir als
Land ja nicht allzu oft haben. Und nun sollen diese
Millionen nicht in voller Höhe bei den Einrichtungen
ankommen, die sie derzeit so dringend brauchen:
bei den Hochschulen. Zu allem sagen Sie dann
auch noch frank und frei - der Verweis auf die Lan-
despressekonferenz kam ja -, Sie wollten damit
eben, mal etwas reduziert formuliert, Haushaltslö-
cher stopfen. Kolleginnen und Kollegen, damit hat
Ihr hochschulpolitisches Kürzungsprogramm nun
wirklich einen neuen traurigen Höhepunkt erreicht!
Das kann man so nicht einfach stehen lassen.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Der Dekan der Fakultät 6, Mathematik und Informa-
tik, hat in der SZ klar gesagt, wo wir stehen - das
wissen wir ja im Grunde alle - und wie das diskutiert
wird: Das eigentliche Problem besteht darin, dass
die Hochschulen bereits heute unterfinanziert sind.
Die Uni ist hinsichtlich der finanziellen Ausstattung
längst am Limit angelangt. Diesbezüglich müssen
wir nicht um den heißen Brei herumreden, das brau-
chen Sie auch nicht schönzureden.

Ein kleiner Schwenk zum Thema der Hochschulfi-
nanzierung insgesamt; ich habe das gerade ent-
deckt: Es gibt ja auch Beispiele, wie das anders
funktionieren kann. Man kann sich ja mal betrach-
ten, was andere machen - was andere uns vielleicht
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auch vormachen. Nicht alle Länder zwingen die
Hochschulen unter das Diktat der Schuldenbremse.
In Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein soll die
staatliche Finanzierung der Hochschulen zumindest
moderat ansteigen, bei uns hingegen soll sie dra-
stisch gesenkt werden. Es sei eben alles eine Frage
der Prioritätensetzung, sagt der Direktor des Instituts
für Hochschulforschung in Halle-Wittenberg. Dazu
kann man nur sagen: Recht hat er!

Kolleginnen und Kollegen, die saarländischen Hoch-
schulen brauchen die Bafög-Millionen dringend. Das
ist vor dem Hintergrund der aktuellen Spardiskussi-
on das Mindeste, was ihnen zugestanden werden
muss. Alles andere ist, das wurde schon gesagt,
haushalterische Flickschusterei. Dies wollen wir
nicht einfach so hinnehmen, und deswegen gab es
für die heutige Debatte von der Fraktion der GRÜ-
NEN auch einen richtigen Antrag. Denn die Spardis-
kussion wird sich, davor dürfen wir die Augen nicht
verschließen, immer weiter zuspitzen, in immer dra-
stischerem Ausmaß. Das erleben wir gerade in die-
sen Tagen an der Uni.

Eines muss man dazu ganz klar sagen: Diesen
Schaden angerichtet hat keineswegs das Präsidium,
wie so gerne in die Diskussion eingeworfen wird!
Nein, das Präsidium gerade nicht - das will ich aus-
drücklich sagen. Ich gebe diesbezüglich auch dem
Dekan der Philosophischen Fakultät II recht: Den
Schaden angerichtet haben letztendlich Sie von der
Landesregierung, durch das von Ihnen gewählte
Verfahren, durch Ihre Vorgehensweise mit überha-
steten Wissenschaftsrats-Sparvorschlägen, durch
die Nichtbeteiligung von Betroffenen, nicht zuletzt
durch die nebulösen Sparauflagen. Das war doch
von Beginn an der Fehler im System. Das ist auch
die Ursache für den Scherbenhaufen, der nun ent-
standen ist.

Frau Ministerpräsidentin, die Landesregierung -
durch Ihre Kollegin Vertreterin - bleibt, das erleben
wir in jeder Sitzung des Wissenschaftsausschusses,
die Antworten auf die wichtigen Fragen schuldig. Die
Studierendenzahlen werden, Herr Schmitt, drastisch
sinken. Gewiss, man kann über manche Zahl strei-
ten - insoweit bin ich bei Ihnen -, das haben wir ja
auch gemacht. Aber die Studierendenzahlen werden
sinken. Gerade das betrifft aber doch die Attraktivität
der Hochschule; hier geht ein Stück verloren, die At-
traktivität vermindert sich erheblich. Nach Berech-
nungen sind an der Uni offenbar auch bis zu 1.000
Arbeitsplätze gefährdet. Auch das ist Bestandteil der
Diskussion. Ich werde froh sein, sollten es doch
nicht so viele sein. Aber auch daran hängt doch der
universitäre Betrieb, und das kann einen nicht kalt-
lassen.

Man kann auch nicht einfach darüber hinweggehen.
Alle diese Fragen sind noch offen. Weder im Wis-
senschaftsausschuss noch in der Öffentlichkeit gibt

es eine klare Aussage dazu, wohin die hochschulpo-
litische Reise gehen wird. Das ist für die Betroffenen
untragbar, das ist ein Schlag ins Gesicht der Betrof-
fenen.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Die Sparpläne bleiben viel zu unkonkret. Von einer
vorausschauenden Hochschulplanung sind wir doch
wirklich weit entfernt. Dass das eine vorausschauen-
de Planung sei, das unterschreibt Ihnen zum jetzi-
gen Zeitpunkt doch wirklich niemand mehr. Das al-
les wirkt nicht wie eine Gestaltung, sondern wie ein
Agieren im Rahmen einer Mangelverwaltung, oder
wie auch immer man das bezeichnen möchte. Je-
denfalls hat man nicht das Gefühl, dass hier irgend-
etwas richtig vorangeht.

Und ich komme noch einmal auf die Betroffenen zu
sprechen: Sie werden weiterhin nicht richtig in die
Gespräche eingebunden. Sie sitzen eben nicht mit
am Tisch, die Personalräte, die ASten. Das müsste
aber doch zwingend der Fall sein, wenn die Zukunft
der Hochschulen diskutiert wird.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Danke schön. - Eine Hochschulgestaltung gelingt
doch nur gemeinsam mit allen diesen Beteiligten,
keinesfalls aber gegen sie. Wir müssen auch nicht
drumherum reden: Sie werden die Landeszuschüs-
se für die Hochschulen zurückfahren. Sie werden
die Hochschulen künftig mit den Tariferhöhungen al-
lein lassen. Oder etwa nicht? Das ist doch so! Und
es ist auch heute schon jedem klar, dass die Gei-
steswissenschaften an der Uni die Hauptsparlast
werden tragen müssen.

Und das ausgerechnet bei der Lehrerausbildung,
das sage ich noch einmal. Es wird so kommen, dass
Studienkapazitäten gekürzt werden. Das ist doch
klar! Das halte ich in Zeiten des Lehrermangels für
völlig verfehlt - und dass wir keinen Lehrermangel
hätten, nun, das sehe ich anders als manche hier.
Wir haben den Lehrermangel, wir haben den Unter-
richtsausfall.

(Anhaltend Zurufe von den Koalitionsfraktionen.)

Man kann sich nicht hier hinhocken und sagen, wir
hätten keinen Lehrermangel; der Mangel ist doch an
unseren Schulen überall zu spüren! Diesbezüglich
bin ich nun wirklich nicht bei Ihnen, diesen Auftritt
fand ich sehr peinlich. Dass nun, nach dem massi-
ven Protest, bei Jura, BWL und der Zahnmedizin
nicht flächendeckend gekürzt wurde, das ist bisher
wirklich die einzige gute Nachricht, Kolleginnen und
Kollegen.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen. - Zurufe
von den Regierungsfraktionen.)

Das also ist die bisherige Bilanz, und die erscheint
uns hochproblematisch. Wir sagen klar und deutlich:
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Die erfolgreichen Schwerpunkte unserer Hoch-
schulen

(Weitere Zurufe von den Regierungsfraktionen)

- ich weiß, die Aufregung ist groß, das kann ich auch
verstehen -, die erfolgreichen Schwerpunkte unserer
Hochschulen müssen konsequent weiterentwickelt
werden. Dieses Signal müssen Sie endlich setzen!
Dieses Signal vermissen wir nach wie vor. Wir müs-
sen gezielt neue Akzente setzen, wir dürfen dabei
die Geisteswissenschaften nicht vernachlässigen.
Es dürfen nämlich nicht noch mehr gut ausgebildete
junge Menschen das Land verlassen; auch diesbe-
züglich darf man sich mit Schönreden nicht selig und
froh machen. Dass das kommen wird und teilweise
bereits heute der Fall ist, das ist klar.

Frau Ministerpräsidentin, es wird wirklich höchste
Zeit, diese für das Land ganz entscheidende Zu-
kunftsplanung, die zweifelsohne in einer Hochschul-
entwicklungsplanung zu sehen ist, richtig zur Chefin-
nensache zu machen. Gerade in dieser schwierigen
Phase! Ich finde, Sie sollten gerade in dieser Phase
nicht so viel delegieren, wie das derzeit geschieht.
Es ist höchste Zeit für eine sorgfältige Hochschulent-
wicklungsplanung. Schnellschüsse unter finanziel-
lem Druck werden der Angelegenheit überhaupt
nicht gerecht. - Ich bedanke mich.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Ries:
Das Wort hat nun der Abgeordnete Sebastian Thul
von der SPD-Landtagsfraktion.

Abg. Thul (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen
und Kollegen! Zunächst ein Vorwort anlässlich des
Beitrags der Kollegin Spaniol: Ihnen liegen die Be-
troffenen am Herzen. Mit Polemisieren hilft man
aber keinem Betroffenen. Mit Fakten hingegen sieht
man oft einiges klarer, und dann kann man den Be-
troffenen, für die Sie sich hier einsetzen wollen,
auch wirklich helfen.

Was die Anzahl der Studierenden angeht: In der
heutigen Debatte war ja des Öfteren die Rede von
„mehr als 4.000“. Ich sage dazu das, was ich auch
schon im Ausschuss und danach gesagt habe: Ich
halte diese Zahl für hanebüchen. Diese Zahl immer
wieder zu wiederholen, das ist ein weiteres Polemi-
sieren in dieser Debatte. Wenn man ganze Studien-
gänge streicht, die aber nicht ausgelastet sind, wenn
man Studiengänge von der Universität zu den künst-
lerischen Hochschulen verlagert, so verliert man die
Studierenden eben nicht zu 100 Prozent, wie das
der Universitätspräsident in seiner Berechnung
dargestellt hat. Angesichts dessen erscheint das Ar-
gument alles andere als seriös, liebe Kolleginnen
und Kollegen.

(Beifall von den Koalitionsfraktionen.)

Zum Punkt „Landeshochschulentwicklungsplanung“:
Davon sind wir keineswegs weit entfernt, liebe Kolle-
gin Spaniol, wir stecken vielmehr mitten in diesem
Prozess.

(Abg. Spaniol (DIE LINKE): Das merkt man aber
ganz schlecht!)

Man kann daher nicht einfach ständig sagen, wir
würden keine Landeshochschulentwicklungsplanung
machen. Doch, genau daran arbeiten wir zurzeit!

Wir haben heute schon viel über „das Fell des Bä-
ren“, das uns nun von Berlin zur Verfügung gestellt
wird, philosophiert. Wir haben das Fell schon ver-
teilt. Eines habe ich an dieser Stelle vonseiten der
Opposition allerdings vermisst: dass man auch ein-
mal begrüßt hätte, dass der Bund sechs Milliarden
mehr in Bildung und Forschung investiert. Das ist
ein Werk der Großen Koalition, und dieses Werk er-
scheint mir durchaus lobenswert.

(Beifall von den Koalitionsfraktionen.)

Nach dem ewigen Streit der vergangenen Jahre be-
züglich des Kooperationsverbotes ist das nun end-
lich ein Schritt in die richtige Richtung. Ich mache
keinen Hehl daraus, dass ich mir einen größeren
Schritt gewünscht hätte. Ich hätte mir auch ge-
wünscht, dass der Bund in Sachen Bildungsfinanzie-
rung stärker einsteigen kann, dass er nicht nur bei
den Hochschulen einsteigen kann.

Nun, der gefundene Kompromiss beinhaltet aber im-
merhin eine Grundgesetzänderung, die es nach und
nach möglich machen wird, dass die Beteiligung des
Bundes sich zukünftig von den Hochschulpakten hin
zu einer Beteiligung an der Grundfinanzierung ent-
wickeln kann - das ist doch durchaus begrüßens-
wert! Deswegen bedanke ich mich an dieser Stelle
ausdrücklich bei der Großen Koalition in Berlin.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Dass der Kompromiss uns als Haushaltsnotlageland
nicht zufriedenstellen kann, ist aber auch klar. Wir
bekommen von diesen 6 Milliarden, die in Berlin am
27. Mai verabschiedet wurden, gerade mal 6 Millio-
nen. Zum Vergleich: Niedersachsen bekommt
37 Millionen, NRW 73 Millionen, Brandenburg
40 Millionen. Wir bekommen weniger, als uns nach
dem Königsteiner Schlüssel zustehen würde - und
das als Haushaltsnotlageland! Deswegen ist es rich-
tig und wichtig, dass die Ministerpräsidentin und die
Landesregierung angekündigt haben, an diesem
Punkt nachzuverhandeln. Wir wollen mehr, und das
haben wir auch verdient, liebe Kolleginnen und Kol-
legen.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)
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Ich möchte aber auch das noch einmal herausstel-
len, was der Kollege Schmitt eben gesagt hat be-
züglich der Bafög-Reform. Das geht in dieser Debat-
te unter. Wir stellen in den nächsten Jahren in Berlin
eine Bafög-Reform fertig, die sich sehen lassen
kann. Das Bafög wurde 1971 eingeführt unter Willy
Brandt und der sozialliberalen Koalition, es hat Mil-
lionen Menschen einen Aufstieg durch Bildung er-
möglicht. Nun muss dieses bewährte System refor-
miert werden. Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsiden-
tin den Generalsekretär des Deutschen Studenten-
werks: Jetzt hat der langwierige politische Hickhack
zwischen Bund und Ländern um die Verteilung der
im Koalitionsvertrag zusätzlich vorgesehenen 6 Milli-
arden Euro für Maßnahmen im Bildungsbereich end-
lich ein Ende. Nun kann die Bundesbildungsministe-
rin ihre vor etwas über einem Jahr angekündigte
Bafög-Reform auch ohne die Länder angehen. Das
heißt: In Zukunft wird es spürbare Verbesserungen
für die Studierenden in unserem Land geben. Das
ist auch begrüßenswert, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen!

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Zu den Punkten Weiterführung des Hochschulpakts
und Grundgesetzreform habe ich schon einiges aus-
geführt. Da ist auch den Bemerkungen des Kollegen
Schmitt nichts hinzuzufügen. Das Saarland wird nun
in den nächsten zwei Jahren seiner Verantwortung
gerecht werden und das Geld, das wir von Berlin be-
kommen werden - die angesprochenen 6 Millionen
Euro -, auch vollständig in Wissenschaft und Bildung
investieren. Deswegen verstehe ich die Aufregung
der Oppositionsfraktionen nur bedingt. Wir haben
nämlich jetzt beschlossen, diese 6 Millionen zu inve-
stieren. Wir haben es sogar genauso beschlossen,
wie es zum Teil von der Fraktion der PIRATEN ge-
fordert war. Wir wollen es eben nicht in den Global-
haushalt geben, sondern wollen es für besondere
Projekte zur Verfügung stellen. Wir nehmen die Bei-
spiele, die der Kollege Kessler eben genannt hat,
sehr gern mit in Gespräche mit der Universität.
Wenn Sie aber auf der einen Seite sagen, wir sollen
der Hochschule völlige Autonomie lassen in der Fra-
ge, was sie mit den Geldern machen will, und auf
der anderen Seite sagen, die Landesregierung soll
erst mal zeigen, wo es lang geht, dann ist das mehr
als widersprüchlich, liebe Kolleginnen und Kollegen!

(Beifall von den Regierungsfraktionen. - Abg. Ulrich
(B 90/GRÜNE): Wer lesen kann, ist deutlich im Vor-
teil. - Sprechen.)

Nicht nur, dass die Opposition sich da widerspricht.
Wir machen eigentlich in dem Punkt auch genau
das, was der Wissenschaftsrat uns gesagt hat. Der
hat nämlich gesagt, wir sollen die Gelder, die das
Land zur Steuerung der Hochschulentwicklung ein-
setzt, erhöhen, und nichts anderes machen wir mit
diesen 5 Millionen, die wir zukünftig für die saarlän-

dische Hochschullandschaft einstellen werden. Des-
wegen verstehe ich diese Aufregung nicht, liebe Kol-
leginnen und Kollegen.

Der Kollege Schmitt hat auch schon den Prozess
der Strukturreform angesprochen; darauf möchte ich
nun nicht mehr eingehen. Ich möchte nur noch sa-
gen: Die Anträge der Opposition enthalten sowohl
sinnvolle Vorschläge als auch weniger sinnvolle Vor-
schläge, sie sind zum Teil widersprüchlich in ihren
Aussagen. Ich erkenne keine klare Linie bei der Op-
position. Ich sehe, dass wir uns dem Prozess einer
Hochschulentwicklungsplanung nähern, und dafür
werden wir die Gelder zur Verfügung stellen. Das
werden wir mit Sinn und Verstand machen, denn
Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit, liebe Kollegin-
nen und Kollegen.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. - Das Wort hat nun
der Abgeordnete Michael Neyses von der Fraktion
der PIRATEN.

Abg. Neyses (PIRATEN):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Es wurde hier insbesondere von den Koaliti-
onsfraktionen doch viel Quatsch erzählt.

(Oh-Rufe von den Regierungsfraktionen.)

Das hat dazu geführt, dass ich mich doch noch ein-
mal zu Wort gemeldet habe.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Herr Schmitt, Sie sagen, wir brauchen uns keine
Sorgen zu machen, das Geld bleibt in der Bildung.
Gleichzeitig reden Sie von den Kinderkrippen. Ich
vermute, da haben Sie sich versprochen oder verga-
loppiert, was auch immer. Die Kinderkrippen haben
einen eigenen Topf.

(Zuruf des Abgeordneten Schmitt (CDU).)

Aber unabhängig von Ihrer Aussage möchte ich, mit
Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, die Aussage von
Herrn Meiser zitieren, die vollkommen in die entge-
gengesetzte Richtung geht; jetzt ist Herr Meiser ja
da. Herr Meiser sagte: Wir kommen leider nicht um-
hin, in jedem Bereich auch Anteile für die Konsoli-
dierung in die Hand zu nehmen. - Sie hingegen er-
zählen uns, wir brauchen uns keine Sorgen zu ma-
chen, es bleibt alles im Bildungsbereich. Sie werfen
doch hier Nebelkerzen! Sagen Sie doch mal, was
Sie wirklich wollen!

(Beifall von den PIRATEN.)

Zum Thema Kooperationsplattformen. Sie haben ja
zum Glück gesagt „könnte“, „eventuell“, „vielleicht“,
„muss nicht“.
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(Zuruf des Abgeordneten Schmitt (CDU).)

Sie sollten sich vielleicht darüber klar werden: Ko-
operation entsteht nicht durch eine Plattform. Platt-
formen werden dort nötig, wo die Kooperation be-
reits in großem Maße besteht. Sie versuchen hier
den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun.

(Abg. Schmitt (CDU): Wer hat Ihnen denn das
aufgeschrieben? - Lachen bei der CDU.)

Herr Thul, Sie zweifeln hier Zahlen an, die vom Prä-
sidenten, vom Präsidium, von den ASten und von
Verdi genannt werden. Sie nennen selbst keine ei-
genen Zahlen, zweifeln aber andere Berechnungen
an. Das, meine Damen und Herren, ist unseriös.

(Beifall von PIRATEN und LINKEN.)

Meine Redezeit ist zu Ende. - Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank. - Das Wort hat nun die Ministerpräsi-
dentin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer:
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Aus einem aktuellen Anlass, nämlich der
Frage, wie sich die Beschlüsse in der Koalition auf
Bundesebene auf die Wissenschaftsdebatte im
Saarland auswirken, führen wir heute diese Aus-
sprache. In diesen aktuellen Anlass mischt sich na-
türlich auch die sehr grundsätzliche Diskussion über
die Zukunft der saarländischen Hochschulland-
schaft.

Ich möchte mit dem Aktuellen beginnen. Wie ist im
Moment der Stand der Dinge? Das, was wir zurzeit
auf dem Tisch haben, ist eine Übereinkunft der drei
Koalitionsparteien auf Bundesebene. Diese Überein-
kunft sagt, dass der Bund ab dem 01.01.2015 - das
ist die Planung - vollständig die Kosten für den Be-
reich Bafög - und zwar Schüler-Bafög und Studie-
renden-Bafög - übernehmen will. Das bedeutet aber
auch, um die Entlastung anzusprechen, dass wir
hier nicht über eine Größenordnung von über 1 Milli-
arde Euro sprechen, weil in dieser Zahl auch der
Darlehensanteil enthalten ist. Wir sprechen vielmehr
von einer Größenordnung, die darunter liegt. Des-
wegen bedeutet das heruntergebrochen auf das
Saarland auch, dass wir nicht die volle Zahl von
9 Millionen zur Verfügung haben, weil auch da der
Darlehensanteil mit enthalten ist, sondern, der Kolle-
ge Schmitt hat darauf hingewiesen, wegen der struk-
turellen Wirkungen können wir seriös mit 6 Millionen
rechnen, die über die direkten Zuschüsse im Bafög
gezahlt werden.

Es ist richtig, dass in den Koalitionsverhandlungen
und auch jetzt in der Runde die Erwartung des Bun-
des formuliert wurde, dass die Länder diese Mittel in

Bildung, Wissenschaft und Schule einsetzen, so wie
das auch im Koalitionsvertrag festgelegt wurde. Ge-
nauso richtig ist es aber auch, dass es darüber mit
den Ländern noch keine Verständigung gibt und
dass es eine Einigung und den Vollzug der Absicht,
dass der Bund das Bafög auch tatsächlich zum
01. Januar übernehmen wird, erst dann geben wird,
wenn auf Bundesebene mit den Bundesländern ge-
klärt ist, dass es die entsprechende Mehrheit für ei-
ne Verfassungsänderung geben wird. Da kann ich
nur sagen: Es wird auch aus Sicht der Wissen-
schaftspolitiker Aufgabe aller Vertreterinnen und
Vertreter aller Parteien sein, auch der GRÜNEN,
auch in den Ländern, darauf hinzuwirken, dass wir
eine vernünftige Grundgesetzänderung bekommen,
die das, was im Moment aus meiner Sicht einzig und
allein realisierbar ist, nämlich die Aufhebung des Ko-
operationsverbotes für den Wissenschaftsbereich,
ins Werk setzt. Erst wenn das entschieden ist, wird
es auch die entsprechende Bafög-Reform geben.
Auch das ist klar in der Koalitionsrunde vereinbart
worden.

Herr Kollege Kessler hat darauf hingewiesen, die
Lösung der Frage, wie das Bundesgeld sozusagen
als Kompensation in die Länder fließen soll, die jetzt
gefunden wurde, nämlich durch die Übernahme der
Bafög-Kosten, ist für das Saarland die schlechteste
aller Lösungen, die gefunden werden konnte. Das
hat etwas mit unserer ganz spezifischen Struktur zu
tun, unserer Studierendenstruktur. Wir haben einen
sehr hohen Anteil an Heimschläfern. Wir haben mit
Blick auf die Summen, die beim Bafög bezahlt wer-
den, immer niedrigere Auszahlungen als in anderen
Bundesländern. Deswegen kann bei uns auch nur
weniger erstattet werden als in anderen Bundeslän-
dern, weil wir in der Vergangenheit weniger Kosten
hatten. Es ist richtig, wir liegen damit unter einem
Verteilerschlüssel nach dem Königsteiner Schlüssel.

Wir sind in einer besonders schwierigen Situation
als Haushaltsnotlageland und haben noch den
Nachteil durch den gewählten Ausgleichsschlüssel,
das haben wir auch bei der Bundesregierung, beim
Forschungsministerium dargelegt. Das wird sicher-
lich nicht im Rahmen der Bafög-Novelle zu regeln
sein, aber wir werden alles daran setzen bei den an-
deren Diskussionspunkten, die wir in der nächsten
Zeit zu beraten haben: Sei es die Frage des Hoch-
schulpaktes, wie und unter welchen Kautelen er wei-
tergeführt wird und welche Stellung das Saarland
einzunehmen hat bei der Frage, wie es behandelt
wird. Sei es die Frage, wie das 3-Prozent-Ziel Stei-
gerung an Ausgaben für Forschung umgesetzt wird,
was das zum Beispiel konkret für die Hochschulen
im Saarland bedeuten kann. All das sind Punkte, bei
denen wir in einem engen Gespräch mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung sowie na-
türlich auch mit den saarländischen Mitgliedern in
der Bundesregierung stehen. Das wird man Punkt
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für Punkt erarbeiten müssen, aber wir werden an
dieser Stelle auch nicht nachlassen. Der Kollege
Thul hat zu Recht darauf hingewiesen, es steht uns
mehr Geld zu, das wollen wir auch haben. Wir sind
als Haushaltsnotlageland besonders darauf ange-
wiesen.

Dann ist die Frage, wie dieses Geld verwendet wird.
Wenn man in die Presseberichte schaut, was die an-
deren Bundesländer machen, sieht man die große
Vielfalt. Es gibt Bundesländer wie Hamburg, die das
Geld in dem Bereich Bildung und Forschung einset-
zen wollen, aber nicht um etwas Zusätzliches zu fi-
nanzieren, sondern um den Status quo zu halten. Es
gibt Überlegungen aus Sachsen, damit einen eige-
nen Fonds aufzubauen, ein Sondervermögen, aus
dem die Bereiche der Wissenschaft gefördert wer-
den sollen. Es gibt Festlegungen oder Ideen aus
Rheinland-Pfalz, einen Teil des Geldes in die Grund-
finanzierung der Hochschulen zu geben und einen
anderen Teil zur Entlastung der Kommunen beim
Aufbau von inklusiven Systemen. Es gibt Überlegun-
gen aus anderen Bundesländern wie Hessen, die
Mittel komplett in die Hochschulen zu geben, oder
wie Schleswig Holstein, das Geld einzusetzen, um
einen schon verabredeten Abbau an Lehrerstellen
im Landeshaushalt etwas abzuflachen und rückgän-
gig zu machen. Es gibt zudem Überlegungen aus
Bundesländern, das Geld komplett in den Krippen-
bereich einzusetzen, als ein Beispiel für frühkindli-
che Bildung.

Sie sehen also, es ist von Land zu Land sehr ver-
schieden. Es kommt immer darauf an, wie die Situa-
tion im jeweiligen Land ist. Wir haben uns in der
Eckdatenklausur der Landesregierung für die beiden
nächsten Jahre darauf verständigt - das ist das, was
wir konkret geplant haben -, dass wir diese 6 Millio-
nen Euro in den Bereichen Wissenschaft und Schule
- oder Bildung im schulischen Bereich - investieren
wollen. Wir nehmen 5 Millionen Euro für den Bereich
der Hochschulen und 1 Million Euro für die Verstär-
kung der ganztägigen Angebote. Dabei haben wir
ausdrücklich gesagt, dass wir die Infrastruktur der
ganztägigen Angebote weiter verbessern wollen.
Das betrifft nicht nur die Schulen an sich, das kann
auch andere Bereiche betreffen. Wie das konkret
aussieht, werden wir noch sehen müssen.

Es war für mich sehr erstaunlich, das muss ich sa-
gen, dass der Vertreter der GRÜNEN heute mit sei-
nem Antrag deutlich gemacht hat, dass er die 1 Milli-
on Euro für 2015 und die 1 Million für 2016 für die
Förderung des Ganztagsschulbereiches anschei-
nend für überflüssig hält. Auch das ist ein Fakt, den
wir heute festhalten sollten.

(Beifall von den Regierungsfraktionen. - Abg. Ul-
rich (B 90/GRÜNE): Das hat keiner gesagt.)

Herr Kollege Ulrich, in dem Moment, wo Sie sagen,
von 6 Millionen sollen 6 Millionen an die Hoch-
schulen gehen, sagen Sie implizit, Sie sind nicht da-
mit einverstanden, dass von 6 Millionen 1 Million in
den Ganztagsbereich gesteckt wird, dass Sie dage-
gen sind, dass 1 Million Euro in den Ganztagsschul-
bereich fließt.

(Zurufe der Abgeordneten Ulrich (B 90/GRÜNE)
und Kessler (B 90/GRÜNE).)

Das ist Fakt, da beißt die Maus keinen Faden ab,
meine sehr geehrten Damen und Herren!

(Vereinzelt Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Wir haben darüber hinaus auch gesagt, das will ich
an dieser Stelle ganz klar betonen, wir wollen in Zu-
kunft auch die Bafög-Mittel, ich nenne sie so, in dem
Bereich Forschung und Bildung einsetzen. Klar ist
aber auch, mit Blick auf die Haushaltssituation, die
wir in den nächsten Jahren vor uns haben, wir wer-
den dieses Geld brauchen, um den Status quo des-
sen halten zu können, was wir über den Haushalt in
Wissenschaft und Hochschulen finanzieren. Das ist
die Realität in diesem Land. Deswegen wird es sehr
schwer sein, wenn wir uns darüber unterhalten
möchten, dass nach 2017 zusätzlich etwas in diesen
Bereich fließen soll. Das muss man ganz offen sa-
gen. Nicht mehr und nicht weniger hat der Kollege
Meiser ausgeführt.

Wir haben als Koalitionsfraktionen und als Regie-
rung in der Eckdatenklausur gesagt, wir werden die-
ses Geld zuerst in einen Verstärkungstitel im Haus-
halt geben. Wie wir dieses Geld einsetzen, wird
auch das Ergebnis der politischen Diskussion sein,
in der wir gerade stecken. Es ist von den Oppositi-
onsfraktionen gesagt worden, es gibt diese politi-
sche Diskussion nicht. Meine sehr geehrten Damen
und Herren, wenn es diese Diskussion nicht gäbe,
dann hätten wir im vergangenen Jahr mitgeteilt: Wir
legen einen Globalhaushalt für die Universität und
für die HTW bis zum Jahr 2020 fest - das haben wir
gesagt - und hätten dann erklärt, damit endet für die-
sen Landtag die Diskussion! Dann hätten wir gesagt,
das ist euer Geld bis 2020, jetzt schaut, was Ihr am
besten damit macht! Aber gerade das haben wir
nicht gesagt, das habe ich an dieser Stelle bereits
mehrfach erklärt, weil es mit Blick auf die Hoch-
schullandschaft zur ureigensten Aufgabe der Lan-
despolitik gehört, zu erklären, wie eine Hochschul-
landschaft auszusehen hat, was erhalten und was
eventuell gestrichen werden muss. Das ist die Auf-
gabe der Politik. Dieser Aufgabe stellen wir uns, wir
stecken mitten drin. Deswegen werden wir in knapp
vier Wochen in diesem Haus - auch an einem Mitt-
woch, am 16. Juli - genau über die Eckpunkte der
Hochschulentwicklungsplanung im Saarland debat-
tieren. Dann werden wir diese politische Diskussion
zu einem ersten Ende führen.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf der
Grundlage der Eckpunkte der Hochschulentwick-
lungsplanung wird dann die Universität in Fortschrei-
bung der bisherigen Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen ihre Ziel- und Leistungsvereinbarung weiterent-
wickeln müssen, und zwar in einem Verhandlungs-
verfahren mit dem federführenden Ministerium, das
ist in diesem Fall die Staatskanzlei. In diesem Rah-
men, im Rahmen der Hochschulentwicklungspla-
nung und der Ziel- und Leistungsvereinbarung, spielt
sich Hochschulautonomie ab. Hochschulautonomie
im Saarland bedeutet nicht, dass die Hochschulen
machen können, was sie wollen, ohne Rücksicht auf
Landesinteresse zu nehmen. Hochschulautonomie
im Saarland bedeutet auch, die Politik sagt, was sie
für dieses Land für unerlässlich hält. Das ist der
Rahmen, in diesem Rahmen haben Hochschulen
Autonomie. So ist das bei uns im Saarland und wird
es auch sicherlich bleiben.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Vieles ist über die Diskussion gesagt worden, die
natürlich genauso abläuft, wie solche Diskussionen
immer ablaufen, nicht nur im Saarland, sondern
auch in anderen Bundesländern. Vieles von dem,
was Sie angemerkt haben, ist interessant. Mit Blick
auf die Zahlen glaube ich nicht, dass wir am heuti-
gen Tag wirklich verlässliche, bis in die letzte Ziffer
hinter dem Komma belastbare Zahlen über zukünfti-
ge Studentenzahlentwicklungen und Drittmittelent-
wicklungen überhaupt benennen können. Gerade
der Bereich der Drittmittel ist immer abhängig von
den Fragen: Was habe ich an potenziellen Geldge-
bern auf dem Markt? Welches Forschungsfeld ist im
Moment hoch interessant? Was bieten wir an Struk-
turen? Diese drei Faktoren entscheiden immer wie-
der neu darüber, wie attraktiv das Land bezogen auf
Drittmittel ist. Das wird davon abhängen, was wir im
europäischen Forschungsrahmen an Mitteln zur Ver-
fügung haben oder was sich auf Bundesebene wei-
terentwickelt. Deswegen kann heute niemand seriös
sagen, wie sich Drittmittel entwickeln.

Die Zahlen, die die Universität genannt hat, sind
nach eigenem Bekunden erste grobe Schätzungen
und sehr überschlägig, das waren in der Pressekon-
ferenz 4.700 Studienplätze. Ich glaube, die PIRA-
TEN-Fraktion hat daraus locker 5.000 gemacht, das
ist ein großzügiges Aufrunden nach oben. In diese
Zahlen wird der totale Wegfall der Ausbildung in
Evangelischer und Katholischer Theologie mit einge-
rechnet, unter völliger Außerachtlassung, dass wir
durch Verträge gebunden sind und es diesen Weg-
fall deshalb so nicht geben wird. Alleine wenn ich
mir diese Zahl herunterrechne, weiß ich schon, dass
die 4.700 nicht stimmen können. Deswegen hat die
Universität den Auftrag erhalten, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten diese Grobschätzungen noch einmal
zu verifizieren, eng zu führen und realistischer zu

machen. Ich bin mir ganz sicher, Sie werden sehen,
wir werden zu Zahlen kommen, die weit von den
4.700 entfernt sind.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe
von dieser Stelle aus auch immer gesagt, wir wer-
den bei dem Finanzszenario, das wir haben, in Zu-
kunft eine Universität haben, die zahlenmäßig klei-
ner sein wird als das, was heute vorhanden ist. Aber
der entscheidende Punkt ist, ob sie auch mit Blick
auf ihre Schwerpunktsetzung, auf ihr Profil weiter
konkurrenzfähig sein wird mit Blick auf die Hoch-
schulen um uns herum. Deswegen ist es doch er-
staunlich, dass alle die, die durchaus zu Recht ge-
sagt haben, wir müssen die Rechtswissenschaften
erhalten, das kann nicht abgeschafft werden, der
Wissenschaftsrat liegt hier falsch, wir müssen auch
im Bereich der Wirtschaftswissenschaften anders
agieren, dann, wenn dort nicht gespart wird und die
Diskussion losgeht, wo denn dann der Schwerpunkt
bei Einsparungen zu setzen ist, erklären, aber dort
und dort geht das überall auch nicht. Auch das, mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren, hat mit verant-
wortlicher Diskussion relativ wenig zu tun.

Wir wollen - das will ich an dieser Stelle noch einmal
deutlich machen - die Schwerpunktsetzungen so,
wie sie im Moment andiskutiert werden, über die
Profilierungen und über die Kooperationsplattform,
aber auch das, was die Universität und in Zukunft
die HTW im Zuge eigener Konzepte überlegen, mit
Blick auf die Landesinteressen noch einmal gegen-
prüfen. Die Aufgabe in vier Wochen wird sein, in den
Eckpunkten der Hochschulentwicklungsplanung
auch als Politik deutlich zu sagen: Diese Schwer-
punkte wollen wir, auf jene können wir verzichten,
die können wir anders gestalten.

Auf dieser Grundlage sollen die Hochschulen jetzt
die verfeinerten Konzepte machen. Ich will zwei oder
drei Punkte herausgreifen. Es gab das Thema Lehr-
erbildung. Wir haben uns diese Zahlen in den Ar-
beitsgruppen sehr genau angeschaut. Der Kollege
Schmitt hatte auf die Zeitabläufe hingewiesen. Es ist
vertretbar mit Blick auf Schülerentwicklung, mit Blick
auf Ausbildungskapazitäten, die wir im Moment nicht
nur im Saarland, sondern in allen Bundesländern
haben, zu sagen, wir können hier diesen Korridor
verschmälern und wir werden selbst dann, wenn wir
ihn so verschmälern, immer noch mit einem gewis-
sen Puffer über Bedarf ausbilden. Das ist eine seri-
öse Planung. Deswegen, glaube ich, ist es berech-
tigt, dass wir das in diesem Punkt machen, denn es
nützt nichts, dass wir hier Lehrer studieren lassen,
denen wir anschließend sagen müssen: Es tut uns
leid, aber geht bitte irgendwo anders hin, um ein Re-
ferendariat zu machen; das, was ihr dringend für die
Lehrerausbildung braucht, um abschließen zu kön-
nen, können wir euch nicht bieten. - Das hat auch
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nichts mit verantwortlicher Landeskinderpolitik zu
tun, meine sehr geehrten Damen und Herren.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Besonders interessant finde ich die Ausführungen
zur Kooperationsplattform. Sehr geehrter Herr Kolle-
ge Kessler, Sie haben vollkommen recht. Wenn man
sich die Debatten um die Kooperationsplattform an-
schaut, wenn man sich anschaut, dass es eines
Gutachtens des Wissenschaftsrates bedurft hat, um
überhaupt einmal auf die Idee zu kommen, man
könne eventuell im Bereich der Gesundheit zusam-
menarbeiten, weil es jetzt zum ersten Mal in diesem
Land aufgefallen ist, dass wir an der Medizinischen
Fakultät und an der HTW Strukturen haben, die sich
idealerweise ergänzen und dass wir hier Menschen
haben - man hält es nicht für möglich im Saarland -,
die sich selbst in einem Raum wie dem Saarland an-
scheinend noch nie über den Weg gelaufen sind,
dann hat das Wissenschaftsratsgutachten seinen
Zweck schon erfüllt.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Das Gleiche gilt für den Bereich der Ingenieure. Sie
haben hier in einer einmaligen Konstellation Inge-
nieure und diejenigen von der HTW und von der
Universität, die sie ausbilden, an einem Tisch ge-
habt. Die haben gesagt, jawohl, wir wollen gemein-
sam die Ingenieurausbildung im Saarland neu struk-
turieren und wir wollen sie so strukturieren, dass
das, was der eine macht und was vom didaktischen
Konzept her nicht zwingend an der anderen Seite
auch angeboten werden muss, sich auf eine Stelle
konzentriert, sei es HTW oder UdS. Die Universität
sagt, wir wollen die Mechatronik nutzen, nicht sie
wegfallen lassen. Wir wollen die Kapazitäten der
Mechatronik nutzen unter dem Stichwort Industrie
4.0, um die Ingenieurthemen verknüpft mit der IT zu
der Ingenieurausbildung zu entwickeln, die wir für ei-
ne Industrie 4.0 brauchen.

Das ist klassische Zukunftsgestaltung. Dann haben
wir diese beiden Bereiche miteinander vereinbart,
sie ergänzen sich im Bereich des Masters. Und wir
haben zum ersten Mal Professoren der HTW und
der Uni, die sagen: Egal ob das Universität oder ob
das HTW ist, diejenigen, die etwa mit Blick auf das
Thema Automatisierungstechnik promovieren wol-
len, die promovieren wir gemeinsam, egal, ob es je-
mand ist, der von der HTW kommt oder der von der
UdS kommt. Das ist ein klassischer Durchbruch in
der Zusammenarbeit unter Außerachtlassung aller
Eitelkeiten, die in diesem Feld im Weg sind. Deswe-
gen ist das wirklich ein großer Schritt. Sie sagen,
das darf man mit entsprechenden Verstärkungsmit-
teln nicht fördern. Da kann ich nur sagen, etwas Zu-
kunftsfeindlicheres ist mir in der gesamten Hoch-
schuldebatte noch nicht untergekommen. Auch das

sollten Sie bedenken, meine sehr verehrten Damen
und Herren.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Deswegen werden wir in den nächsten drei Wochen
noch viele Diskussionen - hier im Haus, an der Uni-
versität, an den Hochschulen - führen, um die Hoch-
schulentwicklungsplanung nach vorne zu bringen.
Diese Debatte wird nicht am 16. Juli enden. Sie wird
am 16. Juli eine Grundlage bekommen und wir wer-
den in der zweiten Hälfte über die Ausformulierung
der Hochschulentwicklungsplanung weiter reden.
Wir werden über die Ziel- und Leistungsvereinba-
rung reden, und wir werden über die Neufassung ei-
nes saarländischen Hochschulgesetzes reden. Das
heißt, dieser Landtag wird die Gelegenheit haben,
seiner ihm ureigenen Aufgabe, eine Hochschulland-
schaft in einem Bundesland zu gestalten, gerecht zu
werden. Ich freue mich auf diese Aufgabe und ich
freue mich auf weitere zielführende Beiträge auch
aus den Oppositionsparteien. - Herzlichen Dank.

(Anhaltender Beifall von den Regierungsfraktio-
nen.)

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank. - Weitere Wortmeldungen sind nicht
eingegangen. Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung zunächst über den
Antrag der BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Landtags-
fraktion Drucksache 15/955. Wer für die Annahme
des Antrags Drucksache 15/955 ist, den bitte ich, ei-
ne Hand zu erheben. - Wer ist dagegen? - Wer ent-
hält sich der Stimme? - Dann stelle ich fest, dass der
Antrag Drucksache 15/955 mit Stimmenmehrheit ab-
gelehnt ist. Zugestimmt haben die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN und die Fraktion DIE LINKE.
Dagegen gestimmt haben die CDU- und die SPD-
Landtagsfraktion. Enthalten hat sich die Fraktion der
PIRATEN.

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der
PIRATEN-Landtagsfraktion, Drucksache 15/962.
Wer für die Annahme des Antrags Drucksache 15/
962 ist, den bitte ich, eine Hand zu erheben. - Wer
ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? - Dann
stelle ich fest, dass der Antrag Drucksache 15/962
mit Stimmenmehrheit abgelehnt ist. Zugestimmt ha-
ben die PIRATEN-Fraktion, dagegen gestimmt ha-
ben die CDU- und die SPD-Fraktion, enthalten ha-
ben sich die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Wir kommen zu den Punkten 10 und 16 der Tages-
ordnung:

Beschlussfassung über den von der CDU-
Landtagsfraktion und der SPD-Landtagsfrakti-
on eingebrachten Antrag betreffend: Bekämp-
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fung der Jugendkriminalität (Drucksache
15/950)

Beschlussfassung über den von der BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN-Landtagsfraktion einge-
brachten Antrag betreffend: Jugendkriminali-
tät wirksam bekämpfen - Präventionsangebo-
te ausbauen und Resozialisierung stärken
(Drucksache 15/963)

Zur Begründung des Antrags der Koalitionsfraktio-
nen Drucksache 15/950 erteile ich Frau Abgeordne-
ter Petra Berg das Wort.

Abg. Berg (SPD):
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Jugend-
kriminalität ist ausweislich der polizeilichen Kriminal-
statistik deutschlandweit rückläufig. Dieser Trend ist
auch im Saarland zu beobachten, wo die Zahl der
durch Personen unter 21 Jahren begangenen Straf-
taten sowie die Zahl der unter 21 Jahre alten Tatver-
dächtigen laut Bericht des Landespolizeipräsidiums
aus dem Jahr 2013 um etwa 4 Prozent zurückge-
gangen sind. Die jugendtypischen Deliktsfelder sind
Ladendiebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädi-
gung, aber auch zunehmend Handyraub.

Der Rückgang ist zunächst einmal eine erfreuliche
Entwicklung. Betrachtet man jedoch die absoluten
Zahlen, bewegt sich der Anteil der Tatverdächtigen
unter 21 Jahren mit knapp 6.000 und damit einem
prozentualen Anteil von fast 22 Prozent an der Ge-
samtzahl der Tatverdächtigen nach wie vor auf ei-
nem recht hohen Niveau. Wegen dieses Umstandes
und auch wegen der Rohheit der Delikte muss die
konsequente und effektive Bekämpfung der Jugend-
kriminalität weiterhin ein wichtiges Anliegen der Poli-
tik und der Gesellschaft bleiben. Dabei stellt ein er-
folgreiches Jugendstrafrecht besondere Anforderun-
gen.

Heute beginnt die Justizministerkonferenz, auf der
sich das Saarland dafür einsetzen wird, dass der
Begriff der schädlichen Neigungen der Jugendli-
chen, der an die Verhängung der Jugendstrafe ge-
knüpft ist, herausgenommen und neu formuliert wird.
Solche Begriffe, die noch aus der nationalsozialisti-
schen Zeit stammen, haben in einem modernen Ju-
gendstrafrecht wahrlich nichts zu suchen.

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU.)

Es ist bei jugendlichen und heranwachsenden Tä-
tern besonders wichtig, schon sehr früh - also be-
reits bei den ersten strafrechtlich relevanten Auffäl-
ligkeiten - mit geeigneten Maßnahmen einzugreifen.
Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass die
Verantwortung, der wir uns stellen, schon im Vorfeld
kriminellen Handelns ansetzt. Dieser Verantwortung

stellen wir uns, aber das soll heute nicht der Fokus
der Debatte sein. Der Antrag der GRÜNEN geht hier
sehr viel weiter und setzt eigentlich eine Generalver-
antwortung ein. Wir wollen uns hier auf das kriminel-
le Handeln fokussieren, dabei jedoch die gesamtge-
sellschaftliche Verantwortung niemals aus den Au-
gen verlieren.

Sehr früh werden die Weichen gestellt, ob eine kri-
minelle Karriere eingeschlagen wird oder ob ein
straffreies Leben geführt werden kann. Es muss an
den richtigen Stellschrauben gedreht werden, um
ein Abgleiten in die Straffälligkeit zu verhindern. Bei
der Wahl der geeigneten Mittel kommt es auf das
richtige Zusammenspiel aus Sanktion und Präventi-
on an. Es darf bei jungen Straftätern nicht bloß dar-
um gehen, ein vergangenes Fehlverhalten zu be-
strafen, sondern es muss auch für die Zukunft ver-
hindert werden, dass die Jugendlichen erneut straf-
fällig werden und möglicherweise dauerhaft auf die
schiefe Bahn abgleiten. Bestrafung und Vorbeugung
müssen demnach Hand in Hand gehen.

Dem Ziel der konsequenten Bekämpfung der Ju-
gendkriminalität hat sich auch die Große Koalition im
Saarland verschrieben. So heißt es im Koalitionsver-
trag: „Die zur Bekämpfung der Jugendkriminalität
entwickelten Maßnahmen und Projekte, die ein auf-
einander abgestimmtes und vernetztes Vorgehen
von Staatsanwaltschaft, Polizei und Trägern der Ju-
gendhilfe vorsehen, werden wir konsequent fortset-
zen, evaluieren und fortentwickeln. Wir beabsichti-
gen, in enger Kooperation mit Schulen, sozialen Ein-
richtungen und Vereinen weitere Programme zur
Bekämpfung der Jugendkriminalität zu entwickeln."

Das Saarland hat in diesem Bereich auch schon
Vieles auf den Weg gebracht. So fördert das Minis-
terium der Justiz trotz angespannter Haushaltslage
insgesamt fünf Projekte sogenannter ambulanter
Sanktionsalternativen. In diesen Projekten wird mit
strafrechtlich in Erscheinung getretenen Jugendli-
chen und Heranwachsenden gearbeitet, indem so-
wohl das strafrechtlich relevante Verhalten sanktio-
niert wird als auch durch eine möglichst individuali-
sierte Betreuung der einzelnen Person präventiv ge-
gen einen Rückfall in die Kriminalität vorgegangen
wird. Die Tätigkeitsfelder der Projekte umfassen
Maßnahmen wie zum Beispiel Arbeitsweisungen,
Betreuungsweisungen, soziale Trainingskurse, Anti-
aggressionstrainings, aber auch die Förderung der
Kreativität und erlebnispädagogische Maßnahmen.

Ich darf Ihnen beispielhaft einige Projekte nennen,
die gefördert werden. Da ist einmal die Jugendwerk-
statt Saarlouis. Hier lernen junge Straftäter, durch
die Erbringung von Arbeitsleistungen der Gesell-
schaft etwas geben zu können, also einen wertvol-
len Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Sie ent-
decken eigene Begabungen und Fähigkeiten und
haben auf diese Weise auch ihre eigenen, oftmals
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ersten Erfolgserlebnisse. Dann gibt es das Projekt
„Diversion in Homburg und St. Ingbert" des Sozial-
pädagogischen Netzwerks der AWO. Hier leisten die
Jugendlichen und Heranwachsenden gemeinnützige
Arbeitsstunden, zum Beispiel sogenannte Wichtel-
dienste für ältere und behinderte Menschen bei all-
täglichen Erledigungen. Sie absolvieren deliktspezifi-
sche soziale Trainingskurse und lernen, sich um
Schadenswiedergutmachung zu bemühen. Auch
hier wird also in den Fokus gestellt, Opferinteressen
zu wahren, mit Sicherheit eine wichtige Erfahrung,
die die jungen Straftäter machen müssen.

Ich nenne weiter das Projekt „Chance" der Gemein-
nützigen Gesellschaft für Paritätische Sozialarbeit im
Regionalverband Saarbrücken. Dort haben sich be-
reits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getrete-
ne Jugendliche organisiert. Seit dem Jahr 2010 ist
auch eine Eltern-Kind-Gruppe eingerichtet.

Den in diesen Projekten eingebundenen Jugendli-
chen und Heranwachsenden sollen durch die Kom-
bination von Sanktion und Prävention einerseits die
Konsequenzen ihrer Tat vor Augen geführt, anderer-
seits aber eben auch Kompetenzen, Erfahrungen
und Fertigkeiten vermittelt werden, die ihnen in Zu-
kunft ein Leben in Rechtschaffenheit ermöglichen
oder erleichtern. Solche Kompetenzen sind zum Bei-
spiel Durchhaltevermögen, Zuverlässigkeit, Genau-
igkeit in der einzelnen Arbeitsleistung, Selbstdiszi-
plin, Pünktlichkeit sowie grundlegende berufliche, et-
wa handwerkliche Fähigkeiten. Dies alles sind Kom-
petenzen, die wir vielleicht als selbstverständlich er-
achten. Es sind aber eben jene Kompetenzen, die
diesen jungen Menschen sehr oft fehlen.

Den jungen Menschen werden Methoden zur besse-
ren Strukturierung ihres Alltags an die Hand gege-
ben. Sie lernen, Probleme gewaltfrei anzugehen,
und sollen so ein selbstständiges und eigenverant-
wortliches Leben frei von Kriminalität führen können.
Hier sind wir auf einem guten Weg. Es ist richtig und
wichtig, dass an dieser für die Kriminalprävention
und für unsere Gesellschaft so wichtigen Stell-
schraube auch in Zukunft nicht zu Lasten der jungen
Generation gespart wird. Jugendliche und Heran-
wachsende sind die Zukunft der Gesellschaft und
man darf auch jene, die eine Straftat begangen ha-
ben, nicht dem Schicksal eines kriminellen Lebens-
wandels überlassen, sondern muss sie mit geeigne-
ten Maßnahmen aufzufangen versuchen.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen.)

Auch das moderne Konzept des Jugendstrafvollzugs
im Saarland hat sich in seiner Ausgestaltung be-
währt. Jugendstrafe ist und darf kein bloßes
Wegsperren sein. Gefordert ist vielmehr ein System
aus Prävention und Behandlung, pädagogischer Be-
treuung, beruflicher Qualifizierung und therapeuti-
schen Maßnahmen. Die Ursachen der Straftat müs-

sen angegangen, Wege in ein Leben ohne Kriminali-
tät aufgezeigt und auch die Opferbelange vor Augen
geführt werden. Kurzum, es muss eine erfolgreiche
Resozialisierung erfolgen. Gelingt diese, so ist das
zugleich der nachhaltigste Schutz der Gesellschaft
vor erneuter Straffälligkeit.

Dabei spielen schulische und berufliche Bildung und
Qualifikation eine besonders wichtige Rolle. Und die
Entwicklungen zeigen, dass hier neben der Berufs-
ausbildung verstärkt Maßnahmen zur Förderung der
Grundbildungskompetenzen - das sind die Lese-,
Schreib-, Sprech- und Rechenkompetenzen - zu er-
greifen sind. Die Defizite in diesen Bereichen neh-
men leider zu und erschweren die Integration in Ge-
sellschaft und Arbeitsmarkt erheblich. Neben dem
konsequenten Vorgehen bezogen auf den einzelnen
jugendlichen oder heranwachsenden Täter spielt die
Vernetzung der beteiligten Institutionen eine maß-
gebliche Rolle. Der Erfolg der Arbeit mit jugendli-
chen Straftätern hängt entscheidend von einem kon-
zertierten Vorgehen von Polizei, Justiz, Jugendge-
richtshilfe, Jugendämtern, Sanktionshilfeträgern und
anderen beteiligten Stellen ab.

Die saarländische Justiz selbst hat mit der Ausrich-
tung des 1. saarländischen Jugendgerichtstags im
November 2013 einen großen Schritt in Richtung
Vernetzung getan. Durch Veranstaltungen wie diese
kann der Informationsaustausch zwischen den Insti-
tutionen verbessert und somit die staatliche Reakti-
on auf Straftaten effizienter und individualisierter ge-
staltet werden. Diese Veranstaltungen sollen daher
künftig regelmäßig durchgeführt werden.

Durch Kooperation und Kommunikation der Beteilig-
ten können passgenaue Strategien und Handlungs-
konzepte erarbeitet und mit diesen sehr frühzeitig
angesetzt werden. In der Praxis bewährt sich diese
institutionsübergreifende Zusammenarbeit bereits im
Umgang mit jugendlichen Intensivtätern. Das ge-
schieht in einigen anderen Bundesländern etwa
durch sogenannte Häuser des Jugendrechts, in de-
nen sich in der Regel Staatsanwaltschaft, Polizei
und Jugendgerichtshilfe zusammenfinden und ko-
operieren.

In diesem Zusammenhang regen wir an, unter Be-
rücksichtigung der finanziellen Rahmenbedingungen
sowie der Größe und den soziogeografischen Gege-
benheiten des Saarlandes zu prüfen, ob und gege-
benenfalls wie eine Fortentwicklung der interprofes-
sionellen Zusammenarbeit, etwa in Form eines virtu-
ellen Hauses des Jugendrechts, etabliert werden
kann. Dies könnte etwa durch eine interministerielle
Arbeitsgruppe unter Federführung des Ministeriums
der Justiz sowie unter Beteiligung des Ministeriums
für Inneres und Sport, des Landespolizeipräsidiums,
des Landkreistages und der Beauftragten für Daten-
schutz untersucht werden.
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Dem Saarland sind - das wissen wir alle - in allen
Gebieten nur enge finanzielle Spielräume eröffnet.
Die Bekämpfung der Jugendkriminalität bildet dabei
einen ganz besonders sensiblen Bereich. Hier gera-
ten junge Menschen, die einen Teil der Zukunft un-
seres Landes und unserer Gesellschaft bilden, auf
ihrem Lebensweg in eine Sackgasse. Wir alle, Poli-
tik und Gesellschaft, sind gefordert, diese jungen
Menschen nicht ihrem Schicksal zu überlassen, son-
dern sie aus dieser Sackgasse wieder herauszuho-
len und in ein rechtschaffenes Leben zu integrieren.
Die Weichenstellungen müssen hier frühzeitig, ent-
schlossen und effizient erfolgen.

In Zeiten knapper Kassen müssen daher innovative
Wege beschritten und durch gezielte Verbesserun-
gen wirkungsvolle Akzente der Prävention und Be-
handlungsarbeit gesetzt werden. Darauf zielt der
vorliegende Antrag ab, meine Damen und Herren.
Ich glaube, wir dürfen keinen einzigen Jugendlichen
in unserem Land alleine lassen oder zurücklassen.
Deshalb bitte ich um Zustimmung zu diesem Antrag.
- Vielen Dank.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank. - Zur Begründung des Antrages der
B 90/GRÜNE-Landtagsfraktion erteile ich Herrn
Fraktionsvorsitzenden Hubert Ulrich das Wort.

Abg. Ulrich (B 90/GRÜNE):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Frau Berg, was Sie gerade hier zum Besten
gegeben haben, hat sich - ähnlich wie der Antrag,
der uns von der Großen Koalition vorliegt - recht
sinnvoll und recht gut angehört. Es ist viel Sinnvolles
in dem Antrag drin. Es wird auch viel Sinnvolles ge-
sagt.

Bevor ich in die Thematik an sich einsteige, sage
ich, dass uns am Anfang eine Kleinigkeit gestört hat.
Es steht ein komisches Wort drin, nämlich, dass der
Landtag die Landesregierung bittet, dieses und je-
nes zu tun. Das wundert mich. Normalerweise for-
dert das der Landtag von der Landesregierung. In
den anderen Anträgen steht es auch normalerweise
drin. Ich bitte um ein bisschen mehr Selbstbewusst-
sein der Koalitionsfraktionen und darum, ein
bisschen forscher gegenüber der eigenen Regierung
aufzutreten. Aber das nur am Rande.

(Vereinzelt Beifall bei den Oppositionsfraktionen.
- Sprechen.)

Das Hauptproblem, das wir mit diesem Antrag ha-
ben, ist, dass neben all dem Sinnvollen, das Sie for-
dern und eben aufgezählt haben, leider Gottes von
Ihnen die Tatsache nicht benannt wurde, dass im-
mer mehr Justizvollzugsbeamte auch im Jugend-
strafbereich fehlen, um eine wichtige, sinnvolle und

notwendige Resozialisierung auch durchführen zu
können. Sie wissen genauso gut wie ich, dass es in
den saarländischen Gefängnissen eben nicht nur bei
den Erwachsenen, sondern auch und gerade bei
den Jugendlichen immer enger wird. Da liegt das ei-
gentliche Problem. Wenn wir dort sparen, werden
wir kurzfristig etwas mehr auf der hohen Kante ha-
ben, aber mittel- und langfristig wird sich das alles
sehr negativ auswirken. Die zurückgehende Jugend-
kriminalität ist zunächst einmal erfreulich, aber wir
werden das im Saarland nicht halten können, wenn
Sie an der Stelle einen derart rigiden Sparkurs wei-
terfahren, wie Sie ihn an den Tag legen. Das ist ein
Problem.

Hier müssen die Weichen grundsätzlich anders ge-
stellt werden, sonst ist all das, was Sie vorgetragen
haben, nicht mehr als Schall und Rauch und nicht
mehr als Blendwerk, um die Öffentlichkeit von der
wahren Problematik - nämlich Ihrem rigiden Spar-
kurs - abzulenken. Das ist das Problem! Deshalb
werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen, weil er
ein Ablenkungsantrag ist. Es ist ein Jubelantrag, der
an dem Problem an sich völlig vorbeigeht.

(Vereinzelt Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Wir haben einen eigenen Antrag dagegen gestellt,
einen Antrag, in dem wir etwas fordern, was hier im
Saarland komplett fehlt, nämlich ein Gesamtkonzept
zur Prävention von Jugendkriminalität, um die beste-
henden Angebote besser zusammenzuführen. Ich
sage nicht, dass sie schlecht sind. Wir haben eine
Reihe von guten Angeboten, aber es fehlt eine ver-
besserte Zusammenführung beziehungsweise ein
Gesamtkonzept, um dem Resozialisierungsgedan-
ken im Strafvollzug in stärkerem Maße Rechnung zu
tragen.

Aber ich habe bereits das Hauptproblem angespro-
chen; es ist der Sparkurs. Was hilft es, wenn die
JVA-Bediensteten mittlerweile einen Überstunden-
sockel von 40.000 bis 50.000 Stunden jährlich vor
sich herschieben? Das führt zu immer mehr Ausfäl-
len von Resozialisierungsangeboten in den Gefäng-
nissen, insbesondere in den Jugendstrafgefängnis-
sen. Die beste Resozialisierung auf dem Papier hilft
eben nichts, wenn der Strafgefangene in der Zelle
bleibt und die Angebote gar nicht wahrnehmen
kann, weil zu wenig Justizvollzugsbedienstete da
sind. Das ist das Kernproblem! Deswegen lehnen
wir Ihren Antrag ab und bitten um Zustimmung für
unseren Antrag. - Vielen Dank.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank. Ich eröffne die Aussprache. - Das Wort
hat der Abgeordnete Uwe Conradt von der
CDU-Landtagsfraktion.
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Abg. Conradt (CDU):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Sehr geehrte Damen und Herren! Das Thema Ju-
gendkriminalität ist ein sensibles Themengebiet. Es
ist zugleich eine Dauerbaustelle. Es ist wenig sinn-
voll, hier ideologische Schlachten zu schlagen.

(Abg. Ulrich (B 90/GRÜNE): Das stimmt.)

Es eignet sich nicht für eine Dramatisierung, Kollege
Ulrich, aber es eignet sich auch nicht für ein sozial-
romantisches Ignorieren von Problemen.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen. - Abg. Ul-
rich (B 90/GRÜNE): Fällt Stellenstreichung jetzt
unter Sozialromantik?)

Tatsächlich ist es nämlich so, dass wir im Saarland
eine Tatverdächtigenbelastungszahl von 4.868 ha-
ben. Wenn man diese Zahl auf 100.000 Jugendliche
bezieht, bedeutet das im Umkehrschluss, dass
95.000 Jugendliche pro Jahr keine Tatverdächtigen
sind, so sehr es richtig ist, dass es immer noch viel
zu viel ist, was wir an Tatverdächtigen haben. Hier
gilt es zunächst einmal festzustellen, dass die Ju-
gendlichen zu 95 Prozent eben keine Tatverdächti-
gen sind. Insofern ist das eine gute Zahl.

Aber es hat dazu geführt, dass in der Vergangenheit
Maßnahmen ergriffen wurden. Wir haben 2007 ein
eigenes Jugendstrafvollzugsgesetz im Saarland ver-
abschiedet. Es ist ein modernes Gesetz, wie sich
gezeigt hat, und mit Blick auf die Entwicklung da-
nach kann man sagen, dass es eine Erfolgsge-
schichte des Föderalismus und für das Saarland ist.
Das Saarländische Jugendstrafvollzugsgesetz kennt
ein Recht auf Ausbildung, kennt ein Recht auf Be-
schäftigung, kennt ein Recht auf Nachsorge und es
kennt die Hilfen zur Entlastung. Es hat das zentrale
Vollzugsziel der Resozialisierung, gleichzeitig wahrt
es das legitime Interesse der Allgemeinheit, ge-
schützt zu werden.

Wie hat sich das nach 2007 weiterentwickelt? Das
ist die entscheidende Frage. Es wurden damals
1,5 Millionen Euro, Kollege Ulrich, zusätzlich in den
Haushalt eingestellt, um Maßnahmen zu finanzieren,
um den Jugendstrafvollzug seiner Kernaufgabe der
Resozialisierung zuzuführen. Das ist eine wahre Er-
folgsgeschichte, die wir in unserem Land erlebt ha-
ben. Die höchste Zahl an Jugendkriminalitätsdelik-
ten hatten wir im Jahr 2008 mit insgesamt 7.589 Tat-
verdächtigen. Seit 2008 gibt es einen stetigen Rück-
gang. Im Jahr 2012 - laut dem Bericht zur Jugendkri-
minalität aus dem Jahr 2012, der jüngste, der vor-
liegt - gibt es zum Beispiel im Bereich der Sachbe-
schädigungen einen Rückgang von 1.124 Delikten
auf 688, also um 39 Prozent, im Bereich von
Rauschgiftdelikten einen Rückgang von 31 Prozent.
Auch bei Rohheitsdelikten gibt es einen bemerkens-
werten Rückgang von 2.344 Delikten auf 1.804, also
um 23 Prozent. Mitbezogen auf das Jahr 2013 - aus

dem die jüngste Zahl der Kriminalstatistik stammt -,
in dem es noch 5.896 Tatverdächtige gibt, bedeutet
dies insgesamt einen Rückgang von 2008 bis 2013,
also in einem relativ kleinen Zeitraum, um 22,3 Pro-
zent.

Ich glaube - mit Blick darauf, dass dies mittlerweile
die geringste Zahl an Jugendkriminalität seit 16 Jah-
ren ist -, dass man dies nicht nur en passant zur
Kenntnis nehmen sollte, sondern, Kollege Ulrich,
dies ist auch das Ergebnis von erfolgreicher Politik,
dies ist auch das Ergebnis eines gezielten Investie-
rens in Präventionsarbeit und es ist das Ergebnis ei-
ner erfolgreichen Arbeit der Beschäftigten im Justiz-
bereich, aber auch in vielen anderen Bereichen. Es
gibt beispielsweise eine zeitnahe Zusammenarbeit
von Staatsanwaltschaft, Polizei und Trägern der Ju-
gendhilfe. Gerade das muss es eben sein, gerade
bei Jugendlichen umso stärker. Es muss schnell
sanktioniert werden, Prozesse müssen schnell lau-
fen und die Maßnahmen zur Erziehung müssen
dann greifen, wenn es noch eine zeitliche Nähe zur
Tat gibt. Das ist im Übrigen auch im Interesse der
Opfer. Es ist aber vor allen Dingen im Interesse de-
rer, die tatverdächtig sind. Natürlich, Herr Kollege
Ulrich, ist es richtig, dass Prävention als letztes im
Strafvollzug beginnt, auch wenn die Resozialisie-
rung letztlich dort ein Kernziel ist.

Prävention ist auch Aufgabe von Schulen. Sie ist
Aufgabe der vielen ehrenamtlichen Angebote in Ver-
einen und Verbänden, und ich hebe hier insbeson-
dere die Träger der freien Jugendarbeit hervor.
Letztlich ist sie aber auch ein Ergebnis der Jugend-
hilfe, von Schulsozialarbeit und Schoolworkern. Ich
will insbesondere darauf hinweisen, dass sie auch
davon abhängt, wie gut es um unsere Familien steht
und wie verlässlich und gut Familien ihre Kinder er-
ziehen können. Auch das hat Auswirkungen auf die
Frage der Jugendkriminalität. Insofern haben wir ein
sehr feingliedriges System.

Auch das muss man sagen: Das bloße Wegsperren
- ein Kampfbegriff, wenn es um eine ideologisch ge-
führte Debatte der Jugendkriminalität geht - war in
den letzten Jahrzehnten nie ein Ziel gewesen. Es
ging immer darum, dass zuerst Erziehungsmaßnah-
men, richterliche Weisungen, Verwarnungen und
Auflagen erfolgen und der Täter-Opfer-Ausgleich im
Vordergrund steht. Diese ambulanten Maßnahmen
stehen im deutschen Jugendstrafrecht an vorderster
Stelle und das völlig zu Recht. Auch wenn es immer
wieder den einen oder anderen gibt, der fragt,
warum nicht schneller ein Arrest verhängt oder
schneller in den Vollzug eingewiesen wird.

Ich glaube, dass es völlig richtig ist, ein abgestuftes
System zu haben, dass den Menschen eine Chance
gibt und das es uns ermöglicht zu schauen, wie weit
wir mit erzieherischen Maßnahmen kommen. Die
Jugendlichen sind unsere Zukunft und wir wollen,
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dass möglichst viele von ihnen nicht in eine kriminel-
le Karriere abgleiten. Trotzdem muss es auch wir-
kungsvoll abschreckende Sanktionen geben. Inso-
fern sind auch diese fünf ambulanten Sanktionsalter-
nativen, die die Kollegin Berg beschrieben hat, ein
sinnvolles Element eines Gesamtbaukastens, das
sich Prävention nennt und auch Resozialisierung er-
möglicht. Es wird wie alle diese Maßnahmen aus
dem Haushalt des Justizministeriums finanziert, und
das ist auch richtig und soll fortgeführt werden. Die
bestehenden Kooperationen und die Maßnahmen
zur erfolgreichen Resozialisierung der jugendlichen
Straftäter sollen fortgeführt werden. Wir wollen dies
noch um Grundbildungskonzepte im Bereich von Le-
se-, Schreib-, Sprach- und Redekompetenzen er-
gänzen; dies weiterhin ergänzt um eine gute Vernet-
zung aller Beteiligten.

Ich glaube, wir sind hier auf einem richtigen Weg.
Natürlich wäre das, was Kollege Ulrich gesagt hat,
stets wünschenswert, wenn wir noch mehr Geld hät-
ten. Wir müssen aber erst einmal zur Kenntnis neh-
men, dass wir gute Instrumente, gute Konzepte und
gute Netzwerke haben. Diese haben wir heute finan-
ziert und es ist für ein Haushaltsnotlageland erst ein-
mal erfolgreich, wenn wir es schaffen, diese fortzu-
führen.

Auch das muss man noch einmal sagen: Wir haben
im Saarland ein gutes Programm für junge Intensiv-
täter. Es gibt eine relativ kleine Gruppe, die mit rela-
tiv vielen Straftaten unser Land belastet. Auch dort
ist es besonders wichtig, das nicht im Rahmen einer
übertriebenen Sozialromantik zu ignorieren. Dort ist
das, was wir tun, genau richtig: Wir schenken ihnen
eine besondere Aufmerksamkeit, wir weisen ihnen
besonders zeitnah eine staatliche Reaktion auf
Straftaten zu und wir wenden ein individuelles - das
ist das Entscheidende - Maßnahmenbündel mit er-
zieherischen und präventiven Maßnahmen an.

Insofern gilt: Wenn hier heute etwas zu kurz springt,
dann ist das der Antrag der GRÜNEN. Natürlich
kann man sagen, dass das nicht vorher in eine
Buchform gegossen worden ist. Das hätte erst ein
Buch mit einer Auflage, einem Vorwort und einem
Grußwort werden müssen, bis es das Siegel eines
Gesamtkonzepts erhält. Aber, meine Damen und
Herren, das Saarland hat ein Konzept in der Ju-
gendkriminalität und deshalb geht die Forderung
nach einem Gesamtkonzept absolut ins Leere. Dass
der Resozialisierungsgedanke in den Vordergrund
treten soll, stärker als er hier im Vordergrund steht,
ist nahezu nicht möglich. Aber ich glaube, dem Kol-
legen Ulrich und den GRÜNEN geht es eher darum,
den Eindruck zu erwecken, der Resozialisierungsge-
danke stehe nicht im Vordergrund. Und das ist das
eigentlich schändliche an dem Antrag der GRÜNEN,
dass die gute Arbeit, die geleistet wird - -

(Zuruf der Abgeordneten Huonker (DIE LINKE). -
Abg. Kessler (B 90/GRÜNE): Schändlich, Schan-
de, die Rede war so schön bisher!)

Das ist das, was im Grunde genommen in Ihrem An-
trag in die falsche Richtung weist. Das Saarland hat
einen guten Plan gegen Jugendkriminalität, das
Saarland trägt dem Resozialisierungsgedanken in
besonderer Weise Rechnung und das sollten Sie
auch einräumen.

Aber es gibt noch eine Sache darüber hinaus. Sie
haben in Ihrem Antrag noch einen Satz stehen, der
lautet: „Darüber hinaus ist für jugendliche Straftäter
während ihrer Haftzeit das Angebot an schulischen
sowie beruflichen Aus- und Weiterbildungsmaßnah-
men mit dem Ziel einer anschließenden dauerhaften
Straffreiheit auszubauen.“ Meine Damen und Her-
ren, entweder können Sie Gesetze, die Sie nicht
verabschieden, nachher nicht lesen, oder Ihre Mitar-
beiter haben sie nicht gelesen. Wir haben im Saar-
land darauf tatsächlich einen Rechtsanspruch. Inso-
fern geht auch das völlig ins Leere. Ich glaube, da ist
man nicht mehr in der Sache drin gewesen.

Ich will damit schließen: Wenn wir uns als Gesell-
schaft insgesamt mehr mit den Problemen von Ju-
gendlichen beschäftigen würden, dann müssten wir
uns wahrscheinlich weniger mit den Problemen be-
schäftigen, die Jugendliche verursachen. - Vielen
Dank!

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank. - Das Wort hat die Abgeordnete Birgit
Huonker von der DIE LINKE-Landtagsfraktion.

Abg. Huonker (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Herr Kollege Conradt, nur zur Klarstellung:
Alles, was zur Prävention und Resozialisierung bei-
trägt, kann nicht schändlich sein. Hier sollte eine
kleine Korrektur angebracht werden. Alles andere
war so weit in Ordnung, da sind wir d’accord, aber
so etwas kann nicht schändlich sein.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Der uns vorliegende Antrag der Koalitionsfraktionen
lautet verkürzt: Wir wollen die Jugendkriminalität
weiter bekämpfen und Jugendliche auf den richtigen
Weg bringen. - Das ist gut und sollte eine Selbstver-
ständlichkeit sein. Weiter ist gewollt, dass zusätzlich
verstärkt Kompetenzen im Lesen, Rechnen und
Schreiben ausgebildet werden und dass dies in den
Jugendhaftanstalten gefördert wird. Anstatt auf
Geld- und Haftstrafen wird eher auf erzieherische
Maßnahmen gesetzt. Auch das ist gut. Dafür gibt es
verschiedene Projekte wie die ambulanten Sankti-
onsalternativen, die beispielsweise die AWO anbie-
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tet. Kollegin Berg hat das ausführlich dargestellt.
Hier können die 14- bis 21-Jährigen gemeinnützige
Arbeitsstunden ableisten beispielsweise in der
Nachbarschaftshilfe, bei älteren Menschen, sie kön-
nen bei der Gartenarbeit helfen oder bei hausmei-
sterlichen Tätigkeiten unterstützen. Die Jugendli-
chen werden dabei sozialpädagogisch betreut. Ziel
der Maßnahmen ist es, dazu beizutragen, dass künf-
tige Straftaten verhindert werden. Es ist also mehr
der präventive Ansatz. Das ist bestens. Wer will das
denn nicht? Mit Drohungen und Repressionen allei-
ne befördert man keine Motivation und Änderung
des Verhaltens. - So weit, so gut.

Dann heißt es im vorliegenden Antrag der Regie-
rungskoalition etwas verschämt und versteckt, der
Landtag begrüße, dass die Landesregierung an der
Förderung dieser Projekte trotz der angespannten
Haushaltslage festhalte. Dabei sei angesichts der in
diesem Bereich unumgänglichen Zuwendungskür-
zungen die Landesregierung gefordert, nach Auswe-
gen zu suchen, um negative Auswirkungen zu mini-
mieren. - Meine sehr geehrten Damen und Herren
von der CDU und SPD, Sie gehen bereits jetzt von
negativen Auswirkungen aufgrund der geplanten
Mittelkürzungen aus. Das ist kurzfristig sicherlich
kostensparend, wird aber langfristig teuer werden.
Die Regierungskoalition mag dies begrüßen, wir als
LINKE tun das nicht.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Wenn Sie nämlich in diesem Bereich wieder den
Rotstift ansetzen, dann führt das langfristig gesehen
zu einer Mehrbelastung des Haushaltes und nicht zu
Einspareffekten. Es ist ja nicht so, dass die Jugend-
kriminalität verschwindet, nur weil wir uns weniger
darum kümmern. Im Gegenteil kosten die formellen
Sanktionen mehr Geld als die Alternativen. Gleich-
zeitig wird die Rückfallquote steigen. Das will wohl
niemand von uns. Deshalb muss sichergestellt sein,
dass die Arbeitsfähigkeit der ambulanten Sanktions-
alternativen gesichert wird, statt den Rotstift anzu-
setzen. Wer eine wirksame Strategie gegen Jugend-
kriminalität entwickeln will, der muss sich auch inten-
siv mit den Ursachen auseinandersetzen. Für die
meisten Kinder und Jugendlichen ist kriminelles Ver-
halten zum Glück eine kurze Episode in ihrem Ent-
wicklungsprozess. Deshalb hat für uns als LINKE
bei der Bekämpfung von Jugendkriminalität der Er-
ziehungsgedanke immer Vorrang.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Dazu sind die im Antrag erwähnten ambulanten
Sanktionsalternativen auch am besten in der Lage.
Aus vielen kriminologischen Forschungen geht her-
vor, dass Kriminalität im Jugendalter meisten kein
Indiz für ein erzieherisches Defizit ist, sondern über-
wiegend eine entwicklungsbedingte Auffälligkeit, die

sich mit dem Eintritt in das Erwachsenenalter nicht
wiederholt.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf ju-
gendliche Straftäter muss auch einzelfallbezogen
eingegangen werden, um eine frühzeitige, geeignete
Reaktion im Zusammenwirken von Jugendhilfe, Trä-
ger ambulanter Sanktionsalternativen, der Justiz und
der Polizei herbeizuführen, die einerseits angemes-
sen straft, andererseits günstige Entwicklungsbedin-
gungen schafft. Ich verweise hier auf die hohe Ar-
beitsbelastung in den Justizvollzugsanstalten auf-
grund von Personalengpässen und auf den Über-
stundenberg, der weiter angehäuft wird. Das wurde
eben schon vom Kollegen Ulrich benannt.

Gerade deshalb ist es für den Bereich der leichten
und mittleren Jugenddelinquenz sinnvoll, stärker auf
Alternativen zu den klassischen Sanktionen zurück-
zugreifen. Dies ist neben dem Umstand, dass es
schneller und humaner ist, darüber hinaus auch
deutlich kostengünstiger. Der beste Weg, Jugendkri-
minalität zu vermeiden, ist es aber, Konflikte gar
nicht erst eskalieren zu lassen. Deshalb sollte die
Kompetenz zur eigenständigen und friedlichen Bei-
legung von Konflikten früh gefördert werden, bei-
spielsweise durch Streitschlichter oder Konfliktlot-
sen. Dabei müssten selbstverständlich auch Eltern,
Schulen, Sportvereine und gesellschaftliche Grup-
pen einbezogen werden. Das findet in Teilen schon
statt. Die GRÜNEN haben dies in ihrem Antrag the-
matisiert, indem der Präventionsgedanke stärker be-
tont wird.

Natürlich begrüßen auch wir erfolgreiche Maßnah-
men wie den Täter-Opfer-Ausgleich, Trainingskurse
für soziales Verhalten oder Antiaggressionskurse.
Da sind wir uns alle hier sicher einig. Und ja: Auch
wir unterstützen alle Maßnahmen, die die Grundbil-
dungskompetenzen im Jugendvollzug stärken, wie
im CDU/SPD-Antrag angeregt wurde. Die Stärkung
von Resozialisierung im Strafvollzug wird in beiden
vorliegenden Anträgen thematisiert. Der Antrag der
GRÜNEN geht dabei nur etwas weiter. Mein Fazit
lautet daher: Inhaltlich könnten wir beiden Anträgen
zustimmen, allerdings werden wir, wie bereits aus-
geführt, die von den Fraktionen von CDU und SPD
angekündigten Mittelkürzungen für diese ambulan-
ten Sanktionsalternativen mitsamt den zu erwarten-
den negativen Auswirkungen nicht mittragen kön-
nen. Wir stimmen daher dem Antrag der GRÜNEN
zu.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. - Das Wort hat nun
Jasmin Maurer von der Fraktion der PIRATEN.
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Abg. Maurer (PIRATEN):
Vielen Dank, Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren! Die Bekämpfung der Jugendkri-
minalität ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
denn es geht nicht nur darum, straffällig gewordene
Jugendliche wieder in die Gesellschaft zu integrie-
ren, sondern auch darum, im Vorfeld durch Bildung
Perspektiven zu schaffen, Sicherheit zu geben und
ein Abrutschen in die Kriminalität zu verhindern. Vor
diesem Hintergrund fällt der Antrag von CDU und
SPD eher dürftig aus. Ja, der Antrag begrüßt Dinge,
die die Landesregierung tut, wobei auch gute Dinge
dabei sind wie beispielsweise die Förderung der am-
bulanten Sanktionsalternativen, die durch gemein-
nützige Arbeit und unter sonderpädagogischer Be-
treuung neue Perspektiven eröffnen sollen.

Es wird aber auch eine sehr problematische Situati-
on gelobt. So spricht der Antrag beispielsweise von
„unumgänglichen Zuwendungskürzungen“ in eben
diesem Bereich. Als Ausrede dient die Haushaltsla-
ge. Doch gerade hier darf man sich nichts vorma-
chen. Jeder Euro ist an dieser Stelle gut investiert
und verhindert ungleich höhere Kosten in Euro und
Schaden an der Gesellschaft, wie wir bereits in der
letzten Haushaltsdebatte anmahnten. Einmal mehr
zeigt sich, dass Ihre Interpretation der Schulden-
bremse nichts Nachhaltiges hat und der kommen-
den Generation unberechenbare Lasten auferlegt.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Da hilft es auch nicht mehr, auf strukturelle Umge-
staltung und konzeptionelle Innovation hinarbeiten
zu wollen. Bereits heute gibt es Fälle, in denen Ju-
gendliche mit guter Prognose sehr schnell aus der
Betreuung und aus Programmen nahezu hinausge-
worfen werden, um das knappe Budget für akutere
Fälle einzusetzen. Doch viele dieser Jugendlichen
mit guten Prognosen brauchen eine längere Betreu-
ung. Sie brauchen eine längere Zeit, in der sie wie-
der in die Gesellschaft zurückgeführt werden. Das
sind keine guten Vorzeichen für die zukünftige Arbeit
mit kriminellen Jugendlichen in diesem Land.

Damit kommen wir zu den Bitten an die Landesre-
gierung. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU
und SPD, sind Sie sich bei dem Inhalt Ihres Antra-
ges nicht ganz sicher oder warum gehen Sie so zag-
haft vor anstatt aufzufordern? Es ist doch üblich,
dass wir die Landesregierung auffordern, und dann
sollte man auch den Mut dazu haben!

(Beifall bei den PIRATEN.)

Die Förderung der Grundbildungskompetenzen in
den Jugendarrestanstalten ist doch eine gute und
sinnvolle Forderung. Hier soll die Lese-, Schreib-,
Sprech- und Rechenkompetenz der Jugendlichen
verbessert werden, wenn Bedarf besteht. Das ist ja
das Mindesthandwerk, das benötigt wird, um in un-
serer Gesellschaft nach den Regeln mitspielen zu

können. Des Weiteren soll die Landesregierung für
eine gute Vernetzung der Akteure in diesem Feld
sorgen, Kooperationen erhalten und verbessern.
Auch das ist doch gut, auch da kann man doch for-
dern anstatt bitten!

Nach unserer Einschätzung als PIRATEN sind das
durchaus gute Forderungen. Obwohl es nicht so ge-
lungen ist, wie wir uns das gewünscht hätten, wer-
den wir Ihren Antrag nicht ablehnen, denn mit etwas
gutem Willen ist auch hier der Geist erkennbar.

(Vereinzelt Heiterkeit.)

Aber zustimmen können wir nicht.

(Beifall bei den PIRATEN.)

Der korrespondierende Antrag von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN ist in den Formulierungen deutlich
konkreter und fordert eine starke Verbesserung
durch ein Gesamtkonzept zur Prävention von Ju-
gendkriminalität. Außerdem sollen mehr Maßnah-
men zur Stärkung der Sozialkompetenz von Jugend-
lichen und Heranwachsenden in Haftanstalten ange-
boten werden. Diesen sehr sinnvollen Forderungen,
die auch dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rech-
nung tragen, werden wir zustimmen. - Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den PIRATEN und der LINKEN.)

Vizepräsidentin Ries:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. - Weitere Wortmel-
dungen sind nicht eingegangen. Ich schließe die
Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung, zunächst über den
Antrag der Koalitionsfraktionen Drucksache 15/950.
Wer für die Annahme des Antrages Drucksache
15/950 ist, den bitte ich, eine Hand zu erheben. -
Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? -
Dann stelle ich fest, dass der Antrag mit Stimmen-
mehrheit angenommen ist. Zugestimmt haben die
Koalitionsfraktionen bestehend aus CDU und SPD.
Dagegen gestimmt haben die Fraktion DIE LINKE
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Enthalten hat sich
die PIRATEN-Fraktion.

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Landtagsfraktion
Drucksache 15/963. Wer für die Annahme des An-
trages 15/963 ist, den bitte ich, eine Hand zu erhe-
ben. - Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stim-
me? - Ich stelle fest, dass der Antrag Drucksache
15/963 mit Stimmenmehrheit abgelehnt ist. Zuge-
stimmt haben die Oppositionsfraktionen, dagegen
gestimmt haben die Koalitionsfraktionen.

Wir kommen zu Punkt 11 der Tagesordnung:
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Beschlussfassung über den von der DIE LIN-
KE-Landtagsfraktion eingebrachten Antrag
betreffend: Selbstbestimmtes und humanes
Ableben ermöglichen - Palliativmedizin aus-
bauen (Drucksache 15/952)

Zur Begründung des Antrages erteile ich Frau Abge-
ordneter Astrid Schramm das Wort.

Abg. Schramm (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Zunächst eine Bemerkung vorab. Meiner Fraktion ist
bewusst, dass sich das nun anstehende Thema
nicht zum parteipolitischen Schlagabtausch eignet.
Ich kann für die Fraktion DIE LINKE sagen, dass wir
über unseren Antrag nicht einheitlich abstimmen
werden. Es geht um eine Gewissensfrage, die jeder
für sich selbst beantworten muss.

(Vizepräsidentin Spaniol übernimmt den Vorsitz.)

Möglicherweise ist das bei den anderen Fraktionen
so ähnlich. Aus unserer Fraktion werden sich des-
halb zwei Abgeordnete enthalten. Ich wünsche mir
aus diesem Grunde eine Debatte, die nicht entlang
der üblichen Fronten - hier die Regierung, da die
Opposition - verläuft, sondern mit dem nötigen Re-
spekt vor anderen Meinungen zu einer wichtigen
Diskussion beiträgt, die in der Gesellschaft schon
längst läuft und zu der sich auch die Politik verhalten
muss. Der Bundesminister hat hierzu erste Vorstöße
unternommen.

Ich werde nun unseren Antrag inhaltlich begründen.
Wir sprechen über ein Thema, das jeden von uns
oder uns nahestehende Personen betreffen kann.
Vor schweren tödlichen Erkrankungen ist niemand
geschützt. Nicht selten sind sie am Ende mit starken
Schmerzen oder Qualen verbunden. Ein wichtiger
Anker für Leidende und Sterbende sind ärztliche und
pflegende Hilfe, Zuwendung durch Ärzte, Freunde
und Familien. Ohne diese Hilfe ist ein Sterben in
Würde nicht möglich.

Über ein würdevolles Sterben gibt es jedoch - das
zeigen alle Umfragen - höchst unterschiedliche Auf-
fassungen. Viele Menschen wollen für sich aus-
schließen, die letzten Tage ihres Lebens mit uner-
träglichen Schmerzen zu verbringen. Sie wollen dem
absehbaren Tod in einem Zustand entgegengehen,
den sie als würdevoll empfinden und der sie friedlich
aus dem Leben scheiden lässt. Der Hinweis, dass
das Leben ein über allem stehendes schützenswer-
tes Gut ist, ist richtig, greift aber in dieser Debatte zu
kurz. Er lenkt von der Frage ab, um die es unseres
Erachtens geht und vor der man sich nicht drücken
darf. Gilt der Hinweis immer und in jedem Fall auch
für jene Menschen, die einfach nicht mehr leiden
wollen? Welche Ethik, welches Gesetz, welche

Weltanschauung erlaubt es uns eigentlich, diesen
Menschen Hilfe zu verweigern?

Dies ist ein zentraler Punkt in der Debatte um die
Sterbehilfe, besser gesagt: den ärztlich assistierten
Suizid, denn um den geht es in unserem Antrag. Wir
sprechen bewusst vom Sterben mit ärztlichem Bei-
stand, weil diese Formulierung unseren Ansatz am
besten beschreibt. Niemand sollte sich anmaßen, für
die Betroffenen zu entscheiden, in die wir uns kaum
hineinversetzen können. Deshalb glauben wir, dass
der Grundsatz der Selbstbestimmung über das eige-
ne Leben bis zu dessen Ende gelten sollte. Ein tod-
kranker Mensch, der eigentlich nur noch sterben
möchte und unter starken Schmerzen leidet, sollte
auch mit ärztlicher Hilfe aus dem Leben scheiden
dürfen.

Wir haben uns daher die Regelungen anderer Staa-
ten angesehen und versucht Modelle zu finden, mit
denen bestimmte Risiken ausgeschlossen sind. Das
Töten auf Verlangen oder kommerzialisierte Formen
der Sterbehilfe lehnen wir strikt ab. Ebenso wenig
wollen wir den ärztlich begleiteten Suizid ohne Hür-
den erlauben. Die Selbstbestimmung muss gewahrt
bleiben. Deshalb darf es auch keine Entscheidung
durch Dritte, etwa durch Familienangehörige geben,
die nicht den Willen der Betroffenen widerspiegelt.

Am besten sehen wir diese Bedingungen im US-
Staat Oregon realisiert. Dort ist der ärztlich assistier-
te Suizid zwar erlaubt, wird aber in vielen Fällen ver-
hindert, weil Ärzte den Patienten Möglichkeiten der
Schmerzlinderung aufzeigen und weil es eine gute
Versorgung mit Hospizen und Sterbekliniken gibt.
Das Gesetz erlaubt es unheilbar Kranken dennoch,
sich vom Arzt ein Medikament verschreiben zu las-
sen, mit dem sie ihr Leben beenden können, aller-
dings nicht bedingungslos. So muss der Patient voll-
jährig und urteilsfähig sein und an einer unheilbaren
Krankheit leiden, die nach der Prognose von zwei
Ärzten innerhalb eines halben Jahres zum Tode
führt. Alle schmerzmindernden Möglichkeiten müs-
sen ausgeschöpft sein. Der Patient muss seinen
Sterbewunsch außerdem in einem Abstand von 15
Tagen zweimal mündlich und einmal schriftlich unter
Zeugen vorbringen. Zudem ist der Arzt verpflichtet,
den Kranken über alle Fragen der Behandlung auf-
zuklären.

Wir glauben, dass die Regelungen in Oregon geeig-
net sind, um im Bereich der Sterbehilfe einen ver-
tretbaren Weg zu gehen. Es geht um die Möglichkeit
für Betroffene, ärztlichen Beistand zu bekommen,
wenn sie sich persönlich entschieden haben, ihr Le-
ben zu beenden, um sich bei schwerer Krankheit in
den letzten Tagen ihres Lebens Schmerzen zu er-
sparen. Ihnen sollten wir auch in Deutschland einen
würdigen und schmerzfreien Abschied ermöglichen.
Studien zur Gesetzeslage in Oregon haben übrigens
gezeigt, dass letztlich von drei Patienten nur einer
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das verschriebene Medikament tatsächlich einge-
nommen hat.

Vielen Menschen geht es vor allem um die theoreti-
sche Möglichkeit, ihr Leben unter humanen Bedin-
gungen zu beenden, wenn sie es selbst nicht mehr
für lebenswert halten. Ob sie es letztendlich tun, ist
eine ganz andere Frage, die auch vom engen Kon-
takt zu den Ärzten beeinflusst wird. Gerade deshalb
ist der Ausbau der Palliativmedizin so wichtig, den
wir mit unserem Antrag unterstützen und auch ver-
stärken wollen. Eine qualitativ hochwertige Palliativ-
medizin eröffnet sterbenskranken Menschen die
Möglichkeit, ihr Lebensende würdevoll zu begehen.
Sie ist für uns daher die notwendige Ergänzung zu
einer gesetzlich sinnvollen Regelung der Sterbehilfe,
nicht jedoch ihr Ersatz.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Journalist Heri-
bert Prantl hat sich vor wenigen Wochen in der Süd-
deutschen Zeitung mit dem Thema Sterbehilfe aus-
einandergesetzt. Er schreibt - ich zitiere, Frau Präsi-
dentin -: „Es geht vielen Menschen um das Gefühl
der Kontrolle über ihre letzte Lebensphase, um eine
neue Art der Sterbeversicherung, um die Möglichkeit
letzter Notwehr, einer Notwehr gegen sich selbst,
wenn der eigene Körper einem zum Feind wird. (…)
Der Sterbeprozess darf nicht zum Dahinvegetieren
pervertiert werden. Davor bewahrt die Hilfe beim
Sterben, in Ausnahmefällen auch die Hilfe zum Ster-
ben. Hilfe heißt immer: Niemand darf zum Sterben
gedrängt werden; es darf sich kein gesellschaftlicher
und kein ökonomischer Druck zum ‚Frühableben‘
entwickeln; das wäre pervers und schauerlich. (…)
Wenn ein Mensch auf der letzten Strecke des Le-
bens die Todesangst verliert und in Frieden mit sich
und den anderen sterben darf: Das kann Auferste-
hung sein.“ - Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich
finde, Herr Prantl hat es auf den Punkt gebracht und
aufgezeigt, worum es geht. Deshalb bitten wir um
Unterstützung für unseren Antrag. - Ich danke für die
Aufmerksamkeit.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Ich eröffne die Aus-
sprache. - Das Wort hat nun der Abgeordnete Her-
mann Scharf von der CDU-Fraktion.

Abg. Scharf (CDU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Die Diskussion um die sogenannte aktive
Sterbehilfe ist in vollem Gange. Nicht erst die Ent-
scheidung des belgischen Parlaments im letzten
Jahr, dass Kinder unter bestimmten Bedingungen
aktive Sterbehilfe erhalten dürfen, verlangt ein klares
Urteil und eine klare Sprache. Denn der häufig ver-
wendete Begriff „aktive Sterbehilfe“ ist irreführend.
Dabei geht es nicht darum, Menschen beim Sterben

zu helfen, es geht bewusst und gezielt darum, ihren
Tod herbeizuführen. Davon grundsätzlich zu unter-
scheiden ist die „Sterbebegleitung“. Sie meint den
medizinischen, pflegerischen und seelsorgerischen
Beistand, wenn die Zeit zum Sterben gekommen ist.
Um es auf den Punkt zu bringen: Sterbebegleitung
ist Lebenshilfe, sie hilft dem Sterbenden, sein noch
verbleibendes Leben so menschenwürdig wie mög-
lich zu gestalten. Unsere beiden Hospize im Saar-
land, das Paul Marien Hospiz in Saarbrücken mit 16
Betten und das Hospiz Emmaus in St. Wendel mit
10 Betten sind solche Orte, wo den Sterbenden bis
zur letzten Sekunde Beistand geleistet wird. Es sind
Orte, wo sich Erde und Himmel berühren. Aktive
Sterbehilfe dagegen ist Tötung auf Verlangen oder
Beihilfe zur Selbsttötung. Hilfe dieser Art verdient
diesen Namen nicht, diese lehnen wir als CDU ent-
schieden ab.

(Beifall bei der CDU.)

Warum? Ich nenne Ihnen drei Gründe: Erstens. Wir
sehen im Menschen das Geschöpf Gottes. Wir sind
weder ein Produkt der Natur noch machen wir uns
selbst. Wir sind uns vorgegeben. Das Leben schenkt
und entzieht sich uns. Wir werden geboren, wir wer-
den geliebt, das Leben wird uns genommen. Unser
Dasein ist also nicht nur von unseren Aktionen be-
stimmt, sondern auch vom Annehmen und Hinneh-
men. Es gibt eine Passion, ohne die der Mensch
nicht menschlich wäre. Wer mit dieser Lebenswahr-
heit vertraut ist, der vermag einen guten Sinn darin
zu erkennen, dass er nicht aufgrund eigener Ent-
scheidung geboren ist und auch nicht durch seinen
Willen sterben soll.

Zweitens. Wie die meisten Umfragen zeigen, plädie-
ren viele deshalb für die sogenannte aktive Sterbe-
hilfe - die Kollegin Schramm hat das schon ange-
sprochen -, weil sie Angst haben, den Angehörigen
und der Gesellschaft zur Last zu fallen. Würde es
gesetzlich erlaubt, sich töten zu lassen, würde der
innere und äußere Druck auf Schwerkranke und
Pflegebedürftige noch mehr zunehmen. Sie sehen
sich dann nicht mehr von einer selbstverständlichen
Solidarität ihrer Mitmenschen getragen, sondern sie
empfinden sich als unsolidarisch, wenn sie ihren
Platz nicht räumen. Angesichts dieser Situation von
einer freien Willensentscheidung zu sprechen, ist
mehr als fragwürdig. Nicht Humanität und das reine
Mitleid, sondern handfeste Wirtschaftsinteressen be-
herrschen schließlich das Feld. Wer die Freiheit des
Sterbenden wahren will, muss einen Schutzraum
schaffen, in dem die menschliche Zuwendung jeden
Gedanken an eine Kosten-Nutzung-Rechnung ver-
treibt.

Drittens. Wir können stolz sein auf eine jahrhunder-
tealte Zusammenarbeit mit den Ärzten im Dienst an
den Sterbenden. Daher begrüßen wir nachhaltig die
bedeutsamen Fortschritte in der Palliativ- und
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Schmerztherapie und halten das Vertrauen zum Arzt
gerade in schwerer Krankheit für ein kostbares Gut.
Um es zu schützen, betont der Eid des Hippokrates,
dass sich der Arzt zum Nutzen des Kranken einset-
zen, Schädigung und Unrecht aber ausschließen
soll. Ausschließlich schließt er die Gabe tödlicher
Medikamente auch auf Verlangen aus. Nur so kön-
nen Patienten sich ihrem Arzt anvertrauen, wenn sie
keine Kontrolle mehr über sich haben und sich vor-
schnell aufgeben. Eine rechtlich legitimierte ärztliche
Tötungspraxis würde dieses grundlegende Vertrau-
en der Patienten zu Ärzten und Pflegenden unter-
graben.

Meine Damen und Herren, es gibt kein Rezept zum
Sterben. Die Erfahrung des Todes kommt an jeden
erst heran, wenn es soweit ist. Sie kann nicht ver-
ordnet werden, sie ist kein Konfektionsartikel, son-
dern ein ganz persönliches Geschehen. Den letzten
Abschied kann uns niemand abnehmen. Jeder
nimmt ihn für sich. Das ist das Geheimnis des To-
des, seine Würde. Umso wichtiger ist es, die Mög-
lichkeiten der Sterbebegleitung wahrzunehmen. Un-
sere beiden Hospize mit insgesamt 26 Plätzen habe
ich bereits erwähnt. In unseren saarländischen Klini-
ken stehen über 70 Betten für spezielle Schmerzthe-
rapie und Palliativmedizin zur Verfügung. Hier ist es
das Bestreben dieser Großen Koalition, für einen
weiteren Ausbau zu werben.

Die meisten Menschen möchten jedoch in ihrem
häuslichen Umfeld ihre letzten Tage verbringen.
Hierbei leisten unsere Hospizvereine und die acht
Teams der Spezialisierten ambulanten Palliativmedi-
zin SAPV eine unschätzbare Arbeit. Bundespräsi-
dent Horst Köhler hat die Notwendigkeit dieser Ar-
beit mit folgenden, sehr sensiblen Worten beschrie-
ben: „Nicht durch die Hand eines anderen sollen die
Menschen sterben, sondern an der Hand eines an-
deren.“ Auch unseren ambulanten Kinderhospiz-
dienst und die Kliniken in Neunkirchen-Kohlhof und
Homburg, die sich um Kinder und Jugendliche küm-
mern, sind Garanten für unser dichtes Netz an Hilfs-
angeboten. Allen, die hierbei, ob haupt- oder ehren-
amtlich, eine hervorragende Arbeit leisten, gebührt
unser besonderer Dank und unsere Anerkennung.

(Beifall von den Koalitionsfraktionen und bei der
LINKEN.)

Aufgrund der zunehmenden Verlagerung der Hos-
piz- und Palliativversorgung in den ambulanten Sek-
tor sind auch weiterhin die ärztlichen Fortbildungen
zum Erwerb der Zusatzbezeichnung „Palliativmedi-
zin“ dringend erforderlich, zumal Palliativmedizin
erst seit dem Jahr 2011 Pflichtbestandteil im Medi-
zinstudium ist.

Meine Damen und Herren, ich möchte aber auch
noch auf die Patientenverfügung aufmerksam ma-
chen. Oft werden bei einer unheilbaren Krankheit

unter Zuhilfenahme aller technischen Mittel große
Anstrengungen unternommen, das Leben zu verlän-
gern. Diese Praxis erscheint fragwürdig. Die Patien-
tenverfügung legt bereits im Vorhinein fest, welche
medizinischen Maßnahmen im Ernstfall ergriffen
oder unterlassen werden sollen.

Meine Damen und Herren, ich will zum Schluss
kommen. Der Legalisierung von aktiver Sterbehilfe
ist entschieden entgegenzutreten. Auch das durch
Krankheit oder Sterben gekennzeichnete Leben hat
als menschliches Leben eine unverlierbare Würde
und ist unverfügbar. Daher lehnen wir den Antrag
der DIE LINKE-Landtagsfraktion ab.

Was braucht also ein Mensch auf seinem letzten Le-
bensweg? Beim Besuch eines Sterbehauses im Sü-
den Indiens haben mir die Schwestern der Missiona-
rinnen der Nächstenliebe einen Ausspruch ihrer
Gründerin Mutter Theresa mit auf den Weg gege-
ben: „Ein Sterbender braucht Hände, die zum Die-
nen bereit sind, und ein Herz, das lieben will.“ Mehr
kann man dazu nicht sagen. - Herzlichen Dank.

(Beifall von den Koalitionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. - Das Wort hat nun
die Kollegin Jasmin Maurer von der Fraktion der PI-
RATEN.

Abg. Maurer (PIRATEN):
Vielen Dank. - Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine
lieben Kolleginnen und Kollegen, wir befassen uns
hier mit einem hochemotionalen, ethischen Thema.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für die bislang
sehr sachlich und ruhig geführte Diskussion.

Bislang gibt es in Deutschland noch kein Gesetz,
das im Fall des unheilbar kranken Menschen ein
Sterben durch Sterbehilfe regelt. Bundesgesund-
heitsminister Gröhe hat in diesem Jahr einen neuen
Anlauf zur gesetzlichen Regelung der Beihilfe zur
Selbsttötung unternommen, im ersten Quartal 2015
sollen die ersten Beratungen stattfinden. In anderen
europäischen Ländern, so in den Niederlanden, in
Belgien, in Luxemburg und in der Schweiz, ist Ster-
behilfe in unterschiedlichem Ausmaß bereits zuge-
lassen.

Die Fraktion DIE LINKE nennt in dem von ihr vorge-
legten Antrag als Beispiel den US-Bundesstaat Ore-
gon. Dort wurde diese Frage folgendermaßen gere-
gelt: Die Patientinnen und Patienten müssen minde-
stens 18 Jahre alt sein, zwei Ärzte müssen eine Le-
bensdauer von weniger als sechs Monaten progno-
stizieren. Die Patientin beziehungsweise der Patient
muss den Sterbewunsch in einem Abstand von 15
Tagen zwei Mal mündlich und ein Mal schriftlich in
Gegenwart von zwei Zeugen äußern. Unter diesen
Zeugen darf kein Verwandter, Erbe oder Mitarbeiter
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der behandelnden ärztlichen Einrichtung sein. Sind
alle Möglichkeiten der Schmerzlinderung ausge-
schöpft, kann dem Patienten ein Medikament ver-
schrieben werden, mit dem er sich selbst töten kann.
Wichtig hierbei ist, dass die Tötung nicht durch eine
fremde Person, beispielsweise einen Angehörigen
oder einen Arzt, durchgeführt wird, sondern vom Pa-
tienten selbst.

Meine Damen und Herren, zu einem selbstbestimm-
ten Leben gehört auch das Recht auf einen würde-
vollen Tod, das Recht auf ein selbstbestimmtes und
würdevolles Sterben. Beides ist nicht voneinander
zu trennen, denn Leben und Tod sind nun einmal
eng miteinander verbunden. Meine Damen und Her-
ren, mir ist nichts Schlimmeres vorstellbar, als unter
unsäglichen Schmerzen auf den Tod warten zu
müssen und keine andere Möglichkeit mehr zu ha-
ben, als den Tod durch Verhungern selbst herbeizu-
führen. Denn die Nahrungsverweigerung ist dann
der allerletzte Ausweg, um den eigenen langen Lei-
densweg zu verkürzen.

Niemand wird gezwungen sein, Sterbehilfe in An-
spruch zu nehmen oder als Sterbehelfer zur Verfü-
gung zu stehen. Ein Verbot allerdings stellt einen
Zwang für diejenigen Menschen dar, die angesichts
ihres Leidens zu einem nach ihren Maßstäben uner-
träglichen Leidensweg gezwungen werden.

Ein weiteres Thema, das in dem Antrag angespro-
chen wird, ist die Palliativmedizin. Menschen, die
unter einer unheilbaren Krankheit leiden, haben ein
Recht auf die bestmögliche Versorgung. Es muss
gewährleistet sein, dass bis zu ihrem Lebensende
alles nur Mögliche dafür getan wird, dass sie selbst-
bestimmt und in Würde bis zu ihrem Ende leben
können. Damit dies gewährleistet werden kann, ist
eine gute palliativmedizinische Versorgung absolut
notwendig. Pflege und Betreuung sind die wichtig-
sten Elemente, um dieses Ziel zu erreichen. Die pal-
liativmedizinische Versorgung ist eine aktive, ganz-
heitliche Behandlung von Patienten mit einer voran-
schreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung
in dem Abschnitt, in dem die Erkrankung nicht mehr
geheilt werden kann und die Linderung beziehungs-
weise die Beherrschung von Schmerzen und ande-
ren Begleiterscheinungen der Erkrankung im Vor-
dergrund steht. Denn nur mit einer Linderung der
Leiden ist es möglich, die Würde und die Eigenstän-
digkeit des Menschen zu achten. Es geht hierbei je-
doch nicht nur um die Betreuung des sterbenden
Menschen, sondern auch um die Begleitung der An-
gehörigen des Sterbenden, der Familie und der
Freunde. Auch diese werden auf ihrem schweren
Weg bei der Abschiednahme und in ihrer Trauer be-
gleitet und sie bleiben somit in dieser sehr schweren
Situation nicht alleine.

Ein flächendeckender und vor allem auch schneller
Ausbau der palliativmedizinischen Versorgung und

der einschlägigen Einrichtungen ist aus den genann-
ten Gründen absolut notwendig. Wir haben im Saar-
land, das wurde bereits erwähnt, zwei Hospize mit
insgesamt 26 Betten. Durch einen Besuch des Aus-
schusses in einer Einrichtung wissen wir aber, dass
der Bedarf sehr viel höher ist.

Wir werden dem Antrag der LINKE-Fraktion zustim-
men. Ich bitte alle Fraktionen, in dieser Frage von
der Fraktionsdisziplin abzusehen. Es handelt sich
hierbei nach meiner Meinung um ein hochsensibles
ethisches Thema, bei dem nicht die Disziplin im Vor-
dergrund stehen sollte, sondern die Ethik und das
eigene Empfinden eines jeden Abgeordneten. - Dan-
ke sehr.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Vielen Dank, Frau Abgeordnete. - Das Wort hat nun
die Abgeordnete Döring von der SPD-Fraktion.

Abg. Döring (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolle-
ginnen und Kollegen! Sehr geehrte Gäste! Eine
Neuregelung der Sterbehilfe, die Beendigung des ei-
genen Lebens unter ärztlicher Begleitung, dieses
sehr sensible, ethisch und moralisch sehr kontrovers
diskutierte Thema steht bereits auf der Agenda aller
im Bundestag vertretenen Parteien. Dieses hoch-
sensible Thema muss schon alleine wegen seiner
Brisanz und der in der Bevölkerung breit gefächer-
ten unterschiedlichen Meinungen behutsam und un-
ter Einbeziehung aller betroffenen Verbände und Or-
ganisationen und von Experten ohne Zeitdruck und
mit dem dem Thema angemessenen Respekt disku-
tiert werden. Das Thema Sterbehilfe ist ethisch und
moralisch außerordentlich komplex, wie die über alle
Parteigrenzen hinweg kontrovers geführten Diskus-
sionen zeigen. Wir müssen uns daher die Zeit neh-
men, auch eine breite gesellschaftliche Diskussion
zu führen. Einen Schnellschuss, eine einfache Lö-
sung kann es hierbei nicht geben. Wie für das Leben
braucht man auch für das Sterben menschenwürdi-
ge rechtliche Rahmenbedingungen. Der Tod ist un-
widerruflich und endgültig, dies sollte man bei allen
Diskussionen nie aus dem Auge verlieren.

In Ihrem Antrag fordern Sie die Regierung des Saar-
landes auf, sich auf Bundesebene für eine gesetzli-
che Neuregelung im Bereich der Sterbehilfe einzu-
setzen, die eine Beendigung des eigenen Lebens
mit ärztlicher Begleitung ermöglicht, aber an strenge
Regeln bindet. Die Antwort darauf, wie diese Regeln
Ihrer Auffassung nach aussehen sollten, bleiben Sie
in Ihrem Antrag schuldig. Sie führen als Beispiel den
US-Staat Oregon und die Schweiz an und schildern,
wie es dort geregelt ist. So einfach kann man es sich
bei diesem Thema nicht machen. Sie fordern die
Landesregierung auf, sich auf Bundesebene für et-
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was einzusetzen, was schon längst auf deren Agen-
da mit den entsprechenden Zeitschienen steht.
Einen solchen substanzlosen Antrag einzubringen,
ohne vorher eine breite Diskussion geführt zu ha-
ben, ohne Einbringung in den entsprechenden Aus-
schuss, ohne Anhörungen - so kann man und so
werden wir mit diesem Thema nicht umgehen!

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Was die Aufforderung in Ihrem Antrag zum schnelle-
ren Ausbau der Palliativmedizin betrifft, nenne ich
Ihnen einige Beispiele, die zeigen, dass wir sehr
wohl an einem schnellen Ausbau arbeiten: Ambulan-
tes Hospiz St. Josef Neunkirchen, Ambulantes Hos-
piz- und Palliativzentrum St. Michael Völklingen,
Ambulantes Hospiz- und Palliativzentrum Stadtver-
band Saarbrücken, Kreis Saarlouis, Kreis Merzig-
Wadern, Kreis St. Wendel, Kreis Neunkirchen, Saar-
pfalz-Kreis, Christlicher Hospizkreis Saarlouis e.V.,
Hospiz Emmaus gGmbH St. Wendel, Hospizinitiati-
ve in Kirche und Diakonie Neunkirchen, Initiative zur
Betreuung Schwerstkranker und ihrer Angehörigen
e.V. Merchweiler, Kinderhospizdienst Saar Neunkir-
chen, Marienkrankenhaus St. Wendel, Fachbereich
Palliativmedizin, Ambulante Hospizgruppe Saar Ott-
weiler, Palliativstation der Caritasklinik St. Theresia
Saarbrücken, Paul Marien Hospiz Saarbrücken, Pal-
liativstation am Klinikum Merzig der SHG, um nur ei-
nige zu nennen.

Die LAG Hospiz e.V. wurde im Jahr 2000 gegründet.
In ihr sind bislang alle im Saarland tätigen Hospiz-
und Palliativeinrichtungen zusammengeschlossen.
Die wachsende Zahl der Initiativen, Gruppen und
Vereine der Hospizarbeit macht es notwendig, Hos-
pizarbeit durch Kooperation und Vernetzung in ihren
Kräften zu bündeln. Die LAG Hospiz Saarland arbei-
tet aktiv an Kooperationen mit öffentlichen Organisa-
tionen und für Aus-, Fort- und Weiterbildungen. Sie
handelt Rahmenvereinbarungen aus, fördert und un-
terstützt die Tätigkeit der Ehrenamtlichen und vieles
mehr.

In den Abteilungen für Schmerztherapie und Pallia-
tivmedizin der saarländischen Krankenhäuser wer-
den schwer Kranke und Sterbende in engem Zu-
sammenwirken eines multiprofessionellen Teams,
das in der Lage ist, den physischen, psychosozialen
und spirituellen Bedürfnissen der betroffenen Men-
schen hilfreich zu begegnen, optimal betreut. Das
Palliativportal ist speziell für palliativmedizinisch-
pflegerisch und hospizlich betroffene Menschen und
ihre Familien und Freunde entwickelt worden, damit
diese in kritischen Phasen des Lebens ausreichende
Unterstützung finden. Wichtig ist es hierbei, eine Hil-
festellung zu geben, wenn es darum geht, Palliativ-
mediziner, Stationen oder ambulante Pflegedienste
oder SAPV-Teams mit Palliativfachkompetenz sowie
Hospizvereine und stationäre Hospize zu finden, die
in der Lage sind, kompetent an ihrer Seite zu sein,

um sie zu begleiten. Nach den Definitionen der Welt-
gesundheitsorganisation und der Deutschen Gesell-
schaft für Palliativmedizin dient die Palliativmedizin
der aktiven, ganzheitlichen Behandlung von Men-
schen mit einer fortschreitenden oder fortgeschritte-
nen lebensverkürzenden Erkrankung. Dabei ist nicht
die Verlängerung der Lebenszeit um jeden Preis an-
gestrebt, vielmehr gilt es, den Tagen, die bleiben,
die höchstmögliche Lebensqualität zu schenken.

Ein wichtiger Pfeiler ist auch das 2009 in Kraft getre-
tene Gesetz, das den Umgang mit Patientenverfü-
gungen regelt. In ihr können Menschen für den Fall
vorsorgen, wenn sie einmal nicht mehr selber Ent-
scheidungen treffen können, etwa wenn sie im Ko-
ma liegen. In der Patientenverfügung legen sie fest,
welche medizinischen Eingriffe sie wünschen und
welche nicht. Demnach müssen sich Arzte und An-
gehörige an den Willen des Patienten halten. Auch
sind die Schmerztherapien mittlerweile so wirkungs-
voll, dass der Patient bis zum natürlichen Lebensen-
de nicht leiden muss, und das Netz an Hospizdien-
sten so dicht, dass das Sterben menschenwürdig
gestaltet werden kann. Jeder Mensch muss darauf
vertrauen können, dass er in seiner letzten Lebens-
phase alle mögliche Unterstützung durch eine quali-
fizierte Palliativmedizin und Hospizbegleitung erhält.

Dies ist ein Schwerpunkt unserer Gesundheitspolitik.
Ja, wir setzen uns im Saarland und auch auf Bun-
desebene für den weiteren Ausbau, die strukturelle
und finanzielle Sicherstellung und den dauerhaften
Zugang zu qualitativ hochwertigen palliativmedizini-
schen Angeboten ein. Und das seit Jahren, wir
konnten damit nicht warten, bis Sie diesen Antrag
stellen!

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Danke, Frau Abgeordnete. - Das Wort hat nun der
Kollege Klaus Kessler von der Fraktion B 90/GRÜ-
NE.

Abg. Kessler (B 90/GRÜNE):
Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Der Antrag, über den wir heute reden,
besteht ja vom Grundsatz her aus zwei Teilen. Ein-
mal steht in dem Antrag drin, dass es eine neue Re-
gelung auf Bundesebene zur Sterbehilfe geben soll,
zum Zweiten wird im Antrag ein Ausbau der palliativ-
medizinischen Einrichtungen im Saarland gefordert
mit einem entsprechenden Konzept.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es handelt
sich in beiden Bereichen um ein äußerst sensibles
Thema. Es geht um todkranke Menschen, denen ne-
ben einer notwendigen Schmerzlinderung ein men-
schenwürdiges, humanes Sterben ermöglicht wer-
den soll. Dabei sind ethische Grundfragen berührt,
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die eigentlich jeder für sich und mit seinem Gewis-
sen entscheiden sollte. Insofern ist das Thema Ster-
behilfe eigentlich nicht geeignet, einen Parteienstreit
zu führen, geschweige denn hier einen Fraktions-
zwang ausüben zu wollen.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Ich bin auch der Auffassung, dass es in allen hier
vertretenen Parteien zu diesem Thema unterschied-
liche Auffassungen gibt, je nachdem, wie die Gewis-
sensfragen von jedem für sich selbst beantwortet
werden. Deshalb wäre es wünschenswert, dass es
auf Bundesebene eine fraktionsübergreifende Ver-
ständigung aller Parteien gäbe im Hinblick auf einen
Gesetzentwurf und nicht diese Debatte, ob es einen
Gesetzentwurf aus dem Gesundheitsministerium
oder aus dem Justizministerium gibt. Hier muss es
eine parteiübergreifende Verständigung geben.

Genau diesem Anliegen steht der Antrag der LIN-
KEN nicht entgegen, deshalb werden wir ihm auch
zustimmen. Wir brauchen auf Bundesebene eine ge-
setzliche Neuregelung zur Sterbehilfe, die einerseits
darauf abzielt, die organisierte kommerzielle Sterbe-
hilfe zu verbieten, andererseits aber auch eine Re-
gelung dafür trifft, dass es eine nicht gewinnorien-
tierte, am Willen der Betroffenen ausgerichtete und
unter ärztlichem Beistand stattfindende Hilfe geben
kann, um sterbenskranken Menschen unter gewis-
sen Voraussetzungen ein selbstbestimmtes und hu-
manes Ableben zu ermöglichen. Es ist bereits dar-
auf verwiesen worden, dass andere Länder hier Re-
gelungen haben, an denen man sich zumindest ori-
entieren kann - Oregon wurde genannt, auch die
Schweiz, Belgien oder Frankreich.

Bundesgesundheitsminister Gröhe, so stand es
auch in der Presse, lehnt bislang jede Form der or-
ganisierten Sterbehilfe ab, das heißt, auch die Hilfe,
die nicht kommerzielle Organisationen dazu anbie-
ten. Wir allerdings plädieren dafür, bei diesem The-
ma das würdevolle Sterben auf die politische Agen-
da zu setzen mit dem Ziel, eine bundesweite partei-
übergreifende Lösung zu erreichen. Gleichzeitig sa-
gen wir aber auch: Wir müssen uns dafür einsetzen,
dass für die schmerztherapeutische Versorgung von
sterbenskranken Menschen mehr Mittel über die ge-
setzlichen Krankenkassen zur Verfügung gestellt
werden.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Zum zweiten Punkt des Antrags, zur Palliativmedi-
zin, möchte ich Folgendes sagen: Die Forderung
nach einem Ausbau der palliativmedizinischen Ein-
richtungen wird von uns unterstützt. Die bisherigen
Angebote können die vorhandene Nachfrage ein-
fach nicht decken. Bei der Recherche habe ich fest-
gestellt, dass es doch noch Wartezeiten gibt, auch in
St. Wendel. Es ist dem Sozialausschuss vor knapp
einem Jahr berichtet worden, dass 20 Personen auf

der Warteliste für acht Hospizplätze stünden. Ich hö-
re jetzt, es gibt zehn Hospizplätze. Das ist sicherlich
eine Verbesserung, aber Sie können nicht leugnen,
dass es Wartelisten gibt.

Es gibt also Versorgungslücken. Die werden durch
ehrenamtliche ambulante Hospizdienste aufgefan-
gen. Das ist aller Ehren wert, da schließe ich mich
Hermann Scharf an, dass diesen Personen, die dort
arbeiten, ein großer Respekt gebührt und ein großer
Dank gesagt werden muss. Das darf aber nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass es insgesamt zu wenig
Hospizangebote sowohl im ambulanten als auch im
stationären Bereich gibt. Insbesondere besteht ein
Defizit an Palliativkompetenz bei Kinderärzten. Das
wurde wieder in der Sitzung des Sozialausschusses
im Mai deutlich, in der uns mitgeteilt wurde, dass
kein niedergelassener Kinderarzt im Saarland eine
Zusatzqualifikation in Palliativmedizin hat. Das, mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren, muss sich än-
dern.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Insofern sehen wir an dieser Stelle einen Hand-
lungsbedarf. Ganz offensichtlich hat die Große Ko-
alition diesen Handlungsbedarf auch gesehen, an-
sonsten hätte sie nicht in den Koalitionsvertrag hin-
eingeschrieben, dass die Hospizangebote im statio-
nären und ambulanten Bereich ausgebaut werden
müssen. In diese Richtung geht der Antrag der LIN-
KEN, wir stimmen dem zu. Ich würde mich freuen,
wenn in diesem Hause jeder nach seinem Gewissen
entscheiden könnte. - Vielen Dank.

(Beifall von den Oppositionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Danke, Herr Abgeordneter. Kolleginnen und Kolle-
gen, weitere Wortmeldungen sind nicht eingegan-
gen. Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer für die Annahme
des Antrags Drucksache 15/952 ist, den bitte ich, ei-
ne Hand zu erheben. - Wer ist dagegen? - Wer ent-
hält sich der Stimme? - Ich stelle fest, dass der An-
trag Drucksache 15/952 mit Stimmenmehrheit abge-
lehnt ist. Zugestimmt haben die Fraktion DIE LINKE
mit Ausnahme der Abgeordneten Huonker und Kug-
ler sowie die Fraktionen der PIRATEN und der
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Dagegen gestimmt ha-
ben die Koalitionsfraktionen aus CDU und SPD. Die
Abgeordneten Kugler und Huonker haben sich ent-
halten.

Wir kommen zu Punkt 12 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über den von der CDU-
Landtagsfraktion und der SPD-Landtagsfrakti-
on eingebrachten Antrag betreffend: Tier-
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schutz verbessern, Kennzeichnungspflicht für
Hunde und Katzen (Drucksache 15/951)

Zur Begründung des Antrags erteile ich Frau Abge-
ordneter Gisela Kolb das Wort.

Abg. Kolb (SPD):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Lassen
Sie mich drei Vorbemerkungen machen. Erste Vor-
bemerkung, der Antrag, der heute zur Abstimmung
steht, wird langfristig zu einer Verbesserung im Tier-
schutz führen. Strukturelle Verbesserungen im Tier-
schutz sind für ein Landesparlament zugegebener-
maßen schwierig zu gestalten, weil die Gesetzge-
bungskompetenz in diesem Bereich dem Bund zu-
steht. Wir können nur den Weg einer Bundesratsini-
tiative gehen, darauf zielt unser Antrag ab. Wir soll-
ten begleitend zu diesem Antrag alle Kontakte zu
Bundespolitikerinnen und Bundespolitikern nutzen,
um unsere Initiative zum Erfolg zu führen. Dieses
gemeinsame Vorgehen ist wichtig, da die Erfahrun-
gen zeigen, dass in der Vergangenheit nicht nur ein-
mal tierschutzpolitische Initiativen des Bundesrates -
Stichwort Verbot der Pelztierhaltung-, gescheitert
sind, weil der Bundesgesetzgeber letztendlich eine
andere Sichtweise der Dinge hatte.

Zweite Vorbemerkung, mir ist bewusst, dass wir mit
diesem Antrag nicht auf allgemeine Zustimmung und
bei vielen auf verhaltenen Jubel stoßen werden, weil
Kosten entstehen werden, die zukünftig von den
Züchtern und/oder den Tierbesitzern zu tragen sind.
Ja, es wird auch Bürokratie entstehen, weil zur
Kennzeichnungspflicht zwingend eine Registrie-
rungspflicht gehört. Eine Kennzeichnungspflicht oh-
ne Registrierungspflicht in einem Haustierregister ist
aber nun mal Unfug. Diese Verpflichtung wird auch
diejenigen treffen, die verantwortungsvoll und für-
sorglich mit ihren Hunden und/oder Katzen umge-
hen. Das ist Gott sei Dank die überwiegende Mehr-
heit der Tierhalterinnen und Tierhalter. Viele Hunde
und Katzen sind heute bereits gechipt. Es gibt aber
auch andere Eigentümer, und denen wollen wir mit
unserer Initiative das Leben etwas schwerer ma-
chen!

Dritte Vorbemerkung, es gibt heute schon mit TAS-
SO und dem Haustierregister des Deutschen Tier-
schutzbundes zwei Register, die bundesweit und
kostenneutral arbeiten. Meine Damen und Herren,
der Deutsche Tierschutzbund fordert seit Langem ei-
ne einheitliche Kennzeichnungspflicht für alle in
menschlicher Obhut geborenen Hunde und Katzen
als Beitrag zum aktiven Tierschutz. Den Tieren wird
durch eine Kennzeichnung viel Leid erspart: Geht
ein Tier verloren, kann es schneller seinem Besitzer
zurückgegeben werden, Fundtiere haben eine kür-
zere Verweildauer im Tierheim, gekennzeichnete
Tiere werden seltener ausgesetzt, da das Eigen-
tumsrecht zurückverfolgt werden kann. Eine Kenn-

zeichnungspflicht entlastet aber auch mittel- und
langfristig Tierschutzvereine und nebenbei auch
Kommunen, die ja für die Fundtiere zuständig sind.

Auch das ist wichtig, denn die Tierschutzvereine
sind inzwischen an ihren personellen und finanziel-
len Grenzen angelangt. Auf der einen Seite wächst
ständig die Zahl der zu versorgenden Tiere, es wird
immer schwieriger, diese tierschutzgerecht unterzu-
bringen. Auf der anderen Seite gehen die Zuschüs-
se von Kommunen und auch die Spenden zurück.
Die zusätzlichen Mittel für investive Maßnahmen, die
die Große Koalition in den letzten beiden Jahren be-
reitgestellt hat, sind zwar schon eine große Summe
für ein Haushaltsnotlagenland wie das Saarland, al-
lerdings mit Blick darauf, was in den Tierheimen Mo-
nat für Monat finanziell zu stemmen ist, nur ein Trop-
fen auf den heißen Stein. Ich möchte die Gelegen-
heit nutzen, mich bei allen zu bedanken, die ehren-
amtlich in den Tierschutzvereinen für unsere Mitge-
schöpfe da sind und sich einsetzen. Ohne sie wäre
unsere Gesellschaft um vieles kälter.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Tierbesitzer könn-
ten zukünftig zur Verantwortung gezogen werden.
Das Prinzip „Bei Nacht und Nebel Auto auf, alte,
kranke oder verletzte Katze raus, den Rest erledigt
der Tierschutzverein" würde so nicht mehr funktio-
nieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte
Sie, dem Antrag der Koalitionsfraktionen zuzustim-
men. Im Ergebnis wird die Initiative eine Verbesse-
rung des Tierschutzes mit sich bringen. Der Impuls
zum heutigen Antrag kam von Dr. Hans-Friedrich
Willimzik, dem saarländischen Tierschutzbeauftrag-
ten. Er hat Peter Strobel und mich überzeugt, wir ha-
ben unsere Fraktionen überzeugt. Ich hoffe, ich
konnte Sie alle überzeugen und bitte um Zustim-
mung zum vorliegenden Antrag. - Danke für Ihre
Aufmerksamkeit.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Vielen Dank, Frau Kollegin Kolb. Ich eröffne die Aus-
sprache. - Das Wort hat nun der Abgeordnete Ralf
Georgi von der Fraktion DIE LINKE.

Abg. Georgi (DIE LINKE):
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Nachdem wir bereits hier
im Haus gemeinsam den Landestierschutzbeauf-
tragten und das Verbandsklagerecht für Tierschutz-
verbände eingeführt haben, begrüßen wir auch den
jetzigen Vorstoß der Koalition. Der Schutz unserer
Haustiere liegt uns wohl allen am Herzen. Die Ver-
pflichtung der Tierhalter, alle Hunde und Katzen mit
einem Chip kennzeichnen zu lassen, stellt natürlich
einen Eingriff in die Rechte der Bürger dar, der aber
aus unserer Sicht gerechtfertigt ist. Schließlich ken-
nen wir alle die vielen Fällen von entführten, ausge-
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setzten, vernachlässigten oder entlaufenen Hunden
und Katzen, auch bei uns im Saarland. Dagegen
kann die Kennzeichnungspflicht helfen, wie man es
zum Beispiel in Österreich sieht. Außerdem würde
eine solche Regelung, wie der Antrag auch erwähnt,
die Rechtslage auf EU-Ebene widerspiegeln.
Schließlich schreibt die Richtlinie 998/2003 vor, dass
alle Hunde, Katzen und Frettchen, die innerhalb
Europas auf Reise gehen, mit einem Mikrochip ge-
kennzeichnet werden müssen. Deshalb ist es
durchaus richtig, dass die Koalitionsfraktionen tätig
werden wollen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen alle, wie
lange es dauert, bis über eine Bundesratsinitiative
im besten Falle eine Regelung durchgesetzt werden
kann. Deshalb frage ich mich, warum wir nicht auf
Landesebene tätig werden. Dies ist etwa für Hunde
schon geschehen, zum Beispiel in Niedersachsen
im Gesetz über das Halten von Hunden.

Ich weiß, dass ein entsprechender Antrag im Bun-
destag im Jahre 2011 von CDU und FDP abgelehnt
wurde. Allerdings spricht dies meines Erachtens
nicht dagegen, eine Regelung auf Landesebene zu
erlassen. Der damalige Antrag beinhaltete nicht nur
die Kennzeichnungspflicht, sondern auch andere,
umstrittenere Punkte, weswegen die Gesetzge-
bungskompetenz nicht ausschließlich beim Bund lie-
gen sollte.

Auf einen weiteren Punkt möchte ich noch zu spre-
chen kommen - Frau Kolb hat dies auch schon ge-
tan -, die Kosten. Das Setzen eines Chips kostet
zurzeit circa 30 bis 40 Euro, je nachdem, wo man
hingeht. Man kann wohl davon ausgehen, dass die
Preise nachlassen werden, wenn die Kennzeich-
nung erst einmal verpflichtend ist. Allerdings müssen
wir schon sehen, dass für Geringverdiener 40 Euro
eine Menge Geld sind. Ich bin mir sicher, dass die
überwiegende Mehrheit der Tierhalter für ihre Hunde
und Katzen diese Kosten gerne aufbringen werden,
denn es ist ja zum Wohl ihrer Tiere. Trotzdem soll-
ten wir uns überlegen, wie wir sicherstellen, dass
sich alle Tierhalter dieses Chippen auch leisten kön-
nen. Wir stimmen dem Antrag zu. - Vielen Dank.

(Beifall von der LINKEN.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. - Das Wort hat nun
der Kollege Peter Strobel von der CDU-Fraktion.

Abg. Strobel (CDU):
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! CDU und
SPD im saarländischen Landtag wollen ein bundes-
weites Gesetz zur Kennzeichnungspflicht von Hun-
den und Katzen mittels eines Transponderchips er-
reichen. Dazu fordern wir die Landesregierung auf,

sich bei der Bundesregierung und im Bundesrat für
eine entsprechende Regelung einzusetzen.

Wir operieren damit nicht losgelöst von anderen,
sondern wir wissen um ein grundsätzliches Interes-
se in anderen Bundesländern an diesem Thema,
insbesondere zum Beispiel in Hessen. Meine ge-
schätzte Kollegin Gisela Kolb hat schon ausgeführt,
dass wir für eine solche Initiative eine möglichst brei-
te Unterstützung und gute Freunde sowohl in den
anderen Länderparlamenten als auch im Bund brau-
chen.

Herr Georgi, zu dem, was Sie eben im Blick auf das,
was das Land selbst tun kann, in den Raum gestellt
haben, ist zu sagen: Eine grundsätzliche Gesetzge-
bungskompetenz liegt für das Land nicht vor, nur im
Rahmen der Gefahrenabwehr bei gefährlichen Hun-
den. Dort könnte man etwas machen. Das heißt al-
so, in einem ganz kleinen Segment könnte man da-
für Sorge tragen, dass es schon jetzt eine Kenn-
zeichnung geben müsste. Das ist aber nicht das,
was wir uns im Rahmen des Tierschutzes vorstellen.
Von daher wollen wir die große Regelung haben und
nicht diese partielle.

Warum ein Chip und keine andere Art der Kenn-
zeichnung? Eine Tätowierung im Ohr, die schon bis-
her von vielen Haltern vorgenommen wurde, ist na-
türlich besser als gar keine Kennzeichnung, jedoch
kann sie über die Jahre hinweg unleserlich werden
beziehungsweise bei entsprechender Interessenlage
auch thermisch oder chemisch unleserlich gemacht
werden.

Das Einsetzen eines Chips ist nicht sehr schmerz-
haft und birgt keine gesundheitlichen Risiken für das
Tier; überdies gewährleistet es über die gesamte Le-
benszeit des Tiers eine sichere Identifizierung. Eine
Kennzeichnung ist praktizierter Tierschutz. Sie si-
chert zuverlässig die Rückverfolgbarkeit zum Besit-
zer.

Das gilt nicht nur für ausgesetzte Tiere und die da-
mit verbundene Sanktionierung, sondern auch für
verloren gegangene oder einfach ausgebüchste Tie-
re. Diese können zum Halter zurückverfolgt und in
ihr Zuhause zurückgebracht werden. Das ist gut für
die Tiere selbst und für die sich sorgenden Besitzer
der Tiere. Ich empfehle dazu einen, wie ich finde,
schönen Leserbrief aus der SZ von heute Morgen.
Da ist ein solcher Fall auch geschildert.

Profiteure sind dadurch neben den Kommunen als
Ortspolizeibehörde in besonderem Maße die Tier-
heime, die deren Aufgaben übernehmen. Es ist zu
erwarten, dass durch die verpflichtende Kennzeich-
nung zukünftig weniger Fundtiere in den Tierheimen
landen beziehungsweise dort kürzer verweilen wer-
den.
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Meine Damen und Herren, unsere saarländischen
Tierheime sind randvoll. Die Lage dort, besonders
die wirtschaftliche Lage in den Tierheimen, ist aus-
gesprochen schwierig. Mein besonderer Dank geht
in diesem Zusammenhang an die Tierschutzstiftung
Saar, die sich für die Tierheime und für das Tierwohl
im Allgemeinen außerordentlich einsetzt.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie denje-
nigen, die sich in Vorstand und Stiftungsrat engagie-
ren - und ich schließe ausdrücklich die Damen und
Herren Abgeordneten dieses Hauses, die dort tätig
sind, mit ein -, von dieser Stelle ein herzliches Wort
des Dankes.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, um
auf die Verantwortung der Kommunen für ihre Fund-
tiere und damit auf die Verantwortung für ihre Tier-
heime hinzuweisen. Ich erinnere daran, dass die
Aufgabe der Tierheime in Bezug auf die Aufnahme
von Fundtieren eindeutig Aufgabe der Kommunen
ist. Diese Aufgabe wird den Kommunen durch die
Tierschutzvereine, in deren Trägerschaft die Tierhei-
me betrieben werden, dankenswerterweise abge-
nommen.

Die saarländischen Kommunen unterstützen die
Tierheime jedoch sehr unterschiedlich. Es gibt im
Saarland ein sehr gutes Beispiel. Die 20 Städte und
Gemeinden der Landkreise Saarlouis und Merzig-
Wadern haben in Dillingen in einer kommunalüber-
greifenden Maßnahme den gemeinsamen Neubau
eines Tierheims für ihre Fundtiere in Dillingen unter-
stützt. Zu der rund 4-Millionen-Euro-Maßnahme ha-
ben die Kommunen 1,6 Millionen Euro, das Land
1,4 Millionen Euro und das Tierheim selbst aus einer
Erbschaft eine weitere Million Euro beigesteuert.
Entstanden ist eine moderne Einrichtung, die den
Tieren gute Lebens- und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern gute Arbeitsbedingungen gewährleistet.

Leider - sage ich an dieser Stelle - gibt es in unse-
rem Land aber auch weniger erfreuliche Beispiele,
wie Kommunen mit ihren Tierheimen umgehen. Zu
meinem großen Bedauern ist hier die Landeshaupt-
stadt zu nennen. Die Landeshauptstadt Saarbrücken
zahlt dem Tierschutzverein Saarbrücken, der das
Bertha-Bruch-Tierheim betreibt, für die Übernahme
der städtischen Aufgaben einen jährlichen Betrag
von 35.000 Euro. Das war's! Dabei muss man Fol-
gendes wissen. Müsste die Stadt das Tierheim
selbst betreiben, würde sie das jedes Jahr Hundert-
tausende von Euro kosten.

Es lohnt sich ein Vergleich mit anderen Städten. Die
Stadt Dresden gibt an Personal- und Sachkosten
jährlich einen Betrag von rund 545.000 Euro für ihr
Tierheim aus. Sie betreibt dieses nämlich selbst. Die
Stadt Hagen hat vor rund einem Jahr für 2,7 Millio-
nen Euro ein neues Tierheim gebaut mit einem Kos-

tenanteil für die Stadt von 1,25 Millionen Euro.
Nachdem der Tierschutzverein Saarbrücken nun für
bis zu 1 Million Euro die Gebäude für Hunde und
Kleintiere im Bertha-Bruch-Tierheim erneuern muss,
hat er bei der Landeshauptstadt eine Förderung be-
antragt. In zwei Sitzungen des Stadtrats konnte die
Ratsmehrheit aus SPD, LINKEN und GRÜNEN dem
von der CDU eingebrachten Förderantrag leider
nicht zustimmen.

(Abg. Huonker (DIE LINKE): Hier ist der Landtag,
nicht der Stadtrat!)

Dennoch hoffe ich, dass wir im Stadtrat zügig zu ei-
ner Förderzusage für den Tierschutzverein kommen
werden, denn wir sind es diesem Verein auch schul-
dig. Damit wir uns richtig verstehen: Ich plädiere
nicht dafür, dass die Kommunen Tierheime selbst
betreiben sollen, aber ich plädiere sehr wohl dafür,
dass wir den Ehrenamtlichen in den Tierschutzverei-
nen, die den Kommunen eine Pflichtaufgabe abneh-
men und damit erhebliche Kosten ersparen, die An-
erkennung und Wertschätzung zukommen lassen,
die sie verdienen.

Dazu gehört eine vernünftige Finanzausstattung
durch die Kommunen. Ich weiß, dass das schwierig
ist. Dennoch gehört es genauso dazu wie das Auf-
greifen von Initiativen aus dem Tierschutz selbst. Ei-
ne solche Initiative ist die Forderung nach einer
Kennzeichnung von Hunden und Katzen mittels ei-
nes Chips, wie wir sie heute in unserem Antrag auf-
gegriffen haben. Danke sagen will ich in dem Zu-
sammenhang, wie es Gisela Kolb eben schon getan
hat, dem Landestierschutzbeauftragten, Herrn
Dr. Willimzik, der sich seit Langem für die Kenn-
zeichnungspflicht stark macht. Er berät Parlament
und Regierung objektiv, zuverlässig und überzeu-
gend, wie es Gisela Kolb auch schon gesagt hat.
Darüber hinaus danke ich allen Saarländerinnen und
Saarländern, die sich in den Tierheimen und im Tier-
schutz engagieren. Ihre Arbeit ist wichtig und wert-
voll für unsere Mitgeschöpfe.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um Zustim-
mung zu unserem Antrag und bedanke mich bei Ih-
nen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. - Das Wort hat nun
die Kollegin Maurer von der Fraktion der PIRATEN.

Abg. Maurer (PIRATEN):
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Wir haben einen Antrag vor uns liegen, der
mir zutiefst aus dem Herzen spricht. Er trägt erfreuli-
cherweise auch die Handschrift unseres Tierschutz-
beauftragten, denn dadurch erkennt man mal richtig,
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wie er durch seine Ideen Impulse gibt, die dem Tier-
schutz zugute kommen.

Die Kennzeichnungspflicht mit einem Transponder
hat sehr viele Vorteile und trägt vor allem zum Tier-
schutz bei. Zum Ersten - es wurde bereits erwähnt -
können entlaufene Tiere auf diese Weise zurückge-
bracht werden. In der heutigen Ausgabe der Saar-
brücker Zeitung hat ein Leserbriefschreiber darge-
legt, dass seine Katze ohne Kennzeichnung wahr-
scheinlich nie mehr zu ihm zurückgefunden hätte.
Ein zweiter Vorteil ist, dass auch Tierdiebstähle
leichter entdeckt werden. Es kommt nun mal nicht
selten vor, dass Rassehunde oder Rassekatzen ih-
ren Besitzern gestohlen werden. Mit der Kennzeich-
nung kann der Tierarzt feststellen, dass derjenige,
der das Tier zur Behandlung bringt, möglicherweise
gar nicht der Besitzer ist, dass das Tier als vermisst
oder als gestohlen gemeldet wurde.

Zum Dritten wird das Aussetzen von Tieren er-
schwert. Anhand des Transponders ist es möglich,
den Besitzer ausfindig zu machen, ihn zur Rechen-
schaft zu ziehen und zu fragen, warum er sein Tier
ausgesetzt hat. Vielleicht kommen so auch einige
Menschen zum Nachdenken und überlegen künftig
zweimal, ob sie ihren Pflichten gegenüber einem
Tier gerecht werden können. Und wenn sie merken,
dass sie dem Tier nicht mehr gerecht werden und es
nicht mehr halten können, begeben sie sich viel-
leicht selbst auf die Suche nach einem neuen Zu-
hause oder sind so mutig, selbst beim Tierheim vor-
beizugehen und zu sagen, dass sie ihr Tier abgeben
möchten. Jedenfalls sind sie dann nicht mehr so fei-
ge und setzen es einfach aus.

Wir stehen kurz vor Beginn der Sommerferien. Dann
werden wieder sehr viele Tiere ausgesetzt, weil sie
nicht in die Urlaubsplanung passen. Oft sind es Tie-
re, die zu Weihnachten geschenkt wurden und wo
nach den Feiertagen erkannt wurde, dass sie viel
Arbeit machen und Geld kosten. Es wird nicht von
heute auf morgen passieren, dass die Tierheime
durch die Kennzeichnungspflicht entlastet werden,
sondern das ist eine Maßnahme, die über mehrere
Jahre Wirkung zeigt. In jedem Fall ist es eine nach-
haltige Investition in den Tierschutz, das wird man in
einigen Jahren sicherlich feststellen.

Laut § 18 des Tierschutzgesetzes ist das Aussetzen
von Tieren bereits strafbar, darauf stehen Geldbu-
ßen bis zu 25.000 Euro oder auch Haftstrafen. Dies
ist angemessen, wenn man bedenkt, dass in
Deutschland jährlich 500.000 Tiere ausgesetzt wer-
den. Das hat auch eine hohe Bedeutung für die Ge-
sellschaft, denn wer trägt die Kosten des ausgesetz-
ten Tieres? Die Kosten tragen die Tierheime, und
die werden von den Kommunen finanziert. Von einer
Entlastung der Kommunen gerade in den heutigen
Zeiten knapper Kassen hat jeder etwas. Die frei wer-
denden Gelder können sowohl in den Tierheimen für

Neuerungen investiert werden oder auch in andere
Bereiche gehen, etwa in die Jugendhilfe oder die
Sozialhilfe. Wo die Gelder hinkommen, kann man
einmal an anderer Stelle diskutieren, darum geht es
heute nicht in erster Linie.

Die Kennzeichnungspflicht ist aber auch eine logi-
sche Konsequenz aus dem Jagdgesetz, wenn es
beispielsweise um wildernde Hunde und Katzen
geht. Durch eine Kennzeichnungspflicht kann man
erkennen, wer wirklich herrenlos ist und wildert oder
wer ein Herrchen hat, das einfach nur besser auf
seinen Hund oder seine Katze aufpassen muss.
Auch auf diese Weise kann Tierleid verringert wer-
den, indem man ein Tier nicht mehr erschießen
muss, sondern seinem Besitzer noch mal ins Gewis-
sen redet.

Zum Datenschutz, hier gibt es zahlreiche Bedenken.
Was passiert, wenn meine Katze gefangen wird,
kann jemand mit dem Handy den Chip auslesen und
somit erfahren, wo ich wohne? Nein, auf dem Trans-
ponder wird nur eine fünfzehnstellige Nummer ge-
speichert, die auch nicht von jedem Handy ausgele-
sen werden kann, sondern nur von speziellen Gerä-
ten, die beispielsweise Tierheime, Tierschutzverbän-
de oder Tierärzte vorhalten. Insofern ist dem Daten-
schutz hier Genüge getan.

Die von der Linksfraktion angesprochenen finanziel-
len Fragen gehören zu den Dingen, die sich lösen
lassen. Die Kosten für das Implantieren des Chips
sind in der Gebührenverordnung für Tierärzte gere-
gelt. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn wir etwas
verpflichtend machen, man auch die Gebührenver-
ordnung noch mal neu angeht. Es darf nicht dazu
kommen, dass sich viele Menschen die Kosten für
den Chip nicht leisten können, vielmehr soll es,
wenn es zur Pflicht wird, für jeden bezahlbar sein.
Die Kosten für das Chippen von 30 bis 40 Euro sind
im Vergleicht zu den Kosten, die ein Tier normaler-
weise verursacht, ein sehr geringer Betrag.

In Niedersachsen, Hamburg und Berlin gibt es be-
reits eine Chip-Pflicht für Hunde, das funktioniert
dort. Ich bin überzeugt davon, dass eine Kennzeich-
nungspflicht für Hunde und Katzen auch auf Bun-
desebene eine Lösung ist, die funktionieren wird und
die dem Tierschutz gerecht wird. Daher bitte ich Sie,
diesem Antrag zuzustimmen. - Vielen Dank.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Das Wort hat der Fraktionsvorsitzende von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, Hubert Ulrich.

Abg. Ulrich (B 90/GRÜNE):
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Ich kann es recht kurz machen: Wir werden
dem Antrag zustimmen. In der Sache ist im Prinzip
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alles gesagt, was ich selbst auch sagen wollte.
Wahrscheinlich haben alle bisherigen Redner von
meinem Zettel abgeschrieben, alle Argumente sind
transportiert.

(Vereinzelt Heiterkeit.)

Es ist ein sehr ernstes Thema. Könnte man die
Chip-Regelung bundesweit durchsetzen, wäre dies
in der Tat eine große Hilfe. Man könnte den Tieren
viel Leid ersparen, zum Beispiel auch bei der Frage,
ob man zu Weihnachten ein Tier schenkt oder nicht.
Oft werden die Tiere von herzlosen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern einfach ausgesetzt und ihrem
Schicksal überlassen. Das geht nicht, das ist unet-
hisch. Die Chips wären eine Möglichkeit, dass das
Aussetzen von Tieren in Zukunft zurückgeht. Vor
diesem Hintergrund stimmen wir dem Antrag zu. -
Vielen Dank.

(Beifall von B 90/GRÜNE und den PIRATEN.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Kolleginnen und Kollegen, weitere Wortmeldungen
sind nicht eingegangen. Ich schließe die Ausspra-
che.

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der
Koalitionsfraktionen, Drucksache 15/951. Wer für die
Annahme des Antrages Drucksache 15/951 ist, den
bitte ich, eine Hand zu erheben. - Wer ist dagegen?
- Wer enthält sich der Stimme? - Ich stelle fest, dass
der Antrag Drucksache 15/951 einstimmig, bei Zu-
stimmung aller Fraktionen, angenommen ist.

Wir kommen zu Punkt 13 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über den von der PIRA-
TEN-Landtagsfraktion eingebrachten Antrag
betreffend: Ermittlungen gegen ausländische
Geheimdienste in der Spähaffäre (Drucksache
15/958)

Zur Begründung des Antrages erteile ich Herrn Ab-
geordneten Andreas Augustin das Wort.

Abg. Augustin (PIRATEN):
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und
Herren! Über ein Jahr ist vergangen seit den Enthül-
lungen von Edward Snowden, und in den letzten
Wochen hat das Thema wieder richtig Fahrt aufge-
nommen. Daher möchte zunächst einmal resümie-
ren, was in den letzten Wochen alles passiert ist.

Der Generalbundesanwalt hat im Fall des abgehör-
ten Handys der Bundeskanzlerin Ermittlungen auf-
genommen, aber nicht im Fall des millionenfachen
Abhörens von Bürgerinnen und Bürgern, was ich
sehr bedauere. Das stößt nicht nur bei mir und mei-
ner Fraktion auf Unverständnis, sondern das ist in
fast allen Gesprächen ein Thema, das immer wieder

aufkommt. Ich muss an der Stelle auch sagen: Das
Grundgesetz beginnt nicht erst im Bundeskanzler-
amt.

Der SPIEGEL hat aus diesen Enthüllungen 53 Do-
kumente mit Deutschlandbezug veröffentlicht. Da
war für mich tatsächlich auch noch mal eine wesent-
liche Neuerung dabei, denn es gibt den Beleg, dass
unser eigener Auslandsgeheimdienst Daten im In-
land abgreift. Und es gibt eine lächerlich kleine Liste
von Seiten, die er nicht überwacht. Was auf dieser
Liste nicht steht, sind diverse E-Mail-Anbieter wie
zum Beispiel Google Mail, wo recht viele Jugendli-
che sind, aber vor allem die sozialen Netzwerke wie
Facebook, Twitter, Google Plus oder wie sie sonst
alle heißen. Wenn ich als Deutscher einem anderen
Deutschen eine Direktnachricht sende, die eigentlich
nur der Empfänger lesen können sollte, dann liest
nicht nur die NSA mit, sondern auch unser eigener
Auslandsgeheimdienst. Das finde ich schon sonder-
bar.

Nicht zuletzt gab es dann noch das Tauziehen um
die Frage, ob Edward Snowden in Deutschland vor
einem Untersuchungsausschuss aussagen kann
oder nicht. Ursprünglich war es so angedacht. Dann
hieß es, dass Bundestagsabgeordnete der Koalition,
aber eben nicht der Opposition, nach Moskau rei-
sen, um dort mit ihm zu sprechen. Das hat er wie-
derum abgelehnt. Er hat gesagt, wenn er aussagt,
dann vor einem Untersuchungsausschuss und nicht
in Moskau vor einzelnen Abgeordneten. Er hat be-
sonders seine Irritation und sein Unverständnis über
diesen Sachverhalt zum Ausdruck gebracht. Das ist
in der heutigen Ausgabe der Saarbrücker Zeitung
nachzulesen und etwas detaillierter in entsprechen-
den Fachzeitschriften und auf Fachseiten wie zum
Beispiel Golem.de.

So viel zum Resümee. Was bei all dem Hin und Her
unverändert bleibt, ist unsere Forderung, ihn nach
Deutschland zu holen, ihn hier anzuhören und ihm
die Möglichkeit zu geben, hier zu bleiben. Das sind
die wesentlichen Forderungen in unserem Antrag.
Dazu ist zunächst einmal festzustellen, dass sich
der wissenschaftliche Dienst des Bundestages in
dem Kontext bereits mit der Möglichkeit des siche-
ren Geleites befasst hat. Der Hintergrund ist, dass er
ein Mitarbeiter der NSA war und in diesem Sinne
mitangeklagt wäre. Genau dafür gibt es diese Mög-
lichkeit des sicheren Geleits gemäß § 295 Strafpro-
zessordnung. Das ist der Grund, weshalb wir diesen
Weg gehen, denn auf diesem Wege könnte er als
Zeuge geladen werden. Das ist die Voraussetzung,
damit § 295 Strafprozessordnung überhaupt zum
Tragen kommt. Daher haben wir die Forderung, ihn
als Zeugen zu hören.

Für seinen weiteren Verbleib fordern wir deshalb ei-
ne Aufenthaltsgenehmigung und eine Aufnahme ins
Zeugenschutzprogramm. Das Zeugenschutzpro-
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gramm greift natürlich erst, wenn er als Zeuge aus-
gesagt hat. Es gab vorher immer wieder Forderun-
gen nach Asyl. Das ist mehrfach an formellen Grün-
den gescheitert. Es gibt die klare Ansage, einen
Asylantrag könne er erst dann stellen, wenn er in
Deutschland sei. Das kann er nicht von Moskau
oder sonst wo auf der Welt aus.

Man muss dazusagen, die westlichen Demokratien
haben sich bei der Asylfrage allgemein nicht gerade
mit Ruhm bekleckert. Russland hat dort relativ
schnell Fakten geschaffen. Das muss man schon
sagen. Das Asylrecht wäre eine Sache, die theore-
tisch der Bundestag anpassen könnte. Das ist aller-
dings nicht abzusehen. Deshalb gehen wir den Weg
über das Zeugenschutzprogramm und die Aufent-
haltsgenehmigung.

Da sehen wir das Saarland in einer besonderen Vor-
reiterrolle, denn wir haben hier eine sehr informatik-
starke Universität. Wir haben mehrere, aus der Uni
ausgegründete Spin-off-Firmen. Wir haben insbe-
sondere Firmen, die im Sicherheitsbereich sogar für
Bundesbehörden arbeiten, die Sicherheitstechnik für
Bundesbehörden herstellen und gerade bei streng
vertraulichen Themen auch der Bundesregierung die
nötige Technik bereitstellen. Gerade dort sind solche
Leute heiß begehrt und gesucht!

Eine solche Kompetenz wie die von Edward Snow-
den könnten wir nirgendwo sonst ins Land holen.
Gerade bei der Sicherheitstechnik und der Informati-
onssicherheit könnte er uns sehr viel weiterbringen.
Wie gesagt, wir haben hier Firmen, die sich dafür
verreißen würden, so jemanden zu kriegen. Deshalb
sehe ich die Aufenthaltsgenehmigung für Deutsch-
land betreffend gerade das Saarland in einer Vorrei-
terrolle. Dementsprechend fordern wir die Aufent-
haltserlaubnis nicht nur für Deutschland allgemein,
sondern sehen das Saarland in einem speziellen Fo-
kus.

(Vereinzelt Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Ich schließe den Kreis wieder und komme zurück
zum Generalbundesanwalt Harald Range. Wenn er
nicht ermitteln will, dann kann er als Beamter von
seinem Dienstherrn - das ist in dem Fall Bundesju-
stizminister Heiko Maas - dazu angewiesen werden.
Auch hier hat das Saarland eine ganz besondere
Rolle, denn zu unserem Bundesjustizminister haben
wir doch einen sehr direkten Draht. Er saß bis vor
kurzem hier zu meiner Linken. Das war, bevor er
Bundesjustizminister wurde. Aber trotzdem ist er
nicht aus der Welt.

Dementsprechend fordern wir die Bundesregierung
im Allgemeinen und speziell den Bundesminister der
Justiz Heiko Maas auf, den Generalbundesanwalt
anzuweisen, auch im Fall millionenfachen Ausspä-
hens deutscher Bürgerinnen und Bürger Ermittlun-
gen aufzunehmen. Genau das sind die wesentlichen

Bestandteile unseres Antrages. Es ist eine Aufforde-
rung an die Bundesregierung. Ich bitte Sie, diesem
Antrag zuzustimmen. - Danke schön.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Ich eröffne die
Aussprache. - Das Wort hat der Abgeordnete Chri-
stian Gläser von der CDU-Fraktion.

Abg. Gläser (CDU):
Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren! Mit dem vorliegenden
Antrag fordert die Piratenfraktion, Edward Snowden
eine Aufenthaltserlaubnis im Saarland zu erteilen
und ihn einem Zeugenschutzprogramm zu unterstel-
len.

Sie haben bei Ihrer Forderung, Snowden zur Wah-
rung politischer Interessen der Bundesrepublik
Deutschland im Saarland eine Aufenthaltserlaubnis
zu erteilen, offensichtlich die Bestimmung nach § 23
Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes im Blick. Hiernach
kann die oberste Landesbehörde aus völkerrechtli-
chen oder humanitären Gründen oder zur Wahrung
politischer Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land anordnen, dass Ausländern aus bestimmten
Staaten oder in sonstiger Weise bestimmten Auslän-
dergruppen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird.
Diese Anordnung bedarf zur Wahrung der Bundes-
einheitlichkeit des Einvernehmens mit dem Bundes-
ministerium des Inneren. Das haben Sie in Ihrem
Antrag berücksichtigt. Sie verkennen aber, dass es
sich bei dieser Bestimmung um eine Gruppenrege-
lung handelt, die beispielsweise gerade bei der Auf-
nahme der syrischen Flüchtlinge Anwendung findet.
Für die Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung an
eine Einzelperson ist diese Bestimmung jedoch nicht
einschlägig.

Meine Damen und Herren, nicht erst seit Snowden
wissen diejenigen, die sich intensiver mit Daten-
schutz beschäftigen, was die NSA tut. Bereits in ei-
ner Ausarbeitung der Hauptverwaltung Aufklärung
der Staatssicherheit hieß es: „Dieser geheime Nach-
richtendienst der USA speichert alle Funksignale,
Gespräche etc. rund um den Erdball von Freund und
Feind.“

Wir wissen mittlerweile, dass auch der BND auf das
Engste mit der NSA kooperiert und möglicherweise
umfangreicher, als uns allen bislang bekannt ist, den
Kommunikationsverkehr anzapft. Wir wissen mittler-
weile auch, dass selbst 122 Staatschefs überwacht
wurden, darunter das Handy der Bundeskanzlerin.
Wir wissen, dass dies ein intransparentes und
schwieriges Gebiet ist. Intransparent deshalb, weil
von Parlamenten und der Öffentlichkeit derzeit kaum
überprüft werden kann, welche Zusammenarbeit es
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unter den Nachrichtendiensten gibt und was genau
an die Vereinigten Staaten weitergegeben wird.

Schwierig ist es zum einen deshalb, weil seit Kurz-
em begründet die Frage gestellt werden kann, ob
diese Kooperation rechtmäßig ist und ob die be-
kannt gewordene Arbeit des BND auch in allen Tei-
len von den gesetzlichen Grundlagen gedeckt ist. Im
NSA-Untersuchungsausschuss haben verschiedene
Rechtsprofessoren gerade entsprechende Fragen
aufgeworfen, darunter der ehemalige Präsident des
Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier.
Schwierig ist es aber auch deshalb, weil es in der öf-
fentlichen Diskussion selbstverständlich um unsere
Beziehungen zu den Vereinigten Staaten geht und
um die überragende Bedeutung des transatlanti-
schen Bündnisses für uns Deutsche.

(Abg. Huonker (DIE LINKE): Gerade deswegen.)

Meine Damen und Herren, eine umfassende histori-
sche Bewertung der Person Edward Snowdens ist
heute fast unmöglich. Wir können sie daher auch
nicht im saarländischen Landtag vornehmen. Um die
Person Snowdens herum befindet sich vieles im
Dunkeln. Ich benutze das neudeutsche Wort: Da ist
vieles intransparent. Es wäre deswegen unange-
messen und anmaßend, eine seriöse Bewertung
vorzunehmen.

Festhalten kann man jedoch sicher, dass Putin
Snowden gegen den Westen instrumentalisiert.
Snowden ist gerade kein freier Gast im Russland
des Wladimir Putin. Putins Regierung ist noch nie-
mals dadurch aufgefallen, dass sie an einer echten
Aufklärung geheimdienstlicher Praktiken Interesse
zeigte.

(Abg. Ulrich (B 90/GRÜNE): Aber die CIA macht
das!)

Putin und sein Propagandaapparat sind jetzt Nutz-
nießer von Snowden-Veröffentlichungen. Das macht
eine Bewertung Snowdens nicht gerade einfach.
Festhalten kann man aber auch: Snowden ist es zu
verdanken, dass er international eine umfassende
Debatte in Gang gesetzt hat und dass er in weiten
Teilen unserer Öffentlichkeit das Bewusstsein verän-
dert hat. Im SPIEGEL vom 07. Juni 2014 war zu le-
sen: „Snowden hat unser Bewusstsein verändert.
Datenschutz gilt jetzt nicht mehr als Spielfeld für pa-
ranoide Alarmisten. Die meisten Menschen haben
verstanden, dass etwas passieren muss, auch wenn
noch niemand weiß, was.“

Das trifft genau den Kern, um was es geht. Erstens.
Die Sorge um digitale Überwachung hat den Weg
vom Rand in die Mitte der Gesellschaft gefunden.
Zweitens. Wir müssen den gesellschaftlichen Dis-
kurs um die Frage führen, wie die Welt im Kommuni-
kationszeitalter aussehen soll. Ich frage mich aller-
dings, ob wir dazu wirklich die Person Edward

Snowdens brauchen. Brauchen wir dazu wirklich die
Person Edward Snowdens im Saarland? Ist nicht
derzeit sowohl eine Heroisierung Snowdens als
auch eine nur negative Betrachtungsweise seiner
Person als Verräter, wie das andere machen, unan-
gemessen? Es sollten alle, die Snowden nach
Deutschland oder sogar in unser dicht besiedeltes
Saarland holen wollen, ihr Tun kritisch reflektieren,
was am Ende das Ziel sein soll.

Diejenigen, die Snowden nach Deutschland vor den
Untersuchungsausschuss holen wollen, bezwecken,
dass Snowden, sobald er erst einmal seinen Fuß auf
deutschen Boden gesetzt hat, Asyl beantragen
kann. Sie verdrängen dabei allerdings ziemlich fahr-
lässig die Frage, ob Snowden tatsächlich als politi-
scher Flüchtling anerkannt werden kann. Sie ver-
drängen auch die Frage, ob Snowden wegen des
umfangreichen Auslieferungsabkommens mit den
USA zeitnah ausgeliefert werden müsste. Auch hier
kann sich schnell herausstellen, dass „gut gemeint“
am Ende doch nicht „gut gemacht“ bedeutet. Eine
Auslieferung ist zwar nicht das Ziel, aber es könnte
das Ergebnis Ihres Einsatzes sein. Für Snowden
selbst wäre eine solche Reise nach Deutschland ein
Risiko, eine Fahrt mit unbekanntem Ziel und Aus-
gang.

Haben Sie, meine Damen und Herren PIRATEN,
darüber nachgedacht, ob Snowden, dem Sie angeb-
lich so gut wollen, das denn alles will? Will er nach
Deutschland, will er ins Saarland, in unser wunder-
schönes Bundesland mit grenzenlosem Charme? In
Amerika arbeiten seine Anwälte gerade daran, dass
ihm eine Rückkehr nach Hause, in die Vereinigten
Staaten, ermöglicht wird. Was man von diesen An-
wälten lesen kann, ist eindeutig. Die Vorstellung,
Snowden würde heute vor einem deutschen Unter-
suchungsausschuss etwas sagen, was über derzeit
Bekanntes hinausginge, ist abwegig, weil es seine
Heimkehr gefährden würde.

Ist es wichtig, die Debatte für ein Verfahren zur Asy-
lerzwingung von Snowden zu nutzen, oder müssten
nicht grundsätzlichere Fragen im Mittelpunkt der
heutigen Diskussion stehen? Unsere Bürgerinnen
und Bürger sollten wissen oder wissen können, wie
der amerikanische Geheimdienst NSA in Deutsch-
land aktiv ist und wie die Zusammenarbeit mit den
deutschen Behörden aussieht. Wir erfahren doch
nur, dass Daten abgeschöpft werden und in wel-
chem Umfang und womit das geschieht. Aber wir er-
fahren nie, welchen Inhalt diese Daten haben. Mit
anderen Worten, wir haben gar keine Ahnung da-
von, was die Geheimdienste von uns wissen und
wofür sie es eines Tages verwenden könnten. Sollte
nicht die Frage im Mittelpunkt stehen, wie das Inter-
net die Spionage und Gegenspionage verändert?
Oder die Frage nach Geheimdienstkooperationen?
Brauchen wir nicht dringend einen sachlichen Dis-
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kurs über Notwendigkeiten, wie Grenzen geheim-
dienstlicher Arbeit? Brauchen wir nicht den gesell-
schaftlichen Diskurs über den Schutz der Privat-
sphäre im Zeitalter digitaler Kommunikation?

Erste öffentliche Anhörungen von Rechtsprofesso-
ren wie dem Verfassungsrichter Papier im NSA-Un-
tersuchungsausschuss zeigen, wohin ein Weg ge-
hen könnte - zu einer umfassenden Überprüfung
von Rechtsgrundlagen deutscher Geheimdienstar-
beit und -kooperationen. Wir brauchen eine offene
Debatte über unsere transatlantischen Beziehungen,
die natürlich durch die Tätigkeit der NSA in Deutsch-
land belastet werden.

Eine grundsätzliche Frage ist auch, inwiefern es
ethisch verantwortbar ist, dass Daten, die in
Deutschland von der NSA abgefangen werden oder
die sogar von deutschen Sicherheitsdiensten stam-
men könnten, für die Tötung von Terrorverdächtigen
eingesetzt werden, zumal, wenn es dadurch zu so-
genannten Kollateralschäden an Zivilisten kommen
könnte. Diese gesellschaftliche Diskussion müssen
wir führen, außerhalb und innerhalb der Parlamente,
und nicht nur um die Person Snowdens.

Seit der letzten Landtagswahl verfügt der Landtag
über einen Ausschuss für Datenschutz und Informa-
tionsfreiheit. Wer bei der letzten Ausschusssitzung,
bei der Frage der Sicherheit in Bezug auf mobile
Endgeräte dabei war, der ahnt, dass wir erst am An-
fang einer breiten und notwendigen gesellschaftli-
chen Diskussion stehen.

Werte PIRATEN-Fraktion, Sie haben mit diesem An-
trag einmal mehr die Chance verpasst, ein wichtiges
Thema ernsthaft zur Diskussion zu stellen, da Sie
statt einer grundsätzlichen, einer umfassenden
sachlichen Auseinandersetzung nicht auf die Effekt-
hascherei - Snowden ins Saarland - haben verzich-
ten können. Die CDU-Landtagsfraktion lehnt des-
halb diesen Antrag ab. - Ich danke für Ihre Aufmerk-
samkeit.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. - Das Wort hat nun
der Fraktionsvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, Hubert Ulrich.

Abg. Ulrich (B 90/GRÜNE):
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und
Herren! Wir haben am 28.08.2013 zusammen mit
den PIRATEN einen Antrag zu dieser Thematik ein-
gebracht, zu einem Zeitpunkt, als die Dimension der
Abhöraffäre durch die NSA erst ansatzweise erkenn-
bar war. Das reale Ausmaß hat sich dann als deut-
lich größer herausgestellt. In manchen Ländern wird
durch bestimmte Programme der NSA der komplette
Telefonverkehr und das komplette Internet abgehört,

und das alles wissen wir durch die Person Edward
Snowden.

Das Problem ist aber, dass sich unsere Bundesre-
gierung in diesem Zusammenhang schlichtweg weg-
duckt. Ich sage hier ganz offen: Ich empfinde das als
peinlich. Diese Bundesregierung wird auch noch von
der saarländischen Landesregierung für dieses na-
hezu demokratisch heldenhafte Verhalten gelobt.
Das finde ich schwach, äußerst schwach. Auch bei
der großen Hoffnung, die im letzten Herbst nach au-
ßen getragen wurde, insbesondere über ein No-Spy-
Abkommen, ist nichts herausgekommen, auch dort
läuft gar nichts.

Der Gipfel in der jetzigen Diskussion ist, dass der
Generalbundesanwalt noch nicht einmal willens ist,
in dieser für viele Bürgerinnen und Bürger dieses
Landes relativ relevanten Frage gegen ausländische
Dienste zu ermitteln. Dabei geht es nicht nur um das
Ausspähen der Privatsphäre hier in Deutschland
und in anderen Ländern, nein - das muss man sich
immer wieder klarmachen, dann ist man auch ganz
schnell hier bei saarländischen Belangen -, da geht
es um viel mehr: Es geht auch um Wirtschaftsspio-
nage, um das Ausspähen unserer Industrie mit spür-
baren Folgen, wenn Patente und Informationen ge-
klaut werden. Und dabei, das ist auch durch Herrn
Snowden klar geworden, hilft auch gerne einmal die
NSA ihren eigenen Unternehmen in den USA. Inso-
fern ist das Verhalten, das in Berlin an den Tag ge-
legt wird, nur mit dem Begriff der politischen Feigheit
zu belegen, nicht mehr und nicht weniger.

Was Frau Merkel hier macht, das kann man eigent-
lich nur so sehen: Sie kann mittlerweile bei diesem
Thema mit geradem Rücken unter jedem Teppich
durchlaufen, und das ist falsch. Es wäre in unseren
Augen - ich habe das auch schon mehr als einmal
öffentlich gesagt - richtig und fair, Herrn Snowden in
Deutschland politisches Asyl zu geben. Edward
Snowden hat in diesem Land dazu beigetragen, vie-
len, auch uns, die Augen vor wirklich dramatischen
und hochproblematischen Entwicklungen zu öffnen.
Dem sollte man Rechnung tragen.

Ich bin jemand, der das Bündnis mit den Vereinigten
Staaten für sehr wichtig hält - um da nicht einen
falschen Zungenschlag hereinzubringen -, aber man
muss auch einmal den eigenen Freunden ganz klare
Grenzen setzen. Wenn das Handy der eigenen Bun-
deskanzlerin abgehört wird, dann sind solche Gren-
zen überschritten. Dann muss man unseren Freun-
den klarmachen, dass sie das nicht mit uns machen
können, und wenn sie so mit uns umgehen, können
wir auch entsprechend reagieren.

(Beifall bei den Oppositionsfraktionen.)

Man muss da mal nach Frankreich schauen. Die
Franzosen sind ebenfalls seit Ende der Vierzigerjah-
re Teil des westlichen Bündnisses. Sie haben sich
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solche Dinge nie gefallen lassen. Sie haben dort im-
mer klare Grenzen gesetzt und sind damit nicht
schlecht gefahren. Das hat nicht dazu geführt, dass
die Amerikaner am Ende gesagt haben: „Mit euch
spielen wir nicht mehr!“ Nein, das ist gar nicht so.
Man muss da ein bisschen Mut beweisen, und ge-
nau aus diesem Grunde sagen wir, dass Edward
Snowden aus einer ganzen Reihe von Gründen hier
in Deutschland vernommen werden und auch politi-
sches Asyl erhalten sollte. Wo in Deutschland, das
ist eine zweitrangige Frage. Er sollte aus humanitär-
en Gründen hier politisches Asyl erhalten und um
hier vernommen werden zu können, weil wir dann,
glaube ich, noch weitere wichtige Informationen er-
halten würden über das, was bei uns in Deutschland
läuft. Und er sollte Asyl erhalten, damit wir an die-
sem Punkt auch einmal wieder eine gewisse politi-
sche Eigenständigkeit nach außen dokumentieren
können. - Vielen Dank.

(Beifall der Oppositionsfraktionen.)

Vizepräsidentin Spaniol:
Danke, Herr Abgeordneter. - Das Wort hat nun die
Kollegin Christiane Blatt von der SPD-Fraktion.

Abg. Blatt (SPD):
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten
Damen und Herren Abgeordneten! Das Thema die-
ses Tagesordnungspunktes dürfte keinem Bundes-
bürger entgangen sein. Seit Mitte 2013 wird in den
Medien über mutmaßliche nachrichtendienstliche
Aktivitäten des US-amerikanischen Dienstes NSA
und des britischen Geheimdienstes in Deutschland
berichtet. Dabei geht es um die mögliche Ausspä-
hung des Mobiltelefons der Bundeskanzlerin sowie
um den Verdacht der massenhaften Erhebung von
Telekommunikationsdaten der gesamten Bevölke-
rung Deutschlands. Entscheidende Grundlage der
Berichterstattung waren und sind die Enthüllungen
des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden,
der sich derzeit in Moskau aufhält und aus Angst vor
strafrechtlicher Verfolgung nicht in seine Heimat
USA zurückkehren möchte oder auch kann. In je-
dem Fall haben die auf Edward Snowdens Informa-
tionen beruhenden Enthüllungen dazu beigetragen,
dass Medien, Gesellschaft und Politik sich intensiv
mit dem Verhältnis Freiheit-Sicherheit auseinander-
setzen.

Experten sind sich weitgehend einig, dass, sollten
sich die Vorwürfe bestätigen, massiv in die Grund-
rechte von Bürgerinnen und Bürgern eingegriffen
wurde, was Konsequenzen nach sich ziehen muss.
Der Bundestag hat zur Aufklärung der infrage ste-
henden nachrichtendienstlichen Aktivitäten einen
Untersuchungsausschuss eingerichtet. Die PIRA-
TEN-Landtagsfraktion stellt den Antrag, dass der
Landtag des Saarlandes die Bundesregierung - hier

im Besonderen Bundesjustizminister Heiko Maas -
auffordern soll, den Generalbundesanwalt anzuwei-
sen, aufgrund des möglichen Rechtsverstoßes offizi-
elle Ermittlungen gegen den amerikanischen Ge-
heimdienst NSA sowie den britischen Geheimdienst
aufzunehmen und im Rahmen des angestrebten
Verfahrens Edward Snowden zu einer zeugen-
schaftlichen Vernehmung in Deutschland zu laden.
Mit dieser Forderung ignorieren Sie, verehrte Kolle-
ginnen und Kollegen der PIRATEN-Fraktion, sowohl
die Realitäten als auch die geltenden Verfahrensvor-
schriften.

(Beifall bei den Regierungsfraktionen. - Abg. Ul-
rich (B 90/GRÜNE): Wir dann bitte auch!)

Zunächst zum Verfahren. Hier wird ganz klar: Über
die Frage, ob ein Ermittlungsverfahren eröffnet wird,
entscheidet die zuständige Ermittlungsbehörde frei
und unabhängig nach Recht und Gesetz. Entschei-
dungskriterium ist dabei gemäß § 152 Abs. 2 Straf-
prozessordnung, ob zureichende, tatsächliche An-
haltspunkte für das Vorliegen einer in die Verfol-
gungszuständigkeit des Generalbundesanwalts fal-
lenden Straftat vorliegt. Sie anzunehmen, steht nicht
im Ermessen der Strafverfolgungsbehörden. Sie
müssen tatsächlich gegeben sein und nach Tätern,
Taten, Tatumständen und Tatzeiten jedenfalls im
Ansatz konkretisiert sein.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Die Prüfung, ob ein solcher hinreichender Anfangs-
verdacht gegeben ist, obliegt ausschließlich dem
Generalbundesanwalt. Medienberichte über eine
mutmaßliche geheimdienstliche Agententätigkeit
ausländischer Dienste allein sind kein Anlass, ein
Ermittlungsverfahren einzuleiten. Auch der Antrag
der PIRATEN-Landtagsfraktion beschränkt sich, oh-
ne dies auch nur im Ansatz zu konkretisieren, auf
die Wiedergabe allgemeiner Vorwürfe. Dass die Ent-
scheidungskompetenz für strafrechtliche Ermittlun-
gen so ausgestaltet ist wie eben dargestellt, hat
auch seinen guten Grund. Wir haben ein rechts-
staatliches und kein politisches Strafrecht. Folglich
hat sich die Politik jeglicher Einflussnahme auf die
Ermittlungsbehörden zu enthalten. Es ist eine we-
sentliche Errungenschaft unserer Demokratie, dass
strafrechtliche Ermittlungsverfahren nach Recht und
Gesetz eingeleitet oder eben nicht eingeleitet wer-
den und nicht aufgrund politischer Motivation.

Der Generalbundesanwalt entscheidet also alleine
auf der Grundlage der Auswertung der Untersu-
chungsergebnisse, ob er ein Ermittlungsverfahren
einleitet oder nicht. Eine irgendwie geartete Weisung
an den Generalbundesanwalt wäre allenfalls Ultima
Ratio bei einer offensichtlichen Verletzung des
Legalitätsprinzips. Von einer solchen kann hier in
keiner Weise die Rede sein.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)
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Der Bundesjustizminister tat und tut also sehr gut
daran, keinen Einfluss auf den Generalbundesan-
walt auszuüben. Er steht keineswegs in der Pflicht,
den Generalbundesanwalt zu irgendeiner Maßnah-
me anzuweisen. Er steht vielmehr in der Pflicht, dies
gerade nicht zu tun. Ich denke, das hat nichts mit
Feigheit zu tun, wie Sie es eben gesagt haben.

(Abg. Ulrich (B 90/GRÜNE): Ja klar, gar nichts! -
Sprechen und Lachen.)

Kommen wir zu den Realitäten. Der Generalbundes-
anwalt hat sich sehr klar zu etwaigen Ermittlungsver-
fahren erklärt. Frau Präsidentin, mit Ihrer Erlaubnis
zitiere ich aus der Erklärung des Generalbundesan-
walts vom 04. Juni dieses Jahres: „Umfangreiche
Vorerhebungen haben zureichende tatsächliche An-
haltspunkte dafür erbracht, dass unbekannte Ange-
hörige US-amerikanischer Nachrichtendienste ein
Mobiltelefon der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
ausgespäht haben. Der Generalbundesanwalt hat
deshalb am 03. Juni 2014 ein Ermittlungsverfahren
wegen des Anfangsverdachts der geheimdienstli-
chen Agententätigkeit (…) eingeleitet.“ Weiter heißt
es: „Die Vorerhebungen wegen der möglichen mas-
senhaften Erhebung von Telekommunikationsdaten
der Bevölkerung in Deutschland durch britische und
US-amerikanische Geheimdienste haben hingegen
bislang keine zureichenden Tatsachen für konkrete,
mit den Mitteln des Strafrechts verfolgbare Strafta-
ten erbracht. Auch aus den knapp 2.000 Strafanzei-
gen ergeben sich keine weitergehenden Erkenntnis-
se. Bei dieser Sachlage ist die Einleitung strafrechtli-
cher Ermittlungen gesetzlich nicht zulässig. Die Prü-
fungen des Generalbundesanwalts sind damit aller-
dings nicht abgeschlossen. Er wird die Erkenntnisse,
die durch die Ermittlungen wegen des Verdachts der
Ausspähung eines Mobiltelefons der Bundeskanzle-
rin erlangt werden, auf ihre mögliche Auswirkung für
die strafrechtliche Bewertung der in Rede stehenden
massenhaften Erhebung von Telekommunikations-
daten der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland
auswerten und sonstigen neuen Hinweisen nachge-
hen.“

Die Untersuchungen des Generalbundesanwalts
sind nicht abgeschlossen. Sie laufen noch - ganz
unabhängig von den dargestellten Verfahrens- und
Zuständigkeitsfragen. Wozu müsste denn der Gene-
ralbundesanwalt angewiesen werden? Wenn Sie al-
so in Ihrem Antrag dem Generalbundesanwalt vor-
werfen, er weigere sich, Ermittlungen einzuleiten,
zeugt das von mangelndem Respekt gegenüber der
Ermittlungsbehörde oder von mangelnder Sach-
kenntnis oder einfach von dem Unwillen, sich auf-
richtig mit den Tatsachen auseinanderzusetzen.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Der Respekt vor der Generalbundesanwaltschaft
und deren Entscheidungsfreiheit ebenso wie der Re-

spekt vor der demokratischen Aufgaben- und Ge-
waltenteilung sowie der Respekt vor der Bevölke-
rung, diese nicht mit Scheinwahrheiten in die Irre zu
führen, gebietet der Politik einen äußerst sensiblen
Umgang mit diesem Thema. Den legen Sie hier
nicht an den Tag. In Ihrem Antrag fordern Sie ein
Aufenthaltsrecht für Edward Snowden beziehungs-
weise die Versagung seiner Auslieferung an die
USA. Dazu nur kurz etwas, denn auch hier greifen
Sie den Entwicklungen vor und in fremde Zuständig-
keiten ein. Der Umgang mit gegenseitigen Ausliefe-
rungsersuchen regelt zwischen der Bundesrepublik
und den USA ein vereinbarter Auslieferungsvertrag.
In diesem steht, welche Voraussetzungen für eine
Auslieferung erfüllt sein müssen und bei welchen
Gründen eine Auslieferung versagt werden muss.
Herr Gläser hat es eben schon gesagt. Sie nennen
in Ihrem Antrag Artikel 4 des Vertrages. Es bedarf
keiner Aufforderung des saarländischen Landtags in
dieser Sache.

Ich möchte auch noch etwas zum Thema Aufent-
haltserlaubnis sagen. Sie fordern, dass die Bundes-
regierung Edward Snowden eine Aufenthaltserlaub-
nis im Saarland erteilt. Herr Gläser hat es ebenfalls
gesagt: Das geht gar nicht und es ist auch nicht be-
kannt, ob Herr Snowden das wollte. Auch wenn es
für die saarländische Universität eine wunderbare
Sache wäre, so glaube ich dennoch nicht, dass Ed-
ward Snowden bereits eine Aufenthaltserlaubnis im
Saarland beantragt hat. Sollte der Generalbundes-
anwalt im Rahmen seiner Untersuchungen und Er-
mittlungen zu der Erkenntnis gelangen, dass Ed-
ward Snowden als Zeuge gehört werden soll, dann
bedarf es sicher keiner vorgeschalteten Aufforde-
rung durch den Landtag des Saarlandes, um dies
verfahrensrechtlich konkret in die Wege zu leiten.

Abschließend sei noch die ganz grundsätzliche Fra-
ge gestellt, welchen Sinn es macht, dass sich der
saarländische Landtag mit dieser Thematik befasst.
Wir sind ein saarländisches Verfassungsorgan, dem
nach dem Grundgesetz und nach der saarländi-
schen Verfassung bestimmte Kompetenzen zuge-
wiesen sind. Die Verfolgung politischer Straftaten ist
Sache des Bundes. Als saarländische Politiker kön-
nen wir uns selbstverständlich dazu äußern, aber als
Verfassungsorgan saarländischer Landtag sollten
wir uns in nach Bundesrecht geführte Ermittlungen
nicht einmischen.

(Beifall von den Regierungsfraktionen.)

Daher ist der Landtag des Saarlandes aus verschie-
denen Gründen gut beraten, wenn er den Antrag der
PIRATEN-Landtagsfraktion ablehnt. Die SPD-Land-
tagsfraktion wird diesem Antrag auf jeden Fall nicht
zustimmen. - Vielen Dank.
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Vizepräsidentin Spaniol:
Danke schön, Frau Abgeordnete. - Das Wort hat
nun der Kollege Andreas Augustin. Die Fraktion DIE
LINKE hat der Fraktion der PIRATEN die gesamte
Redezeit übertragen.

(Beifall von den PIRATEN.)

Abg. Augustin (PIRATEN):
Danke, Frau Präsidentin. So viel Redezeit brauche
ich gar nicht. Ich möchte aber noch einmal kurz auf
das Gesagte eingehen.

Herr Gläser, Sie können es als indirektes Lob für an-
dere Gelegenheiten nehmen, aber für heute gerade
nicht; ich bin nämlich von Ihnen Besseres gewohnt,
gerade was die Recherche angeht. Beim Aufent-
haltsgesetz geht es gerade nicht um den § 23, das
war knapp daneben, sondern um § 22. Den lese ich
auch gerne vor - -

(Zurufe von der CDU.)

Ja, der § 23 ist für Gruppen, aber der § 22 ist genau
das, worum es hier geht: „Aufnahme aus dem Aus-
land. Einem Ausländer kann für die Aufnahme aus
dem Ausland aus völkerrechtlichen oder dringenden
humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis er-
teilt werden. Eine Aufenthaltserlaubnis ist zu ertei-
len, wenn das Bundesministerium des Innern oder
die von ihm bestimmte Stelle zur Wahrung politi-
scher Interessen der Bundesrepublik Deutschland
die Aufnahme erklärt hat. Im Falle des Satzes 2 be-
rechtigt die Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer
Erwerbstätigkeit.“ - So viel zu dem Thema. Danach
sind Sie trotz der Tatsache, dass wir explizit auf die
Aufenthaltserlaubnis abgestellt haben, abgedriftet
und doch wieder auf den Asylzug gesprungen. Das
ist wie gesagt keine Forderung in unserem Antrag,
es hat damit nichts zu tun.

Sie haben dann explizit die Frage gestellt, ob er
nach Deutschland oder ins Saarland will. Lesen Sie
die Saarbrücker Zeitung von heute, dann können
Sie durchaus nachvollziehen, dass er zumindest
nach Deutschland vor den Untersuchungsausschuss
will. Die Frage also, ob er nach Deutschland will,
kann ich eindeutig mit Ja beantworten. Das können
Sie jeder Berichterstattung entnehmen. Er will hier
vor dem Untersuchungsausschuss aussagen.

(Zurufe und Sprechen.)

Ich gebe Ihnen recht, dass es keine explizite Bekun-
dung gibt, dass er ins Saarland will - -

(Heiterkeit und anhaltendes Sprechen.)

Vermutlich ist ihm nicht bewusst, dass das Saarland
überhaupt existiert. Es ist aber eine Forderung von
uns. So jemanden hätten wir sehr gerne hier.

Besonders auffällig ist die Tatsache, dass Sie über-
haupt nicht auf die ganze Thematik mit dem Gene-
ralbundesanwalt eingegangen sind.

(Zurufe.)

Das fällt mir auch bei der CDU immer wieder auf.
Die CDU hat bei der NSA-Affäre erst dann aufge-
schrien, als es um die Ausspähung des Kanzlerhan-
dys ging. Das ist eine Sache, die ich sehr schade
finde, auch die Tatsache, dass Sie es jetzt wieder
vollständig ausblenden. Die Kollegin Blatt ist darauf
eingegangen - das erkenne ich auch an -, aber wie
gesagt, von der CDU kam wieder kein Wort zu dem
Thema.

(Beifall bei den PIRATEN. - Sprechen.)

Ein Wort zu dem, was die Kollegin Blatt gesagt hat.
Sie haben einen Satz sehr schön begonnen: „Sollten
sich die Vorwürfe bestätigen …“. Daran möchte ich
anknüpfen, denn genau dazu muss es Ermittlungen
geben.

(Zuruf: Aber doch nicht im saarländischen Land-
tag!)

Wir fordern ja nicht, dass der Generalbundesanwalt
in Personalunion Ermittlungen aufnimmt, verurteilt
und auch noch die Exekutive übernimmt. Wir fordern
ja nur, dass er Ermittlungen aufnimmt. Wenn er
dann zu dem Ergebnis kommt, dass alles gelogen
und Edward Snowden der größte Betrüger der Welt
ist, dann ist das das Ergebnis der Ermittlungen und
ich muss das respektieren.

(Anhaltendes Sprechen.)

Aber wir fordern, dass die Ermittlungen zumindest
aufgenommen werden. Das kann doch nicht zu viel
verlangt sein!

(Beifall bei den PIRATEN.)

Gerade auch in Anbetracht der neuesten Erkennt-
nisse, was ich vorhin angesprochen habe, die Sache
mit den 53 Dokumenten, die der SPIEGEL veröffent-
licht hat. Es war jemand so frech - der hat das dann
auch online gestellt - und hat ihm diese 53 Doku-
mente noch einmal zur Verfügung gestellt. Damit hat
er definitiv persönliche Kenntnis dieser Dokumente,
die Deutschland betreffen - -

Vizepräsidentin Spaniol:
Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas mehr
Ruhe. Der Kollege Augustin hat das Wort.

Abg. Augustin (PIRATEN):
Danke, Frau Präsidentin. Ich bin aber so weit fertig.
Ich bitte nochmals um Zustimmung zu dem Antrag
und danke Ihnen nochmals für die Aufmerksamkeit.

(Beifall von den PIRATEN.)
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Vizepräsidentin Spaniol:
Vielen Dank, Herr Abgeordneter. - Kolleginnen und
Kollegen, Wortmeldungen sind nicht eingegangen.
Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zur Abstimmung. Wer für die Annahme
des Antrages Drucksache 15/958 ist, den bitte ich,
eine Hand zu erheben. - Danke schön. Wer ist dage-
gen? - Wer enthält sich? - Ich stelle fest, dass der
Antrag Drucksache 15/958 mit Stimmenmehrheit ab-
gelehnt ist. Zugestimmt haben die PIRATEN-Frakti-
on, die Fraktion DIE LINKE und die Fraktion BÜND-

NIS 90/DIE GRÜNEN. Dagegen gestimmt haben die
Koalitionsfraktionen aus CDU und SPD.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir am
Ende der Sitzung angelangt. Ich schließe die Sit-
zung und wünsche allen noch einen schönen som-
merlichen WM-Abend.
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